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kein Einspruch (So 11099) 

Gemeinsame Beratung über 

Beschluß des Nationalrates vom 4. Juli 1975: 
Abkommen mit der Europäischen Welt­
raumforschungs�Organisation über die Teil­
nahme Österreichs am Spacelab-Programm 
(1416 d. B.) 

Beschluß des Nationalrates vom 4. Juli 1975: 
Vereinbarung zwischen bestimmten Mit­
gliedstaaten der Europäischen Weltraum­
forschungs-Organisation und der Euro­
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1975: Änderung der Kunsthochschulordnung 
(1420 d. B.) 
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Eingebracht wurde 

Bericht 
des Bundesministers für Auswärtige Angelegen­

heiten über die XXIX. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen (New York, 17. Sep­
tember bis 18. Dezember 1974) und die 
VI. Sondertagung der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen (New York, 9. April 
bis 2. Mai 1974) (lU-54) 

Anfragebeantwortung 

des Bundesministers für Gesundheitund Umwelt­
schutz auf die Anfrage der Bundesrä.te 
Elisa.beth S c h m i d t  und Genossen (307/ 
A.B.-BRf75 zu 334/J-BRI75) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 
Vorsitzender Dr. Heger: Hoher Bundesrat! dadurch neuerlich die Ehre zuteil, in diesem 

Ich e r ö f f n e die 344. Sitzung des Bundes- Hohen Hause den Vorsitz zu führen. 
rates. 

Das amtliche Protokoll der 343. Sitzung des 
Bundesrates vom 19. Juni 1 915 ist aufgelegen, 
unbeanstandet geblieben und gilt daher als 
genehmigt. 

Entschuldigt von der heutigen Sitzung haben 
sich die Bundesräte Bürkle, Dr. Pitschmann, 
Walzer und Windsteig. 

Anläßlich meiner Amtsübernahme ist es mir 
zunächst ein Bedürfnis, meinem Vorgänger im 
Vorsitz, Herrn Bundesrat Schreiner, für seine 
Amtsführung herzlich zu danken und ihm für 
seine Bemühungen um eine loyale Vorsitz­
führung die Anerkennung auszusprechen. (All­
gemeiner Beifall.) 

Hohes Haus! Nach Artikel 24 der Bundesver-
fassung sind Nationalrat und Bundesrat ge­

Ich begrüße den im Hause erschienenen meinsam zur Gesetzgebung des Bundes be­
Herrn Staatssekretär Lausecker. (Allgemeiner rufen. Der Bundesrat hat dabei als Länder­
Beifall.) 

Antrittsanspracb.e des Vorsitzenden 

Vorsitzender Dr. Heger: Hohes Haus! Herr 
Staatssekretär! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Mit 1 .  Juli dieses Jahres ist der 
Vorsitz im Bundesrat nach den Bestimmungen 
der Bund�sverfassung auf das Land Salzburg 
übergegangen. Als der an erster Stelle ent­
sandte Vertreter dieses Bundeslandes wird mir 

kammer seine festumrissenen Aufgaben, die 
er bisher stets zeitgerecht und zur allgemeinen 
Zufriedenheit erfüllte. Das soll uns aber nicht 
abhalten, nach Wegen zu suchen, unsere Tätig­
keit noch wirkungsvoller zu gestalten. 

Das Niveau der Debattenbeiträge im Bun­
desrat ist durchwegs sehr beachtlich und findet 
auch weithin Anerkennung. Ich persönlich 
könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, daß 
man in dem einen oder anderen Fall, mehr als 
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Vorsitzender 

dies bisher geschieht, auf die Argumente der 
Länder, die uns ja aus den Stellungnahmen 
der Landesregierungen zu den Gesetzesvor­
haben des Bundes bekannt sind, eingeht. 

Auch das Ausschöpfen aller Möglichkeiten, 
die uns das Bundes-Verfassungsgesetz gibt 
könnte zu einem effizienteren Wirken der 
Länderkammer führen. Ich denke dabei an die 
Einführung der Fragestunde im Bundesrat. 

Nachdem der Nationalrat seine neue Ge­
schäftsordnung verabschiedet hat, dürfen wir 
annehmen, daß auch die Reform der Geschäfts­
ordnung des Bundesrates, die unter meiner 
letzten Vorsitzführung 'begonnen wurde und 
zunächst wegen der vom Nationalrat beab­
sichtigten Neuerungen unterbrochen wurde, 
nunmehr fortgesetzt und in absehbarer Zeit 
abgeschlossen werden kann. 

Meine Damen und Herren! Es wird mein 
Bestreben sein, so wie schon seinerzeit die 
Geschäfte und Verhandlungen im Bundesrat 
stets unparteiisch und objektiv zu führen und 
dafür einzutreten, daß der Bundesrat auch in 
der tJffentlichkeit die ihm auf Grund seiner 
verfassungsmäßigen Stellung zukommende 
Anerkennung findet. 

Ebenso ist es mein aufrichtiger Wunsch, daß 
die fruchtbringende Zusammenarbeit, die bis­
her die Länderkammer stets ausgezeichnet hat, 
auch weiterhin zum Wohle unserer Republik 
und ihrer Bürger erhalten bleIbt, und ich darf 
Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
um Ihre wohlwollende Unterstützung bitten. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Einlauf, Angelobung und Behandlung der 
Tagesordnung 

Mitglieder: 

1. Dr. Rudolf Schwaiger, Weer 

2. Karl Pischi, Kematen 

3. Rosa Gföller, Innsbruck 

4. Wanda Brunner, Innsbruck 

Ersatzmitglieder: 

1. Hermann Weiskopf, Innsbruck 

2. Anton Raffl, Haiming 

3. Josef Neururer, lmst 

4. Adele Obermayr, Innsbruck 

Es wird beurkundet, daß der Tiroler Landtag 
diesen Beschluß in seiner Sitzung vom 1 .  Juli 
1915 mit der verfassungsmäßigen Mehrheit ge­
faßt hat. 

Der Landtagspräsident: Dr. Alois Lugger" 

Vorsitzender: Ich danke der Frau Schrift­
führer für die Verlesung. 

Die Gewählten sind im Hause anwesend. 
Ich werde daher sogleich ihre Angelobung vor­
nehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
die Frau Schriftführer werden die Bundesräte 
über Namensaufruf die Angelobung mit den 
Worten "Ich gelobe" zu leisten haben. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver­
lesung der Gelöbnisformel und anschließend 
um den Namensaufruf. 

Schriftlühlelin Leopoldine P o  h 1 velliest 
die GelÖbnislolmel. - Die Bundesläte Wanda 
B I u n n e  I, Rosa G f ö 11 e I, P i s  c h I  
und DI. Rudolf S e h  w a i gel leisten die 
Angelobung mit den Worten "Ich gelobe". 

Vorsitzender: Eingelangt ist ein Schreiben Vorsitzender: Ich begrüße die neu- be-

des Tiroler Landtages betreffend die Wahl von ziehungsweise wiedergewählten Bundesräte 

Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Bun- recht herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner 

desrates. Beifall.) 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver­
lesung dieses Schreibens. 

Eingelangt sind weiters zwei Schreiben des 
Bundeskanzlers betreffend Ministervertretun-
gen. 

Sch.riftführerin Leopoldine Pohl: "An die 
Parlamentsdirektion Wien Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver-

lesung dieser Schreiben. 
Im Nachhang zum Fernsdueiben vom 2. Juli 

1915 erlauben wir uns, die Originalurkunde 
über die am 1. Juli 1915 stattgefundene Wahl 
der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Bun­
desrates zu übermitteln. 

Schriftführerin Leopoldine Pohl: "An den 
Vorsitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 23. Juni 
1915, Zahl 1000-13/6/15, folgende Entschlie-

Für die Landtagskanzlei: Dr. Skoficz ßung gefaßt: 

Beschluß 

Zu Mitgliedern des Bundesrates 
deren Ersatzmitglieder werden gewählt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 

ich für die Dauer der Verhinderung des Bun­

und desministers für Handel, Gewerbe und Indu­

strie Dr. Josef Staribacher innerhalb des Zeit-
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raumes vom 10. Juli bis 24. Juli 1915 den "An den Vorsitzenden des Bundesrates zu­
Bundesminister für Bauten und Technik Josef handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun-
Moser mit der Vertretung. desrates 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

"An Herrn Vorsitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 1. Juli 
1915, Zahl 1000-03/1/15, folgende Entschlie­
ßung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich gemäß Artikel 69 Absatz 2 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
für den Fall der gleichzeitigen Verhinderung 
des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers am 
14. Juli 1915 den Bundesminister für Justiz 
Dr. Christian Broda mit der Vertretung des 
Bundeskanzlers. 

Wien 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 3. Juli 1915, 
Zahl 1583 der Beilagen-NR/1915, den bei­
liegenden Gesetzesbeschluß vom 3. Juli 1915: 
Bundesgesetz über die Veräußerung von unbe­
weglichem Bundesvermögen, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu­
teilen, daß es beabsichtigt, entsprechend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 vorzugehen. 

4. Juli 1915 
Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiß" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates zu­
Hievon beehre im mich, mit dem Ersuchen handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun­

um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu desrates 
machen. Wien 

Kreisky" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt sind ferner vier Schreiben des 
Bundeskanzleramtes betreffend Gesetzesbe­
schlüsse des Nationalrates im Sinne des 
Artikels 42 Absatz 5 Bundes-Verfassungsge­
setz. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver­
lesung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Leopoldine PohI: "An den 
Vorsitzenden des Bundesrates zuhanden des 
Herrn Kanzleidirektors des Bundesrates 

Wien 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Smreiben vom 2. Juli 1915, 
Zahl 1590 der Beilagen-NR/1915, den bei­
liegenden Gesetzesbesdlluß vom 2. Juli 1915: 
Bundesgesetz, mit dem Uberschreitungen der 
Ansätze des Bundesfinanzgesetzes 1915 ge­
nehmigt werden (1. Budgetübersmreitungsge­
setz 1915), übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbesdlluß bekanntzugeben und mitzu­
teilen, daß es beabsidltigt, entsprechend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 des Bun-

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 4. Juli 1915, 
Zahl 1640 der Beilagen-NR/1915, den bei­
liegenden Gesetzesbeschluß vom 4. Juli 1915: 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), 
übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu­
teilen, daß es beabsimtigt, entspredlend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 vorzugehen. 

4. Juli 1915 
Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiß" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates zu­
handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun­
desrates 

Wien 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 4. Juli 1975, 
Zahl 1696 der Beilagen-NR/1915, den bei­
liegenden Gesetzesbescb.luß vom 4, Juli 1975: 
Bundesgesetz über die Freigabe der restlichen 
Ausgabenbeträge des Konjunkturausgleim­
Voranschlages des Bundesfinanzgesetzes 1915, 
übermittelt. des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 

1929.vorzugehen. 
Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 

4. Juli 1915 Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu­
Für den Bundeskanzler: teilen, daß 'es beabskhtigt, entsprechend dem 

Dr. Weiß" letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 des Bun-
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des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 vorzugehen. 

4. Juli 1975 
Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiß" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt sind jene Beschlüsse des Natio­
nalrates, die Gegenstand der heutigen Tages­
ordnung sind, sowie neun weitere Beschlüsse 
des Nationalrates, die vom Bundesrat in· der 
für morgen vorgesehenen Sitzung in Verhand­
lung genommen werden sollen. 

Ich habe diese Vorlagen den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen. Die Ausschüsse haben diese Be­
schlüsse des Nationalrates einer Vorberatung 
unterzogen. Die diesbezüglidlen schriftlichen 
Ausschußberichte liegen vor. 

Die Tagesordnung der heutigen Sitzung 
wurde bereits verteilt. 

Erhebt sich dagegen ein Einwand'? - Dies 
ist nicht der Fall. 

Seit der letzten Bundesratssitzung ist eine 
Anfragebeantwortung eingelangt, die dem 
Anfragesteller übermittelt wurde. Diese An­
fragebeantwortung wurde vervielfältigt und 
auch an alle übrigen Mitglieder des Bundes­
rates verteilt. 

Eingelangt ist ferner ein Bericht des Bundes­
ministers für Auswärtige Angelegenheiten 
über die XXIX. Generalversammlung der Ver­
einten Nationen (New York, 17. September bis 
18. Dezember 1974) und die VI. Sondertagung 
der Generalversammlung der Vereinten Natio­
nen (New York. 9. April bis 2. 'Mai 1974). 

fend Novellen zum Ausfuhrförderungsgesetz 
1964 und Ausfuhrfinanzierungsförderungsge­
setz 1967; 

die Punkte 17 und 18 sind Gesetzesbe­
schlüsse des Nationalrates vom 3. Juli 1975 
betreffend ein Forstgesetz 1975 und ein Bun­
desgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche 
Gesetzbuch durch die Regelung der Haftung 
für den Zustand eines Weges ergänzt wird; 

die Punkte 37 und 38 sind Beschlüsse des 
Nationalrates vom 4. Juli 1975 betreffend ein 
A:bkommen zwischen der Republik OsterreidJ. 
und der Europäischen Weltraumforschungs­
Organisation über die Teilnahme Osterreidls 
am Spacelab-Programm und eine Verein­
barung zwischen bestimmten Mitgliedstaaten 
der Europäisch.en Weltraumforschungs-Or­
ganisation und der Europäischen Weltraum­
forschungs-Organisation über die Durch­
führung eines Spacelab-Programms. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be­
richte geben. Sodann wird die Debatte über die 
zusammengezogenen Punkte jeweils unter 
einem abgeführt. Die Abstimmungen erfolgen 
getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Dies ist nicht der Fall. Der Vor­
schlag ist somit angenommen. 

1. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 1. Juli 19'15 betreffend ein Bundesver­
fassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verlas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929. geändert 

wird (1393 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 

Ich habe diesen Bericht dem Außenpoliti- Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
schen Ausschuß zur weiteren gesdläftsord- der Fassung von 1929. 
nungsmäßigen Behandlung zugewiesen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat RempI-
Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die bauer. Ich bitte um den Bericht. 

Debatte über die Punkte 2 bis 4, 5 bis 7, 14 und 
15, 17 und 18 sowie 37 und 38 der Tagesord­
nung unter einem abzuführen. 

Die Punkte 2 bis 4 sind Gesetzes'beschlüsse 
des Nationalrates vom 2. Juli 1975 betreffend 
ein Bundesgesetz über die Förderung der 
Presse. ein Parteiengesetz und eine Einkom­
mensteuergesetznovelle 1975; 

die Punkte 5 bis 7 sind Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates vom 2. Juli 1975 betreffend 
eine 28. Gehaltsgesetz-Novelle, eine 22. Ver­
tragsbedienstetengesetz-Novelle und eine 
7. Novelle zur Bundesforste-Dienstordnung; 

die Punkte 14 und 15 sind Gesetzesbeschlüs­
se des Nationalrates vom 3. Juli 1975 betref-

Berichterstatter Remplbauer: Herr Vorsit­
zender! Herr Staatssekretär I Meine Damen 
UIl!d Herren! Der vorliegende Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates bildet die verfas­
sungsgesetzliche Grundlage für verschiedene 
Neuregelungen in der Nationalratsgeschäfts­
ordnung. So 5011 an die Stelle der bisherigen 
zwei ordentlidlen Tagungen innerhalb eines 
Jahres künftighin nur eine ordentliche Tagung 
des Nationalrates treten. Diese Tagung 5011 
nicht vor dem 15. September beginnen und 
nirnt länger als bis zum 15. Juli des folgenden 
Jahres dauern. Neben einer Präzisierung der 
Bestimmungen über die EiIl!berufung des 
Nationalrates erfolgt auch eine verfassungs.:. 
gesetzliche Verankerung der -schon bisher gel-
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tenden Vorschriften des Geschäftsordnungs..; 
gesetzes über die Vorgangsweise im Falle der 
Verhinderung aller drei Präsidenten. Vorge­
sehen sind weiters auch Bestimmungen über 
die Teilnahme des Recbnungshofpräsidenten 
und dessen Stellvertreters an den National­
ratssitzungen sowie über die Mandatsdauer 
der Abgeordneten im Falle einer ·Wahlan­
fechtung. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erhelben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsaussrouß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle besmließen: 

Gegen den Gesetzesbesmluß des National­
rates vom 1. Juli 1975 'betreffend ein Bundes­
verfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Ver­
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 ge­
ändert wird, wird kein Einsprum erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Schambeck. Im erteile es ihm. 

was in den letzten mehr als 50 Jahren nidlt 
entspremend berücksichtigt wurde. Wir wis­
sen, daß unser Bundes-Verfassungsgesetz -
es handelt sich hier um eine Novelle zu 
diesem Bundes-Verfassungsgesetz von 
einer Gewaltenteilung etwa ausgeht, in der 
die Regierung mit ihrer Verwaltung dem 
Nationalrat als eine Einheit gegenüber ge­
da(ht wird, während wir heute feststellen 
können, daß die Gewaltenteilung ja anders 
verläuft. Und hier kann man die letzten 
Reden der Klubobmänner im Nationalrat ja 
treffend nachlesen, daß die Einheit von Re­
gierung und Nationalratsmehrheit der Oppo­
sition gegenübersteht. 

Das ist auch notwendig, meine Damen und 
Herren. Mim überrascht das gar nidlt. Ich 
würde sogar annehmen, daß das ein Verfas­
sungsgebot ist, denn wir sind ja eine parla­
mentarische Republik, und daher ist es Auf­
gabe, daß eine Mehrheitsfraktion ihre Regie­
rung unterstützt. Die OVP hat das auch ge­
wußt. Dadurch ist etwa der damalige Klub­
obmann Hermann Withalm Vizekanzler ge­
worden, und Ihr Regierungs- und Parteivor­
sitzender Dr. Bruno Kreisky ist formell aum 
Klubobmann der SPO. 

Bundesrat Dr. Sdtambeck (OVP): Herr Vor- Wir können feststellen, daß heute hier eine 
sitzender I Hoher Bundesrat! Herr Staats- Änderung eingetreten ist. Dazu müssen wir 
sekretär I Meine Damen und Herrenl Wer das feststellen, daß sich auf Grund des Remts­
Parlament nimt als eine bloße Institution, lebens verschiedene Notwendigkeiten für Re­
sondern als eine lebendige Einrichtung der formen ergeben haben, die sim hier, wie der 
Volksvertretung ansieht, ist von der Notwen- Herr Berimterstatter schon treffend ausgeführt 
digkeit zeitweiliger Reformmaßnahmen über- . hat, vor allem beziehen erstens auf die Ein­
zeugt. Das in Osterreich im besonderen des- teilung in Tagungen. 
halb, weil wir sagen können, daß die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates - und um Hoher Bundesratl Für uns kein Problem, 
diese handelt es sich hier im besonderen - denn der Bundesrat hat ja keine Tagungen. 
nom auf die Zeit des Kremsierer Reichstages "Vir tagen ja in Permanenz und können daher 
von 1848/49 zurückgeht, und weil wir wissen, auch jederzeit zusammentreten. Wir wissen, 
daß Hans Kelsen im Vorwort seines "Hand- daß das Uberschneiden von Frühjahrs- und 

budles des österreichisdlen Staatsrechtes" _ Herbsttagung wegfällt. 
im glaube, es ist Seite IV/V - gesmrieben Es ist eine Präzisierung der Möglimkeit, 
hat: "Wer die Staatsredltordnung der Repu- außerordentlime Tagungen einzuberufen. weil 
blik Osterreich verstehen will, der muß sich das in diesem Fall etwas sehr Günstiges ist. 
audl mit den Einrichtungen der konstitutio-
nellen Monarchie beschäftigen, aus der vieles Ferner ist die Vertretung der Präsidenten 
übernommen wurde." geregelt worden. Sie erinnern sidl an den 

Fall, der sich durch die Wiener Nachwahlen 
Wir wissen, daß es zum Beispiel auch der ergeben hat. Ich mömte diese Gelegenheit 

heute noch geltende Grundrechtskatalog ist, wahrnehmen, um auch in der Länderkammer 
nämlim das Staatsgrundgesetz über die all- anerkennend das hervorzuheben, was zu 
gemeinen Redlte der Staatsbürger, und ge- diesem Problem _ es hat damals nach diesem 
nauso gehört zu diesem Bereim von Verfas- Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
sungsbestimmungen und damit Teilen unserer ein Niemandsland gegeben - der damalige 
Staatsrechts ordnung aum der Parlamentaris- Zweite Präsident des österreidlisdlen Natio­
mus. nalrates Dr. Alfred Maleta - das ist in-

In der Zwismenzeit hat sich allerdings zwischen allgemein aum anerkannt worden -
v.ieles am Parlamentarismus und im poli- zur Kontinuität der Tätigkeit des National­
tismen Leben Osterreichs weiterentwickelt, rates selbst beigetragen hat. 
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Ich begrüße weiters, Hoher Bundesrat, daß 
hier in bezug auf den Rechnungshofpräsiden­
ten die Möglichkeit seiner Wirkung im 
Plenum und in allen Ausschüssen vorgesehen 
ist, und ebenfalls für seine Stellvertreter. Je 
mehr der moderne Staat Wirtschaftsstaat ist 
und wird, meine Damen und Herren, desto 
notwendiger ist die Rechnungs- und Ge­
barungskontrolle. Ich spreche über das Zusam­
menwirken mit dem Rechnungshof. leb. darf 
darauf noch zu sprechen kommen. 

Fünftens ist es sehr wertvoll, daß diese 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle eine verfas­
sungsrechtliche Grundlage für eine Reihe von 
notwendig gewordenen Reformmaßnahnlen der 
Geschäftsordnung, vor allem auf dem Gebiet 
der Kontrolle, darstellt. 

Hoher Bundesrat! Die Notwendigkeit einer 
Reform von Geschäftsordnungen und damit 
auch des Parlamentarismus ist eine Notwen­
digkeit für die Glaubwürdigkeit der Demo­
kratie, wobei ich auch sagen will, daß 
zwischen der Zeit, in der sich diese Grund­
sätze des Parlamentarismus entwickelt haben 
- vor 1918 -, und heute auch verfassungs­
rechtlich ein großer Unterschied gegeben ist. 
Die Verfassung des Jahres 1867, die soge­
nannte Dezemberverfassung, hat ja in ihrem 
Gesetz, mit dem das Grundgesetz über die 
Reichsvertretung abgeändert wird, einen ein­
heitlidlen Parlamentsbeqriff gekannt, nämlich 
den Reichsrat. Es hat zwei Häuser gegeben, 
das Abgeordnetenhaus des Reichsrates und 
das Herrenhaus des Reichsrates. Die Volks­
vertreter hießen Mitglieder des Abgeordne­
tenhauses des Reichsrates, während ja heute 
das Bundes-Verfassungsgesetz einen einheit­
lichen Parlaments begriff nicht kennt. Wir sind 
Bundesrat der Republik Osterreich und Natio­
nalrat der Republik Osterreich. 

Es ist eine Groteske, meine Damen und 
Herren, daß diese beiden allgemeinen Ver­
tretungskörper miteinander über die Bundes­
regierung verkehren. Vom Verfassungsrecht­
lichen her köstlich und räumlich auch, nachdem 
wir beieinander sind, während sich die Regie­
rung anderswo befindet. Das ist also, wenn 
man das mit anderen politischen Systemen 
vergleicht, eine Besonderheit. 

Trotzdem, meine sehr Verehrten - trotz­
deml -, müssen wir sagen, daß hier Reform­
maßnahmen in der einen Kammer des öster­
reichischen Parlaments auf die Länderkammer 
natürlich ihre Auswirkungen 'haben. Daher ist 
es auch für uns von Interesse, sich mit dieser 
Novelle zu beschäftigen. 

Hoher Bundesrat! Wir müssen heute er­
kennen, daß es zwar grundlegend zwei Typen 
von Parlamenten gibt, nämlich allgemeiner 
Vertretungskörper - das Ausschußparlament 
- und Redeparlament, in dem das Schwer­
gewicht im Plenum oder in der Ausschußarbeit 
liegt. Wir können heute feststellen, daß wir 
in Osterreich eine Misdlform aufzuweisen 
haben. 

Der Herr Präsident Anton' Benya hat uns in 
seiner beachtenswerten Schluß ansprache auch 
einige Zahlen zugänglich gemacht. Wir können 
feststellen, daß heute das Parlament, das ja 
zwei Funktionen :zu erfüllen hat, nämlich Ge­
setzgebung und Kontrolle, vorwiegend WH­
lensbildungs- und Meinungsbildungsorgan ist. 
In der Willensbildung als Gesetzgebungsorgan 
hat es eigentlich zum Unterschied von frühe­
ren Zeiten an Bedeutung verloren, weil ja 
von 571 Gesetzesbeschlüssen 476 auf Regie­
rungsvorl�gen zurückgehen. Wir wissen, daß 
das Schwergewicht bei der Regierung und 
ihrer Verwaltung liegt. Sie kennen besonders 
die Probleme, sie verfügen auch über den 
Apparat, während sidl das mit dem Apparat 
unserer beiden Hohen Häuser überhaupt nicht 
vergleidlen läßt. 

Wir wollen dabei allerdings niCht über­
sehen, Hoher Bundesrat - und das sei vor 
allem jenen Kritikern gesagt, die immer 
wieder meinen: SchwergewiCht der Gesetz­
gebung bei der Regierung und ihrer Ver­
waltung, und wenn dann Sitzungen übertragen 
werden, sitzen niCht einmal alle herinnen; 
diesen, meine sehr Verehrten, muß ich aller­
dings sagen: sie sollen einmal im Nationalrat 
stundenlang, tagelang und woChenlang drin­
nen sitzen -, daß in den Ausschüssen eine 
ganz harte Arbeit geleistet wird. Der Herr 
Präsident Benya hat auch darauf hingewiesen, 
daß von den 476 Regierungsvorlagen 248 in 
den Ausschüssen und 48 noch in zweiter 
Lesung geändert wurden. Hier haben unsere 
Kollegen im Nationalrat konkrete Arbeit ge­
leistet. 

Meine sehr Verehrten! Hier ist allerdings 
ein Tätigkeit, die ohne Mitarbeit der Presse 
der Offentlichkeit kaum zugänglich ist. Die 
173. Wilton Park-Konferenz wird sich ja über­
nächste Wodle mit dem Problem "Die Macht 
des Parlaments und der Presse" beschäftigen. 
Ich werde die Ehre haben, den österreichisdlen 
Standpunkt dazu zu vertreten. Ich werde mir 
auch dort zu sagen erlauben, daß es gar nicht 
möglich ist, von unserer Seite für den Staat 
tätig zu sein - das ist bekannt -, wenn nicht 
das entsprechende Einvernehmen mit der 
Presse besteht, allerdings in einer nuancierten 
Form. Daher auch die Unterschiedlidlkeit des 
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Zuganges der Presse und damit der Offent­
lichkeit zur Ausschußarbeit und zur Arbeit 
im Plenum. 

Meine Damen und Herren! Wenn das Par­
lament Mittelpunkt der öffentlichen Meinungs­
bildung bleiben will, dann w.ird es allerdings 
notwendig sein, dieses effektive Minus in der 
Offentlichkeit auf dem Gebiet der Willens­
bildung auszugleich:en mit einem Plus bei der 
Meinungsbildung. Wenn ich sage mit einem 
"Minus", dann schon deshalb, weil wir nicht 
übersehen dürfen, daß etwa - das ist ein 
ganz wichtiger Faktor - die Interessenver­
bände - Gewerkschaftsbund, Industriellen­
vereinigung und wie sie alle heißen; wir 
haben ein ganzes Netz - ihre Stellungnahmen 
ja nicht den Parlamenten abgeben, den beiden 
Kammern, sondern zu den Ministerialent­
würfen abgeben, zu den Regierungsvorlagen. 
Daher spielt sich ein Meinungsbildungsprozeß 
schon weitestgehend vorparlamentarisch ab, 
und das Parlament hat damit seit 1918 sehr 
viel auf diesem Gebiet an Bedeutung einge­
büßt. 

Umso wichtiger wäre es, auf anderen Ge­
bieten mehr Bedeutung zu erlangen. Daher 
ist es begrüßenswert, daß es zu einer Reform 
der parlamentarischen Kontrollrechte gekom­
men ist. Wir müssen sagen: Eine notwendige 
ReformI, denn, Hohes Haus, diese parlamenta"'! 
fischen Kontrollrechte waren mehr als 
50 Jahre stumpf. Mit Ausnahme des Inter­
pellationsrechtes sind ja alle anderen Kon­
troHrechte Mehrheitsrechte, wobei wir uns in 
bezug auf den Bundesrat ja selbst kastriert 
halben, Hoher Bundesrat, denn uns hat der 
Verfassungsgesetzgeber ja auch die Möglich­
keit nicht nur einer schriftlichen, sondern auch 
einer mündlichen Anfrage eingeräumt, ohne 
daß man das bisher in der Geschäftsordnung 
beachtet hat. Das ist einer der Fälle einer 
Selbstkastration einer schon an und für sich 
beschränkten Kammer, also potenzierte Be­
schränktheit. Alber das ist wenig aufgefallen, 
meine Damen und Herren. 

. Und hier ist ein echter Fortschritt - ein 
echter Fortschritt I - eingetreten durch die 
Diskussion - und das wollen wir sagen -, 
die in aHen Fraktionen des National- und 
Bundesrates und auch in der Wissenschaft von 
der Politik und dem österreiehischen Verfas­
sungsrecht in der letzten Zeit geführt wurde, 
und zwar ein Neuüberdenken der Kontroll­
rechte. 

Es ist erfreulich, daß die Geschäftsordnungs­
reform des Nationalrates eine Verbesserung 
der politischen und der rechtlichen Kontroll­
rechte mit sich gebracht hat. Ich finde es nur 
äußerst bedauerlieh - und ich wiederhole das, 

was ich vor kurzem hier sChon einmal gesagt 
ha:be -, daß die beachtenswerte Novelle zum 
Rechnungshofgesetz, die schon seit Monaten 
vorliegt, noch nicht in Behandlung gezogen 
wurde. Denn, meine Damen und Herren, 
Rechnungshofkontrolle und Parlamentarismus 
sind eins, wobei wir wissen, daß .in OsterreiCh 
der Rechnungshof älter ist als das Parlament, 
er geht nämlich auf das Jahr 1161 zurück, als 
es noch kein Parlament gegeben hat. Daher 
wäre es begrüßenswert, diese Reform auch auf 
diesem Gebiete fortzusetzen. 

Für uns im Bundesrat - und Sie werden 
sich fragen, warum man auf diese Geschäfts­
ordnungsreform so eingeht - ist diese Reform 
ganz entscheidend, weil wir ja auch vor einer 
Bundesratsgeschäftsordnungsreform stehen. 
Ich freue mich, das als erster Redner unter 
dem Vorsitz meines Freundes, des Herrn Bun­
desratsvorsitzenden Dr. Hans Heger, sagen zu 
dürfen, weil er unter ·seiner letzten Vorsitz­
führung dazu die Initiative ergriffen hat. Es 
soll allerdings keine Geschäftsordnungsreform 
sein, die spiegelbildlich: die Nationalratsge­
schäftsoronung nachäfft, weil wir andere Auf­
gaben zu erfüllen haben als der Nationalrat. 

Und es sei erwähnt mit Dank an all jene, 
die dazu 'beigetragen haben, daß die GesChäfts­
ordnungsreform des Bundesrates schon vor der 
des Nationalrates abgesdllossen war, daß 
unsere Vorschläge schon vorher vorgelegen 
sind. Nur haben wir hier diese Disziplin auf­
gebracht, sie nach der Verabschiedung der Ge­
schäftsordnungsreform des Nationalrates bei 
uns in die Endrunde zu führen. Wir werden 
uns daher im zweiten Teil dieses Jahres mit 
dieser unserer Reform zu 'beschäftigen haben. 

Hoher Bundesrat! Es wäre w.ichtig, daß wir 
uns dabei über die politischen, rechtlichen und 
finanziell möglichen Kontrollrechte Gedanken 
machen, und das in einer Zeit, in der es so wie 
zum Seeungeheuer von Sch:ottland dazugehört, 
mindestens ein-, zweimal i:m Jahr zu behaup­
ten, die Bundesräte wären überflüssig. Es wäre 
auch notwendig, sich über den verfassungs­
rechtlichen Rang des Bundesrates Gedanken 
zu machen. 

Auch dazu ein offenes Wort: Meine Damen 
und Herren I Ich habe es nie geleugnet, daß 
ich gerne in den Bundesrat gegangen bin, ob­
wohl Sie versiehert sein können, daß mir als 
Staatsrechtslehrer die verfassungsrechtliche 
Bedeutung des Bundesrates nur einigermaßen 
geläufig ist. Den Wunsch habe ich schon seit 
der vierten Klasse Mittelschule gehabt � er­
lauben Sie mir das persönliche Wort -, als 
ich damals von einem glänzenden Geschichts­
professor gehört habe, es gäbe eine Kammer, 
wo man sein Heimatland vertreten kann. Ich 
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habe diese meine Meinung bis heute nicht 
geändert, und ich habe auch nicht die Absicht, 
sie zu ändern. Im habe meiner Verbunden­
heit mit dem Föderalismus im Parlamentaris­
mus noch immer dadurch Ausdruck gegeben, 
daß ich bisher nie zum Nationalrat oder zu 
einem allgemeinen Vertretungskörper kandi­
diert habe. 

Meine Damen und Herren! Wer so ab­
schätzig über den Bundesrat spricht, der möge 
einmal die Debatten im Nationalrat und im 
Bundesrat miteinander vergleichen. Da glaube 
ich nämlich sagen zu können, daß es eine 
Reihe von Punkten gegeben hat, wo ·wir De­
batten abgeführt haben im Gegensatz zum 
Nationalrat, wo es keine g-egeben hat, etwa 
zu Fragen der Außenpolitik, wie erst vor 
kurzem im Zusammenhang mit der UNO. Es 
ließen sich viele andere Bereiche anführen. 
Ich will gar nicht von den Qualitäten reden, 
denn darüber kann sich jeder seine Meinung 
bilden. 

Eines müssen wir sagen, daß das, was eine 
Kammer zu wenig an Rechten hat, sie durch 
qualifizierte Meinungsbildung ausgleichen 
kann. Dazu ist allerdings eines notwendig: der 
entsprechende Kontakt mit der Presse. Und da 
könnte eigentlich noch einiges - ich glaube, 
da sind wir alle einer Meinung - geschehen. 

Wir sind in einem Reformzeitalter und in 
einem Jahr des Republilkjubiläums, wo man 
sich ja grundsätzliche Gedanken wohl leisten 
darf neben dem Jahr der Frau und des Denk­
malschutzes. Meine Damen und Herrenl Ich 
wünsche nur allen, daß man jedes Jahr echt 
ein Jahr der Frau begehen kann und täglich 
einen Muttertag, meine sehr Verehrten. Ge­
nauso wäre es sehr gut, wenn die Jubiläen und 
die staatspolitischen Äußerungen dieses 
Jahres auch dort für weitere Jahre wirken 
würden. 

Meine Damen und Herren I Wir sollten uns 
nämlich Gedanken machen in bezug auf den 
Bundesrat, ob es nicht günstig wäre, die 
Remtsstellung des Bundesrates dadurch auf­
zuwerten, daß man uns in jenen Fällen, wo es 
sich um Verfassungsänderungen handelt, be­
sonders wenn sie Länderrechte befÜhren, ein 
absolutes Veto einräumt. Ich möchte sagen, 
daß diese Maßnahmen: Geschäftsordnungs­
reform für National- und Bundesrat und die 
verfassungsrechtlichen Änderungen, die damit 
erforderlich sind, Teile einer Verfassungs­
reform sind. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky hat die Initiative 
zu einer umfassenden Verfassungsreform er­
griffen. Ich kann also nur sagen - hier unter­
streiche ich das, was ich vor kurzem einmal 
auch angedeutet habe -, daß diese Verfas-

sungsreformkommission, Herr Staatssekretär 
Lausecker, in demselben Geist zustande 
kommt und ihre Arbeit leistet, wie es die 
Grundrechtskommission unter Bundeskanzler 
Dr. Josef Klaus tat, der diese Kommission ein­
gesetzt hat, und Bundeskanzler Dr. Kreisky 
hat ja diese Tätigkeit förtgesetzt. Bis jetzt 
ist nämlich von diesem damals gestifteten 
Geist, der heute noch fortwirkt, verhältnis­
mäßig wenig zu spüren. Ich hoffe allerdings, 
daß sich das ändert, wobei ich Ihnen gleich 
sagen will: Landtagswahltermine und Natio­
nalratswahltermine sollen uns bei einer ge­
samtstaatlich verantwortlichen Arbeit an einer 
umfassenden Verfassungsreform nicht irri­
tieren, meine Damen und Herren. !tu weiß, 
daß es jetzt üblich .ist, über Regierungsformen 
zu diskutieren - für die Konzentrationsre­
gierung, gegen die Konzentrationsregierung 
-, es haben sich so viele dazu geäußert und 
soviel gesche.it geredet, daß ich jetzt dieses 
Thema nicht auch noch behandeln will, obwohl 
ich Ihnen versichere, daß mir dazu einiges 
'beiläufig einfallen würde. 

Es gibt große Probleme, die uns hier bevor­
stehen. Ich bitte, meine Damen und Herren, 
übersehen wir nicht, was nicht nur in den 
Zeitungen darüber geschrieben, sondern all­
gemein diskutiert wird, wenn man sich kri­
tisch mit dem Staat beschäftigt. Wir haben 
auch angesehene Vertreter von Interessenver­
bänden seit Jahrzehnten im Bundesrat, und 
das möge man nicht übersehen, wenn man 
über die Bedeutung dieser Kammer spricht. 
Es ,ist auch das Verhältnis von politischen 
Parteien und Interessenverbänden. Unser Bun­
des-Verfassungsgesetz ist mehr auf die terri­
toriale Selbstverwaltung - Gemeinden, Län­
der und Bund - abgestellt und weniger auf 
die wirtschaftliche und berufliche Selbstver­
waltung - Kammern und Interessenverbände, 
Sozialpartnerschaft -, obgleich ich Ihnen 
sagen will, daß ich nicht einer jener Anhänger 
bin, der sagt, man muß die Sozialpartner­
schaft ins Parlament einbinden und den Bun­
desrat diesbezüglich ummodeln. Das hat schon 
der Verfassungsgesetzgeber 1929 mit der Ein­
führung des Länder- und Ständerates tun 
woUen, und es ist illm bekanntlich nicht ge­
glückt. 

Meine sehr Verehrten! Wir sollen uns Ge­
danken machen über das Verhältnis von 
plebiszitären und repräsentativen Verfas­
sungseinrichtungen, das Verhältnis von Volks­
begehren, Volksabstimmungen und parla­
mentarischer Staatswillensbildung. Wir sollten 
uns weiter auch Gedanken machen über 
Detailfragen des Verfassungsrechtes, die 
eines Tages aktuell werden können, ohne daß 
man es vorher bedacht hat. Hier unterstreiche 
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iCh audt das und schließe miCh der Meinung 
- was selten vorkommt, aber im darf es in 
diesem Fall gerne tun - Dr. Heinz Fismers 
an, der in seinem Nationalratsdebattenbeitrag 
etwa das Vertretungsre<ht des Bundespräsi­
denten erwähnt hat. Heute überlegen wir, wie 
es bei dem Nationalratspräsidenten ist. 

Auch eines, meine 'Damen und Herren, 
sollten wir uns in einem Bundesstaat aus dem 
ErfahrungssChatz der Länder überlegen, näm­
liCh ob die Nationalratsperiode von vier Jah­
ren ausreiChend ist. Im weiß, jede Oppositions­
partei ist für eine kürzere und jede in der 
Regierung befindliche Partei für eine längere. 
Aber im sage Ihnen, man soll sich solme Ge­
danken machen, unabhängig von der Stärke, 
genauso wie im jeder Partei nur empfehlen 
kann, keine Gesetze auf augenblickliche Mehr­
heitsverhältnisse auszurimten. Die können 
siCh ändern. Zum Glück. ist die Demokratie 
lebendig. Hier ergeben sidl fÜr uns . . . 
(Zwischenruf des Bundesrates S c  h i p  a n  i.) 
Herr Kollege! Wir befinden uns nieht im Zu­
stand 'begnadeter Angst, und Ihnen wünsche 
ich, Sie mögen sich nidlt in einem Zustand 
utopischer Euphorie befinden. 

Hoher Bundesrat! Hier ist durCh diese No­
velle zum Bundes-Verfassungsgesetz ein wert­
voller Beitrag geleistet worden, wobei wir 
uns - ich hoffe, das sagen zu dürfen - alle 
wünsChen, daß diese Reform und diese Bun­
des-Verfassungsgesetznovelle i'hre Fortsetzung 
im zweiten Halbjahr dieses Jahres 1915 in 
einer Geschäftsordnungsreform des Bundes­
rates finden. Wir würden damit einen Beitrag 
sowohl zur Glaubwürdigkeit der Demokratie 
und ihres Parlamentarismus als aum zum 
Föderalismus leisten. Wer wollte leugnen, daß 
dies niCht heute von größter Notwendigkeit 
und Aktualität wäre? (Beifall bei der tJVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Schipani. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Sdlipani (SPO) : Hoher Bundes­
rat! Meine Damen und Herren I Wenn im Zu­
sammenhang mit der Führung der Debatte 
über die vorliegende Gesetzesvorlage immer 
wieder das Jahr der Frau und in einem Atem­
zug gleiCh das Jahr des Denkmalschutzes ge­
nannt wird, so möChte iCh dem nimt das Wort 
reden; man sollte unsere Damen nicht zu sehr 
strapazieren. Ich finde, das haben sie alle zu­
sammen nicht verdient. Das soll durchaus 
keine Kritik sein, sondern nur eine Feststel­
lung. 

Gestatten Sie mir aum ein paar Feststel­
lungen zum Beitrag meines Vorredners, des 
Herrn Professors Smambeck.. ICh glaube, man 

kann sich mit sehr vielen Dingen, vor allem 
mit dem, was er verfassungsrechtlich über die­
Bedeutung des Bundesrates festgestellt hatt 
einverstanden erklären. Ich möchte hiezu nicht 
mehr sehr viel sagen. Wenn er der Meinung; 
ist, daß wir über die Regierung mit dem Natio-­
nalrat verkehren, dann hat er den Grund dafür 
eigentlich im Verlaufe seiner Rede selbst ge­
nannt, als er vom SmwergewiCht des Appa­
rates in der Verwaltung gesprochen hat. 

Wer aber hier in diesem Hause über die­
AI'beitsmöglichkeiten Bescheid weiß, wird er­
kennen, daß es fast gar nicht möglich wäre, 
wenn dem anders wäre. 

Zur Frage der vorparlamentar.isdlerr 
Meinungsbildung: Hier hat Professor SCham­
beck die Meinung vertreten, daß wir gegen­
über dem alten Reichsrat schlemtergestellt' 
wären. Ich vertrete diese Meinung nicht! Ich 
darf doch darauf verweisen, daß im alten 
Reichsrat, allein aus der Zusammensetzung­
heraus, dom mehr oder weniger Zunftinter­
essen vertreten wurden. Jeder, der sich mit 
den alten Protokollen befaßt, wird das sehr 
leicht feststellen können. 

' 

Meine Damen und Herren! Die in Behand­
lung stehende Gesetzesvorlage beruht auf der 
Erkenntnis, daß das Bundes-Verfassungsgesetz: 
in der Fassung von 1929 nicht mehr in der 
Lage war und ist; den Bedürfnissen eines 
modernen Parlamentarismus Rechnung zu 
tragen. Diese Ansicht haben übrigens sämt-­
liebe im Parlament vertretenen Parteien ge­
meinsam gehabt, und naeb langfristigen Ver­
handlungen ist es zur Bildung eines Komitees 
gekommen, dessen Aufgabe es gewesen ist, 
die s.icherlieb differenzierten Auffassungen: 
über notwendige Änderungen zu koordinieren., 

Wenn ich, meine Damen und Herren, auch 
gleich ein paar Worte über die Tätigkeit des' 
Komitees zur Vorbereitung des Geschäftsord� 
nungsgesetzes sagen werde, so geht es sieber­
lich über die unbedingte Notwendigkeit auf 
Grund der in Verhandlung stehenden Vorlage. 
Aber ich glaube, genauso wie man sonst über­
all von auslösenden Momenten und Folgen. 
beziehungsweise von Ursache und Wirkung­
spricht, sollte man das auch heute hier tun,. 
denn letzten Endes betrifft es ja in Zukunft­
unsere gemeinsame Arbeitsmöglichkeit. 

Aus bereits anfänglich gesChilderten Grün-­
den ist es am 15. Mai 1915 zum Antrag 155/A 
der Abgeordneten Probst, Robert Weisz, Dok­
tor Koren, Peter, Dr. Broesigke, Dr. Fischer,. 
Dr. Gruber und Genossen betreffend Änderung­
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas­
sung von 1 929 gekommen. 
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Durch die im gegenständlichen Initiativan­
trag vorgeschlagenen Änderungen des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
soll die verfassungsgesetzliche Grundlage für 
Regelungen geschaffen werden, die im Entwurf 
,eines Bundesgesetzes über die Geschäftsord­
nung des Nationalrates vorgesehen sind. 

Meine Damen und Herren I Der Antrag 
J55/A sowie der Bericht des Verfassungsaus­
schusses ist uns allen zugegangen. Da es sich 
-einleitend auch um eine zukünftige Verbesse­
.ruIig der Arbeit des Bundesrates handelt, darf 
iCh optimistisch annehmen, daß diese Unter­

Jagen eingehend studiert wurden und daher 
von einem umfassenden Eingehen in diese 
Vorlage Abstand genommen werden kann. 

Gemeinsam im Nationalrat eingebraCht und 
'einstimmig besChlossen wird diese Vorlage 
'auch im Bundesrat unbeeinspruCht bleiben. Ich 
darf daher namens meiner Fraktion erklären, 
·daß wir der in Verhandlung stehenden Vor­
lage gerne unsere Zustimmung geben. 

Meine Damen und Herren I Wie bereits an­
gekündigt, ein paar Worte zu den nächsten 
Notwendigkeiten beziehungsweise Folgewir­
"kungen. Der ebenfalls seit 15. Mai 1975 vor­
liegende Antrag 1 56/A beziehungsweise der 
vorliegende Bericht des Geschäftsordnungs­
ausschusses sind mit Ergebnis dessen, was das 
eingesetzte Komitee zur Beratung der Ge­
schäftsordnungsreform naCh nahezu hundert 
Stunden Beratung dem Hohen Hause zur ein­
stimmigen Annahme vorlegen konnte. 

Die natürlich auftretenden Schwierigkeiten 
dieser Materie ließen gar oft den Eindruck 
·entstehen, daß ein Scheitern der, wie ich 
meine, großen Reform unvermeidlich sei. Es 
haben ja immer wieder große Zeitungen dar­
über zu berichten gewußt. Umso größerer 
Dank gebührt daher all jenen, welChe zum 
Gelingen dieses bedeutenden Werkes beige­
tragen haben. Dies, meine Damen und Herren, 
ist ein Grund, weshalb man auch dazu etwas 
sagen sollte. 

meiner Meinung nach unsere gemeinsamen 
Bemühungen darauf ausgeriChtet sein, daß der 
einmal eingeschlagene Weg weiter besChritten 
wird, denn nicht nur die Geschäftsordnung des 
Nationalrates, sondern auch die des Bundes­
rates sowie auch die allgemeine Hausordnung 
bedürfen dringendst einer Modernisierung. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß­
wort gewünscht? - Nein. 

Wir kommen zur .A!bstimmung. 

Bei 'der A b  s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

2. Punkt: Gesetzesbesdllu8 des Nationalrates 
vom 2. Juli 1915 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Förderung der Presse (1394 der Bei-

lagen) 

3. Punkt: GesetzesbesdlluJI des Nationalrates 
vom 2. Juli 1915 betreffend ein Bundesgesetz 
tiber die Aufgaben, Finanzierung und Wahl­
werbung politischer Parteien (Parteiengesetz) 

(1395 der Beilagen) 

4. Punkt: GesetzesbesdlluB des Nationalrates 
vom 2. Juli 1915 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1912 ge­
ändert wird (Einkommensteuergesetznovene 

1975) (1401 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 2 bis 4 der Tagesordnung, über die 
eingangs beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. 

Es sind dies: 

Bundesgesetz 
Presse, 

über 

Parteiengesetz und 

die Förderung der 

Einkommensteuergesetznovelle 1915 

Berichterstatter über die Punkte 2 und 3 ist 
Frau Bundesrat Rosa Heinz. Ich bitte um die 
Berichterstattung. 

Präsident Benya hat seinerzeit vorge­
schlagen, zunächst auf völlig informelle Weise 
zu Ergebnissen zu gelangen und erst in 
späterer Folge den Geschäftsordnungsaus­
.schuß mit einem Antrag zu beschäftigen. Das 
Ergebnis zeigt uns, daß dies der ridltige Weg 
gewesen ist. Es freut uns für die Mitglieder 
des Nationalrates, daß sie in Zukunft mit 
einer den letzten Erkenntnissen, freilich von 
allen Seiten mit kleinen Abstrichen reformier­
ten Geschäftsordnung arbeiten können. Berichterstatterin Rosa Heinz: Herr Vor­

Es stimmt uns vielleicht ein klein wenig sitzender! Herr Staatssekretär I Hoher Bundes­
eifersüchtig, wenn dies für den Bundesrat vor- ratl Der Beridlt des Rechtsausschusses über 
.erst noch niCht möglich ist. Es müssen daher den GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
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2. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Förderung der Presse lautet folgender­
maßen: 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sieht unter bestimmten Voraus­
setzungen finanzielle Zuwendungen des Bun­
des an österreichische Tages- und Wochen­
zeitungen vor. Die Zuteilung der Förderungs­
mittel obliegt der Bundesregierung und er­
folgt auf Antrag nach Maßgabe der für diesen 
Zweck veranschlagten Budgetmittel und unter 
Berücksichtigung der Umsatzsteuerleistung der 
zu fördernden Druckschrift. · Die Förderungs­
beträge sind pro Kalenderjahr für eine Tages­
zeitung mit drei Millionen Schilling und für 
eine Wochenzeitung mit 500.000 Schilling 
limitiert. Für den Fall, daß beabsidltigt ist, 
einem Begehren nidlt oder nidlt voll zu ent­
sprechen, ist die Einholung eines Gutachtens 
einer unabhängigen Kommission vorgesehen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen : 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Förderung der Presse wird 
kein Einspruch erhoben. 

Bericht des Rechtsausschusses über den Ge­
setzesbeschluß des Nationalrates vom 2. Juli 
1975 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Aufgaben, Finanzierung und Wahlwerbung 
politischer Parteien (Parteiengesetz) : 

Mit dein vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates erfolgt eine verfassungsrecht­
liche Verankerung der politischen Parteien im 
Sinne ihrer Bedeutung für eine parlamentari­
sche Demokratie. Vorgesehen sind weiters 
nach Maßgabe der veranschlagten Budgetmit­
tel finanzielle Zuwendungen an die im Natio­
nalrat vertretenen politischen Parteien be­
ziehungsweise an politische Parteien, die bei 

Der Redltsaussdluß hat die gegenständlidle 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1915 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
sdllossen, dem Hohen Hause zu empfehlen,. 
keinen Einsprudl zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
RedltsaussdlUß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National­
rates vom 2. Juli 1915 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Aufgaben, Finanzierung und 
Wahlwerbung politischer Parteien (Parteien­
gesetz) wird kein Einspruch erhaben. 

Vorsitzender: Danke, Frau Berichterstatter. 

Berichterstatter über Punkt 4 ist Frau Bun­
desrat Hermine Kubanek. Ich bitte um die 
Berichterstattung. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Herr 
Vorsitzender I Herr Staatssekretär! Durch den 
vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­
rates sollen künftig Beiträge für die frei­
willige Mitgliedsdlaft bei Berufs- und Wirt­
schaftsverbänden insoweit als Betriebsaus­
gaben oder Werbungskosten abgesetzt werden 
können, als sie in angemessener, statuten­
mäßiger Höhe geleistet werden und sich diese 
Verbände ausschließlich oder überwiegend mit 
der Wahrnehmung der betrieblichen und be­
ruflichen Interessen ihrer Mitglieder befassen. 
Zuwendungen von Berufs- und Wirtschafts­
verbänden und anderen Interessenvertretun­
gen mit freiwilliger Mitgliedschaft an poli­
tische Parteien oder an Organisationen, die 
einer politischen Partei na'hestehen oder die 
nicht als Interessenvertretung anzusehen sind, 
unterliegen einer ausschließlidlen Bundesab­
gabe in Höhe von 35 vom Hundert der zuge­
wendeten Beträge. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1915 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

einer Nationalratswahl zumindest ein Prozent Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
der gültigen Stimmen erhalten haben, für rates vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
Zwecke der Offentlichkeitsarbeit. Dem Gedan- gesetz, mit dem das Einikommensteuergesetz. 
ken folgend, daß finanzielle Unterstützungen 1972 geändert wird (Einkommensteuergesetz­
für den Zweck der Offentlichkeitsarbeit der novelle 1975), wird kein Einspruch erhoben. 
politischen Parteien nur dann vertretbar sind, 
wenn sie nicht gleichzeitig ' zu einer Erhöhung 
der Ausgaben für Wahlwerbung führen, wird 
ferner bestimmt, daß - zunächst bei der 
Nationalratswahl 1975 - die Wahlwerbungs­
kosten der politischen Parteien begrenzt, über­
wacht und veröffentlicht werden sollen. 

Vorsitzender: Danke. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die 
zusammengezogenen Punkte unter einem ab­
geführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Heinzinger. Ich erteile es ihm. 
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Bundesrat Heinzinger (OVP) : Herr Vor­
sitzender! Herr Staatssekretär! Meine sehr 
geehrten Damen und Herrenl Parteien und 
Presse sind untrügliche Gradmesser demo­
kratismer Entwiddungen. Parteien und Presse 
sollten miteinander vom Staate ebenso klar 
unabhängig ,sein, wie sie auch voneinander 
unabhängig sein sollten. 

Wann immer demokratische Freiheiten ver­
lorengehen, ist der vorletzte Akt dieses 
Dramas die Zerschlagung der Pressefreiheit, 
die Zerstörung der Parteienvielfalt. Medien­
monopole und Machtkonzentration in den 
Händen einer politischen Partei sind Tenden­
zen einer gefährliChen Entwicklung. 

In den Regierungserklärungen der sozialisti­
schen Alleinregierung wurde zur Presse­
förderung festgehalten - ich zitiere -, daß 
"jegliche Einflußnahme des Staates oder der 
Regierung auf die Führung dieser Zeitschrif­
ten" ausgeschlossen werden muß. 

Auch im § 4 dieses Gesetzes ist eine unab­
hängige Kommission aufgenommen, die von 
jenen Verlagen angerufen werden kann, deren 
Begehren abschlägig beschieden wurde. 

Aber wie ist nun die wirtschaftliche Lage 
der ZeitungsbranChe, daß eine staatliChe 
Presseförderung notwendig wurde? Wie stark 
ist die Kosten'belastung von Zeitungsverlagen, 
daß sie, die in ihren Redaktionen eher reser­
viert jeder Subventionspolitik gegenüber­
stehen, nun selbst zur Erhaltung ihrer Funk­
tion öffentliChe Mittel beanspruchen? 

Bereits im Jahre 1972 hat der Zeitungs­
herausgeberverband in einem offenen Brief 
die rapide Verschlechterung der wirtschaft­
lichen Entwiddung der Zeitungen dargelegt. 
Immerhin sind in wenigen Jahren acht öster­
reichische Tageszeitungen und 21 Wochen­
zeitungen verschwunden. 

In der Zwischenzeit hat sich die Situation 
weiter versChärft. Seit dem 1 .  Jänner 1973 
stiegen die Papierpreise von 391 Schilling auf 
660 Schilling pro Tonne, also um rund 70 Pro­
zent. Die Kollektivverträge, eingesChlossen die 
jetzigen Verhandlungen, erhöhten sich um 
rund 55 Prozent. Die DruCkpreise stiegen 
1973/74 um 17 Prozent, auch die Bahntarife 
stiegen. Die Kostensteigerungen gesamt 
maChen zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahr 
aus. 

Während auf der einen Seite also eine ganz 
starke Kostensteigerung eingetreten ist, ist auf 
der anderen Seite ein Rückgang der Erlöse zu 
verzeichnen. So betrugen zum Beispiel die 
Anzeigeneingänge im Mai 1974 87 Millionen, 
im Mai 1975 77 Millionen, also eine Ver­
minderung um zehn Millionen Schilling. 

Als Folge der wirtschaftlichen Rezession 
werden aber die Werbeausgaben weiter ge­
kürzt werden. Die wirtschaftliche Lage läßt 
auch branchenweise eine antizyklische Wer­
bung kaum zu, da die geringe Eigenkapital­
ausstattung der österreichischen Wirtschaft 
eine solche Maßnahme nicht möglich macht. 

Den steigenden Kosten und den geringen 
Erlösen steht ein verschärfter Wettbewerb 
gegenüber, ein Wettbewerb mit dem Mono­
polisten ORF um die tägliChe Informations­
leistung und um den Werbeschilling. 

Aber auch unter den Zeitungen tobt ein 
Konkurrenzkampf, der sich publizistisch mit­
unter um und unter der Gürtellinie bewegt. 
Dieser wird mit einem so · massiven Kapital­
einsatz geführt, daß manche redaktionelle 
Träne um die zu erhaltende Meinungsvielfalt 
als Heuchelei anmutet. Ohne sonderliche 
Skrupel sind jeweils auflagenstärkere Blätter 
bereit, die auflagensChwächeren zu ver­
sChlucken. 

Es wird daher einerseits an die Regierung 
zu appellieren sein, die Existenzmöglichkeit 
der Presse zu sichern, andererseits aber auCh 
an die Presse und an bestimmte Organe, 
Wettbewerb nicht mit Krieg zu verwechseln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
In vielen Verhandlungen zwischen Regierung 
und ZeitungS'herausgebern wurden insgesamt 
sechs Lösungsmodelle erarbeitet, bevor die 
nunmehr .in Beratung stehende Formel ge­
funden wurde. Die Zeitungsherausgeber ver­
suChten als Förderung eine Entlastung von 
Gebühren und Steuern zu erreichen, weil 
dadurch eine denkbare A:bhängigkeit vom För­
derer eingeschränkt würde. Leider war die 
sozialistische. Bundesregierung nicht bereit, 
Vorschläge in dieser Richtung zu akzeptieren. 

Im § 4 dieses Gesetzes ist eine Kommission 
vorgesehen, die abgelehnte Förderungs­
ansuchen begutachten soll, ich habe darauf 
bereits hingewiesen. Hier wäre wohl ein ein­
deutiger RechtsansprudJ. auf Förderung für die 
Verlage ein besserer Weg gewesen als eine 
letztlich unverbindliChe Empfehlung einer 
Kommission, wo gerade der Herr Bundes­
kanzler so gerne Richter mit politischen Auf­
gaben betraut. 

Ich möchte aber auch eine Sorge nicht ver-:­
bergen. Wenn die Wirkungsmöglichkeit der 
Presse durm öffentliche Förderung sicher­
gestellt wird, bedeutet dies bei weiterer 
Kostenexplosion weitere Förderung. Es könnte 
der Zustand eintreten, daß die wirtschaftliche 
Existenz der Zeitungen in eine gefährliche 
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Abhängigkeit geriete und die Einstellung der 
Förderung sdllagartig die Pressefreiheit be­
enden würde. 

Es wäre daher jetzt schon darauf zu achten, 
bei allen zukünftigen Regelungen der Gebüh­
ren für Zeitungsversand und Nachrkhtenüber­
mittlung ebenso wie bei den Korrekturen der 
Steuers ätze für Vertriebserlöse die Wirt­
sChaftskraIt der Tageszeitungen nicht weiter 
zu überfordern. Um die Meinungsvielfalt zu 
erhalten und um vor allem auch in den Bun­
desländern die Existenz regionaler Zeitungen 
zu skhern, begrüßen wir diese Förderung. 

Meine Damen und Herrenl Wir werden 
beim Mediengesetz über die Pressefreiheit und 
ü'ber die Funktion der Medien ausführlich 
beraten. Aber aus aktuellstem Anlaß weise 
ich doch sehr deutlich darauf hin, daß Presse­
freiheit nicht nur Freiheit der Redakteure oder 
Unabhängigkeit der Verlage oder Offenlegung 
der Eigentümerverhältnisse bedeuten kann. 
Pressefreiheit wird im besonderen von der 
Möglichkeit, die Zeitung auch zuzustellen, be­
stimmt. Pressefreiheit ohne Sicherung der Zu­
stellung ist wohl genauso "lustig" wie ein 
Haupttreffer ohne Uberweisung. 

Im selben Zeitpunkt, in dem wir nun im 
Parlament die Presseföroerung beraten, wurde 
die Samstagzustellung der Presse in höchstem 
Ausmaß gefährdet und damit ein bedenklicher 
Anschlag auf die Pressefreiheit verübt. Wir 
alle waren Zeugen . . . (Zwischenruf bei der 
SPtJ.) Ich danke, ich werde darauf noch mit 
Dankbarkeit zurückkommen. 

Diese gefährliche Entwicklung und die Zu­
spitzung einer so sdlwierigen Situation, 
glaube ich, verlangen es noch einmal, das nkht 
zu übersehen. Denn wir waren vor kurzem 
noch Zeugen, wie quasi im Stile eines Straßen­
theaters das Spiel gegeben wurde "Post­
gewerksChaft schlägt Postminister ein blaues 
Auge" oder "Lane rennt in die Gerade der 
Postgewerkschafter" . Die trauernden Hinter­
bliebenen eines solchen Stückes wären rund 
300.000 Postabonnenten gewesen oder an die 
eine Million Leser. 

Das eigentlich Böse an diesem Stück, meine 
Damen und Herren, war, daß der Chef dieser 
Veranstaltung, der Herr Bundeskanzler, der 
sonst alle Instrumente seiner Regierungsmit­
glieder stimmt, mitunter deren Texte schreibt, 
oft NaChhilfeunterricht gibt, audl vorspielt, 
in dieser Frage, wo · es um eine grundsätzliche 
Frage der Demokratie ging, wo das Infor­
mationsrecht drastisch gefährdet wurde, hinter 
dem Vorhang verschwunden war. Ja noch 
mehr: Kreisky sprang auf die Probebühne, 
ließ seinen Minister Lane ausrutschen, um in 

der Rolle des Sparmeisters Beifall zu erhei­
schen. 263 Millionen sind viel zuviel! Dieser 
Meinung sind wir auch, und es gibt jetzt eine 
bessere Lösung. (Bundesrat W a l l  y: Das ist 
ja alles hinfällig! Haben Sie heute die Zeitung 
nicht gelesen?) 

Wenn Sie aufmerksam zuhören, Herr Kol­
lege Wally - was Ihnen zugegebenermaßen 
besonders schwerfällt -, dann würden Sie 
wissen, daß ich darauf schon hingewiesen 
habe. Ich werde noch einmal darauf zurück­
kommen. 

Meine Damen und Herrent In dieser Frage, 
glaube ich, ist auch eine Anmerkung zum 
Verhalten der Beteiligten notwendig. Der 
OGB hat sich - ich darf an Bö'hm erinnern -
um die Demokratie besondere Verdienste 
erworben. Auch im Rahmen der Sozialpartner­
schaft bemüht sich der Gewerkschaftsbund um 
das Maß des Zumutbaren. 

Präsident Benya ließ durchaus erkennen, 
daß er ein Einlenken der Postgewerkschafter 
vorher, vor diesem 5. Juli, gerne gesehen 
hätte. An diesem 5. Juli haben rund 50 Pro­
zent der Postler die Zeitungen zugestellt und 
damit ihre Pflicht als Mitarbeiter eines 
Monopolbetriebes besser erkannt und erfüllt 
als eine lange Reihe ihrer Vorgesetzten und 
so auch der Demokratie einen besonderen 
Dienst erwiesen. 

Ich möchte jenen Postlern, die vor dem 
5. Juli diese Pflicht auf sich genommen haben, 
wohl wissend, daß das manchen ihrer un­
mittelbaren Kollegen nicht gefallen hat, beson­
ders herzlich danken. 

Die Verantwortlichen, meine Damen und 
Herren, für dieses Desaster vom 5. Juli sind 
aber nicht die schlecht bezahlten Postbedien­
steten, vielleicht schon eher Postgewerk­
·schafter, die die Beziehung zur Basis verloren 
haben, die es in beiden Parteien geben soll 
und die just die Fünftagewoche verlangten, 
obwohl es den Postlern weit lieber gewesen 
wäre, eine bessere Bezahlung zu erreichen 
und "groteskerweise" auch rund 90 Prozent 
der Postler bereit gewesen wären, am Samstag 
zuzustellen. 

Versagt hat in dieser Frage nämlich wieder 
einmal diese Regierung, die das moderne 
Osterreich verloren hat. Bundeskanzler 
Kreisky und sein Verkehrsminister haben sich 
die Sorgen der Postler nämlich zu leicht ge­
nommen. Sie ha:ben leichtfertig Verträge abge­
schlossen, um sie ebenso leichtfertig wieder 
zu brechen. 

Da Sie vorhin in einem Zwischenruf bemerkt 
haben, es · wäre alles erledigt, darf ich die 
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sozialistischen Redner einladen, hier zu erklä­
ren, wie man die Forderungen mit den Privat­
firmen zu erledigen gedenkt. 

Meine Damen und Herrenl Es erinnert wahr­
lich. an die Leistungen der Bürger von Sch.ilda, 
wenn seinerzeit just zum selben Augenblick, 
in dem die Presse gefördert hätte werden 
sollen, die Zustellung der Zeitungen ungleich 
mehr kosten hätte sollen. 

Aber ich möchte noch einen zweiten Punkt 
in der Presseförderung anziehen. Wir haben 
in den Bundesländern hervorragende Tages­
zeitungen mit vorwiegend regionaler Wir­
kung. Tageszeitungen, die sich. neben der kauf­
anreizenden Berichterstattung des mensch­
lichen Trieblebens auch darum bemühen, die­
ses Triebleben durch geistige Standortbestim­
mungen auf die Stufe der Zivilisation zu 
stellen. Die österreichischen Bundesländer 
haben in diesem Staat ihre unverrückbare 
Position wie die Zeitungen dieser Bundes­
länder. Beide sind auf ihre Eigenständigkeit 
bedacht, und dies ist uns gleich wichtig. 

Wenn sich daher Landesregierungen dazu 
entschließen, die reg.ionale Aufgabe ihrer 
Tageszeitungen durdt eine Förderung zu 
unterstützen, so halte ich es für bedenklich 
und unzumutbar, daß ihnen der Bund dies 
praktisch verbietet, indem er dann seine För­
derungsmittel kürzt. Hier stellt sich die Frage, 
wieso nur der Bund pressefreundlich sein 
darf. Oder sollte es vielleicht eine Rolle spie­
len, daß sich. die bedeutsamen regionalen 
Zeitungen Osterreichs ,in Bundesländern be­
finden, in denen die Osterreichische Volks­
partei die Mehrheit in Regierung und Landtag 
stellt? (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Sollte das 
eine Rolle spielen, daß gerade diese Zeitun­
gen von den Ländern gefördert werden? Das 
war ein EigengoalJ) Wenn Sie ein bißchen 
gewartet hätten: Jetzt kommt sozusagen erst 
der Schuß auf die eigenen Regierungen. Nur 
ein bißchen warten! 

Freilich verblejlbt den Landesregierungen, 
nämlidt denselben, durchaus die Möglichkeit, 
die Anzeigenabgabe neu zu überdenken, um 
dadurch die Werbung und die Zeitungen zu 
fördern. 

Meine Damen und Herrenl Die Behandlung 
des Gesetzes über Presseförderung wie über 
Parteienfinanzierung unter einem Tagesord­
nungspunkt - so geschah es ja auch im 
Nationalrat - hat etwas Merkwürdiges an 
sieb: Presse und Parteien - und da darf ich 
bei den jetzt beliebten TierversuChen und 
TiervergleiChen bleiben - verhalten siCh oder 
sollten siCh verhalten wie Löwe zu Tiger 
oder umgekehrt. Beide sind mäChtig, trauen 

einander nicht, sollten sich nidtt miteinander 
verbünden, sie beunruhigen sich gegenseitig 
und halten einander für gefährlich. 

Wenn man nun vor dem Staatsbürger die 
eher verdächtige Förderung der Parteien mit 
der Förderung der Kontrollore des öffentlichen 
Lebens, der Presse nämlich, koppelt und der 
Arrangeur einer soldten Verquickung der Herr 
Bundeskanzler ist, könnte dabei der Gedanke 
vorherrschen: Wenn ihr mir die Parteien­
förderung zerzaust, führe ich euch bei der 
Presseförderung an der langen Leine. 

Wenn ich in dem Bericht des Verfassungs­
ausschusses, dem übrigens ein Dreiparteien­
antrag zugrunde liegt, gar noch lese, daß für 
den Zweck der Offentlichkeitsarbeit der poli­
tischen Parteien ein Betrag just in der glei­
chen Größenordnung ausgeschüttet werden 
soll, wie er auch für die beabsichtigte Presse­
förderung vorgesehen ist, so ist das für mich 
fast ein Zuviel an vertraulicher Gemeinsam­
keit. (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Und Koren 
hat den Antrag nicht gestellt?) 

Kreisky denkt etwas anderes, als er spridtt, 
um ein drittes zu ' tun. Und für mich besteht 
ein entfernter Zusammenhang zwischen 
Privilegienabbau, Presseförderung und Par­
teienfinanzierung. Der Herr Bundeskanzler hat 
unsere Privilegien, die Ihren und die unseren, 
so gesdlidd abgebaut, daß es den Regierenden 
in Stadt und Land und uns Parlamentariern 
besser gebt als zuvor, wenn wir davon ab­
sehen, daß solche Manöver das Sozialprestige 
ramponieren. Und ich weiß gar nicht genau, 
ob ich deshalb dem Herrn Bundeskanzler per­
sönlich böse sein muß oder nicht. 

Aber immerhin, da besteht eine weitere 
Parallele. Wurden die Politikerbezüge an jene 
der Beamten gekoppelt, so wurde die Presse­
förderung mit der Parteienfinanzierung ge­
koppelt. Was mag sich wohl der Herr Bundes­
kanzler gedacht haben, als er Presseförderung 
und Parteienfinanzierung zum selben Termin, 
unter einem Tagesordnungspunkt, bei gleicher 
Förderungshöhe ansetzte und just dieses 
Thema beim Parlamentskehraus zu später 
Abendstunde im Hause behandelt wurde? 
(Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Haben Sie das in 
Ihrer Fraktion auch gesagt?) 

Der Herr Bundeskanzler hat auf einem 
anderen Ge'biet, nämlich auf dem Gebiete der 
Konzentrationsregierung Sorge, daß dies ein 
Weg wäre - eine Konzentrationsregierung 
mit der Sozialistischen Partei - wie in einem 
Superwatergate. 

Meine Damen und Herren! In letzter Zeit 
- Kollege SchambeCk hat vornehm zu den 
Fragen von Regierungsmodellen geschwie-
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gen - wird immer wieder gesagt: eine Kon­
zentrationsregierung bedeute die Auslöschung 
des Parlaments. Ihr Partei obmann und ge­
schäftsführender Klubobmann meinte sogar, 
das wäre der Weg mit Einschluß der 
SozialistisChen Partei - in ein Superwater­
gate. 

Ich glaube, man sollte doch auch in dieser 
Frage bemerken, daß es sehr wohl auch an den 
Parlamentariern liegen dürfte, oder verstehen 
wir uns als Parlamentarier beider Häuser als 
unmittelbare Erfüllungsgehilfen der Regie­
rung? Ich nichtl (Ruf bei der SPO: Bringen Sie 
Ihre Vorschläge!) -Daher werden Sie auch die 
Ausführungen besser verstehen. 

Meine Damen und Herren! Politiker und 
Presse sollten in jeder Form ihre Unabhängig­
keit voneinander bewahren, wenngleich sie 
miteinander sehr viele gemeinsame Aufgaben 
haben. Sie sollten sich durchaus mehr achten 
und besser verstehen, als dies allgemein ge­
schieht. Gerade deshalb sollten beide Seiten 
auch nicht den Schein eines Verdachtes auf 
sich ruhen lassen, daß die Förderungen . nach 
diesen Bundesgesetzen irgendein Junktim be­
deuten können. 

Die Parteienfinanzierung, meine Damen und 
Herren, ist gespickt mit Skandalen. Während 
es die Presseförderung in Verbindung mit der 
Olahaffäre erst einmal zu einem ausgewach­
senen Skandal brachte, der freilich nie gelöst 
wurde, ist die Strecke der Finanzierungs­
skandale beachtlich. 

Ich möchte nun in dieser Hitparade bekann­
ter Namen nicht Müllner gegen Slavik oder 
Haselgruber gegen Bauring aufrechnen. Es 
sei denn, meine Damen und Herren, daß die 
einen Skandale konservativ (Bundesrat Doktor 
S k o t  t o n: Das ist eine glatte Verleumdung 
des Bürgermeisters Slavik! Mit einem Abge­
urteilten einen anderen Menschen zu ver­
gleichen!) und älter waren und die anderen 
Skandale modern und jünger sind. 

Die Finanzierung der Parteien führt immer 
wieder über Gratwanderungen. Und letztlich 
werde ich das ungute Gefühl nicht los, daß 
sich alle jene, die sich in der Finanzierung 
erfolgreich betätigen, zwar nicht nach dem 
Motto "Wer zahlt, schafft an" um Einfluß 
bemühen, sich aber wohl auch nicht aus rein 
altruistischen · Motiven vom mühsam erwor­
benen Geld trennen. Hier ist eine saubere 
Unterstützung der Parteien durch den Steuer­
zahler - um das Kind beim N amen zu 
nennen - wohl ein besserer Weg. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

fassungshöhen dieses Gesetzes bewegen wird, 
darf ich noch kurz in den Niederungen der 
Finanzierung verweilen. In einigen Para­
graphen scheint mir dieses Gesetz schon von 
der Anlage her für wunderbare Finanzierungs­
diskussionen, Diffamierungen und Fehlinter­
pretationen bestens geeignet zu sein. 

So sind zum Beispiel im § 6 in sechs Punk­
ten jene Wahlwerbemittel aufgezeigt, die 
unter die beschränkten Wahlwerbekosten 
faUen sollen. In dieser Aufzählung fehlen 
Wahlwerbegeschenke. Wenn also eine Partei 
in ihrer Werbestrategie besonders auch 
Werbegeschenke einbaut - ein übrigens sehr 
beliebtes Werbemittel -, fallen diese nicht 
unter die beschränkten Kosten, und ein wun­
derbarer Streit könnte darüber beginnen, ob 
das nun Rechtens ist oder nicht, ob die För­
derungsmittel gekürzt werden müssen oder 
nicht. 

Ähnlich schwierig und umfassend könnte 
§ 7 Abschnitt 3 interpretiert werden, wo eine 
Kommission darüber zu befinden hat, ob eine 
Gruppe außerhalb der politischen Partei für 
diese ohne Zutun und Wissen der Partei ge­
worben hat. Eine kriminalistische Delikatesse 
erster Güte steht uns bevor, denn wir dürfen 
annehmen, daß die Konstrukteure einer sol­
chen Maßnahme die Gesetzeslage kennen. 
(Bundesrat W a l l  y: Sie werden sicherlich 
dagegenstimmen! ) 

Feldmarschall Montecuccoli meinte einmal : 
Zum Kriegführen braucht man drei Dinge: 
Geld, Geld und wieder Geld. 

Das Gesetz über die Kontrolle der Aus­
gaben der Parteien ähnelt ein wenig den 
Bemühungen, Rüstungsaufwendungen und 
damit die Rüstung selbst unter Kontrolle zu 
bringen, wobei man natürliCh darum bemüht 
ist, dabei besser zu rüsten, als der Gegner 
gerüstet ist. Ich bezweifle daher sehr, daß die 
politischen Parteien dieser sidl selbst gestell­
ten Forderung ernstlich nachkommen wollen 
oder können, denn ein Grundsat� der Buch­
haltung lautet Wahrheit und Klarheit. 

Parteienfinanzierung und Wahrheit und 
Klarheit sind ein wahrlich hohes Ziel der 
Demokratie. Solche Bestimmungen haben es 
leider in sich, nidlt eingehalten zu werden. Sie 
bringen Parlamentarier und Parteien in ein 
schiefes Licht. Sich voll in die strategischen 
Karten schauen zu lassen, ist die sdlönste 
Form von Transparenz, von welcher hier wie­
derholt zitiert wurde, daß Transparenz das ist, 
was bei Vertuscbungsversuchen übrigbleibt. 

Während sich mein Kollege Professor Doktor Wenn ich bei der Presseförderung auf die 
Schambeck sicherlich noch in den liChten Ver- Gefahr einer· Verbindungskette zwischen För-
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derer und Geförderten hingewiesen habe, so 
mödlte ich auch bei der Parteienfinanzierung 
nicht verhehlen, daß es eine Gefahr bedeutet, 
wenn Parteiapparate zu stark aus Steuer­
geldern gefüttert werden und dadurch von 
ihrer Nähe zu den Mitgliedern, von ihrer 
Nähe zu den Wählern und Förderem immer 
mehr in die Nähe des Staates rücken (Bundes­
rat Dr. S k o t  t o n: Und zur Industriellen-

gegen den mangels irgendwelcher Unter­
lagen keine Anklage erhoben wurde, ist ein 
Beweis dafür, daß Sie in keiner Weise sachlich 
argumentieren wollen. Auch dann, wenn Sie 
diese Anträge miteingebracht haben, wenn Sie 
diese Vorlagen mitverabschieden, und auch 
dann, wenn Sie schimpfen und Geld nehmen! 
(Beifall bei der SPO.) 

Die drei vorliegenden Gesetzesbeschlüsse, 
vereinigung!) und sozusagen als Staats- die heute vom Bundesrat verabschiedet wer­
parteien eine neue Eigengesetzlichkeit ent-
fachen, wo die Interessen des Staates nun­
mehr über jene seiner Bürger gesetzt werden 
könnten. 

Meine Damen und Herren I Ich möchte da 
aber auch nicht Pharisäer spielen (Bundesrat 
W a l l  y: Wer hat denn behauptet, daß Sie 
Pharisäer spielen?), denn wenn die Parteien­
finanzierung durch dEm Staat dazu führte, daß 
die Sammelauflagen für die Funktionäre in 
Stadt und Land gesenkt werden, so wäre das 
auch ein schöner Erfolg. 

Wenn Sie nun mehrfach in netten Zwischen­
rufen bemerkt haben: Wie wird jetzt die OVP 
stimmen?, oder an mich persönlich diese Frage 
stellen (Bundesrat Annemarie Z d a r  s k y: 
Dagegen! - Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Wenn 
Sie konsequent sind, müssen Sie dagegen­
stimmen!), so glaube ich, daß Presseförderung 
und Parteienförderung zwei demokratisch so 
sensible Gesetze sind, daß man nicht nur 
einen großen Lobgesang auf sie aussprechen 
sollte. 

Ich weiß schon, daß es Ihnen eher liegt, 
wenn Sie einen Marschbefehl haben, um nur 
eine Seite der · Medaille zu sehen, während 
wir es uns als eher liberalere, individualisti­
sche, persönlich ausgerichtete Partei leisten 
können, auch einen persönlichen Standpunkt 
zu vertreten, ohne von der Partei gemaß­
regelt zu werden. (Beifall bei der OVP.) 
Und gerade diese beiden Gesetze scheinen 
mir der geeignete Anlaß hiezu zu sein. 

Wir werden daher, auch wenn Sie sich wun­
dern, diesen beiden Gesetzen zustimmen. (Bei­
fall bei der tJVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist weiter gemeldet 
Frau Dr. Anna Demuth. Idl darf sie bitten. 

Bundesrat Dr. Anna Demuth (SPO) : Herr 
Vorsitzender! Hohes Haus! Es tut mir leid, 
ich kann in diese Kassandrarufe meines Vor­
redners nidlt einstimmen. Ich kann auch diese 
Gesetze nicht in einem so dekadenten und 
gefährlichen Licht sehen. Es liegt vielleicht 
in Ihrer Natur, das zu unterstellen, denn schon 
die Vergleiche Slavik mit Müllner zeigen 
Ihre Geisteshaltung. Daß Sie einen abgeurteil­
ten Mann wie Müllner mit Slavik vergleichen, 

den, sind für mich und, ich glaube, auch im 
Namen meiner Fraktion sagen zu können, für 
uns alle Marksteine in der demokratischen 
Weiterentwicklung unseres Landes. 

In einem Jahr, in dem wir dreißig Jahre 
Befreiung von Krieg und Diktatur feiern, in 
einem Jahr, in dem wir die Erlangung unserer 
Freiheit vor zwanzig Jahren gefeiert haben, 
haben wir nun endlich den Parteien, die die 
Voraussetzung für diese demokratische Ent­
wicklung gebildet haben, jenen Platz gegeben, 
der ihnen längst zugehört, nämlich die ver­
fassungsrechtliche Verankerung in unserer 
Bundesverfassung. 

Daß die Parteien als Träger der Demokratie 
und als Voraussetzung für eine Demokratie 
bisher dem Vereinsgesetz unterstanden, ist 
eigentlich eine Diskriminierung für die Arbeit 
jener Frauen und Männer, die gerade nach 
dem Ersten Weltkrieg und erst recht nach 
dem Zweiten Weltkrieg dieses Land nach den 
Zerstörungen wieder aufgebaut und es zu 
einem wirklichen Sozialstaat gemacht haben, 
in dem es viele Parteien gibt, in dem es viele 
Zeitungen gibt, in dem es echte Meinungs­
freiheit gibt, alles Kriterien, die wir begrüßen, 
für die wir immer gekämpft haben, für die 
wir immer eingetreten sind, die wir zeitweise 
verloren haben, nicht durch die Schuld der 
Sozialisten, und die wir nun endlich durch die 
Verankerung in der Verfassung begründet und 
bewährt wissen wollen für alle Zukunft. 

Das Kriterium für eine Demokratie, das 
wurde schon gesagt, sind Parteien als Vor­
aussetzung für einen fairen Wahlkampf, ist 
die Pressefreiheit, der man keinen Maulkorb 
umhängen darf, die Vielfalt der Presse­
meinung, ist natürlich das allgemeine Wahl­
recht, wo die Parteien sich einschalten müssen, 
ist eine ordentliche Offentlichkeitsarbeit und 
ist vor allem auch die demokratische Kon­
trolle, und zwar eine wirkungsvolle Kontrolle. 
Denn alle diese Freiheiten würden nichts nüt­
zen, wenn wir nicht entsprechende Kontroll­
organe hätten. 

Das sogenannte Parteiengesetz beinhaltet 
nun erstens die Verankerung der Parteien in 
der Verfassung und zweitens die finanzielle 
Förderung dieser Parteien. Wenn Sie glauben, 
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daß die Förderung so groß ist, daß die Parteien 
damit großen Aufwand treiben können, so 
fragen Sie einmal in Ihren Parteisekretariaten 
nach, was die Dinge kosten, was eine Partei 
kostet mit ihren Sekretären, was die Kosten 
sind für eine Offentlichkeitsarbeit. Dann wer­
den Sie sehen, daß es doch vom Staat her nur 
ein kleiner Beitrag ist, der den Parteien hier 
Hilfe bietet. 

Wir begrüßen, daß auch jene Parteien eine 
Förderung bekommen, die bei Wahlen oder, 
besser gesagt, im Wahljahr ein Prozent der 
Stimmen erreichen und daß die Voraussetzung 
für die jährliche Förderung die Klubstärke ist, 
nämlich fünf Abgeordnete im Nationalrat. Daß 
wir uns hier an den Mustern anderer Demo­
kratien messen, beweist, daß diese Parteien­
förderung auch in anderen westeuropäischen 
Ländern in Form von Zuwendungen schon 
besteht. Es geht nach der Stärke der Partei, 
die auch uns gerechtfertigt erscheint. 

Eines der wichtigsten Kapitel ist die Begren­
zung der Wahlkampfkosten. Auch hier sollen 
die Parteien bekunden, wieviel Geld sie für 
den Wahlkampf auslegen, auch hier soll kon­
trolliert und veröffentlicht werden, wie die 
Wahlkampfmittel verwendet wurden. Wir 
hoffen, daß wir auch naCh der Wahl 1975 
über dieses Kapitel, das ja nur für dieses Jahr, 
heuer gilt, weiter verhandeln können und 
daß sich hier die OVP fair genug zeigt, mit uns 
weitere Verhandlungen diesbezüglkh zu 
pflegen. 

Die Parteienfinanzierung ist, wie Sie richtig 
gesagt haben, mit der Presseförderung ge­
koppelt. Wir wissen, daß es Parteien heute 
schwer haben, eigene Zeitungen zu unter­
halten. Wir wissen, daß hier durch Presse­
konzentration und Verlagsverflechtungen ein 
Netz von Meinungsmache mehr oder minder 
über ein Land gebreitet werden kann, das nur 
durch eine Vielfalt von Zeitungen aufge­
brochen werden kann. Meinungsfreiheit in der 
Zeitung heißt vielfältige Möglichkeiten der 
Berichterstattung. 

Die Versandkosten, die Zustellungskosten, 
die Herstellungskosten und die Papierkosten 
haben die Existenz unserer Zeitungen im gro­
ßen heute sChon gefährdet. Die Hilfe des 
Staates, damit diese Meinungsvielfalt zum 
Weiterleben und zur Sicherung der Demokra­
tie erhalten wird, betrachten wir Sozialisten 
nur als recht und billig. 

Daß die Förderungsbeträge gebunden sind 
an ein einjähriges Erscheinen, an eine gewisse 
Auflage, an einen gewissen Bestand an Redak­
teuren und daß sie beschränkt ist, wenn 
bereits Länder oder andere Körperschaften 

eine Förderung geben, ist auch selbstverständ­
lich, denn hier muß gespart werden, damit eine 
Zeitung nicht zwei oder drei Förderungen 
bekommt, wenn sie zum Beispiel nur lokale 
Bedeutung hat. Wir halten es für wichtiger, 
daß die Förderung auf Bundesweite abge­
stimmt ist, daß die Lokalblätter eben von 
ihren lokalen Institutionen gefördert werden, 
wenn diese Wert darauf legen und Wert 
darauf legen werden. 

Wir halten diese Beschränkung für absolut 
richtig. Ebenso die Beschränkungen, wenn ein 
Verlag mehrere Zeitungen herausgibt, nämlich 
Wochenblätter, Tageszeitungen und ähnliches 
mit verschiedenen Köpfen eventuell, daß auch 
hier eine Beschränkung eintritt. Dieses Gesetz 
der Presseförderung ist mit ein Beitrag und 
muß mit ein Beitrag sein zur Vielfalt unseres 
demokratisches Lebens. Wir wissen, daß die 
Zeitungen große Macht haben. 

Und wenn Sie die Konzentrationsregierung 
strapaziert haben, so möchte ich sagen, über 
die Regierungsform wäre es vielleicht besser, 
sich erst nach den Wahlen zu unterhalten, 
denn das wird sehr wesentlich davon abhän­
gen, wie die Wahlen ausgehen. Wir wissen, 
daß dies eine Flucht nach vorn ist und daß 
hier vielleicht Schleinzer doch mit der Steier­
mark ein bißchen kooperiert, um hier einen 
Widerstand zu brechen, der ihm einige Male 
geboten wurde, daß er hier einer Meinung 
beitritt, die also eine steirische Lösung sein 
sollte (Heiterkeit bei der OVP) , und die nach 
den Wahlen dann wahrscheinlich eine andere 
Erfüllung findet, als Sie sich das denken. 

Wir wissen ganz genau, daß die OVP mit 
allen Mitteln wieder in die Regierung will, 
daß sie um jeden Preis mehr oder minder um 
eine Regierungsbeteiligung kämpft und daß 
sie hier vor keinen Mitteln zurückschreckt. 
Aber das letzte Wort werden die Wähler 
haben und, wie gesagt, beim nächsten Bundes­
rat sind wir um ein kleines Stück.chen klüger. 

Die Steuergesetznovelle, die endlich eine 
Besteuerung der Parteispenden bringt, begrü· 
ßen wir ebenso, denn wir sehen wirklich nicht' 
ein, warum über den Umweg von Werbe­
kosten und ähnlichem mehr hier der Staat 
die Parteienförderung zahlt, die Parteispenden 
bezahlt. Wir begrüßen, daß hier endlich auch 
ein Abgabensatz bei der freiwilligen Mit­
gliedschaft von Interessenverbänden und 
deren Spenden gegeben ist. Dies halten wir 
für eines der wichtigsten Dinge, da wir hier 
jenes Geld einsparen, das wir andererseits 
gerecht und nach dem Gesetz an die Parteien 
wieder auszahlen können. 
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Wir wissen, daß diese Gesetze ein Beitrag 
zur Demokratisierung sind, eine Festigung 
unserer Demokratie, indem die Parteien end­
lich auch in der Verfassung verankert sind, 
daß mehr Parteien in diesem Land gesichert 
sind, daß es niemals wieder zu einer Ein­
parteienherrschaft kommen wird. 

Wir bedauern eigentlich, daß die OVP nicht 
bereit war, über ein weiteres widttiges Gesetz 
noch vor den Nationalratswahlen, vor der 
Auflösung des Nationalrates zu verhandeln: 
das ist das des Ombudsmans. Aber wir wissen, 
daß der OVP die Erfolge der sozialistisdten 
Regierung sdton zuviel waren, und hier ist 
sie bei einem harten Nein geblieben. (Zwi­
schenrufe bei der OVP.) Aber das werden 
wir sidterlidt im nädtsten Nationalrat nach­
holen, und wir hoffen, daß wir dann auch die 
Zustimmung oder die Möglichkeit einer Zu­
stimmung bei der OVP finden, so wie wir es 
bei diesen Gesetzen gefunden haben. 

Wir hoffen, mit diesen Gesetzen den Be­
stand unserer Republik, die Meinungsvielfalt 
und die Pressefreiheit weiter gesiChert zu 
haben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sidt weiter 
gemeldet Herr Bundesrat Professor Scham­
bedt. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Sdlambeck (OVP) : Herr Vor­
sitzenderl Herr Staatssekretär! Meine Damen 
und Herrenl Hoher Bundesrat I Zunächst 
möchte ich meiner Vorrednerin, der Frau Kol­
legin Dr: Demuth, antworten. Wenn Sie am 
Schluß von der Presseförderung und der 
Pressefreiheit gesprochen haben, dann erinnere 
ich Sie nur an das Kapitel österreichischer 
Zeitgeschichte Christian Broda und die 
"Kronenzeitung" . Was ja sicherlich mit aus­
schlaggebend war und auch Ihre Behandlung 
der SPO bezüglich der Pressefreiheit für den 
Ausgang der Nationalratswahl 1966. Das ist 
eine historische Tatsadle. 

Ich möchte nur sagen, daß, wenn die SPO­
Regierung für die Presse etwas tun will, sie 
ja Gelegenheit hat, auch bei der Regelung 
der Samstagzustellung der Zeitungen ihren 
Beitrag zu leisten. Dann kann man auch in 
bezug auf die Offentlichkeit des Staats­
geschehens, meine sehr Verehrten, und allem, 
was sich in diesen Bereichen abspielt, ein­
sdlließlich des Bauringskandals bei der Ge­
meinde Wien, Hohes Haus, wir sind ja  eine 
Länderkammer, von Vorgängen in Bundes­
ländern sprechen und den Beweis liefern, wie 
sehr Sie auch in solchen Dingen der Offentlich­
keit den Zugang eröffnet und damit auch der 
Presse zu diesen Problemen. Denn eines muß 

Zeitungen und diese unabhängige Presse gäbe, 
dann wäre mancher . . . (Zwischenruf des Bun­
desrates C z e r  w e n  k a.) Jawohl, ich habe 
gesagt: einige unabhängige, und wenn Sie an 
das Blatt der SPO in Linz denken, meine sehr 
Verehrten (Zwischenrufe bei der SPtJ), dann 
sehen Sie, daß es bisweilen audl bei Ihnen 
unabhängige Stimmen gibt, die entsprechende 
Reinigungsprozesse veranlassen. Da würde 
idl, Frau Kollegin Demuth, auf Grund von 
Vorgängen der jüngsten Zeitgesdlichte auch 
aus der SPO-Sicht ein bißdlen vorsichtiger 
sein. 

Und wenn Sie hier von den Regierungs­
formen sprechen, so möchte ich sagen, daß 
der Verfassungsgesetzgeber sehr · wohl gewußt 
hat, warum er 1 920 zum Unterschied von 
anderen Verfassungen, Landesverfassungen 
und anderen Staatsverfassungen keine Rege­
lung für die Regierungsform getroffen hat, 
weil das eine Entscheidung ist, die nach der 
jeweiligen wirtschaftlichen, sozialen und poli­
tisdlen Situation zu treffen ist. 

Wer sich heute konkret die Zahlen der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwidtlung 
Osterreichs hernimmt, nicht daß Sie glauben, 
ich wäre zu diesem Punkt meinungslos, wird 
erkennen, daß sich heute Osterreich in einer 
wirtschaftlichen und sozialen Situation be­
findet, Inflation und mangelnde Sicherung der 
Arbeitsplätze, sodaß eine Konzentrations­
regierung, nämlidl das Zusammenwirken aller 
Kräfte, notwendig ist, um jene Aufbauleistung, 
die nadl 1945 erbradlt wurde, fortsetzen zu 
können, Hoher Bundesrat. (Beifall bei der 
OVP.) 

Herr Kollege I Schauen Sie sidl nur die Lage 
in der Wirtsdlaft einsdlließlich der verstaat­
lichten Wirtschaft an und lesen Sie heute in 
den Zeitungen über das herzliche Verhältnis 
zwischen dem Herrn OIAG-Generaldirektor 
Geist und dem Herrn Bundeskanzler Doktor 
Kreisky. Herr Dr. Geist wird genau wissen, 
warum er jetzt gerne in Pension geht, was er 
sich sidlerlich verdient hat. 

Das nur Ihnen als Antwort, Frau Kollegin 
Demuth, damit Sie nicht glauben, daß der­
artige Abweichungen vom Thema von uns 
unbeantwortet bleiben und daß das Verhältnis 
zwisdlen zwe'i Fraktionen eine Einbahnstraße 
ist. (Beifall bei der tJVP.) Das sei einmal 
grundsätzlidl gesagt. 

An und für sich wäre nämlich das Parteien­
gesetz (Zwischenruf bei der SPtJ) - aber die­
sen Ton, Hoher Bundesrat, hat die Frau Dok­
tor Demuth angeschlagen - ein Anlaß - und 
in diesem Sinn habe ich vorhin zu der Ver-

man nämlidl audl sagen, wenn es nicht diese fassungsgesetznovelle gesprochen, aber mein 
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Nachredner hat · dann andere Töne ange­
schlagen, und ich bin auch gerne bereit, darauf 
einzugehen -, wäre dieses Parteiengesetz 
genauso wie die Bundes-Verfassungsgesetz­
novelle eine Möglichkeit, in aller Offentlich­
keit zu zeigen, daß wir auch 1915 wissen, 
welche Probleme uns gemeinsam aufgetragen 
sind, die wir gemeinsam lösen wollen, ganz 
gleichgültig, wer auf welcher Seite - ob auf 
der Regierungsbank oder im Plenum - die 
Mehrheit innehat. (Ruf bei der SPO: Lassen 
Sie das erst die Wähler entscheiden!) 

Das wird sich entsdleidenl Wobei ich Ihnen 
eines sagen will, Herr Bundesrat : Die Ver­
antwortung für den Staat Osterreich hat auch 
die jeweilige Opposition mitzutragen (Zwi­
schenruf bei der SPO) - jawohl! -, darum 
heißt etwa in England die Opposition "Ihrer 
Majestät Opposition". 

Ich möchte Ihnen sagen, daß eine Reihe von 
Gesetzen 'im Nationalrat mit wesentlichen Be­
reicherungen seitens der OVP - ich denke 
etwa an die Arbeit unseres Kollegen Hauser 
in bezug auf die Strafrechts-, Ehe- und Fami­
lienrechtsreform verabschiedet wurde. 
Ohne unser Mitwirken wären manche Dinge 
einschließlich der Betriebsverfassung gar nicht 
denkbar gewesen. Das sei auch in bezug auf 
die XIII. Gesetzgebungsperiode des österrei­
chisdlen Nationalrates festgestellt. (Beifall bei 
der OVP. - Bundesrat B ö e  k: Warum hat 
das dann die OVP nicht vorher gemacht, wenn 
sie so klug war?) 

Herr Vizepräsident des OGB I Darauf gebe 
ich Ihnen gerne Antwort. Ich freue mich, daß 
Sie, Herr Präsident, mir gerade bei meiner Be­
merkung über die Betriebsverfassung dazu 
Gelegenheit gegeben haben. 

Es war mein und vielen von uns politischer 
Lehrmeister Dr. Karl Kummer, der als aller­
erster der betrieblichen Mitbestimmung das 
Wort geredet hat und der auch für diese 
seine Ideen bei einem entsprechenden Sozial­
kongreß in Warschau gestorben ist. Uns 
braucht man den Vorwurf, wir wären zu 
spät für die Betriebsverfassung und für 
betriebliche Mitbestimmung gewesen, nicht 
zu machen. Wir waren sogar zu einem 

65. Geburtstag gefeiert hat, nachlesen, dann 
werden Sie sehen, daß Frau Grete Rehor auch 
in dieser Richtung eine Reihe von wertvollen 
Initiativen ergriffen hat, meine sehr Verehrten I 
(Beifall bei der OVP. - Bundesrat B ö c k: 
Kummer und Rehor sind allein geblieben!) 
Was meinen Sie, Herr Präsident? (Bundesrat 
B ö e  k: Rehor und Kummer sind mit wenigen 
anderen allein geblieben!) 

Die asterreichische Volkspartei ist zum 
Glück. eine p'luralistische Partei (Heiterkeit bei 
der SPO) - jawohl, eine pluralistische Par­
teil -, weil sie als Volkspartei für alle Schich­
ten der Gesellschaft offen ist zum Unterschied 
von der SPO, die heute noch nicht die Klassen­
kampftheorie abgelegt hat, meine sehr ver­
ehrten Kollegen I (Bundesrat R 0 s e n­
b e  r g e r: Das war ein interessanter Satz, auf 
den kommen wir zurückl) 

Hier möchte ich Ihnen sagen, daß Karl 
Kummer und Grete Rehor eine Reihe von 
Themen in der österreichischen Innenpolitik 
nicht nur angeschnitten haben, sondern unter 
allgemeiner Zustimmung - ich nenne Arbeits­
marktförderungsgesetz und Berufsausbil­
dungsgesetz - auch zur Verabschiedung ge­
bracht haben. Und auch die OVP - gegenwär­
tig in der Opposition -läßt sich hier von Ihnen 
die österreichische Zeitgeschichte und die Par­
lamentsgeschichte nicht umschreiben, meine 
Herren Kollegen und Damen von der SPO! 
(Beifall bei der OVP. - Bundesrat R 0 s e n­
b e  r g e r: Sie werden es auch nicht verfäl­
schen!) Nein, sicherlich nichtl 

Aber, Herr Kollege Rosenberger, wenn ich 
auch das noch hinzufügen darf: Ich habe in 
meiner vorigen Rede die beadltenswerten 
Feststellungen des Herrn Nationalratspräsi­
denten Anton Benya anläßlich des Schlusses 
der XIII. Legislaturperiode genannt und damit 
auch den Beweis gebracht, daß ich Fakten, die 
von anderer Seite festgestellt werden und die 
richtig sind, betone. Wenn der Herr Präsident 
Benya feststellt, wie viele Gesetze in den Aus­
schüssen und in zweiter Lesung noch geändert 
wurden, dann sicherlich nicht auf Wunsch 
seiner Fraktion, sondern der Opposition, 
meine sehr Verehrten! 

Zeitpunkt für die betriebliche Mitbestim- Hier können Sie mit aller Deutlichkeit fest­
mung, in dem nach 1945 die SPO nach- stellen, daß die Osterreichische Volkspartei 
weislich in vielen Legislaturperioden nicht ihrer Verpflichtung, eine staatstragende Oppo­
dafür gewesen ist, Hoher Bundesrat! (Beifall sition zu sein, nachgekommen ist. Ja, meine 
bei der OVP. - Bundesrat B ö e  k: Aber nicht sehr Verehrten I (Bundesrat C z e r w e n  k a: 
durchgeführt hat! Gesprochen und geschrieben Herr Kollege, Sie sprechen über einen Eintopf 
ist worden, so wie Sie es tun!) Nein! und nicht über das, worüber Sie reden sollen!) 

Ich darf Ihnen sagen: Wenn Sie über die Herr Kollege! Da kann ich Ihnen nur sagen, 
Tätigkeit jener Frau, die der erste Sozial- daß ich eine Antwort auf das gebe, was meine 
minister der Republik gewesen ist, der Frau Vorrednerin Frau Dr. Demuth angeschnitten 
Grete Rehor, die vor wenigen Tagen ihren hat, und als höflicher Mensch versuche ich, 
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nidtt die Antwort schuldig zu bleiben. (Beifall dern ein Verhältniswahlsystem, bei dem vor 

bei der OVP.) Ich bin aber gerne bereit, bei allem die Parteiorganisation aussmlaggebend 

Ihnen Redeunterricht zu nehmen, denn nie- ist. Daher hat audJ. der österreichische 

mand lernt aus. (Bundesrat C z e r  w e n  k a: Nationalrat bereits anläßlich der Verabschie­
Können Sie unter UmständenI) Na sehen Sie l dung des Bundesfinanzgesetzes 1 914 die Dun­

Dann hoffe idJ., daß ich bald bei Ihnen auf- desregierung in einer Entschließung ersucht, 

tauchen darf. dem Nationalrat einen Bericht über die Remts-
auffassung betreffend die Stellung der poli-

Hoher Bundesrat! Wie Sie sehen, bestätigt . tismen Parteien im öffentlidten Leben vorzu­
sidJ. auch bei dieser Debatte, daß die Demo- legen. 
kratie und der Parlamentarismus eine andere 
Form des Dialogs sind. Es kommt nur darauf Bereits 1 964 hat also der Nationalrat diese 
an, dabei den entsprechenden Ton zu finden. EntsdJ.ließung gefaßt. Es sei lobend erwähnt, 
Und wenn nicht Emotionen angeschnitten wer- auch mit einem Dank an jene, die damals füb� 
den, ist das bei uns auch immer wieder der rend daran mitgearbeitet haben, wie Sektions­
Fall gewesen. chef Dr. Edwin Loebenstein, der jetzige Präsi-

dent des Verwaltungsgerichtshofes, und der 
Daher freut es mich, daß wir auch dieses derzeitige Ordinarius des öffentlichen Rechts 

Parteiengesetz heute einhellig verabschieden der Universität Graz, der damalige Ministerial.;, 
können. Denn niemand will leugnen, daß die beamte im Verfassungsdienst. Dr. Ludwig 
politisdlen Parteien eine staatstragende Auf- Adamovich junior, daß es im März 1965 zu 
gabe zu erfüllen haben und es bedauernswert einem Bericht der Bundesregierung über ihre 
war - und das ist oft genug betont worden -, Rechtsauffassung betreffend die Stellung der 
daß die politischen Parteien im Bundes-Ver- politischen Parteien im öffentlichen Leben ge­
fassungsgesetz 1920 nicht ihrer Bedeutung ent- kommen ist. 
spreChend verankert gewesen sind. 

Es hat allerdings zehn Jahre gebraucht, bis 
Ich möchte betonen, daß es die politischen es zu einer Regelung der politismen Parteien 

Parteien waren, die ohne Verfassungsauftrag im österreidlischen Verfassungsrecht gekom-
1 918 und 1945 die Republik Osterreich errich- men ist. Wobei wir uns darüber im klaren 
tet haben. Denn die Abgeordneten der Pro- sind, daß es vielleimt nie dazu gekommen 
visorismen Nationalversammlung, die sich im wäre, obwohl in Theorie und Praxis oftmals 
Niederösterreidlischen Landtag eingefunden danach gerufen wurde, nicht zuletzt auch von 
haben, waren ja jene Abgeordneten des seiten der für die Finanzen Zuständigen, wenn 
Reichsrates, die noch nach dem Staatsrecht sich nicht die Notwendigkeit ergab - und 
der Monarmie, nämlich nach dem Gesetz, mit darauf haben bereits meine Vorredner und 
dem das Grundgesetz über die Reichsver- auch Frau Dr. Demuth hingewiesen -, Finan­
tretung abgeändert wurde, in der Novelle von zierung und Wahlwerbung der politischen Par-
1 907, nadl der Beckschen Wahl reform gewählt teien zu bedenken: Hier war es köstlich zu 
wurden. sehen, daß ma.n sich in der österreichischen 

Diese Abgeordneten - und das soll man 
auch all j enen sagen, die den Parteienstaat 
kritisieren - haben aus Eigenverantwortung 
den Weg gewählt, indem sie eine neue Wahl­
ordnung - Frauenwahlrecht, Proportional­
wahlsystem und der Wahlbehördenapparat 
wurden eingeführt - und eine neue Ver­
fassung über die provisorisdJ.e zur Verfassung 
1 920 geschaffen haben. Es waren jene Ver­
treter der politismen Parteien - hier nenne 
ich die Namen Karl Renner, Adolf SdJ.ärf, 
Leopold Kunschak und Koplenig -, die 1945 
vor den Nationalratswahlen die Unabhängig­
keitserklärung österreichs abgegeben haben 
und damit wieder an der Wiege der Republik 
OsterreidJ. gestanden sind. 

Meine sehr Verehrten I Die Regelung der 
politischen Parteien ist vor allem auch deshalb 
notwendig, weil Osterrekb. nicht ein Mehr­
heitswahlsystem hat, in dem die Einzelper­
sönlichkeit mehr im Vordergrund steht, son-

Meinungsbildung zunädtst über die Parteien­
finanzierung Gedanken gemacht hat, nicht aber 
über die Rechtsstellung der politischen Par­
teien. 

Ich habe mir damals erlaubt, die Bemerkung 
zu machen, daß ich mir nicht vorstellen kann, 
daß man nach der Förderung der politischen 
Bildungsarbeit - auch ein einfaches Gesetz, 
durdl das die Parteien finanziert werden, und 
zwar begrüßenwerterweise ohne deren Rechts­
steIlung vorher geklärt zu haben - jetzt eine 
Parteienfinanzierung vornimmt. Ich habe miCh 
schon damals für eine Verankerung der Par­
teien in der Verfassung ausgesprochen. Im 
freue mich. zu diesem meinem Vorschlag auch 
von Ihrer Seite Zustimmung erfahren zu 
haben. 

Nur, meine Damen und Herren, das mödlte 
iCh in diesem Zusammenhang auch sagen, 
weil es im Nationalrat leider überhaupt nicht 
behandelt worden ist: Zu dieser Verfassungs-
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bestimmung im !Artikel 1 - Sie haben hier ja mann hier -, seitdem im Jahre 1949 im 
wieder einen Fall, bitte ein Vorwurf, der nicht Bonner Grundgesetz die Parteien verankert 
die Regierung, sondern vielmehr das Haus sind, die eine eigene Judikatur des Karlsruher 
trifft, weil es ein Initiativantrag war - muß Verfassungsgerichtes haben; aber das wurde 
also gesagt werden, daß diese Verfassungs- überhaupt nicht entsprechend beachtet. 
bestimmung in einem einfachen Gesetz - eine Ich empfinde es als höchst bedauerlich, daß 
österreichische Pikanterie mit j ahrzehnte- in diesem Gesetz keine Aussage über die Not­
langer Tradition - schon einen sehr frag- wendigkeit einer innerparteilichen Demokratie 
mentarischen Charakter hat. In der all- ist. 
gemeinen Rechtsbetrac:htung - und die wird 
j a nac:h der Veröffentlichung unmittelbar ein- Ich möchte weiters darauf verweisen, daß 

setzen - wird sie nach allen Ric:htungen hin im Absatz 3 festgelegt ist: "Die Gründung 

zerpflüdd werden. politischer Parteien ist frei, sofern bundes-
verfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt 

Ich habe selten etwas gelesen, dessen frag- ist. Ihre Tätigkeit darf keiner Beschränkung 
mentarisc:her Charakter, um keinen anderen durch besondere Recbtsvorsc:hriften unterwor­
Ausdrudt zu gebrauc:hen, mir so deutlidl ge- fen werden." 
wesen ist wie hier. Sie werden es daher ver-
stehen, daß idl Absatz für Absatz hier meine 

Hier, meine sehr Verehrten, fehlt das, was 

Bemerkung deponieren mödlte. Denn man soll 
man als wehrhafte Demokratie bezeidlnet und 

ja nicht der Meinung sein, daß das Wieder- was in Deutschland allgemein anerkannt vor­

geben von Erläuternden Bemerkungen der 
handen ist, daß nämlkb. jene Parteien, die ent­

Wille des Gesetzgebers wäre. weder demokratiefeindlich sind oder Tenden-
zen aufweisen, die gegen die Grundsätze der 

Hohes Haus I Ich möchte sagen, daß der Verfassung verstoßen, ausgeschlossen sind. 
Artikel 1 § 1 "Die Existenz und Vielfalt poli-
tischer Parteien sind wesentliche Bestandteile 

Erlauben Sie mir den Hinweis auf Artikel 21 

der demokratischen Ordnung der Republik 
des Bonner Grundgesetzes. Ich zitiere wörtlich 

Osterreich" wirklich begrüßenswert ist. Hier über die verfassungsredl.tUche Stellung der 

wird festgestellt, daß österreich ein Mehr-
politischen Parteien: 

parteienstaat ist, völlig im Einklang mit "Die Parteien wirken bei der politismen 
Artikel 8 des Staatsvertrages von Wien- Willensbildung des Volkes mit. Ihre Grün· 
Belvedere, in dem unter anderem auch steht, dung ist frei, ihre innere Ordnung muß demo­
daß Osterreich auf Grund einer freien Wahl kratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müs­
seine Regierung hat. sen über ihre Herkunft ihrer Mittel öffentlidl 

Es war mein verehrter Lehrer Adolf Merkl, 
Rechenschaft geben. 

der schon dama'ls darauf hingewiesen hat, Parteien, die nadl ihren Zielen oder nach 

daß damit auch die Sowjetunion den Viel- dem Verhalten ihrer Anhänger darauf aus­

parteienstaat und die freie Wahlwerbung an- gehen, die freiheitliche demokratische Grund­

erkannt hat. Völlig im Einklang mit dem Bun- ordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen 
des-Verfassungsgesetz. oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-

land zu gefährden, sind verfassungswidrig. 
Problematischer, meine Damen und Herren, Uber die Frage der Verfassungswidrigkeit ent­

ist der zweite Absatz : "Zu den Aufgaben der scheidet das Bundesverfassungsgericht." 
politischen Parteien gehört die Mitwirkung an 
der politischen Willensbildung .. .  Völlig richtig I Niemand anderer als der allgemein aner­
Aber nicht nur an der politischen Willens- kannte deutsdle Bundesverfassungsrichter und 

bildung, und man müßte abgrenzen, was Staatsrechtslehrer Gerhard Leibholz, ein Mann 
darunter zu verstehen ist; zu den Aufgaben, des deutseben Widerstandes, bekanntlieb ein 
aus dem Wort "zu", demonstrative Aufzäh- Schwager von Dieter Bonhoeffer, also über 

lung. Aber das hätte man klarer umgrenzen jeden Zweifel seiner Legitimation erhaben, 
müssen, vor allem dann, wenn man sieht, was . hat in seinem Kommentar zum B'onner Grund­

sieb heute an rechten und linken parteipoli- gesetz gemeinsam mit Rink festgestellt - ich 

tischen Gruppierungen in diesem politischen zitiere wörtlich, auch zum Vergleich für das, 
Breitengrad - darunter verstehe ich nicht was bei uns fehlt und bisher noch nicht ent­

unseren Staat allein, sondern Mitteleuropa - sprechend in der Debatte bedacht wurde -,' 

abspielt. "An der Inkooperation der Parteien in das 
Auch von unserem Naebbarstaat hätte man Verfassungsgefüge können politisch sinnvoll" 

lernen können - es bestehen ja auch von - politisch sinnvoll ! - "nur Parteien teil­
Ihrer Fraktion sehr enge Kontakte ; Schmidt haben, die auf dem Boden der freiheitlidl­
war da und Brandt ist ja auch oft als Privat- demokratisdlen Grundordnung stehen (Bun-
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desverfassungsgerimtshoferkenntnis 2, 73). Es 
ist möglich, daß eine politische Partei, die 
diese Grundwerte verwirft und bekämpft, als 
gesellschaftliche und politische Gruppe besteht 
und sich betätigt. Es ist aber nicht denkbar, 
daß ihr die verantwortliche, rechtlich maßgeb­
liche Mitwirkung bei der Bildung des Staats­
willens verfassungsrechtlich garantiert wird." 

Hoher Bundesrat! Ich bin fest davon über­
zeugt, daß sowohl Ihre Fraktion als aum 
meine Fraktion auf keinen Fall in diesem 
Gesetz extremistismen Parteien mit demo­
kratie- und verfassungsfeindlichen Tendenzen 
Vorsmub leisten will j wirklich. nicht. Aber 
dann hätte man das entsprechend zum Aus­
druck bringen sollen. 

Im weiß, daß hier der Gedanke auftaumt, 
man will keine Partei in den Untergrund 
drängen. Die Problematik des deutschen KPD­
Urteils, bei dem übrigens auch Leibholz als 
Rimter beteiligt war, ist mir geläufig. Aber, 
meine sehr Verehrten, es soll ein Mindestmaß 
an Selbstsmutz eines Staates geben, und W'ir 
haben keinen Grund in der heutigen Zeit, in 
bezug auf den demokratischen Verfassungs­
staat euphorisch zu denken. 

Hier ist in einem Nebensatz festgehaIten: 
". . .  sofern bundesverfassungsgesetzlim nichts 
anderes bestimmt ist." 

Hoher Bundesrat I In einer Krisensituation, 
in Grenzsituationen wird eine Staatswillens­
bildung, die zu einem Verfassungsgesetz und 
zu einem Verbot führt, oft nicht so leicht mög­
lich sein. Daher wäre es besser gewesen, 
von Haus aus prophylaktism etwas zu unter­
nehmen. 

Jetzt kommt ein Satz, der von noch grö­
ßerer Problematik ist, den man auch nicht 
bedacht hat. Da steht einfach: "Ihre Tätigkeit 
darf keiner Beschränkung durch besondere 
Rechtsvorschriften unterworfen werden." 
Daraus kann man annehmen, daß das Vereins­
gesetz ausgeschaltet ist, damit die politischen 
Parteien nicht dem Vereinsgesetz unterliegen 
und nicht Vereine sind. Dem steht die Tat­
sache gegenüber, daß etwa die Freiheitliche 
Partei Osterreichs ein eingetragener Verein 
ist. Mit der Feststellung "Ihre Tätigkeit darf 
keiner Beschränkung durch. besondere Rechts­
vorschriften unterworfen werden" und im 
vierten Absatz mit dem letzten Satz "Mit der 
Hinterlegung der Satzung erlangt die poli­
tische Partei Rechtspersönlichkeit", mit diesen 
beiden Sätzen fragmentarischer Bedeutung hat 
man geglaubt, die Frage beantworten zu kön­
nen: Welche juristische Person ist die poli­
tische Partei? 

Ich darf Ihnen sagen: Die ganze Literatur, 
die ganze Diskussion bisher - hier verweise 
ich auf den treffenden Bericht der Bundes­
regierung vom Jahr 1965 mit dieser glänzen­
den Arbeit des Verfassungsdienstes - geht 
sehr wohl auf diese Frage ein. Ist es eine 
Körperschaft öffentlichen Rechtes, ist es ein 
Verein? Man erwartet jetzt in der Offentlich­
keit, und zwar nicht bloß einige Theoretiker, 
denn das spielt ja bis in das Finanzrecht 
hinein: Ist es eine juristische Person des pri­
vaten Rechtes, oder ist es eine juristische Per­
son des öffentlichen Rechtes? 

Wenn eine zweite Kammer eine Korrektur­
funktion in der öffentlichen Meinungsbildung 
zu erfüllen hat, dann will ich diese jetzt wahr­
nehmen und sagen, daß der Gesetzgeber im 
Nationalrat diese Frage unbeantwortet ge­
lassen hat. 

Außerdem ergibt sich jetzt nom eine Frage : 
Es steht hier im Absatz 4, der von den Ab­
sätzen noch einer der beachtenswertesten ist : 

"Die politischen Parteien haben Satzungen 
zu beschließen. die in einer periodischen 
Druckschrift zu veröffentlichen und beim Bun­
desministerium für Inneres zu hinterlegen 
sind. Aus der Satzung hat insbesondere er­
sichtlich zu sein, welches ihre Organe sind 
und welche hievon zur Vertretung nadl außen 
befugt sind sowie weldle Rechte und Pflichten 
die Mitglieder besitzen. Mit der Hinterlegung 
der Satzung erlangt die politische Partei 
Rechtspersönlichkeit. " 

Hoher Bundesrat I Hier wird keine Unter­
scheidung getroffen zwischen jenen politischen 
Parteien, die bisher schon bestanden haben 
und eine Art von Rechtspersönlichkeit beson­
derer Art zuerkannt erhalten haben, und jenen 
Parteien, die sich neu gründen. Darüber hätte 
man doch auch etwas sagen müssen. Darf ich 
Sie nur darauf verweisen, daß der Oberste 
Gerichtshof in zwei Judikaten schon im Jahre 
1964 erklärt hat, daß nach seiner Meinung die 
politischen Parteien Rechtspersönlichkeit be­
sitzenj er hat ihnen die Trägerschaft der öffent­
lichen Rechte zuerkannt. Dann später ist er 
von dieser Rechtsprechung ein wenig abge­
gangen. 

Die Freiheitliche Partei hat sich als Verein 
eintragen lassen, bei den übrigen Parteien 
hat man angenommen, sie haben Rechtsper­
sönlichkeit, wobei bei der OVP die Bünde 
organisiert sind, und diese Bünde haben sich 
als Vereine eintragen lassen. In meinem Bei­
trag zur Gedächtnisschrift für Rene Marcic 
bin im auf dieses Problem schon vor einigen 
Jahren eingegangen. 
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Hoher Bundesrat! Hier hätte der Gesetz­
geber eine Antwort darauf geben müssen, 
noch dazu in einem Parteienstaat, der überall 
als Musterbeispiel angeführt wird und den ein 
jeder mehr oder weniger beglückend empfin­
det. 

Was den Absatz 4 betrifft, möchte ich sagen, 
daß er ziemlich ausführlich ist, aber keine 
Grundlage für eine nähere Ausführungsgesetz­
gebung bietet, man geht ja auch dann über in 
ein einfaches Gesetz, das sich auf alle anderen 
Fragen, auf die meine Vorredner bereits ein­
gegangen sind, bezieht. Hier muß ich sagen, 
daß diese Verfassungsbestimmungen einen 
Großteil der Fragen, die seit Jahren in bezug 
auf die Rechtsstellung der politischen Parteien 
bestehen, nicht beantworten. 

Meine Damen und Herren I Es ist begrüßens­
wert, und auch meine Fraktion stimmt diesem 
Gesetz zu, daß es zu einer Verankerung der 
politischen Parteien in der Verfassung 
kommt, denn es wäre ja sonst wirklich gro­
tesk, jemand zu finanzieren. Die politische 
Bildungsarbeit wird schon finanziert, ich habe 
schon damals auf diese Problematik hinge­
wiesen und bitte nicht alleine. Wir begrüßen 
also, daß jetzt diese Rechtsgrundlage geschaf­
fen wurde, aber sie sollte eine ausreichende 
und diskussionslose Grundlage sein. 

Wenn wir hier - und auch ich bekenne mich 
zu dieser Notwendigkeit - die politischen 
Parteien in der Verfassung verankern - bis­
her ist der Ausdruck Parteien in unterschied­
licher Wertung in der Verfassung verankert 
worden, denken Sie in bezug auf Bundesrat, 
Verfassungsgerichtshof, kollegiale Schul­
behörden und so weiter -, dann wollen wir 
damit nicht der Meinung Ausdruck geben, 
als würde man hier einem Totalitätsanspruch 
der politischen Parteien das Wort reden. Denn 
wir wollen uns auch bewußt sein, daß das 
Wort "Partei" vom lateinischen Wort "pars" 
- "Teil" - kommt und daß wir genauso wie 
bei den Interessenverbänden, die sich auch um 
die berufsständisch Heimatlosen kümmern 
(Zwischenruf des Bundesrates R 0 s e n­
b e  r g e r) - bei Latein sind wir einer Mei­
nung, Herr Kollege, aber ich bin überzeugt 
davon, nicht nur bei Latein allein -, hier bei 
den Parteien sagen wollen, daß jede Partei 
in ihrer Staatsverantwortung auch an jene 
denken soll, von denen sie noch nicht gewählt 
wurde oder die sie nicht organisiert haben, 
daß sie daran denken soll, daß sie Gemein­
wohlverantwortung zu tragen hat und genau­
so wie in der sozialen Partnerschaft auch an 
jene, die berufsständisch nicht organisiert sind, 
zu denken ist. 

Ich möchte hier sagen, daß wir uns bemühen 
sollten, auch die Negativaspekte der Parteien­
staatlichkeit zu sehen. Gar so höchst ange­
sehen ist sie ja trotz ihrer großartigen Lei­
stungen nicht. Man berücksichtigt hier auch 
die Auswüchse der Parteienstaatlichkeit zu 
wenig und bedenkt sie zu wenig in bezug auf 
jene Menschen, die nicht Mitglied einer poli­
tischen Partei sind. Ich bin nicht Mitglied der 
Freiheitlichen Partei, aber hier wäre sicherlich 
ein bestimmtes Maß an Liberalität, ein Maß 
freiheitlichen Denkens angebracht, denn ich 
unterstreiche das, was schon Adolf Merkl 
sagte, daß nämlich der lückenlose Proporz ver­
fassungswidrig ist, wenn er dem Gleichheits­
satz widerspricht. 

Meine sehr Verehrten! Hier, glaube ich, 
würde es darauf ankommen, auch den Beweis 
zu liefern, daß Parteien offen sind und daß 
auch nicht die Summe aller Parteien den 
Staat darstellt, sondern daß der Staat uns allen 
übergeordnet ist und wir ihm verpflichtet sind. 

Mir hat nämlich ein Politiker auf meinen 
Artikel hin, daß die Parteien in die Ver­
fassung verankert gehören, einen Brief ge­
schrieben und hat gesagt: "Wir haben den 
Staat aufgebaut, wir sind der Staat." Dem 
habe ich geantwortet: "Sehr geehrter Herr! 
Das ,Ich bin der Staat' ist schon einmal ge­
äußert worden. Dessen Nachfolger haben auf 
der Guillotine geendet, und das war kein Vor­
teil für die Freiheit und für die Demokratie." 

Eine ähnliche Auffassung möchte ich bei 
dieser Gelegenheit auch in bezug auf den 
Parteienstaat deponieren. Ich gebe zu, daß 
auch ein Gesetz und eine rechtliche Grundlage 
nicht entsprechende Entwicklungen verhindern 
können, daß es auf den Politikertyp ankommt, 
auf das, was der betreffende Mensch in der 
Politik daraus macht. So wollen wir auch bei 
dieser Gelegenheit nicht übersehen, daß Poli­
tiker in dem Fall nicht allein die Mandatare 
sind, sondern die Hunderten und Tausenden 
von Funktionären, die es uns möglich maChen, 
sie hier mitvertreten zu dürfen, und das . . . 
(Zwischenruf des Bundesrates M e  d 1.) Ja­
wohl, in allen Parteien, und die möchte ich 
auch hier erwähnen, ohne das zu einem 
Schützengrabenkampf zu nutzen. 

ICh möchte sagen, daß auch jene, die hier 
sind, die sich womöglich jahrelang gefreut 
haben, diese Funktion ausüben zu dürfen, nie 
die Garantie haben, daß, wenn sie ausscheiden, 
bis an ihr Lebensende die entsprechende Dank­
barkeit oder nachgeworfene Verfolgung zu 
bekommen. Die Fähigkeiten und die Zivil­
courage des Politikers in einer Zeit, Hoher 
Bundesrat, in der mangelnde Zivilcourage, 
mangelndes Einstehen für Grundsätze einer 
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der Pathologien der satten Wohlstandsgesell­
schaft ist, muß man auch diese Feststellung 
über den Politikertyp treffen. 

Am klassischesten hat wohl die Fähigkeiten 
und die Notwendigkeit des Politikers zum 
selben Zeitpunkt, zu dem unsere Republik 
entstanden ist, in Deutschland einer der bedeu­
tendsten Politikerwissenschaftler, nämlich Max 
Weber, ausgedrückt, als er in seiner Schrift 
"Politik als Beruf" schrieb: 

"Man kann sagen, daß drei Qualitäten vor-
nehmlich entscheidend sind für den Politiker: 
Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und 
Augenmaß. 

Leidenschaft im Sinne von Sachlichkeit, lei­
denschaftliche Hingabe an eine Sache, aber 
keine sterile Aufgeregtheit, keine ins Leere 
verlaufende Romantik des intellektuell Inter­
essanten ohne alles sachliche Verantwortungs­
gefühl. 

Denn mit der bloßen, als noch so echt emp­
fundenen Leidenschaft ist es freilich nicht 
getan. Sie macht nicht zum Politiker" 
- schreibt Weber -, "wenn sie nicht, als 
Dienst in einer Sache, auch die Verantwort­
lichkeit gegenüber eben dieser Sache zum ent­
scheidenden Leitstern des Handeins macht. 
Und dazu bedarf es - und das ist " die ent­
scheidende psychologische Qualität des Poli­
tikers - des Augenmaßes, der Fähigkeit, die 
Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe 
auf sich wirken zu lassen, also die Distanz 
zu den Dingen und Menschen. 

Distanzlosigkeit als solche" - schreibt 
Weber - "ist eine der Todsünden jedes Poli­
tikers und eine jener Qualitäten, deren Züch­
tung bei dem Nachwuchs unserer Intellektu­
ellen sie zu politischer Unfähigkeit verurteilen 
wird. Denn das Problem ist eben: Wie heiße 
Leidenschaft und kühles Augenmaß mit­
einander in derselben Seele zusammen­
gezwungen werden können. 

Politik wird mit dem Kopf gemacht" 
- schreibt Weber -, "nicht mit anderen 
Teilen des Körpers oder der Seele. 

Und doch kann die Hingabe an sie, wenn 
sie nicht ein frivoles intellektuelles Spiel, son­
dern menschlich echtes Handeln ist, nur aus 
Leidenschaft geboren und gespeist werden. 

deshalb möglich, weil es in allen politischen 
Lagern Persönlichkeiten gegeben hat, die auf 
Grund des Leidensweges der Jahre vorher 
- für manche war es sogar mehr als ein Jahr­
zehnt - ein Maß an politischer Glaubwürdig­
keit besessen haben, das in allen Lagern aner­
kannt war. So erklärte etwa damals der Kom­
munist Ernst Fischer als Wiener Gemeinde­
politiker: "Ein anständiger Kommunist geht 
nicht vor Leopold Kunschak, sondern hinter 
Leopold Kunschak." 

Viele andere Zitate ließen sich anführen. Es 
war ein Geist der gemeinsamen Arbeit, etwa 
im Innenministerium zwischen einem Oskar 
Helmer und einem Ferdinand Graf, zwischen 
einem Johann Böhm und einem Julius Raab, 
die zur Sozialpartnerschaft gefunden haben. 

Und obglei'ch ich erst dem Jahrgang 1934 
angehöre, wünsche ich mir heute an dieser 
Stelle, daß es uns gelingt, meine sehr Ver­
ehrten, jenes Maß an Glaubwürdigkeit und 
allgemeiner Anerkennung über die Grenzen 
der Fraktionen hinaus zu finden, daß diese 
Arbeit fortgesetzt werden kann, ganz gleich­
gültig welche Regierungsformen und par­
lamentarischen Kräfte wirken zum Dienste 
Osterreichs, meine Damen und Herren I In 
diesem Sinne gibt auch meine Fraktion diesem 
Parteiengesetz gerne ihre Zustimmung. (Bei­
fall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Rosenberger. Ich erteile es, ihm. 

Bundesrat Rosenberger (SPO) : Herr Vor­
sitzenderl Herr Staatssekretär! Meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren! Es wäre ver­
lockend, sofort auf die Vorredner der anderen 
Fraktion einzugehen. Ich werde mir erlauben, 
das im Laufe meiner Ausführungen noch zu 
tun. Es gab genug Möglichkeiten des Disputs, 
der Auseinandersetzung, der Wechselrede. 

Ich möchte einleitend feststellen : Es gibt ein 
Umdenken in der Offentlichkeit den Parteien 
gegenüber. Und dieses Umdenken in der Of­
fentlichkeit, daß die Parteien nicht mehr so die 
"Unperson" sind, die sie noch vor ein paar 
Jahren gewesen sind, trägt mit dazu bei, daß 
wir heute ein Gesetz beschließen können, zu 
dem alle im Parlament vertretenen Parteien 
ihre Zustimmung gegeben haben. Ich glaube, 
daß damit auch das Ende jener Zeit gekommen 
ist, in der man sehr bewußt eine Verteufelung 
der Parteie:r. und der Politiker betrieben hat. 
Eine Verteufelung, die einerseits in den soge,.. 
nannten unabhängigen Presseerzeugnissen 
praktiziert worden ist, andererseits aber auch 
von der einen oder anderen - in diesem Fall 

Jene starke Bindung der Seele aber, die den 
leidenschaftlichen Politiker auszeichnet und 
ihn von dem bloß steril aufgeregten poli­
tischen Dilettanten unterscheidet, ist nur durch 
die Gewöhnung an Distanz - in jedem Sinne 
des Wortes - möglich," 

eher von der einen - Partei auch sehr ge­
Meine Damen und Herren! Vielleicht war fördert worden ist, die damit ein bißchen im 

diese Aufbauarbeit nach 1945 in Osterreich trüben fischen wollte. Unter dem Motto "Je 
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weniger sich die Leute um Partei und Ge­
sinnung, also sittlich-ethisches Grundverhal­
ten, kümmern, umso eher geht es im konserva­
tiven Erhalten und Bewahren weiter". 

Jetzt plötzlich erkennen alle, daß die Par­
teien für ein demokratisChes Staatswesen un­
entbehrlich sind, ja daß sie für seine Existenz 
sogar die Voraussetzung darstellen. Wobei 
ich hinzufügen möchte, daß wir Sozialisten 
immer auf die Bedeutung der Parteien in der 
Demokratie hingewiesen haben, ein Faktum, 
auf das jetzt auch jene gekommen sind, die 
seinerzeit nicht genügend gegen das "Partei­
büchi" und die "Parteipolitik" hetzen konnten. 
Ich meine nämUch jene, die immer ihre Partei­
pol'itiker unter dem Sammelnamen "Fachleute" 
angepriesen haben, die Experten der anderen 
Parteien aber als die "Parteipolitiker" abzu­
stempeln versucht haben. 

Jetzt kann man sich sicherlich eines - zuge­
gebenermaßen befriedigten - Schmunzelns 
nicht erwehren, wenn pl�tzlich zum Beispiel 
der Generalsekretär der OVP im Parlament 
bei der Verabschiedung des Parteiengesetzes 
seiner Genugtuung darüber AusdruCk verleiht. 
Ich darf die "Parlamentskorrespondenz" zi­
tieren. Hier heißt es: 

"Auch Dr. Kohlmaier unterstreicht die Be­
deutung der Verankerung der politischen Par­
teien in der Bundesverfassung. Man sollte sich 
ein bißchen darauf besinnen, was für ein Fort­
schritt es ist, daß etwa gesagt wird, daß die 
Vielfalt der Parteien ein wesentlicher Bestand­
teil unserer Verfassungsordnung ist." 

Jetzt, bitte schön, hören Sie zu : 

"Das allein ist die klare Absage an jede 
Form einer Einheitspartei." 

Dies sagte der Herr Generalsekretär Kohl­
maier, der Generalsekretär jener Partei, deren 
Vorläufetin nun einmal doch das System der 
"Vaterländischen Front" kreiert hat und sich 
von dieser Vergangenhe'it ja auch - wie soll 
ich sagen? - nicht distanziert. (Zwischenruf 
des Bundesrates H o f  m a n n-W e 1 1  e n­
h o f.) Sie erinnern sich daran, daß in der 
Debatte etwa über den Dr. Engelbert Dollfuß 
im Hohen Haus vor nicht allzu langer Zeit zu 
dieser Frage bereits einig.e Aussagen getroffen 
wurden. Ich brauche das hier nicht zu wieder­
holen. 

Ich möchte sagen :  Wir begrüßen es, daß 
nun audl in der OVP diese Meinung vor­
herrscht, daß es eine klare Absage gegen jede 
Form von Einheitsparteien geben muß, und 
wir begrüßen es, daß wir das dieses Mal in 
der Verfassung auch tatsächlich verankert 
haben. (Beifall bei der SPO.) 

Wir nehmen aber auch gern zur Kenntnis,. 
daß in der OVP in letzter Zeit überhaupt ein 
Umdenkprozeß in vielerlei Hinsicht einge­
treten ist. Wer zum Beispiel früher gegen die 
große Koalition oder gegen die Koalition 
schlechthin gedonnert hat, der tritt heute als 
einer der Vorkämpfer für Koalitionen im 
weitesten Sinne auf (Zwischenruf des Bundes­
rates H o f m a n n-W e l l e n h o f), und im 
würde sagen: Aus dem "eisernen" ist in­
zwischen ein etwas "weicherer" Hermann Wit­
halm geworden. 

Aber auch die Frage der Konzentrations-­
regierung, die in der Diskussion zuvor eine 
gewisse Rolle gespielt hat, wird nicht allge­
mein in gleicher Weise so gesehen, wie es 
hier dargestellt worden ist. Ich möchte da 
einen Zeitungsausschnitt zitieren, den ich 
mir extra für diesen Punkt - }ch habe ange­
nommen, daß das zur Debatte kommen wird -­
mitgebracht habe. "Fata Morgana" nennt sich 
dieser Zeitungsartikel, und da heißt es : 

"Seit sich die OVP-Löwen auf die neue· 
Marschroute in Richtung Allparteienregierung­
verschworen haben, lei'Sten sie Erstaunliches : 
Fast kein Tag vergeht, an dem nicht einer 
von ihnen dieser Art des Regierens eine neue .. 
schöne Facette abgewinnt. Man sollte eben. 
gar nicht glauben, wie sdmell audl aus einem 
Saulus ein Koalifions-Paulus werden kann. 
Stephan Koren setzte noch seinen Farbtupfer 
am Montag hinzu: Das set doch eindeutig eine 
Stärkung des Parlamentarismus - ja mehr 
noch -, eine ,WeiterentwiCklung der Demo­
kratie' ." Nämlich die Konzentrationsregie­
rung. "Was zunächst als Notmaßnahme ange­
sichts drohender wirtschaftlicher Gefahren ge­
dacht war" - und davon hat auch der Herr 
Kollege Schambeck zuvor gesprochen: die 
wirtschaftliche Situation Osterreichs erfordert 
es. (Ruf bei der OVP: NatürlichI - Ruf bei der 
SPO: Der kennt sie gar nichtI) -, "bekommt 
nun Eigengesetzlichkeit, wobei die Fata Mor­
gana dem Durstigen in der Wüste der Oppo-· 
sition immer farbigere und schönere Bilder 
vorspiegelt. Wo hier der Vorteil für den Par­
lamentarismus zu sehen sein soll, ließ . 
Schleinzers Löwenveteran" - gemeint war 
Professor Koren - "allerdings off·en." (Bun-· 
desrat W a  1 1  y: Ein AltJöwe!) "Es dürfte auch 
nicht ganz leicht zu erklären sein. Selbst nicht 
mit jenem Sarkasmus, für den Koren ja allseits. 
bestens bekannt ist." 

Das ist kein Auszug aus der "Arbeiter'"" 
Zeitung", sondern das ist ein Artikel, der in 
der "Presse" I dem Organ der Industriellenver­
einigung, vom 8. Juli 1915 auf Seite

· 
2 links 

oben leicht nachzulesen ist. ..Fata Morgana" 
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all das Geschwätz über die Konzentrations- wissen, daß es auch welche gibt, die nicht 
regierung. arbeiten, und zwar auf Grund einer bestimm­

Ich möchte, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, sagen: Wir hören dieses Bekenntnis 
zur Freiheit der Gründung und Existenz von 
Parteien im Zusammenhang damit, daß die 
Parteien in die Verfassung aufgenommen 
worden sind, sehr gerne. 

Diese Liste von positiven Entwicklungen 
und der Hinweis, daß ein Umdenken in der 
OVP stattgefunden hat, ließen sich fortsetzen. 
Es ist schon in dem Artikel erwähnt worden _ 
das ist letztlich aus der Bibel bekannt -, daß 
aus einem Saulus ein Paulus werden kann. 

Ich muß nur dazusagen: Gebrannte Kinder 
sind in aU diesen Dingen ein bißchen vor­
sichtig und fürchten das Feuer. Das heißt, sie 
sind ein bißchen reserviert, wenn so offizielle 

"Bekenntnisse in dieser oder jener Richtung 
gemacht werden. 

Die Sozialisten haben nie ein Hehl daraus 
gemaCht, daß sie das Mehrparteiensystem be­

jahen, auch nicht zu einem Zeitpunkt, wo 
andere dem Einparteiensystem das Wort ge­
redet haben, weil sie nämlich der einzelnen 
Partei - pars: der Teil - nur einen Teil, 
also nur jenen Platz zugestehen, der 'ihr auf 

"Grund der Größe, auf Grund des Wähler-
willens innerhalb der Demokratie und des 
demokratischen Staatswesens zukommt. Daher 
belächle ich es auch, wenn sich eine Partei 
"Volkspartei" nennt, damit ein bißchen Totali­
tätsanspruch erhebt und so das Ganze dar­
stellen möchte. 

Ich glaube nämlich (Rute bei der tJVP), auch 
die Volkspartei ist nur ein Teil des Ganzen. 
Nie wird eine Partei alle Menschen in diesem 
Staate - auch wir Sozialisten nehmen das 
nimt für uns in Ansprum, 0 neinl - vertreten. 
Die Interessen von Gegnern der Demokratie, 
die Interessen von wirtschaftlich in anderen 
Sphären Lebenden und derer, die eine andere 
Auffassung haben und die in den Besitz- und 

" Mamtverhältnissen anders gelegen sind, sind 
nicht diejenigen, die wir vorrangig zu ver­
treten haben. Wir erklären sehr deutlich, daß 
wir sicherlich mehr Anspruch darauf haben, 
.als Volkspartei gewertet zu werden (Heiter­
keit bei der OVP), weil wir letztlich doch die 
Masse der arbeitenden Menschen in diesem 
Volke vertreten. (Beifall bei der SPtJ.) 

In unserem Parteiprogramm heißt es nämlich 
ganz deutlich zum Unterschied vom Programm 
des Jahres 1926 (Ruf bei der tJVP: In Kärnten!), 
im neuen Programm 1958 heißt es: "Die Sozia­
listische Partei Osterreichs ist eine Partei aller 

_Arbeitenden. Aller Arbeitenden." Und wir 

ten Lebensphilosophie. 

Darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, 
sondern ich sage nur: Eine Partei kann also 
nur einen Teil für sich beanspruchen und 
keinesfalls einen Totalitätsanspruch stellen. 
Hier treffe ich mich ja wieder mit den Aus­
führungen des Herrn Professors Schambeck. 

Das Zusammenleben der Menschen ist 
schließlich ja nur dann möglich, wenn es sich 
nach gewissen verbindlichen Spielregeln 
orientiert. Und hier liegen die Aufgaben der 
Parteien als Gesinnungsgemeinschaften und 
Interessenvertretungen, wobei wir Sozialisten 
nie ein Hehl daraus gemacht haben, daß bei 
uns "Gesinnungsgemeinschaft" stärker in den 
Vordergrund gestellt wird als "Interessenver­
tretung" , weil wir eben glauben, daß Gesin­
nung, sittlich-ethisches Grundverhalten, daß 
die gesellschaftlichen Probleme zutiefst morali­
sche Probleme sind. Und daß vor allem in der 
Beseitigung von Ungerechtigkeiten und in der 
Erstellung der Gerechtigkeit eines der Haupt­
anliegen sozialistismer Politik zu liegen hat, 
und das sagen wir auch in unserem Programm. 

Die Parteien haben das gemeinsame Wollen 
der Bevölkerungsgruppen zu kanalisieren, zu 
artikulieren und in der Form von Programmen, 
die sie dann veröffentlichen, auch zu mani­
festieren. Der Zweck der organisierten Par­
teien liegt doch darin, letztlich auch die Inter­
essen der vertretenen Gruppen in staatlichem 
Rahmen mit politischen Mitteln durchzusetzen. 

. Um den Staatsbürgern Entscheidungshilfen 
- wir lehnen Beeinflussung ab - bieten zu 
können, ist es notwendig, daß wir auCh dem 
gedruckten Wort - zum Beispiel Zeitungen, 
Zeitschriften, Broschüren, Büchern, Plakaten et 
cetera -, daß wir der akustisChen Form -
Reden, Schallplatten, Tonband, Rundfunk, 
Lautsprechereinsatz - oder den optischen Mit­
teln - Fernsehen, Lichtbild und Film - ent­
sprechende Bedeutung beimessen, weil wir 
damit an die Offentlichkeit treten. 

Und das alles kostet Geld, kostet sehr viel 
Geld. Ich pflichte dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Kohlmaier absolut bei, wenn er erklärt, 
daß keine Partei aus ihren Mitgliedsbeiträgen 
allein diese Mittlerfunktion zwischen den 
Bürgern und dem Staat finanzieren kann. 
Selbst unsere Bewegung, die mit ihren rund 
700.000 Mitgliedern immerhin eine sehr be­
achtliche Potenz . aufzuweisen vermag, hat mit 
finanziellen Schwierigkeiten zu ringen, zumal 
uns Einnahmequellen verschlossen sind, die 
sich andere leichter anzapfen können (Ruf bei 
der tJVP: Das gilt für beide Seiten!) 
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Daher begrüßen wir diesen Wandel in der kratie geraten; trotz der Verpflichtung der 
Einstellung zu den Parteien, von dem ich ein- Rechnungslegung über die Einnahmen und 
leitend gesprochen habe, deren Funktion nun- Ausgaben der Parteien. 
mehr allgemeine Anerkennung und staatliche 
Förderung erfährt. Diese staatliche Förderung 
stellt gegenüber der früheren Situation -
nämlich Spenden aus mehr oder weniger 
dunklen Kanälen - eine saubere, überschau­
bare und faire Lösung dar. 

Schon bisher · war es der Fall, was vielfach 
übersehen und nicht diskutiert wurde - auch 
der Herr Kollege Heinzinger hat davon nicht 
gesprochen (Bundesrat H e  i n z i n g e r: Ich 
wollte nicht zu lange sprechen/), obwohl er es 
zuerst so begrüßt, dann verteufelt, schließlich 
zugestimmt hat -, daß es diese staatliche 
Förderung auf anderer Ebene schon seit 
Jahren und Jahrzehnten gab. Es gibt kein 
Bundesland - und gerade die Bundesräte 
sollten doch darüber einmal reden -, in dem 
es nirnt eine Förderung der politischen Par­
teien in der verschiedensten Art und Weise 
gibt. Mit diesem Gesetz vollzieht der Bund 
in Wirklichkeit etwas nach, was in den 
Ländern die längste ZeH srnon praktiziert 
wurde. 

Und wenn es Sie interessiert: Ich habe der 
"Wochenpresse" entnommen - "Wochenpres­
se" vom 21 . Mai 1975 Seite 5 -, welche 
finanziellen Mittel die Parteien in den einzel­
nen Bundesländern erhalten. Global als 
direkte Parteiförderung, als Förderung der 
Landtagsklubs oder für die Entschädigung der 
Gemeindevertreterschulung . 

Im Burgenland zum Beispiel sind das 5,7 
Millionen Schilling, in Kärnten 8,6 Millionen 
Schilling, in Niederösterreich 16,5 Millionen 
Schilling, in Oberösterreich 17,3 Millionen 
Schilling, in Salzburg 3,6 MiHionen Schilling, 
in der Steiermark - Herr Heinzinger - 1 1 ,6 
Millionen Schilling (Zwischenruf des Bundes­
rates H e  i n  z i n g e r), in Tirol 8 Millionen 
Schilling, in Vorarlberg 2,4 Millionen Schilling 
und in Wien 1 8,6 Millionen Schilling. Ins­
gesamt 92,3 Millionen Schilling werden von 
den Bundesländern für die Parteien auf Lan­
desebene zur Verfügung gestellt. 

Zu den Mitteln, die der Staat für die poli­
tische Bildungsarbeit der Parteien ausgibt, 
werden nun j ährlich zusätzlich 46 Millionen 
Schilling zur Verteilung gelangen. Heuer nur 
50 Prozent dieses Betrages, nämlich rund 23 
Millionen Schilling. 

Bekanntlich wird ein Sock.elbetrag und ein 
Anteil pro Wählerstimme gewährt werden, 
ohne daß die Parteien deshalb - und das 
bitte ich dreimal · unterstreichen zu dürfen -
in Abhängigkeit von der staatlichen Büro-

Gleichzeitig legen wir damit in dem Gesetz 
die Begrenzung der Wahlkampfkosten, zumin­
dest einmal für das Jahr 1975, vor. Sie wird. 
von einer Kommission überwacht werden. 
Verletzt eine Partei diese Kostenbegrenzung, 
so wird die staatliche Parteienfinanzierung um 
etwa 50 Prozent des überzogenen Betrages 
gekürzt werden. Diese Regelung verpfliChtet 
also die Parteien zur Offenlegung ihrer Finan­
zen und bedeutet damit sicher wieder einen 
Beitrag zur Transparenz des Parteiwesens in 
der Demokratie, in der österreiChischen Repu­
blik sChlechthin. 

Wenn wir uns nun der Presseförderung­
zuwenden, dann auch hier wieder ein paar 
einleitende Bemerkungen. 

Ich glaube, die Presse dient der Information 
der Bürger und muß nach unserer Auffassung 
die Meinungsvielfalt im Lande repräsentieren. 
Daß der Gesetzesbeschluß eine doppelte 
Förderung ausschließt, nämlich sowohl vom 
Land als auch vom Bund in voller Höhe Zu­
schüsse zu erhalten, betrachte ich eigentlich.. 
nur als eine logische Konsequenz. Es handelt 
sich ja darum, eine allgemeine, gleiche Förde­
rung der Presseerzeugnisse im gesamten Bun-· 
desgebiet zu ermöglichen. 

Ich glaube, es ist auch notwendig, daß die 
anderen Auflagen, die erfüllt werden müssen, 
in das Gesetz eingesetzt worden sind, nämlich. 
im Hinblick. auf Auflagenhöhe, Verbreitung 
und ähnliches mehr. Sehr begrüßen möchte ich 
in diesem Zusammenhang, daß man dabei auch 
der Förderung von Presseerzeugnissen der 
sprachlichen Minderheit in unserer Republik 
Rechnung getragen hat. 

Wie ernst uns Sozialisten die Frage der 
Demokratisierung ist, beweist letztlich die Tat­
sache, daß wir nicht nur den Parteien diese 
staatliche Förderung zuteil werden lassenr 
sondern daß wir auch die Presse entsprechend 
fördern wollen, weil wir ihre Aufgabe ganz. 
besonders schätzen. 

Wenn sich Kollege Heinzinger zuerst in 
einer Schilderung der Situation am Ende der 
Ersten Republik ergangen hat, nämlich daß 
sich mit dem Ende der Pressefreiheit, mit dem 
Ende der Parteien die Katastrophe abzeichnete 
- genau das hat er ja geschildert in der Ein­
leitung seiner Ausführungen - und zum 
Schluß dann das Jammerlied der Zeitungs­
herausgeber gesungen hat, muß ich dazu doch. 
ein paar Bemerkungen machen. (Zwischenruf 
des Bundesrates H e  i n z i n g e r.) Ein paar 
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Bemerkungen deshalb, weil ich auch mit dem 
graphischen Gewerbe, und zwar vom Beruf 
her, ein bißchen verbandelt bin. 

Ich weiß sehr genau: Es kann nicht Sinn der 
staatlichen Förderung sein, daß sich die Zei­
tungen in der Weise niederkonkurrenzieren, 
indem sie mit Preisausschreiben durch noch 
gigantischere Preise neue Leser anlocken, da­
mit ihre Auflage größer wird. Nicht mehr ein 
Pkw ist der erste Preis, sondern der erste Preis 
muß mindesten� schon ein Einfamilienhaus 
und ähnliches mehr sein. In dieser Branche 
soll diese Art der Werbung doch einmal auf 
ein erträgliches, in einem demokratischen 
Staat nützliches Maß zurückgeführt werden. 
Wir haben nämlich nicht die Absicht, Dinge 
zu subventionieren, die ja auch auf der Aus­
gabenseite irgendwo zu Buche stehen und 
nicht dazu beitragen, der Glaubwürdigkeit 
dieser J ammerer zu dienen. 

Wenn Sie von einem Mediengesetz ge­
sprochen haben, so möchte ich auch hier mit 
aller Deutlichkeit sagen, daß wir dieses 
künftige Mediengesetz sehr begrüßen, weil 
wir glauben, daß es notwendig und nützlich 
für die Demokratie unseres Landes ist. 

Ich glaube nur, meine Damen und Herren, 
daß damit die Frage der Postzustellung, die 
hier in dieser Weise so unsachlich erwähnt 
worden ist, nicht in Zusammenhang zu bringen 
ist. Bei all den Diskussionsbeiträgen ist eines 
leider nicht erwähnt worden, was ich hier mit 
Deutlichkeit aussprechen möchte: Vor mehr 
als vier Jahren haben sich die Zeitungsheraus­
geber bereit erklärt, Vorschläge zur Lösung 
dieses von der Post angekündigten Problems 
auszuarbeiten und vorzulegen. 

Von den Zeitungsherausgebern ist auf 
diesem Sektor nichts geschehen. Sie haben die 
Dinge an sich herankommen lassen und damit 
gerechnet: Es wird schon funktionieren, der 
Staat wird es schon richten, die Regierung 
wird das Richtige tun. Und sie hat es getan, 
es ist geschehen, die Post hat ihre Verant­
wortlichkeit nicht abgeschoben. Nun stellen 
Sie sich wieder her und kritisieren. 

Ich frage Sie: Warum sehen Sie die Dinge 
so einseitig, und warum erwähnen Sie nicht, 
was tatsächlich zu erwähnen wäre, nämlich 
daß hier gemeinsame Aufgaben vorhanden 
waren, denen sich die Zeitungsherausgeber 
leider ein bißchen durch Flucht oder vielleicht 
auch nur durch Inaktivität entzogen haben? 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch 
hoffen, daß die j ournalistische Freiheit, für die 
wir sehr eintreten, die wir immer hochgehalten 
haben (Zwischenruf des Bundesrates H e i H­
Z i n g e r), und daß all das, was durch Redak-

tionsstatute gewährleistet wird, mit aazu bei­
tragen möge, das Staatsbewußtsein, die demo­
kratische Gesinnung und die Achtung vor 
jeder Meinung eines jeden Menschen, also 
die Grundrechte der Menschen, vor allem die 
Freiheit, verbreiten und vertiefen zu helfen. 

Ausgerechnet im Zusammenhang mit der 
Beschlußfassung über Parteienförderung und 
Presseförderung mußte es als einziger Zeitung 
dem der OVP-nahen "Kurier" am 4. Juli 1975 
auf Seite 3 (Zwischenruf des Bundesrates 
H e  i n z i n g e r) unter dem Titel "Einig, einig, 
einig: Verankert und mit Millionen versehen" 
vorbehalten bleiben, diese Fragen miteinander 
zu verquicken und das in den Vordergrund 
zu stellen: Na ja, die Parteien haben sich das 
wieder gerichtet. 

Ich muß sagen: Sicher war dem "Kurier", 
dessen Eigentümer uns ja bekannt sind und 
dessen politische Auffassung uns ja aus seinen 
Kampagnen geläufig ist, die bisherige Art der 
Parteienförderung und -finanzierung sym­
pathischer. Wir haben ja in der jüngsten Ver­
gangenheit einige Kampagnen erlebt, wo man 
sehr genau entnehmen konnte, wie die 
Weichen gestellt waren beziehungsweise in 
welche Richtung die Kanäle geleitet waren. 

Ausgerechnet der OVP-nahe " Kurier" mußte 
sich also dazu versteigen, als einzige Zeitung 
- ich habe mir sämtliche Zeitungen, die sich 
mit dieSEm Themen beschäftigt haben, heraus­
genommen, ich habe die Artikel ausgeschnit­
ten und habe sie alle mit (Bundesrat H e  i n­
z i n  g e r: Das ist eben die Meinungsvielialt!) 
- in dieser gehässigen Weise zu reagieren, 
ausgerechnet dem OVP-nahen "Kurier" ist das 
vorbehalten geblieben. 

Aber wir hoffen, wie gesagt, daß sich in 
Zukunft auch hier ein bißchen mehr Verständ­
nis und ein bißchen mehr Demokratieverständ­
nis breitmachen wird, und sind deshalb davon 
überzeugt, weil wir glauben, daß sich über­
haupt das demokratische Prinzip in unserem 
Staate immer stärker durchsetzt. 

Zur Besteuerung von Parteispenden von 
Berufsorganisationen und Berufsverbänden 
sagen wir Sozialisten eindeutig j a. Wir be­
grüßen diese Maßnahmen deshalb, weil wir 
nicht einsehen, daß einzelne Lobbyisten dafür, 
daß sie mit Parteispenden den Beschenkten 
unter einen moralischen Druck setzen, noch 
dem gemeinsamen Steuertopf diese Summe als 
Abzugspost vorenthalten. 

Die im Gesetz vorgesehene Steuer von 
35 Prozent halten wir für absolut angemessen. 
Ich freue mich nur, daß sich die Lobbyisten in 
den meisten Fällen ohnedies selbst entlarven, 
denn sie laufen gegen diese Bestimmung im 
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Gesetz Sturm. Damit ist es dann deutlidl er­
kennbar, wer darunter zu verstehen war be­
ziehungsweise wer bisher auf diese Art für 
die Finanzierung einer Partei gesorgt hat. 

Wenn es gelingt, meine Damen und Herren, 
die vorgesehene Begrenzung der Wahlkampf­
kosten audl künftig wirksam in Anwendung 
zu bringen, wenn es gelingt, durdl die Dar­
legung der Einnahmen und Ausgaben der 
Parteien mehr Transparenz in das interne Par­
teileben zu bringen - was die SPO nicht 
scheut -, wenn es möglich ist, durdl staatliche 
Förderung sowohl die Parteien als auch die 
Presse unabhängiger zu machen und wenn 
damit verbunden endlich die unsachliche An­
pöbelung der Politik und der Politiker einer 
sachlichen Diskussion über die "res publica", 
also die Anliegen des Volkes, weichen, dann 
haben diese Gesetze, die wir heute gemeinsam 
beschließen werden, die unter dieser Regie­
rung in Beratung gezogen und auch einer ein­
vernehmlichen Beschlußfassung zugeführt 
worden sind, einen wichtigen und nützlichen 
Beitrag zur Festigung der parlamentarischen 
Demokratie in unserem Vaterlande geleistet. 

Ich möchte nur noch zu den Ausführungen 
des Herrn Professors Schambeck, der die 
Sozialoffensive der OVP so herausgestrichen 
hat, Stellung nehmen. 

Uns allen ist bekannt (Bundesrat H e i n­
z i n  g e r: . . .  daß die Regierung bald die Pen­
sionen nicht mehr wird zahlen können/), daß 
die Konzentrationsregierungsform ja nicht ein­
mal in der OVP funktioniert. Nicht einmal die 
Bünde in der OVP sind in der Lage, Prioritäten 
zu setzen und sich · ·in entsprechender Weise 
in Szene setzen zu können. Und da soll es 
dann auf der staatlichen Ebene besser funktio­
nieren? 

Ich möchte das deshalb sagen, weil gerade 
der OAAB, der Zwerg in der OVP (Bundesrat 
Dr. S c h a m b e c k: Das hat die Arbeiter­
kammerwahl bewiesen/), ja sicherlich sehr oft 
gute Ideen hat. Er hat sie ja auch - nach dem 
Motto "Die Umwelt formt den Menschen" -
in der Gemeinschaft mit den sozialistischen 
Gewerksdlaftern im OGB gelernt. Dieser 
OAAB hat also mitunter gute Ideen, nur setzt 
er sich halt in der OVP nicht durch. Denn sonst 
wäre es nicht möglich gewesen, daß die Expo­
nentin des OAAB, die erste Frau .in einer 
österreichischen Bundesregierung, Frau Grete 
Rehor, die ich persönlich kenne und sehr 
schätze, so viel nicht tun konnte, nein, daß sie 
einen Sozialstopp während ihrer Regierungs­
zeit hinnehmen mußte. Daß sie mit ihren 
Ideen immer nur bis zum Vorzimmertürl des 
Ministerrates - beim Hineingehen - gekom-

men ist, aber nie mit einem einstimmigen 
Beschluß des Ministerrates heraus- und ins 
Hohe Haus gekommen ist. 

Wenn ich mich an die Jämmerlichkeit bei 
der Witwenpension erinnere, wo Sie die zehn 
Prozent versprochen haben, allerdings von der 
W.itwenpension, nicht von der Pension (Bun­
desrat H e i n  z i n g e r: Sie sollten sich mit 
den jetzigen Problemen beschäftigen/ Was ist 
mit den Zuschußrentnern?), wenn Sie sich 
daran erinnern, wie jämmerlich die sozialen 
Leistungen in dieser Zeit gewesen sind, dann 
wäre es zweckmäßiger, diese Dinge hier nicht 
als eine Lobeshymne zu starten, sondern lieber 
leiserzutreten oder, noch besser, davon zu 
schweigen. 

Und wenn Sie, was zuvor geschehen ist, 
etwa mit Namen operiert haben, dann darf 
ich dazu sagen: Nun, den "Bauringskandal" 
unter Anführungszeichen haben die gesetz­
mäßig zuständigen Gerichte von der dafür 
berufenen Instanz des Wiener Landtages und 
Gemeinderates zur Behandlung zugewiesen 
bekommen. Das ist ein schwebendes Ver­
fahren. Die Sozialisten in dieser Stadtverwal­
tung haben die Vorfälle den Gerichten zur 
Anzeige gebracht. 

Aber Sie haben die Namen Müllner und 
Haselgruber sicherlich nicht von ungefähr er­
wähnt. Allerdings sind Sie uns noch den Betrag 
schuldig geblieben, den Ihr Parteivorsitzender 
und Bundeskanzler Raab versprochen hat, zu­
rückzuzahlen (Beifall bei der SPO), nämlich 
jene 23 Millionen Haselgruber-Schilling, die 
über die Herren Polcar und Genossen in Ihre 
Partei - durdl das Gericht bewiesen - ge­
flossen sind. Hier operieren Sie mit unwahren 
Behauptungen, die unbelegt sind, und 
sprechen lediglich Vermutungen aus, die Sie 
erst belegen müssen. (Beifall bei der SPO. -
Bundesrat Dr. S c h a m b e c k: Das über den 
Bauring können Sie nachlesen/) 

Und solange Sie diese Frage, die Sie -
durch das Gericht belegt - nicht bereinigt 
haben, bleiben Sie auf diesem Gebiet völlig 
unglaubwürdig, auch wenn sie mit viel 
Schaum- - pardon, Schambeck - hier vorge­
tragen worden sind. (Beilall bei der SPO. -
Bundesrat Dr. S c  h a m b e  c k: Herr Kollege! 
Uber den Bauring werden wir noch reden/) 

Ich möchte zum Schluß mit aller Deutlich­
keit sagen: Wir Sozialisten bekräftigen mit 
unserer Zustimmung zu diesen Gesetzen, von 
denen heute hier die Rede ist, unser Bekennt­
nis zur Demokratie, unser Bekenntnis zum 
Mehrparteiensystem, unser Bekenntnis zur 
Freiheit dieses Landes, aber auch zur Sauber­
keit im staatlichen wie im Parteienbereich. 
(Beifall bei der SPO.) 
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Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
Herr Bundesrat Hofmann-Wellenhof gemeldet. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Hofmann-Wellenhoi (OVP) : Herr 
Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, nicht fehl­
informiert zu sein, wenn ich sage, daß wir 
aUen diesen Gesetzesvorlagen unsere einstim­
mige Zustimmung geben werden. Sie werden 
es mir also konzedieren, wenn ich versuche, 
nun wieder die Debatte in etwas friedlichere 
Bahnen zurückzuführen, die einen solmen ge­
meinsamen Beschluß dann schließlich als 
logisch erscheinen lassen. 

Nun, zum Modewort "Massemedien" ge­
sellte sich in letzter Zeit ein Modewort "Mei­
nungsvielfaU". Wenn man das philologisch 
betrachtet - ohne den Doppelsinn zu ver­
kennen -, so setzt sich eine Meinungsvielfalt 
offenbar aus etlichen Meinungseinfalten zu­
sammen. Lassen Sie mich also in vollem Be­
wußtsein dieses gefährlichen Wortspiels so 
eine Meinungseinfalt hier vertreten, das heißt, 
eine ganz persönliche, individuelle Meinung 
zum Thema Presseförderung . 

Ich wäre versucht, diese Stunde, da wir 
hier die Presseförderung beschließen, eine 
historische zu nennen, wenn nicht die Kollegen 
des Journalismus den Begriff "historisch" so 
versdllissen hätten. Denken Sie nur etwa an 
die Sportberichterstattung, was dort alles 
"historisch" heißt, nach ein paar Jahren schon 
"legendär", oder was man im Journalismus, 
auch wenn es schon längst verwelkt ist, noch 
immer mit dem schönen Wort "evergreen" 
bezeichnet. 

Ich möchte heute nicht von einer histori­
schen Stunde sprechen, aber vielleicht von 
einer biblischen, wobei ich mich im Verkehr 
Bundesrat und Presse auf das schöne Bibel­
wort beziehe: "Wenn man dich auf die rechte 
BaCke schlägt, so halte auch die linke hin'" Ja, 
das haben wir mehr als einmal getan, und wir 
wurden von der Presse als Bundesrat - ganz 
populär gesprochen - immer wieder einfach 
abgetätscht. Nicht wahr. 

Nun ballen wir nicht nur nicht - die 
BaCken haben wir hingehalten - die Faust 
zornig zur Vergeltung, nein, wir beweisen 
eine offene Hand. Und auf das Haupt der 
Schuldigen senkt sich nicht ein Aschenregen 
hernieder (Bundesrat S c  h i p  a n  i: Gold­
regen!), sondern, wenn schon nicht gerade ein 
Gold- oder Schillingregen, Herr Kollege, aber 
doch so etwas wie ein Tröpferlbad. (Heiter­
keit.) 

Es ist hier gesprochen worden vom Zu­
sammenhang der Presseförderung und der För­
derung der politischen Parteien. Erlauben Sie 

mir, daß ich das auch nur von einem rein 
philologischen Standpunkt aus betramte. Ja, 
es sollen beide gefördert werden, aber es 
sollen audr beide Arten der Förderung mit 
demselben Vokabular dargestellt werden. Es 
soll also nicht heißen "Presseförderung" und 
umgekehrt: "den Parteien werden soundso 
viele Blaue hingeblättert". Es soll nicht hei­
ßen, die Presseförderung macht, ich weiß nicht, 
70 oder 15 Millionen aus, während wir die 
stolze Summe von soundso vielen Millionen 
erhalten. Der Ton macht die Musik. Ich möchte 
hier schon anregen, daß wir von der Presse 
einmal ganz gleich behandelt werden. 

Daß das nicht immer der Fall ist, dafür habe 
ich mir auch einige ganz kurze Beispiele, und 
nur aus der letzten Zeit, herausgeschrieben. 

Uber eine unserer Sitzungen, eine sehr leb­
hafte Sitzung, berichtete eine Zeitung, wohl­
gemerkt eine der seriösen Zeitungen in Oster­
reich - jetzt muß ich schon boshaft sagen, das 
gibt es j a  auch, das gibt es ja auch -, unter 
dem Titel "Bundesrat gab sich engagiert". Das 
ist doch ein gewisses Unrecht - aufgemacht 
als großer Titel - gerade gegenüber jenen 
Damen und Herren, die schon durch viele 
Jahre die Ehre haben, diesem Hause hier 
anzugehören. Ja was heißt "gab sich enga­
giert"? Wir älteren Mitglieder des Bundes­
rates können es nicht leugnen, daß hier doch 
so etwas wie ein echtes Engagement mit­
spielt, daß man sich diesem Gremium ver­
bunden fühlt, über dessen verfassungsmäßige 
Schwächen wir uns gewiß nicht im unklaren 
sind, 

Und nun noch ein zweites Zitat, und zwar 
vor wenigen Tagen zufällig gefunden, schon 
wieder in einer seriösen Zeitung. Ich habe 
also mit den seriösen Zeitungen in diesem 
Zusammenhang sehr viel Glück. gehabt. Da 
wurde von einer Pressekonferenz des Herrn 
Parlamentspräsidenten berichtet, und da heißt 
es in einer Glosse: 

"Nodr bevor der Parlamentspräsident darauf 
antworten konnte, was man tun könnte, um 
den Bundesrat aus seinem Aschenbrödeldasein 
herauszuführen, meinte ein sozialistischer 
Redakteur ziemlidr vorlaut: Zusperren'" 

Ich bitte, ich will keinen falschen Ton 
hereinbringen. Das "sozialistisch" ist ganz 
Wurscht, das steht nur hier, ich zitiere nur 
unmanipuliert. Es hätte das geradeso gut 
irgendein anderer auch sagen können. Aber 
daß der in die Pressekonferenz hineinruft 
"Zusperren'' ' ,  wobei es ja doch, glaube ich, 
Sitte ist, daß die Journalisten fragen und der 
Befragte antwortet, das ist schon etwas stark. 
Es ist nur zu hoffen, daß der Herr Präsident 
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Benya seine schützenden Fittiche auch über 
die kleinere Abteilung des Parlaments gebrei­
tet haben wird. (Bundesrat Dr. R e  i c h  1: Die 
"Kleine Zeitung" hat dasselbe gebracht mit 
dem "Zusperren"!) Mein Gott, ich zitiere keine 
Zeitungsnamen, aber bitte, das ist auch keine 
Parteizeitung. Aber bleiben wir bei dem Stich­
wort "zusperren".  

Gerade aus meinen Jugendjahren ist mir 
das geflügelte Wort, das durch unser Land 
ging, hauptsächlich durch die Jugend, in Er­
innerung : "Fort mit der Quatschbude '" Damit 
war bekanntlich, meine Damen und Herren, 
die Sie das selbst noch erlebt haben, nicht der 
Bundesrat gemeint, sondern total der Par­
lamentarismus. 

Es ist mir auch aus den ersten Jahren der 
nationalsozialistischen Herrschaft in Deutsch­
land ein Pressebericht in einer großen deut­
schen Zeitung in Erinnerung - Göring war 
damals Präsident des Reichstages, Reichstag 
hieß das, glaube ich -: "Göring exerziert 
mit dem Reichstag". Ich weiß nicht, in dreißig 
Minuten wurden soundso viele Vorlagen ein­
stimmig durchgepeitscht. Keine Wortmeldung. 
Es ist mir in Erinnerung geblieben, weil es 
dann zum Schluß hieß : "Wegtreten!" ,  also das 
militärische Kommando. 

Sehen Sie, und dazu führt es schließlich, 
wenn man in doch immerhin gewachsene ver­
fassungsmäßige Konstitutionen eingreift. Ich 
glaube, nicht zuviel zu behaupten, daß diese 
Art von Ersparnis - gut, es würden soundso 
viele Millionen erspart werden, wenn hier 
dieser schöne Bundesrat zugesperrt würde -, 
daß diese Ersparnisse auf Kosten des demo­
kratischen Parlamentarismus dem betreffenden 
Land stets am teuersten zu stehen gekommen 
sind. 

Was ist denn der Vorzug unseres Bundes­
rates? Man muß nicht immer auf die einzelne 
Debatte achten, aber wir bilden doch so etwas 
- auch wieder ein in letzter Zeit sehr in Mode 
gekommen es Wort - wie eine Plattform, wie 
eine gemeinsame Gesprächsbasi'S, die unter 
Umständen sehr nützlich sein kann. Und ver­
gessen wir nicht, daß auch in der Kontinuier­
lidlkeit dieses Hauses, in der Kontinuität ein 
großer und meiner Meinung nach verfassungs­
sichernder Vorteil liegt. Wenn ich ein kühnes 
Bild aus der Chemie gebrauchen darf, auch 
die ätzende Sdlärfe der Presse vermodlte 
nichts an der Unauflöslichkeit des Bundesrates 
zu ändern. (Allgemeiner BeHall.) Das will mir 
immerhin beruhigend erscheinen. 

Noch etwas. Es werden immer Bundesrat 
und Nationalrat einander gegenübergestellt. 
Ich will durchaus nicht behaupten, daß wir 

etwa so stark belastet seien, rein arbeits­
mäßig, wie unsere Kollegen vom National­
rat. Aber andererseits müssen wir auch ganz 
offen sagen, was wird denn wirklich sozusagen 
in der offenen Feldschlacht einer Nationalrats­
debatte entschieden? Die Entscheidungsebenen 
sind doch gewiß nicht im Hohen Haus und 
schon gar nidlt - was keinen Angriff bedeu­
ten soll - zur Zeit einer Einparteienregie­
rung. 

Das Unrecht, das uns von der Presse ge­
schieht,' ist meiner Meinung nach auch insofern 
gegeben, als die verfassungsmäßige Schwäche 
des Bundesrates gewissermaßen mit der 
menschlichen oder geistigen Qualität seiner 
Mitglieder gleichgesetzt wird. Da kann ich 
doch immer wieder nur daran erinnern, welch 
hervorragende Damen und Herren hier im 
Laufe der letzten Jahre gewirkt haben, denken 
Sie etwa vielleicht an Koref, Kolb, Gschnitzer, 
Thirring, Lugmayer und selbstverständlich 
auch an die vielen Damen und Herren, die von 
hier aus in die Regierung gewechselt sind. 

Kritik an der Regierung hin oder her, aber 
man wird doch um Gottes willen in seiner 
Aversion gegen den Bundesrat nicht behaup­
ten wollen, nur dann wird einer in Osterreich 
Minister, wenn er nicht einmal für den Bundes­
rat etwas taugt. Das geht ja denn doch nicht, 
glaube ich, das würde eine ganz falsche Be­
urteilung unseres außerordentlich wirkungs­
vollen Reservoirs, wenn ich mich so aus­
drücken darf, für das Hohe Haus hier ergeben. 

Es ist, glaube ich, dann noch etwas, was 
mich ja nicht kränkt - Sie dürfen sich nicht 
vorstellen, daß ich daheim eine masochistische 
Sammlung von Ordnern mit "Beleidigungen" 
und "Kränkungen" habe; was ich hier zitiere, 
sind so Zufalls funde aus den letzten 
Wochen -, aber gerade eine gewisse Ober­
flächlichkeit und Schlampigkeit der Kritik, die 
verletzt, nicht eine fundierte Kritik, die man 
selbstverständlich, und vor allem, wenn man 
selbst im Journalismus und in den sogenann­
ten Massenmedien lange Jahre tätig war, 
anerkennen muß. Aber passen Sie bitte auf, 
und schenken Sie mir so viel Ihrer freund­
lichen Geduld für zwei ganz kurze Zitate, 
die das erhärten. 

Wiederum eine seriöse Zeitung. Uberschrift : 

"Das Unbehagen über den Bundesrat ist so 
alt wie er selbst: Für Zuschauer ist in dem 
kleinen Saal wenig Platz. Dennoch immer 
noch zu viel, denn Schulklassen werden vor­
sichtshalber gar nicht erst mit dieser Art . von 
gesetzgebender Körperschaft konfrontiert. 
Manchmal werden zwei, drei Klubangestellte 
auf den Zuhörerbänken gesichtet" - die habe 
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ich kaum je gesichtet, aber bitte -, "ja, es gibt
' 

Aber nichts davon! Schon zu Beginn schwor 
Bedienstete in den Parlamentsklubs, die nach ich dem Geist der Rache ab, ich will also bi­
Jahren noch nie einer Sitzung der Länder- bUsch schließen, so wie ich biblisch begonnen 
kammer beigewohnt haben." habe. Ein schönes Wort heißt: " Tuet Gutes 

Das ist natürlich an sich ganz belanglos. 
Aber gerade an dieser Kleinigkeit mit den 
Schulklassen sieht man doch, wie schlampig 
da recherchiert und gearbeitet wird, einfach 
gegen das Berufsethos des Journalisten, der 
sich dann doch, wenn er solche Angriffe star­
tet, einer größeren Gewissenhaftigkeit und 
Genauigkeit bedienen sollte. Es ist ewig 
schade, daß wir jetzt gerade in den großen 
Ferien sind, sonst säßen zweifellos SChul­
klassen hier. Und ich könnte diese Schul­
klassen als eine Fata Morgana - ich bitte 
um Entsdmldigung, das ist, glaube ich, früher 
in einem ganz anderen Zusammenhang zitiert 
worden - feststellen. 

Aber dann noch ein Zweites in einer ande­
ren Zeitung, auCh durchaus kein Boulevard­
blatt. Zuerst wird der Name des Redakteurs 
angeführt, und dann heißt es großartig :  
" .  . .  beleuchtet die Situation der parlamen­
tarischen Länderkammer" . Untertitel : "Der 
Bundesrat leidet an Unterentwicklung" . Und 
nun dieser kritische Beleuchter, der sagt : 

"Der Grundsatz der Ländervertretung nach 
der Einwohnerzahl hat zur Folge, daß Wien 
laut Entschließung des Bundespräsidenten vom 
26. Juni 1 962 in den Bundesrat zwölf Abge­
ordnete entsendet, aber Niederösterreich nur 
zehn, Steiermark und Oberösterreich nur je 
acht, Tirol nur drei, . . .  " 

Die anderen sind richtig. AuCh das, iCh will 
durChaus nicht sagen, daß das ein gravieren­
der staatspolitischer Bildungsfehler ist, aber 
es ist ein großer Unterschied, ob man etwas 
behauptet oder ob man über etwas sChreibt 
und dieses Geschriebene auch publiziert und 
dann noch unter dem anspruchsvollen Titel, 
er "beleuchtet" die Länderkammer. Also in der 
Sprache der alten Infanteristen, diese Beleuch­
tung muß eine Ladehemmung gehabt haben! 

Aber bitte, wenn ich das alles so zusammen­
fasse, und iCh habe ja schon eingangs gesagt, 
um jeden Zweifel zu zerstreuen, wir werden 
einstimmig dafür sein, auch ich werde meine 
Hand heben, aber in einem etwas boshaften 
Inneren habe ich mir gedacht, da wäre so ein 
aufschiebendes Veto, was die Presse­
förderung betrifft, doch eigentlich ganz am 
Platz, um die Zeitungen so zu einer Art von 
Bundesratsnachzipf, nicht wahr (Heiterkeit), zu 
veranlassen, damit sie hier wirklich ihre Infor­
mation über den Bundesrat aufbauen können. 

jenen, die euch hassen . . .  · Aber bitte, von 
"hassen" ist ja keine Rede, das wäre bei den 
Zeitungen ein viel zu scharfer Ausdruck, wir 
sind schon ganz zufrieden, wenn ich dieses 
Bibelwort ein bißchen variiere in der Weise : 
"Tuet Gutes jenen, die euch niCht sehr hoch­
schätzen." (Allgemeine Heiterkeit und Beifall.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte i'st gesChlossen. 

Wird von den Berichterstattern ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
getrennt. 

Bei der getrennt durchgeJührten A b s t i  m­
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
drei Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e j n e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert wird 
(28. GebaItsgesetz-Novelle) (1402 der Beilagen) 

6. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 2. Juli 1 975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
geändert wird (22. Vertragsbedienstetengesetz-

Novelle) (1 403 der Beilagen) 

7. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 2. Juli t 975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem die Bundesforste-Dienstordnung ge­
ändert wird (7. Novelle zur Bundesforste-

Dienstordn�ng) (1404 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton (der 
die Leitung der Verhandlungen übernommen 
hat): Wir gelangen nun zu den Punkten 5 
bis 7 der Tagesordnung, über die eingangs 
beschlossen wurde, die Debatte unter einem 
abzuführen. Es sind dies : 

28. Gehaltsgesetz-Novelle, 

22. V ertragsbedienstetengesetz-Novelle und 

7. Novelle zur Bundesforste-Dienstordnung. 

Berichterstatter über alle drei Punkte ist 
Herr Bundesrat Josef Schweiger. Ich bitte um 
die Berichterstattung. 
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BeriChterstatter Josef Schweiger: Hohes Möglichkeit vorzusehen, daß die ihm gebüh­
Hausl Herr Staatssekretär I Meine Damen und renden Geldleistungen unbar auf ein Konto 
Herrenl Der Bericht des Finanzausschusses überwiesen werden können. 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert wird 
(28. Gehaltsgesetz-Novelle), lautet folgender­
maßen: 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Entsprechend dem Ausmaß der Verkürzung Als Ergebnis seiner Beratung stellt . der 
der Lehrverpflichtung, die im Gesetzesbeschluß Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der Bun-

. des Nationalrates vom 2. Juli 1975 betreffend desrat wolle beschließen: 
eine Novelle zum Bundesgesetz über das Aus­
maß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer 
vorgesehen ist, soll durch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates im Ge­
haltsgesetz 1956 das Ausmaß der Vergütung 
für Mehrdienstleistungen von Lehrern erhöht 
werden. Weiters sollen die Beamten verpflich­
tet werden, bei einem Kreditinstitut ein Konto 
zu eröffnen, auf das die gebührenden Geld­
leistungen unbar überwiesen werden können. 
Ferner sollen bei Sprengelrichtern von kleinen 
Bezirksgerichten Härten gegenüber den Lauf­
bahnen von vergleichbaren Richtern (staats­
anwaltschaftlichen Beamten) ausgeglichen 
werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch'zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 ge­
ändert wird (28, Gehaltsgesetz-Novelle) , wird 
kein Einspruch erhoben. 

Bericht des Finanzausschusses über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 ge­
ändert wird (22. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle) : 

Entsprechend dem Ausmaß der Verkürzung 
der Lehrverpflichtung, die im Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 2. Juli 1975 betreffend 
eine Novelle zum Bundesgesetz über das Aus­
maß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer 
vorgesehen ist und die zu einer Werterhöhung 
der einzelnen Unterrichtsstunden führt, sollen 
durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates im Vertragsbedienstetengesetz 
1948 das Ausmaß der Jahresentlohnung des 
Entlohnungsschemas 11 L sowie die Dienst­
zulagen erhöht werden. Weiters soll der Ver­
tragsbedienstete verpflichtet werden, für die 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Vertragsbediensteten­
gesetz 1948 geändert wird (22. Vertragsbedien­
stetengesetz-Novelle) , wird kein Einspruch 
erhoben. 

Bericht des Finanzausschusses über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
2. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Bundesforste-Dienstordnung geändert 
wird (7. Novelle zur Bundesforste-Dienstord­
nung) : 

Um auf besoldungsrechtlichem Gebiet eine 
Gleichbehandlung der Bediensteten der öster­
reichischen Bundesforste mit den Bundes­
beamten zu erzielen, sieht der vorliegende 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates eine dies­
bezügliche Änderung der Bundesforste-Dienst­
ordnung vor. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
FinanzaussChuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle besChließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem die Bundesforste-Dienstord­
nung geändert wird (7. Novelle zur Bundes­
forste-Dienstordnung) , wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seine 
Berimte. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die 
zusammengezogenen Punkte unter einem ab­
geführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Bocek. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Bocek (OVP) : Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitenderl Hoher Bundes­
rat! Sehr geehrter Herr Staatssekretär ! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
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Der Berichterstatter hat in seinen Ausfüh­
rungen schon aufgezeigt, daß wir heute drei 
Gesetzesnovellen unter einem behandeln, wo­
bei die 28. Gehaltsgesetz-Novelle und die 
22. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle ver­
schiedene Punkte gleicher Aussage beinhalten. 

Die Offentlichkeit reagiert oft heftig, aber 
nicht gerecht, wenn Probleme des öffentlichen 
Dienstes zur Diskussion stehen, die eine wenn 
auch oft nur geringe Belastung der Staats­
finanzen bedeuten. Kein Staatsbürger aber 
überlegt sich, daß im Interesse oder auf 
Wunsch von Staatsbürgern durch die Gesetz­
gebung Gesetze entstehen, zum Beispiel auf 
dem Bildungssektor oder auf dem Gebiet der 
Wirtschaft, die als Folge solche Probleme 
auslösen. 

Die vorliegenden Novellen bringen auf dem 
dienst- und besoldungsrechtlichen Gebiet nur 
einen ganz geringen Gewinn. Sie sind sehr 
mager und bringen nur Änderungen, die schon 
lange vorgesehen waren. Auch in dieser 
Legislaturperiode ist nicht sehr viel für die 
Bundesbediensteten geschehen, da die Bundes­
regierung gerade bei dieser Berufsgruppe 
sparte und überhaupt für den öffentlichen 
Dienst nichts übrig hat. 

Die bei den Novellen sind ja nur noch des­
halb verabschiedet worden, weil die Bundes­
regierung die unbare Auszahlung der Bezüge 
und sonstigen den öffentlich Bediensteten zu­
fließenden Geldleistungen mit 1 .  Jänner 1 976 
noch durchführen will. Mit dieser Novelle, 
meine Damen und Herren, wird das Stückwerk 
des Dienst- und Besoldungsrechtes weiter­
geführt, obwohl die Bundesregierung bei 
ihrem Regierungsantritt und später exakte Zu­
sagen für die Verabschiedung eines neuen 
Gehaltsgesetzes gegeben hat. 

Die Bundesregierung hat damit wieder einen 
der Punkte ihres Regierungsprogramms nicht 
erfüllt. Die öffentlich Bediensteten werden der 
Bundesregierung bei den Wahlen am 5. Ok­
tober 1975 und bei den Personalvertretungs­
wahlen der sozialistischen Liste die richtIge 
Antwort geben. 

Denn zu den Stiefkindern der vergangenen 
Konjunktur zählen neben den Pensionisten 
auch die öffentlich Bediensteten, da sie in 
ihrer GehaItsentwicklung gegenüber den ver­
gleichbaren Gehältern in der Privatwirtschaft 
wesentlich zurückgeblieben sind. Die von Prä­
sident Benya programmierte dreiprozentige 
Reallohnerhöhung pro Jahr ist vom öffent­
lichen Dienst nie erreicht worden, sondern bei 
vielen Gruppen ist sogar ein Reallohnverlust 
eingetreten. Diese Gruppen wären froh, wenn 
sie nur annähernd die Bezüge der Privatwirt­
sChaft erreichen würden. 

Der in der Offentlichkeit entstandene Ein­
druck und auch oft vertretene Standpunkt, 
daß die öffentlich Bediensteten übertriebene 
und überhöhte Forderungen an den Staat stel­
len - und dieser Eindruck wird von der 
Bundesregierung noch verstärkt -, ist falsch, 
da die Gehälter dieser Berufsgruppe im Durch­
schnitt mehr als zehn Prozent unter den Ge­
hältern der Privatwirtschaft liegen. 

Der OGB-Nachrichtendienst vom 12. Juni 
1975 Nummer 1782 zeigt die Durchschnittsein­
kommen der Arbeitnehmer und die jährliche 
Steigerung in Prozenten auf. Wenn man diese 
Ziffern der Teuerungszuschlagsverordnung 
1 975, BGBl. Nr. 340, gegenüberstellt, kann man 
das Zurückbleiben des öffentlichen Dienstes 
klar erkennen. 

Meine Damen und Herren! Besonders hart 
sind aber die kleinen Verdiener, die Pen­
sionisten, noch mehr aber die Witwen, die 
die Sozialisten als die sogenannten Armen 
bezeichnen, betroffen, denn ihnen hat die Bun­
desregierung versprochen zu helfen. Ver­
sprochen, aber nicht gehalten! ,  das ist das 
Fazit dieser Regierungszeit. 

So sind auch viele Probleme des öffentlichen 
Dienstes mit der Begründung offengeblieben, 
daß das Stillhalteabkommen eine solche Rege­
lung nicht zulasse. Die Auslegung war aber 
willkürlich und hat nicht jener Auffassung 
entsprochen, die bei den Verhandlungen als 
Meinung diskutiert und festgelegt wurde. So 
haben Sie, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, die 28. Gehaltsgesetz-Novelle, die 
nach Auffassung der Bundesregierung nur zwei 
Punkte zum Inhalt hätte, und zwar die unbare 
Bezugsauszahlung und die Bestimmungen über 
den § 61 Absatz 1 und 2. Die letztere Bestim­
mung mußte als Folgeerscheinung der Ver­
kürzung der Arbeitszeit, also der Lehrver­
pflichtung verankert werden. 

Nur durch das Einwirken der Gewerkschaft, 
der Lehrervertretung sowie auf Anträge ver­
schiedener Ressorts wurde noch die Bestim­
mung über die Abgeltung von Mehrleistun­
gen im Rahmen der Schulversuche nach dem 
Schulorganisationsgesetz, ein Ausgleich für 
Lehrer an Pädagogischen Akademien, ein 
neuer Absatz 8 im § 44 für Richter und Staats­
anwälte und eine Bestimmung im § 58 Ab­
satz 1 für Fachvorstände in höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten in die 
Novelle aufgenommen. Dadurch wurde erst 
die Novelle im j etzigen Umfang erwirkt. 

Nun zu den einzelnen Bestimmungen: Durch 
den weiteren Ausbau der Automation im Bun­
desamt für Besoldung und Verrechnung ist zur 
raschen und verwaltungsökonomischen Aus-
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zahlung aller gebührenden Geldleistungen an lich des Arbeitsverfassungsgesetzes und in 
die öffentlich Bediensteten die bargeldlose § 15  Absatz 3 die Uberstellungsbestimmungen 
Uberweisung dieser Beträge möglich. betreffend erfolgt. 

Durch eine Bestimmung im § 7 Absatz 4 GG 
und § 18 Absatz 4 Vertragsbedienstetengesetz 
ist festgelegt, daß der öffentlich Bedienstete 
für eine unbare Uberweisung mit 1. Jänner 
1976 durch die Eröffnung eines Kontos zu sor­
gen hat. Dabei ist keine exakte Regelung be­
züglidJ. der Ubernahme .... der Kosten für das 
Konto durch den Bund erfolgt. Auch die Frage 
der eventuell notwendigen Freizeitgewährung 
ist noch nicht geregelt, obwohl Zusagen von 
der Verwaltung vorliegen. 

Für Ausnahmen, die sicherlich auftreten 
werden, ist keine Vorsorge getroffen. Außer­
dem müßte eine Bestimmung geschaffen wer­
den, daß die Akontozahlungen . an neu ein­
tretende Bedienstete weiterhin raschest erfol­
gen können. Die Regelung als solche wird' 
begrüßt und bringt nadl. einer Anlaufzeit auch 
eine Arbeitsersparnis. Die Neuformulierung 
im § 61 ist eine Folgeerscheinung der etappen­
weisen Verkürzung der Lehrverpflichtung der 
Lehrer. 

Die Schulversuche nach dem Schulorgani­
sationsgesetz haben eine Regelung bezüglich 
einer Vergütung von mannigfachen Mehr­
leistungen erfordert, die nun im Artikel III 
eine Regelung finden. 

Keine volle Ubereinstimmung konnte be­
züglich des Bezugsabfalles der Lehrer des 
Dienstzweiges 12 an Pädagogischen 
Akademien erreicht werden. Die Verwaltung 
war in den Verhandlungen nicht bereit. von 
ihrem Vorschlag abzugehen, der nun audl. 
in der Novelle verankert ist. 

Für die Richter und staatsanwaltlichen Be­
amten, die eine Sprengeltätigkeit bei den 
35 kleinen Bezirksgerichten ausüben, wurde. 
um eine Benachteiligung bei der Beförderung 
von der Standesgruppe 1 in die Standes­
gruppe 2 auszuschalten, eine Bestimmung im 
§ 44 Absatz 8 aufgenommen. 

Die Neuorganisation auf dem Gebiet der 
land- und forstwirtschaftlichen höheren Lehr­
anstalten hat bedingt, daß die Fachvorstände 
dieser Lehranstalten eine Aufnahme in § 58 
Absatz 1 finden und damit für sie eine berech­
tigte Gleichstellung mit den anderen Lehrer­
gruppen erfolgt. 

Die sinngemäße Ubernahme von Bestim­
mungen der 28. Gehaltsgesetz-Novelle in die 
22. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle ist 
dem Bedarf entsprechend erfolgt. Darüber 
hinaus sind in der Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle einige Anpassungen wie in § 2 bezüg-

Der Verwaltungsgerichtshof hat ja seiner­
zeit die Bestimmung des § 35 Absatz 3 Ge­
halts gesetz aufgehoben, und nun ist durch die 
27. Gehaltsgesetz-Novelle eine Regelung in 
§ 35 des Gehaltsgesetzes erfolgt, die sinn­
gemäß auch in die Vertragsbediensteten­
gesetz-Novelle übernommen worden ist. 

Durch die Möglichkeit der Ableistung des 
Zivildienstes an Stelle des Präsenzdienstes 
auf Grund des Zivildienstgesetzes mußte eine 
Regelung zur Berücksichtigung dieser Zeiten 
für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages 
gefunden werden. Diese erfolgt nun in § 26 
des Vertragsbedienstetengesetzes. Damit wird 
der Zivildienst dem Präsenzdienst gleich­
gestellt. 

Durch die Verkürzung der Lehrverpflichtung 
tritt eine Werterhöhung der einzelnen Unter­
richtsstunden ein. Die entsprechenden Schemas 
im Vertragsbedienstetengesetz erfahren 
etappenweise die sich ergebende Erhöhung. 
Die Dienstzulagen finden auch die entspre­
chende BeIÜdcsichtigung. 

Die Dienstordnung der Osterreicbischen 
Bundesforste hat in gewissen Abschnitten ein­
ein Bezug auf das Gehaltsgesetz beziehungs­
weise auf das Vertragsbedienstetengesetz, so­
daß bei Änderungen eine Automatik zu diesen 
Gesetzen gegeben ist. Auf dem besoldungs­
rechtlichen Gebiet hat diese Dienstordnung 
eine eigene Struktur, sodaß verschiedene Maß­
nahmen bei den Bundesbeamten auch eine 
Änderung dieses Schemas oder der Neben­
gebühren der Dienstordnung erfordern. Diese 
erfolgt nun durch die vorliegende Nove1le, 
in der neben den Uberstellungsbedingungen 
die Punktewerte zur Verwendungszulage und 
zu Nebengebühren sowie Einstufungsmerk­
male und Titelanglei,chungen behandelt wer­
den. Sie bedeuten eine Verbesserung für die 
unterstellten Bediensteten. 

Durch diese Novellen werden einerseits alte 
offene Probleme legalisiert, und kleine Ver­
besserungen konnten der Verwaltung. die nur 
eingeschränkte Ermächtigungen hatte, abge­
rungen werden. 

Viele Probleme warten noch auf eine Rege­
lung. Zwei zur Diskussion stehende und von 
der Gewerkschaft zu lösen beantragte Pro­
bleme wurden trotz Protest der Gewerkschaft 
abgelehnt. Dabei handelt es sich um die Auf­
nahme einer Besti}IlIllung in § 57 Gehalts­
gesetz für die Lehrer und um eine ausglei­
dlende geredltfertigte Regelung in § 50 Ab­
satz 2 für die Hochschullehrer bezüglidl der 
Dienstalterszulage. 
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Abschließend, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, kann ich nur feststellen, daß die 
öffentlich Bediensteten als Stiefkinder von 
dieser Regelung behandelt wurden. (Bundesrat 
R e m  p 1 b a u  e r: Das ist doch der größte 
Witz!) Sie haben aber trotzdem im Interesse 
des Staates ihren Dienst nach bestem Wissen 
und Gewissen versehen, und es ist ein Ver­
dienst vieler für die öffentlidl Bediensteten 
tätiger Kollegen, daß der Arbeitsfriede erhal­
ten wurde. Es ist nur zu hoffen, daß diese Ein­
stellung in der Zukunft eine bessere Würdi­
gung durch die Bundesregierung erfährt. (Bei­
fall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zum Wort gemeldet ist Herr Bundes­
rat Seidl. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Seidl (SPO) : Verehrter Herr Vor­
sitzender! Verehrter Herr Staatssekretärl Ver­
ehrte Damen und Herren! Ich möchte zuerst 
auf die Ausführungen meines Vorredners, des 
Kollegen Bocek, eingehen. Er hat hier die 
Feststellung getroffen, daß in der gegenwär­
tigen Regierungszeit nichts oder sehr wenig 
geschehen ist. Das ist seine Feststellung, seine 
Meinung. Ich aber bin der Meinung, daß in 
keiner einzigen Regierungsperiode in der 
Zweiten Republik so viel für den öffentlichen 
Dienst geschehen ist. Das ist meine Auf­
fassung dazu. 

Wenn man sich noch erinnert : Die sozialisti­
sche Bundesregierung hat sich in den Jahren 
1970 und 1971  in den beiden Regierungs­
erklärungen eindeutig und klar auch mit Pro­
blemen des öffentlichen Dienstes befaßt und 
sie mit in ihr Regierungsprogramm aufge­
nommen. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, 
sondern nur vier harte Punkte erwähnen. 

Ich möchte daran erinnern, daß eine Ver­
waltungsreform durch Entflechtung der ver­
schiedenen verworrenen Kompetenzen zuge­
sagt wurde, und zwar die Sdlaffung eines 
Ministeriengesetzes, das eine wesentliche Er­
leichterung und Klarstellung auf dem Gebiet 
brachte. 

Das zweite war ein Verlangen der Gewerk­
schaft des öffentlichen Dienstes. Solange die 
Zweite Republik besteht, haben die Gewerk­
schaften die Schaffung einer Verwaltungs­
akademie für den öffentlichen Dienst verlangt. 
In der Vergangenheit ist das nicht durch­
setzbar gewesen, in der Zeit der sozialistisdlen 
Bundesregierung ist dieses Gesetz aber durdl­
gekommen, und die Verwaltungs akademie 
kann nun tatsächlich wirken. 

Ich möchte audl daran erinnern, daß die 
Dienstpostenaussdlreibung als ein Punkt in 
der Regierungserklärung enthalten war. Wir 

waren der Meinung, wenn ein Dienstposten 
frei wird, daß dann im Rahmen des öffent­
lichen Dienstes sich alle jene Männer und 
Frauen um den Posten bewerben können müs­
sen, die glauben, daß sie die Voraussetzungen 
erfüllen. Ein wesentlicher Schritt auch auf die­
sem Gebiet. 

Ein Problem konnte noch nicht gelöst wer­
den : ein modernes Dienst- und ein modernes 
Besoldungsredlt. Aber ich möchte den Kol­
legen Bocek daran erinnern - er ist seit 
einiger Zeit nicht mehr in der Gewerkschaft 
der öffentlich Bediensteten tätig, aber er hat 
Erfahrungen mit dieser Organisation seit 
immerhin einigen Jahrzehnten -, daß auch 
die Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten 
selbst mit diesem Problem noch nicht ganz 
fertig ist und noch nicht ganz konkret in Ver­
handlungen gegenüber den anderen auftreten 
kann. Wir können uns nur damit beruhigen, 
daß auch die Gegenseite, und zwar alle Ge­
bietskörperschaften zusammen: Bund, Länder 
und Gemeinden, ihre Probleme haben, die 
noch nicht ganz geklärt sind. 

Dann das Problem, eine moderne Besoldung 
zu schaffen. Eine sehr kritische Situation, weil 
man ja auch nicht übersehen darf, daß es in 
jeder einzelnen Gehaltsposition der verschie­
denen Schemata des öffentlichen Dienstes 
Menschen gibt, mit deren SchiCksal und mit 
deren Laufbahn man nicht leichtfertig spielen 
kann. Man muß genau überlegen, welchen 
Schritt man gehen kann. Ich möchte sagen, daß 
gegenwärtig ernste Verhandlungen auf Seite 
der Verwaltung und auf Seite des Verhand­
lungsausschusses der vier Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes stattfinden, um klar­
zustellen, was nach dem Ende des Uberein­
kommens, das mit 3 1 .  12. 1975 abläuft, weiter 
geschehen soll, und wie dann über die Reform 
der Besoldung, die gerecht, durchschaubar und 
zeitgemäß sein soll, weiterverhandelt wird. 

Aber nun, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, habe ich doch die Absicht, mich mit 
diesem vorliegenden Paket zu beschäftigen. 
Ein ganzes Paket von Gesetzesbeschlüssen 
haben wir vom Nationalrat zur Beratung und 
schließlich zur Entscheidung, ob wir einen Ein­
spruch erheben oder nicht, erhalten. Der

· 
Inhalt 

dieses Paketes von Gesetzesbeschlüssen , be­
rührt die öffentlich Bediensteten. Es gibt eine 
Anzahl von Menschen - und das möchte ich 
ganz besonders betonen -, bei den�n es 
anscheinend heute große Mode ist, immer 
wieder unfreundliche Äußerungen gegenüber 
den öffentlich Bediensteten, den Beamten zu 
mamen. Ohne Zweifel besteht auch die Mög­
lichkeit, daß sich diese dem öffentlichen Dienst 
gegenüber unfreundlichen Menschen wieder 
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zum Wort melden und sagen: Na ja, jetzt ist 
wieder ein Paket von Beamtengesetzen be­
schlossen worden, wieder bekommen die 
öffentlich Bediensteten etwas, wieder bekom­
men die Beamten mehr. Da hat man wieder 
die Chance, über die Beamten zu reden. 

Man redet vor allem über den Beamten, 
von dem man ganz genau weiß, wie er aus­
sieht, wie er denkt, was er verdient und vor 
allem, daß er gemessen an dem, was er leistet, 
zuviel verdient - das ist die Meinung der 
Kritiker. Die dies sagen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, sind aber nicht bereit, 
in den öffentlichen Dienst einzutreten, im 
Bereich des öffentlichen Dienstes - Bund, 
Länder und Gemeinden - in derselben 
Situation ihre Aufgaben zu erfüllen. Uber­
haupt, man weiß im allgemeinen, daß es viel 
zuviel öffentlich Bedienstete gibt. Man weiß 
im allgemeinen, daß es zuviel Beamte gibt. 

Heute hat schon Bundesrat Hofmann­
Wellenhof auf die Presse verwiesen, die oft 
leichtfertig etwas in aller Offentlichkeit sagt. 
Hier möchte ich betonen, daß man Schlag­
zeilen, Sprüche und auch vielfach sehr un­
freundliche Witze gebraucht, denn Schlag­
zeilen, Sprüche und Witze kommen in der 
Offentlichkeit schnell an, leichter an, man 
braucht sich nicht so den Kopf zu zerbrechen, 
sie sind leichter erfaßbar als konkrete Fakten. 

Wer sich aber weder in solchen Materien 
auskennt noch Interesse daran hat, wer die 
Frauen und Männer sind, die in unserer 
Republik, beim Bund, bei den Ländern, bei 
den vielen Gemeinden, in den Schulen, bei der 
Bahn, bei der Post, in den Spitälern, in den 
E-Werken, Gaswerken, Wasserwerken und so 
weiter alle unsere öffentlichen Einrichtungen 
in Gang halten, dem bleiben unfreundliche 
Schlagzeilen, wie "Die Beamten fressen den 
Staat auf", "Der Amtsschimmel macht sich 
breit", "Das Parkinsons Gesetz grassiert", im 
Gedächtnis haften. Er kann mit diesen Schlag­
zeilen umgehen wie mit dem kleinen Einmal­
eins, mit echten Fakten, verehrte Damen und 
Herren, könnte er es vielleicht oder wahr­
scheinlich nicht tun. 

Ich habe hier zum Beispiel eine Notiz, die im 
"Kurier" am 18. Juni erschienen ist. Da hat 
sich der Generaldirektor eines großen Kon­
zerns - es ist Semperit, ich möchte es ganz 
deutlich sagen -, der Generaldirektor der 
Semperit�Werke darüber den Kopf zerbrochen, 
daß der öffentliche Dienst ab 1 .  Juli 1915 
wieder einmal 1 1 ,8 Prozent Bezugserhöhung 
bekommen hat j die Beamten, hinauf bis zum 
Bundeskanzler, hinauf bis zum Bundespräsi­
denten, also auch, verehrte Damen und Herren, 
wir, die wir hier im Saale sitzen. Es ist gut, 

wenn er so eine Kritik übt. Aber ob dieser 
Herr und all diese Kritiker auch bereit wären, 
ihre Einkünfte für die Offentlichkeit genauso 
auf den Tisch zu legen, zu sagen, das verdiene 
ich, das ist meine Leistung und an dem und 
dem Tag war meine letzte Erhöhung? 

Die Bezüge der öffentliCh Bediensteten ein­
schließliCh der Politiker kann jeder Mensch 
ganz deutlich sehen. Er brauCht sich nur in die 
Staatsdruckerei zu bemühen, sich dort die 
Gesetzblätter kaufen, und er kann sich ein­
deutig ausrechnen, was der einzelne öffentlich 
Bedienstete bekommt. Aber die anderen, die 
Kritisierenden sind gar nicht bereit, das auch 
so deutliCh und klar hinzulegen, wie sie 
gerade hier kritisieren. Das sind ungleiche 
Waffen, und das ist melner Auffassung nach 
dem Grunde nach nicht anständig. 

Aber noch etwas anderes über unfreundliche 
Äußerungen. Da hat eine Tageszeitung, die 
"Presse", vor einiger Zeit berichtet - ich 
möchte das direkt zitieren, um nur ja nicht 
einen Fehler zu begehen, damit nicht der eine 
oder andere glaubt, ich hätte etwas hinein­
gelegt, da steht ganz deutlich -: 

"Mit den ideologischen und sozialen Aus­
wirkungen des wachsenden Bürokratismus in 
Osterreich beschäftigten sich am Mittwoch die 
Teilnehmer des ersten OVP-Wirtschafts­
gespräches im Rahmen der Diskussion um den 
Plan 3." 

Es ist ihr gutes Recht, daß sie das machen. 
Aber in diesem Forum hat Universitätspro­
fessor Clemens Andreae aus InnsbruCk: ver­
schiedene Vorschläge und folgende Äußerung 
gemacht: 

"Im Zusammenhang mit dem steigenden 
Verwaltungs aufwand des Staates legte 
Andreae eine Anzahl von konkreten Vor­
schlägen vor. Der Verwaltungsapparat müsse 
unter SelektionsdruCk: gestellt werden, Die 
Opposition sollte ständig neue Steuersenkun­
gen fordern, sodaß die Staatsverwaltung 
weniger Geld erhält und dadurch zu größerer 
Effizienz gezwungen wird. Den Beamten­
apparat verglich Andreae" - nach dieser In­
formation - "mit einer Schildkröte ohne 
natürlichen Feind. Die Opposition müßte diese 
Aufgabe übernehmen." 

Nun, ich weiß nicht, ob der eine oder 
andere zufrieden wäre, wenn wir durch einen 
zoologischen Garten gehen und ihn mit einem 
Tier vergleichen. Weder eine Berufsgruppe 
noch irgendein Stand noch eine einzelne Per­
son würde das sehr gerne sehen. Aber das ist 
hier geschehen, wenn diese Ausführungen, die 
die "Presse" als Eigenbericht gebracht hat, 
stimmen. 
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Leider ist es zurzeit nicht große Mode, von 
den Leistungen der öffentlich Bediensteten im 
gesamten Bundesdienst - in den Bundes­
ländern, in den Gemeinden, in den Anstalten 
und Betrieben der Gebietskörperschaften -
zu sprechen. Es ist auch nicht Mode, darauf 
hinzuweisen, daß die Frauen und Männer, die 
ihren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 
haben, der nicht immer der angenehmste ist, 
mit ihren Leistungen in unserer Zweiten 
Republik - wie viele andere - ebenfalls zum 
Aufbau, zum Ausbau und zum Fortschritt 
unseres Staatswesens beigetragen haben. Die 
Leistungen der öffentlich Bediensteten hält 
man auf Grund der vielfach leichtfertig ge­
brauchten negativen Schlagzeilen und Sprüche 
für eine banale Selbstverständlichkeit und 
nicht für eine täglich immer wieder erbrachte 
Leistung, die letzten Endes doch jeder Staats­
bürger und, ich glaube, auch jeder Kritiker 
am öffentlichen Dienst in · irgendeiner Weise 
in irgendeiner Form braucht. 

Ich habe mir eine Aufstellung über die 
Arbeitsplatzverteilung des öffentlichen Dien­
stes vom Bundesbereich beschafft, die sehr 
aufsChlußreiCh ist. Denn wenn man so von 
den Beamten spricht, wie viele Beamte es 
gibt, dann wäre es doch interessant zu wissen, 
wo denn diese vielen öffentliCh Bediensteten 
zu finden sind. Wir haben im Dienstpost�nplan 
gegenwärtig 348.301 Bedienstete. Hiezu kom­
men noch die 61 .124 Landeslehrer, für die 
der Bund die Kosten der Besoldung über­
nimmt. 

Wenn ich also jetzt bei den Bundesposten 
bleibe, dann sind 25,5 Prozent Lehrposten, 
Lehrer an den Schulen, einschließlich der 
HochsChullehrer, einschließliCh der Beamten 
der SChulaufsicht. Wenn ich mir die Exekutive 
anschaue, dann sind das 1 2,8 Prozent; das ist 
die uniformierte Polizei, die Kriminalpolizei, 
die Gendarmerie, die ZollwaChe, die Kriminal­
beamten, die Justizwache, das Bundesheer in­
klusive jener Beamten, die in Unteroffiziers­
funktion im Bundesheer tätig sind. Nur 
0,5 Prozent sind als Richter und Staatsanwälte 
tätig. Bei den Osterreichischen Bundesbahnen 
sind es 2 1 ,4 Prozent vom Gesamtrahmen, bei 
der Post- und Telegraphenanstalt 1 6,2 Pro­
zent, Handwerker 3,6 Prozent und Kollektiv­
vertragsbedienstete, Förster, Saison- und Teil­
besChäftigte, Lehrlinge, all diese zusammen 
fünf Prozent. Reine Verwaltungsbeamte, meine 
sehr Verehrten, sind 15 Prozent. 

Und wenn man sich irgend wie über die 
Spitze beklagt, dann möchte ich sagen, daß 
bei einem Gesamtstand von 348.301 Bedien­
steten nur 6955 bei Zentralstellen beschäftigt 
sind; das sind, ganz genau gerechnet, 1 ,99 Pro­
zent. 

Das sind die Aufteilungen, wo im öffent­
lichen Dienst MensChen im Interesse des ge­
samten öffentlichen Staatswesens und auch 
unserer Staatsbürger tätig sind. 

Wenn man sich einmal diese Arbeitsplatz­
verteilung vor Augen führt, wird man, so 
hoffe ich, wenn man versucht, einigermaßen 
objektiv zu sein, auch zu einer gerechteren 
Meinung über den öffentlichen Dienst 
kommen. 

Wenn iCh mich nun dem Inhalt der vor­
liegenden Gesetzesbeschlüsse des National­
rates zuwende, dann sind auch hier Probleme 
gelöst, die in Wirklichkeit auch außerhalb 
des öffentlichen Dienstes längst gelöste Pro­
bleme darstellen. 

Die 28. Gehaltsgesetz-Novelle kennt die 
unbare Gehaltsauszahlung. Die öffentliCh Be­
diensteten des Bundes werden mit diesem 
Gesetzesbeschluß verpflichtet, bei einem Geld­
institut ein Konto zu eröffnen, auf das die 
gebührenden Geldleistungen vom Dienstgeber 
überwiesen werden. Mit dieser Verpflichtung 
der öffentlich Bediensteten wird vor allem 
einmal das Zentralbesoldungsamt in die Lage 
versetzt, verwaltungseinsparender ein neues 
Datenverarbeitungssystem einzuführen und 
dadurch wesentlich einfacher und verbilligter 
die Bezugsauszahlungen an die öffentlich Be­
diensteten vorzunehmen. 

Wenn man aber sieht - und ich habe 
dazu in den letzten Wochen x-mal Gelegen­
heit gehabt -, wie sich die einzelnen Geld­
institute bemühen, den öffentlich Bediensteten 
dazu zu gewinnen, daß das Konto bei ihnen 
und niCht in einer anderen Bank oder in die­
sem oder jenem Geldinstitut eröffnet wird, 
dann muß man doch irgendwie zu dem Schluß 
kommen, daß die nun gesetzlich festgelegte 
Verpflichtung der öffentlich Bediensteten auCh 
positive Wirkungen für die Geldinstitute und 
damit, meine sehr verehrten Damen und Her­
ren, auch für die Gesamtwirtschaft unseres 
Staates hat. 

Die unbare Gehaltsauszahlung ist keine Er­
findung des öffentlichen Dienstes. Sie wurde 
nicht erfunden, sie wurde nur jetzt auch von 
uns übernommen. Außerhalb des öffentlichen 
Dienstes gibt es Gehalts- und Lohnauszahlun­
gen in vielen Bereichen auf der gleichen 
Ebene, in der gleichen Folge und mit dem 
gleichen Erfolg. 

Ein weiterer Punkt, den ich herausgreifen 
will, ohne jetzt die einzelnen Paragraphen 
und Absätze genau auszunumerieren, ist das 
Problem der 40-Stunden-Woche, die ebenfalls 
da drin verankert ist. Die 40-Stunden-WoChe 
ist nichts Neues für alle hier, für alle außer-
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halb des öffentlichen Dienstes. Mit der Ein­
führung der 40-Stunden-Woche wurden im 
allgemeinen wöchentliche Arbeitszeitverkür­
zungen vorgenommen. Und es gibt eben Spar­
ten, die an diesen Verkürzungen nicht teil­
haben konnten, alle Lehrersparten fallen 
darunter, bei denen aUch die 40-Stunden­
Woche keine Auswirkungen auf ihre Lehr­
verpflichtungen gehabt hat. 

Es war daher begreiflich - wenn man ganz 
objektiv ist -, daß natürlich auch diese Grup­
pen der Lehrer an dem allgemeinen arbeits­
rechtlichen Erfolg einen entsprechenden Anteil 
haben wollen und ihn verlangt haben. 

Die Verhandlungen, die darüber geführt 
wurden, waren ohne Zweifel nicht leicht. Sie 
waren schwierig, sie haben lange gedauert, 
aber das Verhandlungsergebnis, meine sehr 
Verehrten, liegt in diesen Gesetzesbeschlüssen 
drinnen. Man kann überhaupt nicht sagen, 
es ist ein bescheidenes Gesetz, das hier vor­
liegt. Diese Gesetzesbeschlüsse sind keine auf­
diktierten, sondern sie sind eindeutige Ver­
handlungsergebnisse, wo auf der einen Seite 
die Dienstgebervertretung, die Bundesverwal­
tung, vielfach sogar manchmal auch Vertreter 
anderer Gebietskörperschaften, und auf der 
anderen Seite für die Arbeitnehmer im öffent­
lichen Dienst der Verhandlungsausschuß tätig 
war. Das Ergebnis ist also hier drinnen. 

Das Ausmaß der wöchentlichen Lehrver­
pflichtung der Lehrer wird nun in zwei Etappen 
verkürzt. Mit Wirksamkeit 1. Jänner 1 975 
war es eine halbe Stunde; die Verkürzung 
um eine weitere halbe Stunde wird am 1 .  Sep­
tember 1976 in Kraft treten. 

Und ich greife vielleicht noch ein inter­
essantes Problem heraus, das in der 28. Ge­
haltsgesetz-Novelle eine Lösung findet. Es ist 
dies das Problem der sogenannten Sprengel­
richter. Ich möchte das irgendwie doch ein 
bißchen anders sehen. 

Diese Sprengelrichter sind vielleicht recht­
lich nicht ganz günstig in ihrer Laufbahn 
gefahren, und man ist zu der Auffassung 
gekommen, daß bei der Beförderung von der 
Standesgnippe 1 in die Standesgruppe 2 der 
Richter Härten entstanden sind. Diese Härten 
sollen nun mit dem Gesetzesbeschluß ver­
mieden werden. Es handelt sich also um eine 
rein dienstrechtliche Maßnahme, die natürlich 
für die Betroffenen auch besoldungsrechtlich 
von Bedeutung ist. 

Wenn man aber nun schaut, wo diese Spren­
gelrichter tätig sind, dann kommt man zu 
diesen Bezirksgerichten. Und. wenn man im 
Motivenbericht der 28. Gehaltsgesetz-Novelle 
nachliest, dann kann · man feststellen, daß es 

228 Bezirksgerichte in Osterreich gibt. In 
35 Bezirksgerichten ist der Geschäftsanfall so 
gering, daß nicht einmal ein Richter ständig 
dort hingesetzt werden kann. Diese Gerichte 
werden nur tageweise von Richtern, und zwar 
von den sogenannten Sprengelrichtern, aufge­
sucht. 

Man muß sich nun eigentlich fragen, ob 
diese Kleinstbezirksgerichte, wenn ich sie so 
bezeichnen darf, noch Berechtigung haben. 
Wenn man das untersucht, müßte man zu dem 
Schluß kommen, daß man sie eigentlich ein­
sparen könnte. Man weiß, daß man sie ein­
sparen kann. Man könnte diese Gerichte mit 
anderen Gerichten zusammenlegen. Eine 
solche Maßnahme wäre ohne Zweifel auch 
verwaltungsökonomisch absolut vertretbar, 
und doch kann eine solche Verwaltungsein­
sparung nicht vorgenommen werden, weil 
Lokalinteressen so bedeutend sind, daß sie 
solche Einsparungsmöglichkeiten von vorn­
herein verhindern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Gerade das Beispiel der Kleinstgerichte zeigt 
so deutlich, daß es nicht immer sehr leicht ist, 
berechtigte Einsparungen auch tatsächlich 
durchzuführen, weil oft wesentliche, außer­
halb des öffentlichen Dienstes liegende Kräfte 
solche Maßnahmen eindeutig verhindern. 

Abs(:hließend möchte ich, meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren, alle jene Personen, 
denen dieser weitverzweigte gesamte öffent­
liche Dienst zu groß ist, ersudten, sich doch 
vor Augen zu führen, daß die Gesetze immer 
mehr, immer umfangreicher und immer 
komplizierter werden. Aber .ich möchte auch 
ersuchen, sich doch vor Augen zu halten, daß 
auch die Bürger in unserer Republik immer 
mehr und mehr vom Staat, von den Bundes­
ländern und von den Gemeinden verlangen, 
auch jene Bürger, die von den öffentlich Be­
diensteten, von den Beamten absolut nichts 
wissen wollen. 

Verehrte Damen und Herren ' Sie können 
davon überzeugt sein, daß auch die Frauen 
und Männer in diesen Bereichen auf ihren 
Arbeitsplätzen beim Bund, bei den Ländern 
und Gemeinden, in den Anstalten und Be­
trieben der Gebietskörperschaften pflicht­
bewußt und nach besten Kräften ihre Arbeiten 
im Interesse der Gesamtbevölkerung, im Inter­
esse unseres Staates erfüllen. 

Meine Fraktion wird den vorliegenden Ge­
setzesbeschlüssen zustimmen. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Zum Wort gemeldet hat sich noch Herr Staats­
sekretär Lauseck.er. Ich erteile ihm das Wort. 
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Staatssekretär im Bundeskanzleramt Laus­
ecker: Hoher Bundesrat I Ich möchte Ihre um­
fangreiche Tagesordnung nur mit ganz 
wenigen W<llrten belasten, damit es nicht am 
Ende dann heißt, es sind schon wieder um 
mehr als 60.000 öffentlich Bedienstete dazu­
gekommen. Ich bitte meinen Freund Seidl um 
Entschuldigung, er hat 348.000 und etliche 
genannt und gesagt, dazu kämen noch die 
60.000 Land�slehrer. Die sind Gott sei Dank 
schon in die$en 348.000 enthalten. Der Bundes­
bedienstetetl.personalstand beträgt 286.000 
- ich vern.chlässige die Hunderter -, dazu 
die Landes.ehrer gibt .in Summe die etwa 
348.000. 

. 

Herr Bm:idesrat Bocek hat hier gemeint, 
man würd� bei den kommenden Wahlen 
- sowohl 4enen des 5. Oktober als auch den 
Personalvertretungswahlen - dartun, wie 
sehr der öffßntliche Dienst Stiefkind gewesen 
sei. Da ich doch annehmen darf und annehmen 
muß, daß ir uns an die Fakten, an die Tat­
sachen halt n und nicht nur an Behauptungen, 
benütze ich diese Gelegenheit zu sagen: Die 
Ausführung n, die hier gemacht wurden, stim­
men mit de Tatsachen nicht übereinl 

Es wäre ir ein leichtes, jetzt ein Feuerwerk 
von Statist 'ken, Zahlen und Beweisen hier 
niedergehe zu lassen, aber ob man nun das 
Jahr 1966 der das Jahr 1 97 1  bei einer Ver­
gleichsrech ung hernimmt - die beiden Ge­
haltsüberei kommen reichen ja etwa in diesen 
Vergleichsz itraum zurück -: wenn man beim 
öffentlichen Dienst den Personalaufwand und 
alles das, as ins Verdienen gebracht wird, 
in Relatio zur Kopfzahl der öffentlich Be­
diensteten teIlt, Herr Bundesrat Bocek, dann 
sind sowo die Teuerungen als auch die drei 
Prozent de Herrn Präsidenten Benya drinnen, 
da ist soga noch eine Zuwaage dabei. Das läßt 
sich an H nd der Tatsachen sehr leicht be­
weisen. W mit nicht gesagt ist, daß im öffent­
lichen Dien t die Verhältnisse strukturell nicht 
unterschie lich liegen mögen. 

Aber ger de das soll ja das Ziel der gemein­
samen An trengungen sein, die wir uns im 
Zuge der form des Dienst- und Besoldungs­
rechtes, ab r audl im Zuge der näherliegenden 
Verhandlu gen um die Frage des Auslaufens 
des derze tigen Besoldungsübereinkommens 
angelegen ein lassen werden. Ich möchte nur 
feststellen, daß von einem Zurückbleiben 
keine Red sein kann, wenn man sich an die 
Tatsachen ält. 

Eine we.' ere Frage ist, ob man sich etwas 
Gutes für en öffentlichen Dienst und für die 
Gewerksch ften des öffentlichen Dienstes tut, 
wenn man mmer wieder diese Argumentation 
des N achh nkens bringt, als ob denn in der 

Privatindustrie die Verhältnisse nicht nur in 
der Bezahlung, sondern audl in der TüchtIg­
keit, diese Bezahlung zu erkämpfen, um so 
viel anders wären und die vier Gewerk­
schaften des öffentlichen Dienstes dazu nicht 
in der Lage wären. Ich glaube, das ist die 
zweite Seite der Medaille, über die ich von 
dieser Stelle nichts zu befinden habe. Die Tat­
sachen widerlegen jedenfalls die Ausführun­
gen des Herrn Bundesrates Bocek eindeutig. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort'? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß­
wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden Ge­
setzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt ge­
trennt. 

Bei der getrennt durchgeiührten A b s t i m­
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
drei Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

8. Punkt: GesetzesbeschluB des Nationalrates 
vom 2. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Bundesgesetz fiber das Ausmal 
der Lehrverpßiddung der Bundeslehrer ge-

ändert wird (1405 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 8. Punkt der Tagesordnung: 
Änderung des Bundesgesetzes über das Aus­
maß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer. 

Be,richterstatter ist Herr Bundesrat Schickel­
gruber. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Sdlickelgruber: Im Zu­
sammenhang mit der am 1 .  Jänner 1 975 in 
Kraft getretenen Arbeitszeitverkürzung soll 
durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates auch das Ausmaß der Lehrver­
pflichtung der Bundeslehrer im Vergleich zur 
Dienstzeit der Beamten der Allgemeinen Ver­
waltung entsprechend herabgesetzt werden. 
Die Herabsetzung der Lehrverpflichtung soll 
in zwei Etappen, und zwar mit 1. Jänner 1 975 
um eine halbe Stunde und mit 1 .  September 
1976 um eine weitere halbe Stunde pro Woche 
erfolgen. 

Im Auftrag des Finanzaussdlusses stelle ich 
den A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 2. Juli 1 975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über das 
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Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundes­
lehrer ! geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vor�itzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke I dem Herrn Berichterstatter für seinen 
Bericht. 

Wor�meldungen zu diesem Tagesordnungs­
punkt hegen nicht vor. 

Ich frage : Wünscht jemand das Wort? -
Das is� nicht der Fall. 

Wir Ikommen zur Abstimmung. 

lionen Schilling, die Baukosten für die Errich­
tung der provisorischen Kunsteisflächen im 
Messegelände und am Tivoli bis zum Höchst­
betrag von 18,5 Millionen Schilling, die Bau­
kosten für die Errichtung der kombinierten. 
Bob- und Rodelkunsteisbahn in Innsbruck-Igls 
bis zum Höchstbetrag von 101, 14 Millionen 
Schilling, die Baukosten für den Umbau der 
Sprungschanze Berg Isel in Innsbruck und in 
Seefeld/Telfs bis zum Höchstbetrag VOll 

11,21 Millionen Schilling sowie die Kosten 
für die Zeitmessung, die Grundausstattung der 
Eisschnellaufbahn in Innsbruck, der pro­
visorischen Kunsteisfläche am Tivoli und der Bei i der A b  s t i m  m u n g beschließt der 

Bunde*rat, gegen den Gesetzesbeschluß des beiden Sprungschanzen bis zum Höchstbetrag 

Natio�alrates k e i n  e n E i n  s p r  u e h  zu von drei Millionen Schilling zu tragen. 

erheben. 

9. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 3, Juli 19'15 über ein Bundesgesetz betref­
fend �e Förderung der XII. Olympischen 
Winterspiele Innsbruck 19'16 (1406 der Bei-

I lagen) 

vor1itzender_Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelan en nun zum 9. Punkt der Tagesord­
nung: Bundesgesetz betreffend die Förderung 
der X I. Olympischen Winterspiele Innsbruck 
1 976. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Tratter. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Tratter: Herr Vorsitzender ! 
Herr Staatssekretär! Meine sehr geschätzten 
Damen und Herren! Durch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll dem 
Verein "Organisationskomitee der XII. Olym­
pischen Winterspiele Innsbruck 1976" zur 
Deckung des Abganges eine Subvention ge­
währt Iwerden. Diese soll bis zu einem Abgang 
von 25 Millionen Schilling ein Dr.ittel und von 
dem diesen übersteigenden Betrag bis zu 
einem Gesamtbetrag von höchstens 60 Mil­
lionen Schilling die Hälfte des Abganges be­
tragen. 

Weiters soll die österreichische Post- und 
Telegraphenverwaltung ermächtigt werden, zu 
der anläßlich der XII. Olympischen Winter­
spiele auszugebenden Sonderpostmarkenserie 
einen Zuschlag zum Nennwert in der Gesamt­
höhe von 8,30 Schilling einzuheben und den 
Nettozuschlagserlös dem Organisations­
komitee als weitere Subvention des Bundes 
zu gewähren. 

Ferner soll der Bund verpflichtet werden, 
die Baukosten für die Erneuerung und Ergän­
zung der Eisschnellaufbahn sowie die Kosten 
für die Sanierungsmaßnahmen im Olympia­
eisstadion bis zum Höchstbetrag von 44, 15  Mil-

Schließlich soll dem asterreichischen Rund-
funk eine Subvention in der Höhe von 60 vom. 
Hundert des Mehraufwandes gewährt werden, 
der dem Osterreichischen Rundfunk im un­
mittelbaren Zusammenhang mit der Uber­
tragung der XII. Olympischen Winterspiele 
infolge notwendiger Investitionen und Auf­
wendungen für die Bedienung der auslän­
dischen Rundfunkstationen einschließlich der 
weltweiten Verbreitung der ORF-Programme 
entstehen; diese Bundessubvention darf den 
Betrag von 151,5 Millionen Schilling nicht 
übersteigen. 

Nach der Rechtsansicht des Bundeskanzler­
amtes unterliegen von dem gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates der letzte 
Satz des § 3 Absatz 2 sowie der letzte Satz 
des § 3 Absatz 3 im Sinne des Artikels 42 
Absatz 5 · Bundes-Verfassungsgesetz nicht dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1 915 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. Juli 1975 über ein Bundesgesetz 
betreffend die Förderung der XII. Olympischen 
Winterspiele Innsbruck 1916 wird, soweit er 
dem Einspruchsrecht des Bundesrates unter­
liegt, kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 
Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Dr. Schwaiger. Ich erteile ihm das Wort. 
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Bundesrat Dr. Rudolf Schwaiger (OVP) : Herr Herren, Einsitzer und Zweisitzer. Auch die 

Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Hohes Bobfahrer sind jederzeit für eine Medaille 

Haus! Wenn ich zu diesem Gesetzesbeschluß gut. Dann möchte ich hier - weil wir in 

etwas sagen soll, dann möchte ich etwas aus- Wien sind - den Eiskunstlauf nicht uner­

holen, angefangen von der Olympiade 1964, wähnt lassen, der ja seit den Zeiten von Karli 

weil das vielleicht zum besseren Verständnis Schäfer in Wien immer auch für eine Medaille 

dieses Gesetzes beiträgt. gut ist. Schließlich und endlich gehört dazu 

Als sich die Olympischen Spiele auch auf - wie man im letzten Winter gesehen hat -

den Wintersport ausdehnten, wurden diese 
die geradezu explosive Entwicklung des Schi­

Veranstaltungen in den verschiedensten Län- sprunges, wo vor allen Dingen die Buben vom 

dem abgehalten: in Deutschland .in Garmisch, 
Sdligymnasium Stams in die Weltspitze hin­

in Cortina, in Sankt Moritz, in Grenoble und 
eingesprungen sind und wo wir hoffen wollen, 

in verschiedenen anderen Städten. 
daß diese Form nicht um ein Jahr zu früh 
gekommen ist und daß sie im nächsten Winter 

Nun hat man in der Stadt Innsbruck ge- auch noch anhalten wird. 
glaubt, es sollte sich auch Innsbruck einmal 
um die Durchführung dieser Winterspiele be­
werben, was der Bürgermeister Dr. Lugger 
dann getan hat, und schließlich wurde Inns­
bruck auch die Olympiade zugesprochen. 

An diesen Veranstaltungen hatte man zu­
nächst in Tirol nicht etwa einhellige Freude, 
denn es wurde ja mit Recht befürchtet, daß 
zum Beispiel mit dem Bau des Olympischen 
Dorfes eine gewisse Konzentration der Wohn­
bauförderungsmittel auf den Bereich Inns­
bruck stattfinden werde, was dann auch der 
Fall gewesen ist. Weiters wurde befürchtet, 
daß auf dem Sektor des Landes- und Bundes­
straßenbaues eine gewisse Konzentration in 
diesem Bereich stattfinden wird, was auch 
gemacht werden mußte. Gut, es waren also 
Vorgriffe auf Arbeiten, die in späterer Zukunft 
doch hätten gemacht werdem müssen. 

Außerdem hat der Tiroler Landtag mit 
einem Gesetz die Gemeinden und Verkehrs­
verbände zu einer Beitragsleistung auf die 
Dauer von vier Jahren verpflichtet. Ich glaube, 
ich habe hier schon einmal erwähnt, daß dann 
der Landtag - auf meinen Antrag übrigens -
das Gesetz um drei Monate früher hat aus­
laufen lassen, weil der vorgesehene Betrag 
durch die ganze wirtschaftliche EntWicklung, 
die j a  Anfang der sechziger Jahre sehr positiv 
verlaufen ist, früher eingegangen ist. Damit 
wurde das auf vier Jahre befristete Gesetz 
- um es noch einmal zu wiederholen - um 
drei Monate früher aufgehoben. Das wäre 
eigentlich ein Fall, der unserem Finanz­
minister Androsch zur Nachahmung zu emp­
fehlen wäre. 

Nun glaubte man aber auch, den öster­
reichischen Wintersportlern einmal eine Ver­
anstaltung in Osterreich schuldig zu sein. 
Dabei hat man, glaube ich, nicht nur an die 
Schifahrer gedacht, an die alpinen Schiläufer, 
sondern in Osterreich kann man schon auch 
an die anderen Wintersportarten denken, in 
denen wir auch teilweise zur Weltspitze ge­
hören. Es sind das die Rodler, Damen und 

Nun, die Vorbereitung wurde besonders 
durch die Hilfe des Bundesheeres sehr intensiv 
betrieben, und die Durchführung war in jeder 
Hinsicht ein Superlativ. Was die Zuschauer­
zahlen anbelangt, war vor- und nachher nie 
eine solche Zuschauerzahl bei einer Winter­
olympiade zu verzeichnen, es war beinahe 
eine Million zahlender Zuschauer. 

Ich mächte, was die Würde der Veranstal­
tung anbelangt, die Eröffnungszeremonie nidtt 
unerwähnt lassen, wo an einem Wochentag 
in dem Sdtisprungstadion in lnnsbruck 
60.000 Menschen versammelt waren, um dieser 
Zeremonie beizuwohnen, die in einer soldten 
Würde abgehalten wurde, daß die Leute ge­
radezu reihenweise geweint haben. 

Ich möchte da noch ein Erlebnis einßedtten, 
das ich hatte, um zu unterstreichen, wie der 
Vorgang war. Vielleicht eineinhalb bis zwei 
Meter von mir entfernt saß der berühmte 
Boxweltmeister im Sdtwergewicht Max Schme­
ling, und da hörte ich, wie er zu seiner Frau 
Anny Ondra sagte, das sei die ergreifendste 
und würdigste Veranstaltung, die er jemals 
mit erlebt habe. Und dieser Mann hat bestimmt 
große und viele Veranstaltungen in seinem 
Leben mit erlebt. Dies vielleicht nur zur Unter­
streichung des Ablaufes. 

Ein anderer Gedanke, warum man das 
machen muß, war natürlich auch die Werbung, 
die mit einer soldten Veranstaltung ver­
bunden ist. Wenn annähernd zwei Wochen 
lang im Fernsehen Osterreich und besonders 
die Umgebung von Innsbruck Hunderten von 
Millionen Menschen gezeigt wird, dann hat 
das natürlith einen Werbeeffekt, der nicht zu 
unterschätzen ist, wie überhaupt der Schisport 
eine große wirtschaftlidle Bedeutung über die 
Rennen hinaus hat. 

Idt möchte erwähnen: Als der österreichi­
sche Triumph auf der Olympiade in Cortina 
1956 mit Toni Sailer war, wo audt der kleine 
Japaner Igaya dabei war, der mit der äster­
reichischen Nationalmannschaft trainiert hat, 
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hat Toni Sailer seine weiße Zipfelkappe ge­
tragen. Wie er dann mit Igaya nach Japan 
gekommen ist, ist ein Export allein von diesen 
Zipfelkappen nach Japan eingetreten, daß 
unsere Strickereien scheinbar gar nicht genug 
solcher Kappen machen hätten können. 

In Cortina waren übrigens elf National­
mannschaften von österreichischen Trainern 
trainiert. Man wird ja nicht fehlgehen in der 
Annahme, daß diese Nationalmannsdlaften 
dann in erster Linie mit österre.ichischem Schi­
material versorgt wurden. 

Eine andere Folge dieser sportlichen Lei­
stungen war, ·· daß zum Beispiel in Australien 
geradezu ein Monopol für österreichische 
Schischulen bestand. Erst mit den Schierfolgen 
des Franzosen Claude Killy ist den fran­
Zösischen Schischulen in Australien ein kleiner 
Einbruch gelungen, aber zum allergrößten Teil 
sind die Schischulen in Australien nach wie 
vor österreichisch. Auch in den Vereinigten 
Staaten ist eine ganze Reihe von berühmten 
Schischulen in österreidlischer Hand. 

Nun zu 1976. Sie werden wissen, daß sich 
die amerikanische Stadt Denver nicht mehr 
in der Lage gesehen hat, die Olympischen 
Winterspiele durchzuführen. Man mußte also 
wieder eine andere Stadt suchen, und da kam 
wegen der Kürze des zur Verfügung stehenden 
Zeitraumes nur eine Ortschaft in Betracht, 
die schon einmal eine Olympiade abgeführt 
hatte, weil man in der kurzen Zeit nirgends 
mehr in der Lage gewesen wäre, diese Bauten 
in entsprechendem Ausmaß aufzustellen. Als 
Konkurrenten traten dann Grenoble und Inns­
bruck auf, und Innsbruck hat das Los ge­
zogen. 

Wenn nun nach dem Gesetz etwa 388 Mil­
lionen bewilligt werden, so hängt das - wie 
ja aus dem Bericht ersichtlich ist - mit der 
Bobkunsteisbahn und mit den 157 Millionen 
zusammen, die das Fernsehen und der ORF 
bekommen sollen, um die Ubertragungen zu 
machen. Auch muß die Eislaufschnellbahn neu 
gemacht werden, weil die Eislaufschnellbahn 
nach der Olympiade von 1964 aufgelassen 
wurde und die Rohre weitergegeben wurden, 
wenn ich mich recht erinnere, an die Eislauf­
vereine in Feldkirch, in Kitzbühel und in 
Sankt pölten. Sie muß also, wie gesagt, neu 
gemacht werden. Auch bei der Sprungschanze 
ist einiges zu richten. 

Nun, wenn auch der Betrag, was das Fern­
sehen anbelangt, meinetwegen hoch sein mag 
- ich kann es nicht beurteilen -, aber der 
Gesamtbetrag von 388 Millionen ist nicht als 
hoch zu bezeichnen. Denn diese Ausgabe, die 
der Bund hier macht, glaube ich, kommt be­
stimmt mehrfach herein. 

Der Herr Finanzminister hat sich j a  nach 
langem Zögern und Zaudern . endlich dazu 
bekannt, auch in Hall die Münze zu errichten. 
Dort wird er ja im Rahmen der Olympiade 
mit der Münze in Hall ein ganz gutes Ge­
schäft machen. 

Zum Schluß noch einige, vielleicht grund­
sätzliche Gedanken zu den Olympischen Spie­
len. Es wird Ihnen vielleicht bekannt sein, daß 
die ersten Olympischen Wettkämpfe 

·
im Jahre 

776 vor Christus abgehalten wurden. Etwa 
am Anfang der klassischen griechischen Zeit. 
Es gab damals vor der ersten Olympiade 
allerdings auch schon den Homer. Im Abstand 
von vier Jahren wurde die Olympiade in 
einem Zeitraum von über tausend Jahren 
durchgeführt; dies bei einer Bevölkerung, die 
auf verschiedenen Gebieten der Kultur und 
der Wissenschaft, der Kunst und auch beim 
Bauwesen einen geradezu sagenhaften Auf­
stieg genommen hat. Wir sind ja hier im Par­
lament auch in einem Bau, der nach grie­
chischem Vorbild erstellt worden ist ; allerdings 
etwa 2300 Jahre später als der Parthenon­
tempel auf der Akropolis von Athen. 

Die Griechen haben sich mit ihren Kolonien 
von Spanien bis zum Orient und über die 
Küsten des Schwarzen Meeres ausgebreitet. 
Der Zusammenhalt war bei ihnen mehr durch 
das Kulturelle und das Sportliche gegeben. 
Die Olympischen und ähnliche Spiele, wie sie 
sie ja auch in Spanien, in Alexandrien oder 
sonstwo abgehalten haben, waren ein eini­
gender Faktor für einen langen Zeitraum. 

Allerdings - und da liegt die Parallele zur 
heutigen Situation in Europa - ist es ihnen 
nie gelungen, von sich aus einen sich einigen 
Staat zusammenzubringen, auch nicht für den 
kleinen Bereich vom Olymp bis zum 
Peloponnes. So groß ihre Philosophen und 
Staatsrechtslehrer waren und so sehr sie auch 
Theorien aufgestellt haben, in der Praxis 
führte das nie zum Erfolg. 

Einig, zur Einigkeit gezwungen, wurden 
sie erst durch die Fremdherrschaft, seien es 
die Mazedonier, Römer, Byzantiner oder 
schließlich die Türken gewesen. Die innere 
Zerissenheit und Selbstzerfleischung zwischen 
den einzelnen Städten hatte eine Parallele 
mit den europäischen Staaten in den letzten 
Jahrhunderten und besonders im 20. Jahr­
hundert. Ein indischer Historiker hat vor kur­
zem vielleicht nicht zu Unrecht gesagt, die 
beiden Weltkr:iege des 20. Jahrhunderts seien 
die großen europäischen Bürgerkriege. 
gewesen. 

Ähnlich wie seinerzeit die Griechen die· 
Welt z.iv.ilisiert und kultiviert haben, so haben 
es die Europäer getan. Und ähnlich wie sie 
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sich selbst zerstritten, zerrauft und vernichtet 
haben, so haben es auch die Europäer getan 
und sind offenbar im Begriff, es noch zu tun. 

Wollen wir aber hoffen, daß diese kul­
turellen und zivilisatorischen Leistungen und 
auch die Leistungen auf dem Gebiete des 
Sports sowie der Gedanke der Olympiade 
mit seiner versöhnlichen, völkerverbindenden 
Idee auch in den europäischen Staaten unter 
Zurücksetzung mancher nationaler Interessen 
überhandnimmt und nicht so wie in Griechen­
land auftreten wird, daß man von auswärtigen 
Großmädlten eine Einigung aufgezwungen be­
kommt, die uns im Grunde nicht passen würde. 

Ich mödlte sChließen und glaube, hier doch 
auch im Namen aller reden zu dürfen, wenn 
wir den Sportlern von Osterreich für die 
Olympiade 1976 in Innsbruck herzlich alles 
Gute wünschen - ob es nun Eisläufer, Schi­
fahrer, Bobfahrer oder Rodler sind -, vor 
allem einen unfallfreien und störungsfreien 
Verlauf und nicht ein Massaker, wie es 1912 
in München war. Wir hoffen, daß unsere 
Sportler gut abschneiden. 

Zuallerletzt habe ich noCh eine kleine Auf­
merksamkeit mit. Idl habe nämlich den 
Generalsekretär der Olympischen Winter­
spiele Dr. Klee in der vorigen Woche ange­
rufen und ihm gesagt, daß ich zur Olympiade 
1976 im Bundesrat etwas zu sagen hätte. Ich 
habe ihn gefragt : "Kannst du mir nicht ein 
paar Olympiaabzeichen mitgeben für die Mit­
glieder des Bundesrates, vielleicht hätten sie 
eine Freude daran." Worauf er meinte: "Die 
gebe ich dir gerne mit." 

Die Abzeichen möchte ich nun den beiden 
Klubobmännern als Andenken und als Gruß 
von Generalsekretär Dr. Klee überreichen, und 
wen es besonders freut, der kann es auch 
als Gruß von mir auffassen. (Allgemeiner Bei­
fall. - Der Redner übergibt dem Vorsitzen­
den-Stellvertreter Dr. Skotton ein Abzeichen.) 
Dem Herrn Finanzminister gebe ich auch eines. 
(Allgemeine Heiterkeit.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
begrüße den inzwischen im Haus erschienenen 
Herrn Bundesminister Dr. Androsch. (All­
gemeiner Beifall.) 

Als nächste zum Wort gemeldet ist Frau 
Bundesrat Wanda Brunner. Ich erteile ihr das 
Wort. 

Bundesrat Wanda Brunner (SPO) : Herr Vor­
sitzender! Herr Bundesministerl Meine Damen 
und Herren! Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten · voraus. Seit dem Zeitpunkt, da die 
Landeshauptstadt Innsbruck und mit ihr Oster­
reich im Februar 1 973 neuerlich mit der Durch­
führung der Olympischen Winterspiele betraut 

wurde, mußten wir uns hier im Hause schon 
öfter mit Gesetzen, die die OlympisChen 
Winterspiele direkt oder indirekt betreffen, 
befassen. 

Als in der Welt bekannt wurde, daß Den­
ver wahrscheinliCh als Veranstalter der 
XII. Olympischen Winterspiele 1916 zurück­
treten würde und Innsbruck sich in die Reihe 
der Bewerber mischte, . gab es im Bundesland 
Tirol natürlich ein reges Für und Wider, das 
mehr als andere Probleme hohe Wellen schlug. 

Wer das Bundesland, das ich hier die Ehre 
habe zu vertreten, kennt und weiß, daß die 
Kinder dort beinahe mit SChiern geboren wer­
den, konnte sich von vornherein ausrechnen, 
daß die Gruppe, welche große Bedenken 
- übrigens nur in finanzieller Hinsicht - laut 
werden ließ, überstimmt werden mußte von 
der Gruppe, für die die Ausübung des Winter­
sports, sei es aktiv oder passiv, alles bedeutet. 

Ein Argument, das alle überzeugte, war die 
für Osterreich wahrhaft einmalige Chance, mit 
einer sportlich einwandfreien Durchführung 
zum Retter der Winterspiele überhaupt zu 
werden. 

Es ist ja bekannt, daß der Weiterbestand 
der Olympischen Winterspiele in Gefahr war, 
weil die von der Wittenmg sehr abhängigen 
Spiele organisatorisch und kostenmäßig solche 
enormen Ausmaße angenommen haben, daß 
sich in Bälde kein Land mehr die Finanzierung 
wird leisten können. 

Die österreichischen Organisatoren haben 
nun schon einmal versucht - und dies mit 
Erfolg -, durch vernünftige Planung und gro­
ßen Idealismus Winterspiele durchzuführen, 
und damit der Welt den Beweis erbraCht, 
daß man sehr wohl auf Prunk und ÄußerliCh­
keiten verzichten kann und trotzdem in der 
Sportwelt der ganzen Erde Achtung und An­
erkennung findet. 

In seiner Eigenschaft als Präsident des 
Organisationskomitees der XII. Olympischen 
Winterspiele Innsbruck 1916 legte Bundes­
minister für Unterricht und Kunst Dr. Sinowatz 
das Versprechen ab, daß sich Osterreich der 
Ehre voll bewußt ist, zum zweitenmal binnen 
zwölf Jahren Olympische Winterspiele ver­
anstalten zu dürfen, um der Jugend der Welt 
höchste, faire, sportliche Kämpfe zu bieten. 

Der Vizepräsident des Organisations­
komitees, der Bürgermeister der Stadt Inns­
bruck, folgert aus der Tatsache, daß Inns­
bruck. bei der Vergabe noch einmal gewählt 
wurde, daß die IX. Olympischen Winterspiele 
in Innsbruck zu aller Zufriedenheit organisiert 
worden sind, Auch er verspricht, alles zu tun, 
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um die Olympischen Winterspiele 1 976 zu 

einem echten Fest des Sports und der Freund­
schaft unter den Völkern zu gestalten. 

Auch die Langlaufloipen mußten verbreitert 
und ein neuer Biathlonschießstand errichtet 
werden. 

Die Aufgaben, welche wir uns für 1 976 Ein Projekt von beachtlicher Größenordnung 
gestellt haben, sind: Zurück zu den sportlich war des weiteren das Innsbrucker Eisschnell­
hodlstehenden, aber vernünftigen olympischen laufstadion. Auch hier wurde man von der 
Konkurrenzen mit dem Leitwort: einfache Entwicklung überrollt, und eine zusätzliche 
Spiele. die für Aktive und Besucher zu einem Bahn mußte angelegt werden. 
einmaligen Erlebnis werden müssen. Durch 
diese Betonung der einfachen Spiele, bei denen 
der Sportler im Mittelpunkt der Ereignisse 
stehen soll. wird eine Rückkehr zur reinen 
olympischen Idee erreicht und damit dem völ­
kerverbindenden Charakter der antiken Spiele 
wieder Rechnung getragen. 

Es wäre ganz sicherlich keiner anderen Stadt 
so wie Innsbruck gelungen, in dieser überaus 
kurzen Zeit die Winterspiele in vollstem Aus­
maß vorzubereiten und die hiefür erforder­
lieb.en Anlagen zeitgemäß fertigzustellen. 
Wenn aber bei der Entscheidung damals 
hauptsächlich argumentiert wurde, daß Inns­
bruck es sidl am ehesten leisten könnte, weil 
es keine teuren Spiele werden würden . und 
weil 1976 die billigsten Winterspiele veran­
staltet werden können. die es je gab. dann 
muß man sieb. heute eingestehen, daß diese 
Sdllagworte leider nicht ganz in Erfüllung 
gegangen sind und daß man sidl in etwas 
zu optimistisdle Sdlätzungen verstiegen hatte. 
Der ernte Okkasionspreis, über den man sich 
so freute, ist ausgeblieben. Denn trotz der 
Prophezeiungen von billigen Spielen haben 
konkrete Angaben jetzt schon die gigantische 
Summe von über einer Milliarde erreicht. Es 
gab eben an den sdlon vorhandenen Kampf­
stätten doch nom so viel zu basteln, und es 
mußten nach näherem Besehen soviel Schön­
heitsoperationen vorgenommen werden. daß 
alle Schätzungen überzogen werden mußten. 

Sdlon bei der Bob- und Rodelbahn fängt es 
an. Die bei den Bahnen in Igls sind in den 
vergangenen Jahren nur hödlst selten benutzt 
worden. Die Schlitten und Rodeln wurden aber 
in den letzten Jahren laufend verbessert und 
damit auch schneller. Mit diesen neuen Ge­
räten auf der nach den Erkenntnissen der frü­
heren sechziger Jahre gebauten Bahn zu fah­
ren. wäre aber eine unverantwortliche Gefähr­
dung der Sportler. Also kam Igls in den Besitz 
einer in dieser kombinierten Form von Bob­
und Rodelbahn auf der Welt einmaligen Eis­
bahn mit 1 220 Metern Länge. 

Dann waren beide Schanzen, sowohl die 
große auf dem Berg Isel in Innsbruck als auch 
die Klein- und Kombinationsschanze in See­
feld, überholungsbedürftig, sodaß der Anlauf­
turm, die Anlaufbrücke und der Schanzen­
tisch modifiziert werden mußten. 

Das Stadion selbst erhielt eine neue 
Beleuchtung. Die Axamer Lizum aber mußte, 
weil sie nur Sessellifte aufwies, mit einer 
Standseilbahn ausgestattet werden. Hinsicht­
lich der für 1964 geschaffenen Abfahrtsstrecken 
mußten ebenfalls umfangreiche Holzschlä­
gerungen und Erdbewegungen, Verbreiterun­
gen und Sidlerungen, vorgenommen werden, 
die alle beträchtliche Summen verschlangen. 

Nun, die Würfel sind längst gefallen, und 
trotz der Verkalkulation wird das Pionierland 
des Wintersports Osterreich in der ganzen 
Welt berühmt mamen. 

"Wir dürfen die Spiele veranstalten, weil 
die Osterreicher wieder einmal mustergültige 
Solidarität zeigten", sagte Bürgermeister Dok­
tor Lugger in seiner Dankesansprache in Lau­
sanne. "Die Osterreicher haben zusammen­
gehalten", schrieben die Zeitungen in ihrer 
Freude über die Vergabe. Tirol ist also der 
Bundesregierung. insbesondere Bundeskanzler 
Dr. Kreisky, äußerst dankbar, daß Wien ganz 
ohne Einwände spontan seine Wünsche hin­
sichtlich der Olympisdlen Winterspiele unter­
stützte. Denn für den Bund bedeuten die heute 
hier zu besdlließenden Ausgaben im Hödlst­
maß von rund 388,333.000 Sdlilling eine starke 
Belastung. Idl freue mich, daß ich, wie ich fest 
annehme, meinen Landsleuten in Tirol die 
Nachricht überbringen kann, daß die Vertreter 
aller Bundesländer, audt in der Länderkammer, 
ihre Zustimmung zu diesem Gesetz gaben. 

Mit der genauen Aufgliederung der ein­
zelnen Beträge möchte ich Sie angesidlts der 
umfangreichen Tagesordnung von heute nicht 
weiter behelligen, da sie sowieso bekannt 
sind. 

Daß die zu erridttenden Bauwerke, Straßen 
und Brücken, für die der Bund in so dankenS­
werter Weise die finanziellen Mittel vorzeitig 
flüssigmacht, von bleibendem Wert sind, weil 
sie nidlt nur den Olympisdlen Spielen dienen, 
sondern darüber hinaus auch später der Bevöl­
kerung zur Verfügung stehen werden, ist eine 
Tatsache, an der nidit gezweifelt werden kann. 

Darüber hinaus wird sich Tirol mit den Spie­
len als zentraler Erholungsraum der alpinen 
Regionen erfolgreich manifestieren, was im 
internationalen Wettbewerb des Fremdenver­
kehrs von exorbitanter Bedeutung ist. Der 
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Begriff Tirol und damit Osterreich wird nach 
den Wettbewerben der Welt durch Presse, 
Rundfunk und Fernsehen unwiderruflich ein­
geprägt sein, und ich mödlte wetten, daß es 
dann nur mehr sehr selten vorkommen wird, 
daß "Austria" mit "Australia" verwechselt 
wird. 

Wenn nach den vom Geist ritterlichen Wett­
kampfes erfüllten glanzvollen Tagen das 
olympische Feuer erlischt, dann werden wir in 
Osterreich stolz sein dürfen, daß unser kleines 
Land einen großen Beitrag geleistet hat, die 
echte olympische Idee zu erhalten und den 
Bestand der Olympischen Winterspiele für die 
Zukunft zu sichern, daß ein neutrales Oster­
reich den Gedanken des Friedens im Sinne der 
Völkerverbindung vertieft hat. (Beifall bei der 
SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

gen auf die österreichische Wirtschaft sollen 
durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates die Bestimmungen der 
Artikel I, · III und IV des Strukturver­
besserungsgesetzes um zwei Jahre verlängert 
werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen :  

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem die Geltungsdauer von Be­
stimmungen des Strukturverbesserungs­
gesetzes verlängert wird (Strukturverbesse­
rungsgesetznovelle 1 975) , wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Idl 
Die Debatte ist geschlossen. danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort Bericht. 

gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall. Wir gehen in die Debatte ein. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 

Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der Koppensteiner. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des Bundesrat Koppensteiner (OVP) : Herr Vor­
Nationalrates, soweit er der Beschlußlassung sitzender I Herr Bundesminister I Meine sehr 
des Bundesrates unterliegt, k e i n  e n E i n- verehrten Damen und Herren I Eine an sich 
s p r u c h zu erheben. unerfreuliche Entwicklung unserer Wirtschaft, 

10. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem die Geltungsdauer von Bestimmungen 
des Stmkturverbessemngsgesetzes verlängert 
wird (Stmkturverbessemngsgesetznovelle 

nämlich eine Schrumpfung des Wachstums auf 
der einen Seite, bedingt durch Auftragsrück­
gänge und Kostensteigerungen, und eine welt­
weite Inflation auf der anderen Seite ver­
anlassen uns, Maßnahmen zu setzen, die die 
Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen. 

1975) (1389 und 1407 der Beilagen) Eine dieser Maßnahmen ist die Ver­

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotlon: Wir längerung der Geltungsdauer des Strukturver­

gelangen zum 10. Punkt der Tagesordnung : besserungsgesetzes um zwei Jahre. Daß dieses 

Strukturverbesserungsgesetznovelle 1975. Gesetz nicht in 'vollem Umfang verlängert 
werden konnte, ist meiner Ansicht nach be­

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor dauerlich, weil es für Kapitalgesellsmaften 
Bösch. Im bitte um den Bericht. keine begünstigte Umwandlung in Personen-

Berichterstatter Dr. Bösch: Herr Vorsitzen- gesellsmaften oder Einzelunternehmen mehr 
der l Herr Ministerl Meine Damen und Herren I , gibt. Die vielfam vertretene Meinung, daß nur 
Der Bericht des Finanzausschusses über den Großbetriebe konkurrenzfähig wären, ist irrig. 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom Das Sprichwort "Kleine Fisme, gute Fischer" 
3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, mit gilt auch für den Bereich der Wirtschaft. 
dem die Geltungsdauer von Bestimmungen Wir haben j a  leider smon aus jüngster 
des Strukturverbesserungsgesetzes verlängert Vergangenheit Beispiele genug dafür, wo 
wird (Strukturverbesserungsgesetznovelle dur<h Insolvenzen von größeren Betrieben 
1 975) , lautet folgendermaßen: nicht nur Tausende von Arbeitnehmern ihre 

Im Hinblick auf die derzeit zu beobachtende Existenz verloren haben, sondern auch beacht­
Schrumpfung des Wirtschaftswachstums in lime Steuerausfälle in der Form zu verzeich­
Staaten, zu denen Osterreich Wirtschafts- nen waren, daß die von den insolventen Be­
beziehungen unterhält, und deren Auswirkun- trieben in Anremnung gebrachte Vorsteuer 

920 
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nicht mehr rückgefordert werden konnte. 
Diese Risken werden bei kleineren Betrieben 
eben entsprechend geringer. Es hat fast den 
Anschein, als hätten bei der Nichtverlänge­
rung der Bestimmungen des Artikels 11 gesell­
schaftspolitische Uberlegungen eine Rolle ge­
spielt. Große Betriebe lassen sich leichter 
organisieren und lenken als Familienbetriebe, 
wo zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer 
noch v:ielfach enge persönliche Bindungen be­
stehen. Eine Aktiengesellschaft zum Beispiel 
- und hier paßt die französische Bezeichnung 
Societe anonyme - ,ist eben ein unpersön­
liches Gebilde, welches man anders betrachten 
kann als etwa ein Einzelunternehmen. 

Auf einen weiteren Umstand, der sich aus 
der praktischen Anwendung des Gesetzes er­
geben hat, möchte ich noch kurz eingehen. 
Das Ausmaß der berechtigten Aufwertung von 
Anlagen umgewandelter Unternehmen zeigt 
deutlich, daß als Folge der Inflation die AfA 
auch von solchen Maschinen und Anlagen, 
die noch nicht sehr lange in den Betrieben 
sind, den Wiederbeschaffungskosten nicht 
mehr entspricht. Das heißt, es wurden und 
werden auch in Zukunft Scheingewinne ver­
steuert. Dies beeinträchtigt die .in den Betrie­
ben so notwendige Bildung von Eigenkapital. 

Neben anderen wirtschafts- und auch wäh­
rungspolitischen Maßnahmen müßte man, 
glaube .ich, auch einmal Uberlegungen in der 
Richtung anstellen, ob man die Struktur der 
gesamten Wirtschaft nicht dadurch verbessern 
könnte, daß man gesetzliche Möglichkeiten 
in Erwägung zieht, die etwa eine zeitgemäße 
Aufwertung der vorhandenen Anlagen ermög­
lichen könnte und damit auch für die Zukunft 
eine entsprechende AfA-Basis. Dies wäre eine 
strukturverbessemde Maßnahme, die allen zu­
gute käme, nicht nur den Betrieben, die jetzt 
die Struktur verändern. 

Damit komme ich aber auch schon wieder 
zum Ausgangspunkt meines Debattenbeitrages 
zurück, nämlich zur Verlängerung der Bestim­
mungen des Strukturverbesserungsgesetzes 
um zwei Jahre. 

In Anbetracht des Umstandes, daß die posi­
tiven Aspekte, dieses Gesetz zu verlängern, 
wesentlich überwiegen, hat es bereits im 
Nationalrat Einhelligkeit darüber gegeben. 
Dem wird sich auch die Fraktion des Bundes­
rates der Osterreichischen Volkspartei an­
schließen und gegen diesen Gesetzesbeschluß 
keinen Einspruch erheben. (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zum Wort gemeldet ist Herr Bundes­
rat Tirnthal. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Tirnthal (SPO) : Herr Vorsitzen­
der! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ver­
ehrte Damen und Herren I Der Inhalt des zur 
Beratung stehenden Strukturverbesserungs­
gesetzes, das in der derzeit gültigen Fassung 
Ende 1975 auslaufen würde, sieht im wesent­
lichen steuerliche Begünstigungen . bei wirt­
schaftlichen Konzentrationsvorgängen, bei der 
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, Be­
trieben und Genossenschaften vor. 

Eine Verlängerung der Geltungsdauer der 
Bestimmungen bis Jahresende 1977 ist umso 
notwendiger, und die Bundesregierung hat 
dem auch Rechnung getragen, da gegenwärtig 
eine weltweite besorgniserregende Wirt­
schafts stagnation auch Osterreich nicht un­
beeinflußt läßt. Jede Unternehmenskonzen­
tration ist daher zu unterstützen, bringt sie 
doch - vorausgesetzt, daß sie auch sinnvoll 
durchgeführt wird - eine Besserung der Wett­
bewerbsfähigkeit. eine Stärkung des Betr.iebes, 
ermöglicht sie einen rationellen Kapitaleinsatz 
und sichert sie auch die Arbeitsplätze. 

Strukturpolitik ist praktisch ident mit Wirt­
schaftspolitik. Ohne eine gute Strukturpolitik 
gibt es keine gute Wirtschaftspolitik. Eine 
gute Wirtschaftspolitik aber ist Voraussetzung 
für eine fortschrittliche Entwiddung in allen 
Bereichen des Staates. der Gemeinschaft und 
damit auch des Einzelmenschen. 

Auf Grund dieser engen Verflechtung zwi­
schen Struktur-, Wirtschafts- und Gesamtpoli­
tik haben wir Sozialisten seit jeher einer lau­
fenden Verbesserung der Struktur auf allen 
Sektoren besonderes Augenmerk geschenkt 
und auch auf diesem Gebiet bedeutende Er­
folge erzielt. Das Ergebnis dieser erfolgreichen 
Bemühungen möchte ich Ihnen nicht vorent­
halten. sondern einen ganz kurzen Uberblick 
darüber geben. 

Zugeschnitten � auf das Strukturverbesse­
rungsgesetz möchte ich sagen, daß zwischen 
1969 und 1974 fast 2000 Betriebszusammen­
schlüsse durchgeführt wurden, die beweisen. 
daß die Unternehmer zu Konzentrationsmaß­
nahmen bereit sind. Dies ist umso notwen­
diger. als von rund 225.000 österreichischen 
Unternehmen - ohne landwirtschaftliche Be­
triebe - nur 1 52 mehr als 1000 Beschäftigte 
haben. 

Ohne die große Wichtigkeit der Klein- und 
Mittelbetriebe auch nur im geringsten anzu­
zweifeln. muß doch darauf hingewiesen wer­
den, daß bei der hohen Exportabhängigkeit 
der österreichischen Wirtschaft die Absatz­
möglichkeiten vor allem im industriellen Be­
reich international nur bei bestimmten Be­
hiebsgrößen gegeben sind. 
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- Die Verbesserung der Betriebsstrukturen 
allein aber wären nur Stüdrwerk, wenn nicht 
gleichzeitig planmäßig auch die Infrastruktur 
ausgebaut wird. 

Ich freue mich, feststellen zu können, daß 
in den Jahren der Regierungsverantwortung 
der SPO die Infrastruktur eine grundlegende 
Verbesserung erfuhr und die Bundesregierung 
mit diesen Investitionen für die Gemeinschaft 
die Voraussetzungen für die wirtschaftliche 
Prosperität Osterreichs schuf. 

Und die österreichische Wirtschaft hat auch 
einen kometenhaften Aufschwung genommen. 

Die gute Wirtschaftspolitik der österreichi­
schen Bundesregierung auch in der gegen­
wärtigen weltweiten Wirtschaftsflaute be­
scheinigt der kürzlich veröffentlichte OECD­
Bericht. der im wesentlichen folgendes fest­
stellt : 

"Während die Wachstumsraten für OECD­
Länder bereits im . Vorjahr auf den Nullwert 
fielen und für 1 975 im Durchschnitt ein Minus­
wachstum von eineinhalb Prozent voraus­
gesagt wird, errechneten die OECD-Experten 
für österreich im heurigen Jahr ein Plus­
wachstum von 1 ,3 Prozent." 

Ausdrüdrlich wird festgestellt, daß die 
Staatsverschuldung insgesamt ziemlich klein 
blieb und die öffentliche Verschuldung im Ver­
gleich zum Bruttonationalprodukt oder zu den 
gesamten Staatseinnahmen sogar unter dem 
Niveau lag, welches sie Ende der sechziger 
Jahre erreichte. 

Deshalb hat österreich seine Position als 
Land geringer öffentlicher Verschuldung bei­
behalten. Während in anderen Staaten Stag­
nation und Inflation herrschen, gibt es in 
österreich noch immer Expansion und Stabili-
tät. ' 

"Das gegenwärtig für 1915 präliminierte 
Defizit" - so heißt es im OECD-Bericht wört­
lich, meine Damen und Herren - "sollte nicht 
als Hindernis für zusätzliche Konjunktur­
belebungsmaßnahmen angesehen werden, 
falls diese zur Erhaltung der Arbeitsplätze und 
des Wachstums für erforderlich erachtet wer­
den." 

Eine relative Verbesserung der Leistungs­
bilanz prognostizieren die OECD-Experten für 
das heurige Jahr und meinen, daß selbst im 
Falle einer bedeutend höheren Verschuldung 
österreich mit seinem guten wirtschaftlichen 
Ruf und in Anbetracht der internationalen 
Liquidität keine Schwierigkeiten hätte, auch 
dieses Defizit zu finanzieren. 

günstiger internationaler Entwidrlung. Beson­
ders heraus stechend war die Wachstumsrate 
des Bruttonationalproduktes im abgelaufenen 
Jahr 1 974, die mit 4,4 Prozent doppelt so hoch 
wie der europäische Durchschnitt war. 
während die Konsumentenpreise weit darun­
ter lagen. 

Die Gründe für diese günstige Entwicklung 
sehen die OECD-Experten vor allem im 
Fehlen besonders verwundbarer Industrien, 
in der im Vergleich zu anderen Industrie­
staaten geringeren Abhängigkeit von Energie­
importen. im flexiblen Einsatz des wirtschafts­
politischen Instrumentariums und in der sozi­
alen Stabilität des Osterreichmodells. 

Meine Damen und Herren! Während im 
OECD-Raum gegenwärtig fast 1 4  Millionen 
Arbeitslose gezählt werden - dies ist eine 
Arbeitslosenrate von 5 Prozent -, herrscht 
in österreich nach wie vor Vollbeschäftigung. 
Ende Juni 1915 standen 2,652.543 Menschen 
im Arbeitseinsatz. das sind nur um 0,1  Prozent 
wen:iger als im Rekordbeschäftigungsjahr 
1 914. Die Zahl der Arbeitslosen betrug knapp 
31.000. Dies. meine Damen und Herren, ist 
eine Arbeitslösenrate von nicht einmal ein­
einhalb Prozent. Im Vergleich dazu möchte 
ich doch anführen, daß im Jahre 1968, zur 
Zeit der OVP-Alleinregierung, 1 00.000 Men­
schen arbeitslos waren bei einer um fast

· 

300.000 niedrigeren Beschäftigtenzahl. 

österreich ist gegen die internationale 
Arbeitslosigkeit besser als die meisten OECD­
Staaten gerüstet. So stellt der Bericht zur Be­
schäftigungslage fest. daß mit einer beträcht­
lichen Verschlechterung selbst dann nicht zu 
rechnen ist, wenn der erwartete Wirtschafts­
aufschwung im gesamten OECD-Raum später 
oder in schwächerem Ausmaß als erwartet 
kommt. Als Begründung werden folgende 
Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsplätze 
angeführt: aktive Arbeitsmarktpolitik, das 
Durchhaltevermögen der verstaatlichten Indu­
strie und die Arbeitszeitverkürzung zur 
richtigen Zeit. 

Hinsichtlich der Preissteigerung prognosti­
zieren die Experten für OECD-Europa im 
Jahre 1 975 eine 12,3prozentige Erhöhung der 
Verbraucherpreise. Für Osterreich hingegen 
wird sogar noch eine geringere Preissteige­
rungsrate als für 1 914 vorausgesagt. 

Soweit, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, Auszüge aus dem OECD-Bericht, von 
dem sicher niemand in diesem Hause glauben 
wird, daß er vielleicht sozialistisch gefärbt 
ist. 

Die OECD bescheinigt österreich in ihrem 1 Das ausgezeichnete Zeugnis, das die OECD­
Bericht einen eigenständigen Weg trotz un- Experten Osterreich, seinen arbeitenden Men-
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schen und der sozialistisdlen Bundesregierung 
ausgestellt haben, ist wohl der beste Beweis 
einer hervorragenden Wirtschaftspolitik und 
widerlegt eindeutig die Berechtigung der Pro­
paganda der Osterreichischen Volkspartei, die 
darauf aus ist, Panik hervorzurufen. Diese 
Propaganda, die sicherlich noch nicht auf 
ihrem Höhepunkt angelangt ist, ist heute 
sdlon verantwortungslos gegenüber unserem 
Staat und seiner Bevölkerung, in höchstem 
Maße aber verantwortungslos gegenüber der 
österreichischen Wirtschaft. 

Wir Sozialisten wissen, daß die OVP mit 
ihrer Panikmacherei nur ihre eigene Konzept­
losigkeit verschleiern und davon ablenken 
will, daß sie als ewige Neinsagerpartei mit 
Dr. Sdlleinzer keine Alternative zur SPO­
Regierung unter Bundeskanzler Dr. Kreisky 
ist. (Zwischenrufe bei der OVP.) 

steuerung auf dem Gebiete der Nachlaß- und 
Erbschaftsteuern. 

Beridlterstatter ist Frau Bundesrat Hermine 
Kubanek. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Herr 
Vorsitzender I Herr Ministerl Das vorliegende 
Abkommen, das am 25. Feber 1975 in Wien 
unterzeichnet wurde, bezieht sich in seinem 
Anwendungsbereich auf die Nachlaß- und Erb­
schaftsteuer. Es folgt in seinem Aufbau dem 
vom Fiskalkomitee der OECD ausgearbeiteten 
Musterabkommen und beseitigt die Doppel­
besteuerung in beiden Staaten insofern, als 
die einzelnen Besteuerungsobjekte jeweils 
einem der beiden Vertragsstaaten zur aus­
schließlichen Besteuerung zugeteilt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Absatz 
2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uberführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatlidle 
Redltsordnung nidlt erforderlich. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Wir Sozialisten werden dies der österrei­
chisdlen Bevölkerung sehr, sehr deutlidl 
sagen (Ruf bei der OVP: Die wird es aber 
nicht glauben/) und im übrigen unsere Arbeit 
mit einer guten Strukturpolitik, mit einer 
guten Wirtsdlaftspolitik für ein modernes, 
menschlidleres Osterreich fortsetzen. Das 
Strukturverbesserungsgesetz ist hiefür ein 
Mosaiksteinchen, das wir dazu braudlen. Idl 
danke für IJ.:!.re Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
der SPO.) Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 

FinanzaussChuß somit den A n  t r a g, der 
Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Bundesrat wolle besChließen: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht nodl jemand das Wort? - Das ist 
nidlt der Fall. 

Die Debatte ist gesdllossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Sdllußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n 'E i n s  p r  u e h  zu er­
heben. 

1 1. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend ein Abkommen 
zwisdlen der Republik · Usterreidl und der 
UngarisChen Volksrepublik zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Nadilaß- und Erbschaftsteuern (1408 der Bei-

lagen) 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Ungarischen Volksrepublik zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
N achlaß- und Erbschaftsteuern wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungs­
punkt liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht 
der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  8 p r u e h  zu erheben. 

12. Punkt: Bescbluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Usterreich und der 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ungarischen Volksrepublik zur Vermeidung 
Wir gelangen nun zum 1 1 . Punkt der Tages- der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der . 
ordnung: Abkommen mit der Ungarischen Steuern vom Einkommen, Ertrag und vom 
Volksrepublik zur Vermeidung der Doppelbe- I Vermögen (1409 der Beilagen) 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Wir gelangen nun zum 12. Punkt der Tages­
ordnung: Abkommen mit der Ungarischen 
Volksrepublik zur Vermeidung der Doppel­
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen, Ertrag und vom Vermögen. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Hermine 
Kubanek. Ich bitte um den BeriCht. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Das 
vorliegende Abkommen, das am 25. Feber 
1975 in Wien unterzeichnet wurde, bezieht 
sich in seinem Anwendungsbereich auf die 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. 
Es folgt in seinem Aufbau dem vom Fiskal­
komitee der OECD ausgearbeiteten Muster­
abkommen und beseitigt die Doppelbesteue­
rung in beiden Staaten insofern, als die ein­
zelnen Besteuerungsobjekte jeweils einem der 
beiden Vertragsstaaten zur ausschließliChen 
Besteuerung zugeteilt werden. 

Dem Nationalrat erschien auch hier bei der 
Genehmigung des Abschlusses des vorliegen­
den Abkommens die Er'lassung von besonde­
ren Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 
Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uber­
führung des VertragsinhaItes in die inner­
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
3.  Juli 1975 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Ungarischen Volksrepublik zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen, Ertrag und vom 
Vermögen wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Ich danke der Frau Berichterstatter für ihren 
Bericht. 

13. Punkt: Gesetzesbestbluß des Nationalrates 
vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Gewährung von Entsdlädigungen auf 
Grund des Vertrages zwisdlen der Republik 
österreich und der Tschechoslowakisdlen So­
zialistischen Republik zur Regelung bestimm­
ter finanzieller und vermögensrechtlidler 
Fragen (Entsdlädigungsgesetz CSSRt (1410 

der Beilagen) 

Vorsitzender (der soeben die Verhandlungs­
leitung wieder übernommen hat) : Wir gelan­
gen nun zum 1 3. Punkt der Tagesordnung : 
Entschädigungsgesetz CSSR. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Josef 
Schweiger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Josef Sdlweiger: Herr Vor­
sitzender! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Durch den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates soll den unter die 
Bestimmungen des Vertrages zwischen der 
Republik asterreich und der Tschechoslowaki­
schen Sozialistischen Republik zur Regelung 
bestimmter finanzieller und vermögensrecht­
licher Fragen (Vermögensvertrag) fallenden 
österreichischen Personen ein individueller 
Anspruch auf EntsChädigung ihrer Vermögens­
werte eingeräumt werden. 

Abweichend von der Vorgangsweise bei mit 
anderen Staaten abgeschlossenen Vermögens­
verträgen soll die Globalentschädigung an die 
begünstigten Personen nicht in Form eines 
Verteilungsgesetzes weitergegeben werden, 
sondern jeder Einzelfall für sich allein geregelt 
werden, ohne daß es eines Verteilungsplanes 
bedarf, der erst nach Erledigung aller Anträge 
erstellt werden kann. Uber AnsprüChe auf 
EntsChädigung nach dem vorliegenden Ge­
setzentwurf soll die nach dem Besatzungs­
schadengesetz, BGBl. Nr. 126/1 958, errichtete 
Bundesentschädigungskommission en tschei­
den. Der Gesetzentwurf soll gleichzeitig mit 
dem österreichisch-tschechischen Vermögens­
vertrag in Kraft treten. 

Der FinanzauS'sdluß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einsprudl zu erheben. 

Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungs­
punkt liegen nicht vor. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t r a g, der 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies Bundesrat wolle beschließen: 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b 8 t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

Gegen den Gesetzesbescb.luß des National­
rates vom 3. Juli 1 975 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Gewährung von Entsdlädigun­
gen auf Grund des Vertrages zwisdlen der 
Republik Osterreidl und der TschedJ.oslowaki­
sdlen Sozialistisdlen Republik zur Regelung 
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bestimmter finanzieller und vermögensredlt­
licher Fragen (Entschädigungsgesetz CSSR) 
wird kein Einsprudl erhoben. 

Wenn wir das "Völkerrecht" in der Ausgabe 
von Professor Verdroß ansehen, dann können 
wir lesen, daß prompt, angemessen und effek­
tiv zu entschädigen ist. Hier ist auch als 
Grundlage bestimmt, daß maßgebend für die Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­

erstatter. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Göschelbauer. Ich erteile es ihm. 

. Entschädigung der Wert des Vermögensver­
lustes der Liegenschaften oder der Gegen­
stände ist. 

Bundesrat Gösmelbauer (OVP) : Herr Vor­
sitzender! Herr Bundesminister I Geschätzte 
Damen und Herrenl Das Entschädigungsgesetz 
für geschädigte Osterreicher nach den so 
schweren Ereignissen . eines grausamen 
Krieges in ganz Europa bereitet uns allen sehr 
wenig Freude, zumal wir ja nichts tun 
konnten, um diese Schadensfälle nicht einge­
treten zu lassen. 

Dieses Gesetz an sich unterscheidet sich, wie 
der Berichterstatter schon erwähnt hat, von 
anderen seiner Art dadurch, daß es vor seiner 
Beschlußfassung einen Vermögensvertrag mit 
der Tschechoslowakischen Republik gab. Kein 
Verteilungsgesetz, sondern sämtliche Schäden 
sollen erhoben und dann individuell abge­
golten werden. 

Erfreulich an dem ganzen Gesetz ist viel­
leicht, daß dieser Staatsvertrag mit der 
Tschechoslowakischen Republik der vorletzte 
vermögensrechtliche Vertrag ist, denn mit 
einem derartigen Vertrag steht nur mehr die 
Deutsche Demokratische Republik aus. 

Weniger erfreulich ist, daß diese . Entschädi­
gung erst 30 Jahre, nachdem der Schadensfall 
eingetreten ist, erfolgt, und daß die Betrof­
fenen in den meisten Fällen bereits ein Er­
werbs- oder Wirtschaftsleben hinter sich 
haben, die Entschädigung in vielen Fällen 
wirtschaftlich nicht mehr zum Tragen kommt, 
sondern den Erbberechtigten der Geschädigten 
zugute kommt. 

Es ist auch befremdend, daß in diesem Ent­
schädigungsgesetz Ausdrücke wie "Konfiska­
tions-" oder "Nationalisierungsmaßnahmen" 
der Tsdle<hoslowakei die Grundlage sind und 
hier auch als Bestimmungen übernommen 
wurden. Wenn wir uns vor Augen halten, 
daß doch das Völkerre<ht und sein Grund­
gesetz die Achtung vor dem wohl erworbenen 
Vermögen und vor Privatrechten eindeutig 
klarstellt, so wurde es hier mißachtet und 
ein Vermögensentzug ohne Entschädigung ge­
tätigt, der an sich verboten ist. Die Enteig­
nung von Ausländern ist völkerrecht1i<h gegen 
Entsdlädigung zulässig, wenn es in öffent­
lichem Interesse liegt. Allerdings ist die Ent­
sdlädigung nach dem Wert der Dinge zu 
messen. 

Wir erfahren aus unserem Gesetz, daß eine 
Milliarde Schilling Globalentschädigung von 
der Tschechoslowakei geleistet wird und daß 
dazu noch 200 Millionen Schilling kommen, 
die in Osterreich an in tschechischem Eigen­
tum stehenden Werten vorhanden sind. Das 
ergibt 1 ,2 Milliarden Schilling, die verteilt be­
ziehungsweise nach dem Entschädigungsgesetz 
ausgegeben werden sollen. 

Aus dem Motivenbericht ersehen wir, daß 
es bereits 45.000 Anmeldungen von Geschädig­
ten gibt. Gleichzeitig wird hier audl die 
Schätzung vorgenommen, daß ungefähr 90.000 
Schadensfälle zu behandeln sein werden. 

Nun wird sicherlich nicht j eder Schadensfall 
auch eine Entschädigung erfahren, da hier ein 
Prüfungsverfahren nadl dem Besatzungs­
schadengesetz vorgenommen wird, aber wenn 
wir diese Zahl hernehmen und die 1 ,2 Milli­
arden ausredmen, dann würde pro Schadens­
fall ein Betrag von 1300 Schilling zur Ver­
fügung stehen. Das zeigt also, daß das sehr, 
sehr wenig ist. 

Es erhebt sich hier überhaupt die Frage, 
ob derartige Dinge mit Geld abzugelten sind, 
da ja der Verlust des Heimes mit Geld über­
haupt nicht abgegolten werden kann. Bloß der 
Umstand, daß diese Personen die österreichi­
sche Staatszugehörigkeit zum Zeitpunkt der 
Entschädigung hatten, hat zum Verlust ihres 
Vermögens, vielleicht auch zum Verlust ihrer 
Heimat geführt. 

Die Berechnung der Schadensfälle erfolgt 
nach Rechnungseinheiten. Wir sehen, daß auch 
die Ziffern, die sich errechnen lassen, sehr be­
denklich sind. Wenn die Ziffer von 5000 Redl­
nungseinheiten für die Entschädigung eines 
Einfamilienhauses da steht und wenn der 
Durchsdlnitt der Rechnungseinheit auf Grund 
eines Mittelwertes bei drei Schilling liegt, so 
ergibt das für ein Einfamilienhaus insgesamt 
15.000 Schilling. In den besten Fällen würde 
sich ein Betrag von . etwas mehr als 30.000 
Schilling ergeben, in den schlechtesten Fällen 
würde dieser Betrag bei einem SdliUing pro 
Rechnungseinheit 5000 Schilling betragen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
diese Beträge sehr gering sind. Ebenso ist es, 
wenn wir den Grund- und Bodenwert her­
nehmen. Hier wurde ebenfalls eine Rech-
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nungseinheit festgelegt, und zwar für einen 
Quadratmeter Boden in der Bewertungs­
klasse I - das ist das Stadtzentrum von Prag 
- eineinhalb Rechnungseinheiten. Der Best­
fall ist acht Schilling pro Rechnungseinheit, 
der Durchschnitt eineinhalb Schilling, also 
viereinhalb Schilling pro Quadratmeter. Und 
in der IH. Klasse wird eine halbe Rechnungs­
einheit nach dem Quadratmeter berechnet, was 
50 Groschen pro Quadratmeter Grund und 
Boden beträgt. Das trifft in den meisten Fällen 
auch zu, da j a  die H. und die I. Klasse nur im 
städtischen Bereich berechnet wird. 

Ebenso ist es bei den Bauparzellen, wo es 
im städtischen Bereich in der I. Klasse vier, in 
der 11. Klasse drei und in der IH. Klasse zwei 
Rechnungseinheiten pro Quadratmeter sind. 
Da gibt es auch einen DurchsdInittspreis bei 
einem Bauplatz mit zwölf Schilling. Der 
schlechteste Preis ist zwei Schilling für einen 
Quadratmeter. 

Meine Damen und Herren l Ich glaube also, 
daß diese Summe von rund einer Milliarde 
SChilling niCht ausreicht, um die Schäden auch 
nur einigermaßen abzudecken. 

Nehmen wir einige Vergleichszahlen her. 
Wir haben zum Beispiel bei der vergangenen 
Bundesratssitzung einen Gesetzesbeschluß ge­
faßt, daß sich Osterreich bei der UNO, und 
zwar bei dem Projekt Umweltschutz, mit einer 
Million Dollar beteiligt, also für etwas, das 
vor allen Dingen den unterentwickelten 
Staaten zugute kommt. Oder führen wir uns 
vor Augen, daß Osterreich mit dem Bau der 
UND-City einen dreißigfachen Betrag leistet, 
so erscheint der Betrag sehr gering. Mit der 
UNIDO werden auch Konferenzräumlicb.keiten 
und ein Konferenzzentrum geschaffen. Das soll 
dazu dienen, damit Wege gefunden werden, 
um derartige SChadensfälle, wir wir sie mit 
diesem EntsChädigungsgesetz zu vergüten 
haben, nicht · mehr eintreten zu lassen. So ge­
sehen, ist diese Summe von einer Milliarde 
Schilling zur Vergütung sehr gering, wenn wir 
als kleinerer Staat so hohe Beträge zur Vor­
beugung ausgeben. 

Meine Damen und Herrenl Der Vertrag be­
friedigt also nicht. Ich glaube, daß aber doch 
ein Gewinn daraus entstehen kann, wenn auf 
beiden Seioten die Erkenntnis gewonnen wird, 
daß wir doch in einem gemeinsamen Europa 
leben. Diese Erkenntnis soll Platz greifen, und 
die Grenzen sollen ihren Schrecken verlieren. 
Wenn also die Erkenntnis, daß auch die Grenz­
bewohner, die sich in NaChbarstaaten Ver­
mögen erworben haben, dies besitzen dürfen 
und in der gleichen Freiheit wie jeder andere 
Osterreicher leben können, um sich greift, dann 

ist auch mit diesem Vermögensvertrag ein 
kleiner Schritt für ein geeintes Europa ge­
madIt, dann, glaube ich, ist auch ein Gewinn 
zu verzeichnen. 

Aus dieser Sicht heraus · darf ich erklären, 
daß wir diesem Entschädigungsgesetz unsere 
Zustimmung geben werden. (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist weiter gemeldet 
Herr Bundesrat Rosenberger. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Rosenberger (SPO) : Herr Vor­
sitzenderl Herr Bundesminister! Hoher Bun­
desrat! Nach dem Abschluß des Vermögens­
vertrages mit der Tschechoslowakischen Sozi­
alistischen Republik, der diese Globalent­
schädigung in der Höhe von 1 ,2 Milliarden 
Schilling zustande gebracht hat, war es not­
wendig, für die betroffenen österreichischen 
Staatsbürger ein eigenes Gesetz, eben dieses 
Entschädigungsgesetz, zu schaffen. Es wurde 
darauf hingewiesen, daß man eine andere 
Form als bei anderen Verträgen gewählt hatte, 
also kein Verteilungsgesetz. 

Es ist nämlich eine so große Zahl von Ent­
schädigungsanträgen - man redmet mit zirka 
90.000, wie sChon erwähnt worden ist - zu 
erwarten, daß ein Verteilungsgesetz eine zu 
umständliche und zeitraubende Prozedur dar­
gestellt hätte. Daher entschloß man sieb. zu 
einem Entschädigungsgesetz, das jeden Einzel­
fall endgültig regelt. 

Schon bei der Behandlung des Vermögens­
vertrages habe ich darauf hingewiesen, daß 
die Regelung sicherlich keinen Idealfall dar­
stellt, nämlich insofern nicht, als das Verhand­
lungsergebnis seitens der Tschechoslowakei 
nidIt günstiger gestaltet worden ,ist. Es wurde 
nämlich nimt mehr als diese eine Milliarde 
Schilling Entschädigung zur Verfügung ge­
stellt. Das ist ja außerhalb der Kompetenz der 
österreichischen Verhandler gestanden. Unter 
den gegebenen politischen und gesellschaft­
lichen Verhältnissen in der CSSR muß man 
das Erreichte sicherlich als ein Maximum des 
Möglichen ansehen. 

In diesem Sinn begrüßen wir diese Gesetze, 
die nun nach rund dreißig Jahren - wenn 
auch nicht voll zufriedenstellend, doch end­
gültig - dazu beitragen, einen Schluß strich 
ziehen zu lassen. 

Es war sicher nur ein Rechenfahler meines 
Vorredners, als er ausgerechnet hat, daß pro 
Schadensfall etwa 1300 Schilling zu errechnen 
gewesen wären. Er hat sich ungefähr um eine 
Null geirrt. Wenn man nämlich eine Mil­
liarde durch 90.000 Schadensfälle dividieren 
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würde, würden ungefähr 1 1 .200 Schilling her­
auskommen. Das war aber nur ein Rechen­
fehler, den ich richtigstellen möchte. 

Aber darum geht es ja nich.t. Sie alle wissen, 
daß im Maximalfall die Entschädigung 
240.000 Schilling pro Vermögens art ausmachen 
kann. Sie selbst, Herr Kollege GösChelbauer, 
haben darauf hingewiesen, daß sicher mancher 
Antrag keine Berücksichtigung finden wird, 
weil entweder die Unterlagen nicht ausreidlen 
oder der Ansprudl nidlt gegeben ist. 

Unter Sonstiges Vermögen - das ist die 
vierte Vermögensart - fällt zum Beispiel 
Aktienbesitz oder Hausrat et cetera. Der 
Totalverlust einer Zweieinhalbzimmerwoh­
nung mit Hausrat bei einem Zweipersonen­
haushalt wird mit 12.000 Schilling beziffert 
werden. 

Für die erlittenen Schäden ist natürlich eine 
entsprechende Unterlage beizubringen, das 
heißt, der Sch.aden ist nachzuweisen. Kann die 
Bilanz nicht beigebracht werden, wird ent­
sprechend dem § 26 dieses Gesetzes die Ersatz-

Zum Gesetz selbst: Das EntsChädigungs- bestimmung, nämlich 1000 Rechnungseinheiten 
gesetz gliedert sich in vier Abschnitte. als Beinessungsgrundlage angewendet. 

Der erste Abschnitt definiert die Anspruchs- Im Abschnitt III wird das Verfahren über 
berechtigung für eine Entsch.ädigung bezie- den Entschädigungsanspruch beziehungsweise 
hungsweise führt die Ausschließungsgründe die Erledigung des Verfahrens geregelt. Feder­
an, wann das Gesetz nicht anwendbar ist. führend ist die Finanzlandesdirektion für 

Im Abschnitt II werden in den Kapiteln 
Allgemeine Bestimmungen und Besondere Be­
stimmungen die Arten der Ermittlung der Ent­
sdlädigung festgelegt. Es erfolgt vor allem die 
Einteilung nach. den vier Vermögensarten. Es 
gibt land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen, Grundvermögen, 
und sonstiges Vermögen. 

Betriebsvermögen 

Weiters wird in den §§ 1 1  und 13 die Be­
rechnungsart fixiert, das heißt,' daß für eine 
Vermögensart nur maximal 100.000 Rech­
nungseinheiten das ist also die 
Maximalhöhe von 240.000 Schilling - 'einge­
setzt werden können beziehungsweise wie 
diese Rechnungseinheiten in Schilling - da 
gibt es eine eigene Tabelle - umzurechnen 
sind. 

So werden etwa für land- und forstwirt­
schaftlidle Flächen je Hektar 1500 Rechnungs­
einheiten zugrunde gelegt. Ein Besitz mit zirka 
50 Hektar und den dazugehörenden landwirt­
schaftlichen Gebäuden entspricht demnach 
dieser Maximalgrenze von 1 00.000 Rechnungs­
einheiten, also der HÖchstbemessung von 
240.000 Schilling. 

Wien, Niederösterreich und Burgenland. Dies 
schon deshalb, weil bei dieser Dienststelle 
bisher die meisten Anträge eingebradJ.t wur­
den und eine große Anzahl von Aktenmaterial 
bereits vorhanden ist. Bis 3 1 .  Dezember 1 979 
kann von einem Betroffenen der Anspruch 
geltend gemacht werden. Dieser Anspruch ist 
ohne große Formalität - er ist an keine be­
sondere Form gebunden - bei der Finanz­
landesdirektion geltend zu machen. 

Als SchiedssteHe für das Verfahren kann die 
Bundesentschädigungskommission 
werden. 

angerufen 

Wich.tig ist es auch darauf hinzuweisen, daß 
die Finanzlandesdirektion nach der Prüfung 
der Unterlagen dem Geschädigten ein Ent­
schädigungsangebot machen wird, das heißt, 
daß ihm eine bestimmte Entsdlädigungssumme 
angeboten wird und das als Vergleich zu 
werten ist, der angenommen werden kann 
oder eben in Form der Berufung an die Bun­
desentschädigungskommission als die näChste 
Instanz weitergetragen werden kann. 

Die Anträge von Bewerbern, die älter als 
65 Jahre sind, werden bevorzugt behandelt. 
Das erscheint mir angesichts des so lange 

Bei der Berechnung von Grundstücken dauernden Verfahrens nur gut und billig zu 
wurde, wie schon erwähnt, die Ortsklassenein- sein. 
teiiung vorgenommen. In den Paragraphen des IV. Absdlnittes wird 

Die Bemessung der Betriebsvermögen er­
folgt nach der Einteilung in freiberuflkh tätige 
Unternehmer und nichtbuchführende Handels­
und Gewerbetreibende. Bei den ersteren 
werden als Richtsatz 2000 Rech.nungseinheiten, 
bei den letzteren 3000 Rechnungseinheiten an­
genommen. Bucbführende Unternehmungen 
werden entsprechend der Bilanz zum 3 1 . De­
zember 1944 - Abschläge durch SChäden und 
so weiter werden entsprech.end angelastet -
eingestuft und bewertet. 

lediglich festgelegt, wie zu entsch.eiden ist, 
wenn es bereits Entschädigungen gegeben hat, 
beziehungsweise welme Kompetenzen bei der 
Vollziehung des Gesetzes zu beadlten sind. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, 
daß nicht dieses Gesetz unbefriedigend ist, 
wie mein Vorredner hier sagte, sondern daß 
das Entgegenkommen der C:SSR zur Regelung 
dieser Frage für uns nich.t so befriedigend aus­
gefallen ist, wie wir es erhofft haben. Aber 
ich möchte noch einmal darauf verweisen, daß 
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es der ausdrückliche Wille der CSSR war, daß 
nur das Klein- und Mittelvermögen eine Ent­
schädigung erfährt, nämlidl bis zum Maximal­
ausmaß von 240.000 Sc:hilling. Dement­
sprechend konnte dieses Bundesgesetz auCh 
die Regelung für die Bewertung nadl den 
Rechnungseinheiten eben nicht anders ge­
stalten, als es geschehen ist, weil ja mit der 
Globalsumme auch die oberste Grenze gesetzt 
worden ist. 

Ich möchte noch erwähnen, daß zu beachten 
ist, daß die Liquidationszeit etwa mit fünf 
Jahren angenommen wurde und daß hier zirka 
50 zusätzliChe Bedienstete notwendig sein 
werden und ein jährliCher Mehraufwand von 
etwa aCht Millionen Schilling zur Bewältigung 
der Arbeit notwendig sein wird. 

Ich möchte abschließend wiederholen, daß 
mit dem Beschluß des Entschädigungsgesetzes 
nun nach dreißig Jahren den Geschädigten 
eine Ersatzleistung zuteil wird, die letztlich 
viele bereits abgesChrieben haben. Darum 
stimmen wir diesem Gesetz zu. (Beifall bei 
der SPO). 

Vorsitzender: Weitere 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Tratter. Ich bitte um seine Berimt­
erstattung. 

Berichterstatter Tratter: Herr Vorsitzender! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Die positive Entwicklung der öster­
reiChischen Exporte, insbesondere bevor- · 
stehende zusätzliche Haftungsübernahmen für 
bedeutende Investitionsgüter- und Anlagen� 
lieferungen an das Ausland erfordern eine 
Erhöhung des gesetzlichen Haftungsrahmens 
von derzeit 45 Milliarden Schilling auf 60 Mil­
liarden Schilling. Aus diesem Anlaß erscheint 
es jedoch geboten, grundsätzliche Verbesse­
rungen des Systems, die aus praktischen Er­
fahrungen abgeleitet sind oder anläßliCh der 
im April 1 975 abgeschlossenen Einschau des 
Rechnungshofes angeregt wurden, vorzu­
nehmen. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1975 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
FinanzaussChuß somit den A n t  r a g, der 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies Bundesrat wolle besChließen : 

Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter das Wort 
gewünscht? - Nein. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er­
heben. 

14. Punkt: GesetzesbesdIluß des Nationalrates 
vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz 1964 ge-

ändert wird (1411 der Beilagen) 

15. Punkt: GesetzesbesdIluß des Nationalrates 
vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ausfuhrflnanzierungsförderungs­
gesetz 1967 geändert wird (1412 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 1 4  und 15 der Tagesordnung, über 
die eingangs gleichfalls besChlossen wurde, die 
Debatte unter einem anzuführen. 

Es sind dies : 

Änderung des Ausfuhrförderungsgesetzes 
1 964 und 

Änderung des Ausfuhrfinanzierungsförde­
rungsgesetzes 1967. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz 
1964 geändert wird, wird kein Einspruch er­
hoben. 

Der zweite BeriCht lautet folgendermaßen: 
Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sieht eine Erhöhung des Haf­
tungsrahmens von zwanzig Milliarden Schil­
ling auf dreißig Milliarden Schilling vor, um 
die für die Finanzierung von österreichischen 
Exporten notwen�igen Mittel bereitstellen zu 
können. Die Notwendigkeit einer Erhöhung 
des Rahmens für Kreditoperationen ergibt sich 
als Konsequenz der Entwicklung des Gesamt­
rahmens und auf Grund der Tatsache, daß das 
mit Jahresanfang neu eingerichtete Finan­
zierungsverfahren stark in Anspruch genom­
men wurde. 

Nach der Rechtsansicht des Bundeskanzler­
amtes unterliegen von dem gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates lediglich 
die Bestimmungen des Artikels I Ziffer 1 hin­
sichtlich des § 1 Absatz 3 und des Artikels H, 
soweit sie sich auf die vorgenannten Bestim­
mungen beziehen, im Sinne des Artikels 42 
Absatz 5 Bundes-Verfassungsgesetz dem Ein­
spruchsredlt des Bundesrates. 

Der Finanzaussmuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 1 975 in 
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Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. Juli 1915 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Ausfuhrfinanzierungs­
förderungsgesetz 1 961 geändert wird, wird, 
soweit er dem Einspruchsrecht des Bundes­
rates unterliegt, kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung, die über die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
getrennt durchgeführt wird. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m­
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates, 
soweit sie der Beschlußfassung des Bundes­
rates unterliegen, k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

1 6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1 975 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Usterreidl und den 
Vereinigten Mexikanisdlen Staaten über 

kulturellen Austausch (1413 der Beilagen) 

schem Weg festgesetzten Zeitpunkten zusam­
mentreten. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 
Bundes-Verfassungsgesetz zur Uberführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegenständ­
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 
1 915 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle bes,chließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1 915 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und den 
Vereinigten Mexikanischen Staaten über 
kulturellen Austausch wird kein Einspruch er­
hoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Wortmeldungen liegen niCht vor. 

Wünscht j emand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n, E i n  s p r u c h zu erheben. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 17. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
1 6. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz. 
den VereinigtEm Mexikanischen Staaten über mit dem das Forstwesen geregelt wird (Forst-
kulturellen Austausch. gesetz 1975) (1392 und 1425 der Beilagen) 

Bedchterstatter ist Herr Bundesrat Heinzin­
ger. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Heinzinger: Durch das vor­
liegende Ubereinkommen soll der Austausch 
von Erfahrungen und Erkenntnissen auf den 
Gebieten der Kultur, Kunst, Erziehung und 
der Massenmedien gefördert werden. Die 

Vertragsparteien werden sich bemühen, Ver­
handlungen zwischen den zuständigen Insti­
tutionen über die gegenseitige Anerkennung 
(Anrechnung) von Hochschulstudien, Zeugnis­
sen und akademischen Graden zu erleichtern. 
Weiters soll der Austausch von Lehrmaterial 
und der Austausch von Material und Publi­
kationen zwischen den Bibliotheken und 
Museen sowie der Austausch von Ausstellun­
gen auf dem Gebiete der Kunst und Geistes­
wissenschaften gefördert werden. Eine ge­
mischte Kommission soll abwechselnd in 
Osterreich und Mexiko zu den auf diplomati-

1 8. Punkt: Gesetzesbeschluß des NationaJrates 
vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das allgemeine biirgerlldle Gesetz­
budl durch die Regelung der Haftung fiir den 
Zustand eines Weges ergänzt wird (1426 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 11 und 18 der Tagesordnung, über die 
eingangs ebenfalls besCh'lossen wurde, die De­
batte unter einem abzuführen. 

Es sind dies : 
Forstgesetz 1 915 und 
Ergänzung des allgemeinen bürgerlichen 

Gesetzbuches durch die Regelung der Haftung 
für den Zustand eines. Weges. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Pabst. ICh bitte um seine Beridlt­
erstattung. 
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BeriChterstatter Pabst: Der vorliegende Ge­
setzesbesChluß des Nationalrates vom 3. Juli 
1 975 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Forstwesen geregelt wird (Forstgesetz 1975), 
bringt neben einer Zusammenfassung der viel­
gestaltigen forstrechtlichen Bestimmungen und 
deren Anpassung an die gesellschaftliche Ent­
wicKlung sowie an die Erfordernisse einer 
modemen Forstwirtschaft folgende zukunfts­
weisende Neuerungen: 

Die allgemeine Begehbarkeit, aber auch die 
Sicherung einer geordneten Bewirtschaftung 
der Wälder wird eindeutig geregelt. Das er­
höhte Risiko durch eine möglidle Vergröße­
rung der Waldbrandgefahr wird für den Wald­
besitzer durCh. einen BundeszusdlUß für die 
Waldbrandversicherung zumutbar. Der Ge­
setzesbeschluß befaßt siCh. weiters mit der 
forstlichen Raumplanung und der forst­
schädUchen Luftverunreinigung. 

Ferner wird die Behandlung der Schutz­
wälder auf eine gesetzliCh.e Basis gestellt. 

SChließlich enthält der Gesetzesbesdlluß die 
ErmäCh.tigung an die Länder, in zahlreichen 
Fällen die gesetzlichen Bestimmungen den 
örtlichen Verhältnissen anzupassen. 

Der WirtschaftsaussdlUß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 

. empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdrluß des National­
rates vom 3. Juli 1915 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Forstwesen geregelt wird, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Ich bringe nun den Bericht über das Bundes­
gesetz, mit dem das allgemeine bürgerlidle 
GesetzbuCh. durch die Regelung der Haftung 
für den Zustand eines Weges ergänzt wird. 

Der vorliegende Gesetzesbesdlluß des Na­
tionalrates sieht die Einfügung eines neuen 
§ 1319 a in das ABGB vor. Der § 1319 a ABGB 
ist als eine Sonderbestimmung aufzufassen, 
weil mit der allgemeinen Haftungsbestimmung 
des § 1 319 ABGB nicht das Auslangen gefun­
den werden kann. Der neue § 1319 a ABGB 
beinhaltet eine ergänzende Regelung der 
Haftung für den mangelhaften Zustand eines 
Weges. 

Der Wirtschaftsaussdluß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig besdllossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
WirtsdlaftsaussChuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National­
rates vom 3. Juli 1915 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche 
Gesetzbuch durdl die Regelung der Haftung 
für den Zustand eines Weges ergänzt wird, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Zum Wort geme'ldet hat sidl in der Debatte, 
die über beide Punkte zusammen abgeführt 
wird, Herr Bundesrat Wally. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Wally (SPO) : Herr Vorsitzender I 
Herr Bundesminister I Sehr verehrte Damen 
und Herren des Bundesrate�1 Nac:h der großen 
Strafrechtsreform und der Gewerbeordnung 
steht heute im Bundesrat das dritte soge­
nannte Jahrhundertgesetz in der zu Ende ge­
gangenen Legislaturperiode des Nationalrates 
zur Diskussion. 

Wenn in Betracht gezogen wird, daß bis zur 
Verabsdliedung dieses Gesetzes das Reims­
forstgesetz vom 3. Dezember 1852 als Kaiser­
liches Patent, später im Zusammenhang mit 
dem ForstredJ.tsbereinigungsgesetz und dem 
Forstsaatgutgesetz und den Walderhaltungs­
gesetzen der Bundesländer und die auf diesen 
Gesetzen beruhenden zahlreichen Verordnun­
gen in Geltung waren, wird mit der nun vom 
Nationalrat beschlossenen Neuregelung des 
österreidlisdlen Forstwesens tatsächlim unter 
eine Jahrhunderte alte unübersichtliCb gewor­
dene Situation ein Stridl gezogen und nun 
eine übersichtliche, auf einen langen Zeitraum 
angelegte Regelung des österreichisdlen Forst­
wesens bewirkt. 

Das Forstgesetz zählt zu den umfang­
reichsten Gesetzen, die jemals im österrei­
chischen Parlament besdllossen worden sind. 
Umfassend werden die Funktionen unserer 
Wälder definiert: Nutzwirkung, Schutz­
wirkung, Wohlfahrtswirkung und Erholungs­
wirkung. 

Diese Definition unterlegt der , Funktion 
unserer Wälder deutlich. einen sozialen 
Akzent, denn Wohlfahrtswirkung und Erho­
lungswirkung anerkennen heißt doch - wie 
sie allgemein in diesem Gesetz anerkannt 
sind -, weit über besitzrech.t1idle Tatbestände 
hinaus und über Gesichtspunkte der bloßen 
Nutzung hinweg allgemeinen Anliegen Rech­
nung tragen. 

Dieser zweifellos gesellschaftspolitischen 
Funktion unserer Wälder entspricht aber audl. 
auf der anderen Seite der Anspruch der Wald-
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besitzer - 80 Prozent ist Privatwald -, durch 
gesetzlkhe Regelungen - etwa durch Rein­
halte bestimmungen und Abwehr von Gefähr­
dungen. aber auch durch entsprechende Hilfe­
stellungen und durch Finanzbeihilfen - die 
Funktionsfähigkeit des Waldes erhalten zu 
helfen. 

Die Bedeutung des Waldes als Nutzbringer 
geht unter anderem aus der Statistik über den 
Holzeinschlag 1946 bis 1973 in Form von drei 
Neunjahresdurchschnitten hervor: 1 946 bis 
1954 9� 197.000 Festmeter geschlägertes Derb­
holz. 1 955 bis 1 963 10.374.000 Festmeter und 
1964 bis 1973 10,335.000 Festmeter. 

Der Nettoproduktionswert unserer Forst­
und Holzwirtschaft betrug 1971 21 .24 Milliar­
den Schilling. Der Ausfuhrerlös wies im Jahre 
1973 inklusive Papierindustrie 15.4 Milliarden 
Schilling oder 15. 1  Prozent des Gesamtexport-
erlöses auf. 

. 

Diese Hinweise, verehrte Damen und 
Herren, zeigen die bedeutende wirtschafts­
politische Funktion unserer Wälder auf. und 
nicht zu Unrecht ist dieses Forstgesetz auch 
als ein bedeutendes Wirtschaftsgesetz bezeich­
net worden. 

Dazu ist noch zu ergänzen, daß die Forst­
und Holzwirtschaft 1 973 insgesamt 136.000 
Arbeitskräfte in Osterreich beschäftigt und 
damit an unserem Arbeitsmarkt einen beacht­
lichen Anteil hat. 

Die Holzproduktion hat erst durch die 
technische Erschließung unserer Bergbaue 
einen entscheidenden Aufschwung genommen, 
insbesondere aber - das sage ich . als Salz­
burg er - für unseren Salzbergbau be­
ziehungsweise durch den enormen Holzver­
brauch unserer Salinen. 

Der einst so wichtige Salzbergbau Hallein -
in unserer Zeit. 'wir wissen es ja. es ist hier 
davon gesprochen worden, überlegt man aus 
Zwedcmäßigkeitsgründen eine Zusammen­
legung der österreichisChen Salinen - hat im 
Hinblidc auf seinen Holzbedarf schon im Jahre 
1524 - übrigens gerade als die Bauernkriege 
begonnen haben und lange Zeit unsere 
Länder erschütterten - unter dem Erzbischof 
Matthäus Lang, dem seinerzeitigen Kanzler 
des Kaisers, zur Erlassung einer ersten Wald­
ordnung geführt. der 1 539 die Steyrische 
Wald- und Gehölzordnung folgte, während 
1553 die Waldordnungen für Tirol. für Oster­
reich ob · und unter der Enns und auch für 
Kärnten erlassen worden sind. 

Erst jetzt, in der modemen Industriegesell­
schaft, können wir die Wirkungen des Waldes 
als für unsere Gesellschaft unersetzliche und 
unentbehrliche Werte und Funktionen in 

einem bundeseinheitlicben Forstrecht allge­
mein gültig werten und in Gesetzeswirkung 
fassen. 

Schon 1952 wurde in Form einer Regierungs­
vorlage ein erster Entwurf dein Nationalrat 
vorgelegt. In den folgenden Jahren sind Teil­
gesetze beschlossen und ministerielle Verord­
nungen erlassen worden. Im Zuge der Vorbe­
reitungen der generellen Regelungen wurde 
den Bundesländern zugesichert. nach Artikel 
10 Absatz 

·
2 der Bundesverfassung Aus-, 

führungsgesetze erlassen zu können und so 
in Verfolgung föderativer Anliegen. vor allem 
aber - wie ich aufgezählt habe - in Würdi­
gung der länderweise verschiedenen histori­
schen Entwidclungen unserer Forstorganisati­
onen Rechnung tragen zu können. 

Der Umfang dieses Gesetzes ist, wie ich 
schon sagte, gewaltig: 185 Paragraphen I Der 
Kompetenztatbestand, wonach mit der Voll­
ziehung beinahe alle Ministerien befaßt sind, 
gestattet nicht. in Form eines Debattenbei­
trages dieses historische Gesetz umfassend 
und erschöpfend darzustellen. 

Allein die im § 1 74 festgelegten Straf­
bestimmungen, ein Katalog von nicht weniger 
als 91 strafbaren Handlungen, Unterlassungen 
und Tatbeständen und weiteren elf Verwal­
tungsübertretungen, würden als Kriterium eine 
weitläufige Darstellung und Diskussion er­
möglichen und verdienen. 

Erfreulich ist auch der Katalog jener Gesetze 
und einschlägigen Verordnungen des Bundes 
und der Länder, die mit dem 1 .  Jänner 1976. 
wenn das Forstgesetz in Kraft tritt. sofort oder 
im Laufe eines bestimmten Zeitraumes außer 
Kraft treten. 1 6  Ubergangsbestimmungen 
haben sich als notwendig erwiesen. 

Nicht unerwähnt bleiben kann. daß im Ver­
laufe der Begutachtungsverfahren umfang­
reiche und sehr weitgehende Stellungnahmen 
und Abänderungswünsche seitens der Bundes­
länder, aber auch anderer Stellen in großer 
Zahl erfolgt sind. Ich denke dabei im besonde­
ren an das Bundesland Salzburg. an dort ge­
faßte Beschlüsse. die uns Bundesräten außer­
halb des normalen Begutadltungsverfahrens 
zugegangen sind. Ich denke an zahlreiche Ab­
änderungswünsche und Anregungen aus 
unserem Bundesland. denen weitgehend 
Rechnung getragen wurde. 

Sehr verehrte Damen und Herrenl Dieses 
vorliegende Forstgesetz legt auch Zeugnis von 
der ergiebigen Arbeit unseres Parlaments 
während der abgelaufenen Legislaturperiode 
"ab. Mit Zielstrebigkeit. Zähigkeit und als 
fundamentales gemeinsames Anliegen ist das 
Zustandekommen dieses Gesetzes betrieben 
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worden. Das Forstgesetz ist auch ein Zeugnis 
ersprießlicher parlamentarischer Kleinarbeit in 
Unterausschüssen, die im übrigen im National­
rat gewürdigt wurde, mit dem verantwort­
lichen Minister, dem Staatssekretär und ihren 
sachkundigen Beamten. 

So konnte schließlich ein allgemein aner­
kanntes Ergebnis erreicht werden. Dieses Er­
gebnis jetzt zu polemisieren und zu kriti­
sieren, mag von einzelnen Standorten aus ver­
ständlich, angemessen und auch gerecht sein. 
Insgesamt dürfen alle Beteiligten und Be­
faßten, so glaube ich, vor allem das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft, und 
darf auch das Hohe Haus zufrieden sein, eine 
so umfangreiche und lange behandelte Ge­
setzesmaterie bewältigt zu haben. 

Sehr verehrte Damen und Herren ! Erlauben 
Sie mir bei dieser Gelegenheit, wie ich das 

'€inmal angekündigt habe, einige grundsätz­
liche Gedanken zur Situation unserer Land­
wirtschaft auszusprechen und in den Raum zu 
stellen. 

Die Statistiken über unsere Landwirt­
schaft weisen tiefgreifende strukturelle 
Veränderungen auf, die wir gemeinhin als 
Erscheinungsformen der sogenannten Land­
flucht, des Zu- und Nebenerwerbs, aber auch 
,der Technisierung unserer Landwirtschaft, 
weiter der gewaltigen Absatz- und Preisprob­
lematik augenscheinlich kennen. Eingehende 
Statistiken, Studien und Berkilte zeigen eben­
so die innerstrukturellen Veränderungen 
innerhalb der einzelnen Bereidle der Land­
wirtschaft auf. Insgesamt stellt dieser so 
wichtige Teil unserer Gemeinwesen heute ein 
:gesellschaftspolitisches Problem ersten Ranges 
dar, das sich in einem permanenten Unbe­
hagen und in einer gewissen Labilität äußert. 

Diesem Sachverhalt stehen meiner Meinung 
:n�ch seitens der maßgeblichen politischen 
.�uhrung der Landwirtschaft - ich meine jetzt 
Ihre Organisationen - keine gesellschafts­
politischen Vorstellungen und Konsequenzen 
gegenüber. 

' 

Wenn ich an maßgebliche Funktionäre der 
OVP-Bauemorganisationen, und das durchaus, 
verehrte Damen und Herren, in einer freund­

.
schaft1�chen Art und Weise, die Frage richte : 
Was smd denn in dieser brisanten Situation 
der Gegenwart die gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen der OVP-Bauemorganisatio­
nen?, erhalte ich folgende Antworten: ein 
gesunder Bauernstand. Und als weitere Ant­
wort: kostendeckende Preise und ein gesicher­
ter Absatz. 

Verehrte Damen und Herren I Selbstver­
,ständlich sind diese beiden Antworten, die 

nicht von irgend jemand kommen, sondern 
eben von den zuständigen und befaßten 
Herren, ein Kemproblem. Aber sie entbehren 
einer weit in die Zukunft gerichteten Konzep­
tion " und müssen, wenn man sie als Haupt­
punkte der Landwirtschaftspolitik sehen sollte, 
zwangsläufig dahin führen, daß sich die Bau­
emorganisationen selbst als Bittsteller ein­
schätzen und sich in besondere Abhängig­
keiten begeben, ohne daß damit auch nur ein 
gravierendes Problem der Landwirtschaft auf 
Dauer gelöst werden könnte. 

Verehrte Damen und Herrenl Ich habe daher 
ohne jede Nebenabsicht zu bedenken gegeben, 
ob sich nicht auch die bäuerlichen Organisa­
tionen und ihre demokratisch Verantwortlichen 
auf ihre besonderen gesellschaftspolitischen 
Zielvorstellungen und Aufgaben besinnen und 
ähnlich wie andere Gruppen :ihre Interessen 
auf weite Sicht wahrnehmen sollten. 

Die Landwirtschaftspolitik ist gegenwärtig 
- das ist leiCht darzustellen - auf weit­
reichende Förderungsmaßnahmen des Bundes 
und der Länder ausgerichtet, auch wenn 
Sprecher der OVP hier an diesem Pult, von 
dieser Stelle aus, sagen, ihnen wäre es am 
allerliebsten, wenn die Landwirtschaft keine 
Subventionen nötig hätte. Sie hat eben Sub­
ventionen nötigt Das steht außer Zweifel. 

Als Beispiel für eine typische Landwirt­
schaftspolitik führe ich das Kapitel IV der Be­
richte über die Lage der Salzburger Landwirt­
schaft an. Ubrigens eine fundierte und wissen­
schaftlich begründete Aussage des verantwort­
lichen Ressorts der Salzburger Landesregie­
rung. Was aber aus diesem Bericht an Fest­
stellungen und Empfehlungen ' abgeleitet wird, 
darf ich auszugsweise zitieren: 

"Die Dotierung der Förderungsmaßnahmen 
ist im Hinblick auf die infolge der Einkom­
mensverhältnisse geschwächte Kaufkraft in 
der Landwirtschaft einerseits und der starken 
Kostensteigerung bei den Investitionen ande­
rerseits entsprechend nachzuziehen." 

Oder wenn es heißt: "Neben der Weiter­
führung der bisherigen Förderungsmaßnahmen 
sind unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse in der Salzburger Landwirtschaft 
neue Förderungssparten (Bewirtschaftungs­
prämien und Betriebshelferdienst) in die Land­
wirtschaftsförderung aufzunehmen. Ein beson­
deres Anliegen ist die Sonderfinanzierung bei 
Fällen, wo den Betrieben aus Gründen der 
Raumordnung Beschränkungen bei der 
Flächennutzung sowie bei der Flächenumwid­
mung auferlegt werden. 
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Wegen der bestehenden schlechten Einkom­
menslage ist neben den Förderungsmaß­
nahmen besonders die Sicherung des Absatzes 
und die Unterstützung von preispolitischen 
Maßnahmen unerläßlich, wobei zu bedenken 
ist, daß sowohl in den Gebirgsgauen sowie 
auch im Flach- und Tennengau eine Produk­
tionsumstellung nicht möglich ist. Darüber hin­
aus gebietet die vorherrschende Betriebs­
größenstruktur im Lande auch Maßnahmen zur 
Erleichterung des Zuerwerbes. 

Bei den Voll- und Zuerwerbsbetrieben, 
welche die alleinige oder überwiegende Ein­
kommensgrundlage der Besitzerfamilien sind, 
soll mit den Förderungsmaßnahmen die nach­
haltige Erwirtschaftung eines angemessenen 
Einkommens erleichtert werden. 

Bei den Nebenerwerbsbetrieben, deren In­
haber ihr Haupteinnahmen außerhalb des 
Landwirtschaftsbetriebes erzielen, soll mit den 
Förderungsmaßnahmen eine Betriebsverein­
fachung und Arbeitsentlastung herbeigeführt 
werden." 

Und dann, verehrte Damen und Herren, 
neben diesen allgemeinen, sehr allgemeinen 
und undifferenzierten Forderungen kommt ein 
Katalog von neun Punkten. Ich werde ihn 
nicht verlesen, aber wenn ich den Katalog 
allen Ernstes prüfe, kann ich mir denken, daß 
dem Landesfinanzreferenten des Landes Salz­
burg der Schrecken in die Glieder fährt. Es 
sind so weitgehende und so allgemeine Forde­
rungen, daß man sich gar nicht vorstellen 
kann, in welcher Weise und von wem diese 
gewaltigen Förderungsmaßnahmen getätigt 
werden könnten. 

Diese Forderungen an Bund und Land, ein 
sich immer weiter ausdehnender Katalog. von 
Ansprüchen an unsere Gesellschaft, wird er­
hoben, ohne daß die österreichische Landwirt­
schaft ihre eigene Situation analysiert und für 
sich selbst Konsequenzen ableitet. 

Wenn nämlich in· der Zeit von 1 951 bis 1 911 
im Lande Salzburg der Bevölkerungsanteil der 
Land- und Forstwirtschaft an der Gesamtbe­
völkerung von 2 1 ,9 auf 1 0,8 Prozent gesunken 
ist, das heißt, von 11 .600 auf 43.300 gesunken 
ist und weiter absinkt, und wenn im selben 
Zeitraum die Zahl der Erwerbstätigen in der 
Landwirtsdlaft von 41.894 auf nur 20.425 zu­
rückgegangen ist, wenn von rund 13.000 
bäuerlichen Betrieben nur mehr 56, 1 Prozent 
Vollerwerbsbetriebe, aber bereits 1 5  Prozent 
Zuerwerbsbetriebe und 21,3 Prozent schon 
Nebenerwerbsbetriebe geworden sind, so be­
deutet dieser Sachverhalt einen gesellschafts­
politischen Wandel, einen Prozeß, dem man 
auf Dauer auf gar keinen Fall und auch nicht 
durch ein noch so diffiziles Subventionierungs-

system beikommen kann. Ich behaupte, selbst 
wenn wir die Subventionen verdoppeln 
könnten, würden wir dadurch das Kernprob­
lem unserer Landwirtschaft nicht lösen. 

Verehrte Damen und Herren! Sicherlich 
handelt es sich, und das möchte ich mit Nach­
druck sagen, nicht um ein Problem der Land-· 
wirtschaft, der Bauern allein, sondern um ein 
allgemeines, um ein Problem unserer Gesell­
schaft. Aber wir müssen erwarten, so wie wir 
es bei anderen erwartet haben, ich habe das. 
maßgeblichen Herren der Landwirtschaftsver­
tretungen gesagt, daß sie selbst die ent­
sprechenden Analysen treffen, die ent­
sprechenden Konsequenzen ziehen und weit 
in die Zukunft zielende Uberlegungen anstel­
len sollten. 

Verehrte Damen und Herren! Wenn ich das 
sage, dann fällt mir eben ein, daß es einmal 
eine Zeit gegeben hat, in der der Bauernstand 
von sich aus, aus eigener Kraft seine Prob­
leme zu lösen versucht hat. Nicht nur am Ende 
des Mittelalters, auch in der . Zeit, als es um 
die Freiheit der Bauern gegangen ist. In jeder 
Bauernstube müßte ein Bild von Hans Kudlich 
hängen ! 

Sehr verehrte Damen und Herren I In diesem 
Sinne ist das vorliegende Forstgesetz 1 915 
eine willkommene, weit in die Zukunft hinein­
wirkende gesetzliche Regelung wichtiger Tat­
bestände. Möge es aber auch ein Anstoß zu 
grundsätzlichen Uberlegungen und Konse­
quenzen sein, die sich aus der ganz unge­
wöhnlichen, schwierigen und sehr · diffizilen 
Situation unserer Landwirtschaft ergeben. 

Wieweit Probleme der Landwirtschaft ein 
Gesamtanliegen darstellen, wird durch die 
Tragweite des Forstgesetzes etwa auf dem 
Kompetenzbereich, den ich angeführt habe, 
deutlich. Meine Fraktion wird gegen diesen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betreffend 
das Forstgesetz 1915 keinen Einspruch er­
heben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Bevor ich den Herrn Bundes­
rat Hötzendorfer um seinen Beitrag bitte, darf 
ich den im Hause erschienenen Herrn Staats­
sekretär im Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft DiplAng. Haiden begrüßen .. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Herr Bundesrat Hötzendorfer ist am Wort. 

Bundesrat Hötzendorfer (OVP) : Hohes Haus r 
Herr Vorsitzender I Herr Staatssekretär! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren l Sehr erfreu­
lich, daß sich mein Vorredner im Zusammen-· 
hang mit der Diskussion zum Forstgesetz mit 
dem gesellsChaftpolitischen Problem der Land­
wirtsChaft befaßt und hier auch zum Ausdruck. 
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gebracht hat, daß man das richtige Konzept 
dafür eigentlich noch nicht gefunden hat. Er 
hat zwar immer von der Landwirtschaft ge­
sprochen, ich bin aber der Meinung, daß er 
das Bergbauernproblem anreißen wollte und 
daß man und auch die derzeitige Regierung 
eigentlich auch zur Lösung des Bergbauern­
problems noch immer kein richtiges Konzept 
gefunden hat. 

Ich hatte als Bezirksbauernkammerobmann 
die Aufgabe, in den bergbäuerlichen Gebieten 
die Zonierung durchzuführen, und mußte fest­
stellen, daß sich Berufskollegen große Hoff­
nungen machen, vor allen Dingen diejenigen, 
die in die Zone drei eingeteilt wurden, und 
auch die, die in der Zone zwei placiert wurden. 
Ich muß aber immer wieder sagen, ich kann 
mir gar nicht vorstellen, daß die nötigen Geld­
mittel zur Verfügung gestellt werden, um den 
Bergbauern wirksame Hilfen geben zu können. 

Hier wurde auch gesagt, daß die Landwirt­
schaft kostendeckende Preise verlangt. All­
gemein ist das für die Landwirtschaft richtig. 
Aber den Bergbauern kann das niemals die 
Existenz sichern, weil sich ein Bergbauer mit 
Hilfe der derzeitigen Agrarpreise die Existenz 
für die Zukunft wohl wirklich nicht sichern 
wird können. Das möchte ich zu den Aus­
führungen meines Vorredners sagen. 

Und nun, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, zum vorliegenden Forstgesetz. Der 
Spruch 

"Es grüne der Wald, 

es wamse das Holz, 

dem Volke zum Nutzen 

dem Forstmann zum Stolz" 

bringt so recht die zwei großen Funktions­
gruppen des Waldes zum Ausdruck: die gesell­
schaftspolitische Schutz-, Wohlfahrts- und Er­
holungsfunktion und die wirtschaftlich­
ökonomisme Nutzfunktion. 

Im Zeitalter der Industrialisierung und der 
Ballungsräume treten die gesellschaftspoli­
tischen Bereiche stärker in den Vordergrund, 
nämlich die Pflege und Erhaltung des Waldes 
als Erholungsraum. Das wird von den meisten 
als Selbstverständlichkeit angenommen, 
obwohl es keineswegs so ist. 

Im Wald entspringen meist die Quellen, 
welche uns das kostbare Naß liefern, welches 
wir erst dann schätzen lernen, wenn es nicht 
mehr vorhanden ist. Der Wald hält den Wind 
von unseren Kulturen ab und schützt unsere 
Wohnstätten vor allem im Gebirge vor 
Schnee- und Steinlawinen. 

Der Wald liefert uns aber auch den wert­
vollen Rohstoff, das Holz. Nach dem Ersten 
Weltkrieg und vor allem nach dem Zweiten 
ist es österreich auch durch den Reichtum 
an Holz, durch seine Holzvorräte gelungen, 
den Wiederaufbau unseres Landes so schnell 
und klaglos durchzuführen. Holz war zu dieser 
Zeit nidlt nur wertvolles Bauholz, sondern 
es war zunächst auch der einzige Devisen­
bringer unseres Landes. 

Als unersetzbarer Baustoff und als Gestal­
tungsmaterial für Wohn- und Arbeitsräume 
hat das Holz durch Jahrhunderte seine Stel­
lung behauptet. Wenn heute unserer Bevöl­
kerung Kunst- und Holzersatzstoffe mit gro­
ßem Werbeaufwand angeboten werden, so hat 
doch das Holz seine Bedeutung keineswegs 
verloren. 

Zirka 44 Prozent der österreichischen Staats­
fläche sind mit Wald bedeckt. Auf über 3,6 Mil­
lionen Hektar Waldfläche werden jährlich 
über zehn Millionen Festmeter Holz genutzt. 
Der Nettoproduktionswert macht über 2 1  Mil­
liarden Schilling, der Ausfuhrerlös 15 Mil­
liarden Schilling aus. Die Werte aus dieser 
Holznutzung kommen wohl zunächst den 
Waldeigentümern zugute, im weiteren aber 
den Rohholzbe- und -verarbeitenden Werken 
und schließlich uns allen. Unsere Zeit verar­
beitet das Rohholz ja nicht nur mechanisch für 
Bau- und Werkzwed.<.e, sondern . auch memisch 
zu Fasern, zu Papier und Chemikalien. 

Bei einer richtigen Sicht des Waldes wird 
man also beide Funktionsgruppen berüd.<.skh­
tigen müssen. 

Eine ertragreiche Forstwirtschaft ist der 
beste Garant für einen guten Waldzustand 
mit all seinen gesellschaftspolitischen Vor­
teilen. In einem Bericht der F AO wird der 
österreichische Waldzustand gelobt. Dies ist, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, ein 
Kompliment für die österreichisChen Wald­
besitzer. 

Als bäuerlichem Abgeordneten sei es mir 
gestattet, auch die Leistungen des Bauern­
waIdes in österreich zu würdigen. 

55,2 Prozent der Waldfläche österreichs ist 
Kleinwald und somit überwiegend Bauern­
wald. Wenn dieser Wald nicht in Ordnung 
wäre, wäre auch das Gesamturteil der F AG 
nicht so positiv ausgefallen. 

In den waldreichen Gebieten österreichs 
ist die Waldwirtschaft meist auch eine tra­
gende Säule bergbäuerlicher Betriebsführung. 
Gerade hier aber hat siCh. in der letzten Zeit 
die Lage der Bergbauern bedrohlich ver­
schlechtert. Stark steigenden Kosten stehen 
unbefriedigende Preise bei den drei wich-
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tigen Produktionssparten der Berggebiete 
gegenüber : katastrophale Viehpreise, ein un­
zureichender _ Erzeugermilchpreis und ein 
erschreckender Preisverfall bei Holz, der bei 
einzelnen Holzarten bis zu 40 Prozent beträgt, 
Schnittholz ist über 50 Prozent im Preis ge­
sunken. 

immer gute Dienste geleistet hat. Dieses Ge­
setz vom Jahre 1852 hat seine Langlebigkeit 
und Gewichtigkeit ausreichend dokumentiert. 

Das vorliegende neue Forstgesetz stellt sich 
nun nach zähen, monatelangen Verhandlungen 
und schließlich erreichter Parteieneinigung als 
fairer Kompromiß dar, dem wir zustimmen 

Der Schnittholz absatz wird 1915 um 500.000 können, wenn auch nicht alle unsere Wünsche 
bis 900.000 Kubikmeter geringer sein als im berücksichtigt sind. Es ist aber doch gelungen, 
vergangenen Jahr. Mit Absatzrückgängen von einige Dinge abzubiegen, wo vor allem eigen-
200.000 bis 500.000 Kubikmeter im Export und tumsfeindliche Tendenzen sichtbar wurden. 
solchen von 300.000 bis 400.000 Kubikmeter Das nun vorliegende Gesetzeswerk ist ein 
im Inland ist zu rechnen. Diese Zahlen stam- vernünftiger Kompromiß zwischen der öffent­
men aus einer Prognose des Beratungs- lichen Inanspruchnahme des Waldes und sei­
komitees für Forstwirtschaft und Säge- ner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 
industrie. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf 
die große Konkurrenz am Auslandsmarkt, be­
sonders in Italien, durch Rußland und die 
Tschecho!;lowakei hinweisen. Es ist mir völlig 
unverständlich, daß in Anbetracht dieser 
Situation immer noch große Holzimporte aus 
den Holzländern durchgeführt werden. Für 
viele bergbäuerliche Betriebe wird die Lage 
daher immer schwieriger. 

Der Wald dient heute dem Bergbauernhof 
nicht mehr allein zur Selbstversorgung mit 
Holz, sondern muß vielfach alljährlich mithel­
fen, den Minderertrag der Landwirtschaft aus­
zugleichen und dazu beizutragen, den fallwei­
sen Stoß bedarf an Geld bei größeren Investi­
tionen zu decken. 

Und trotzdem werden unsere Bauernwälder 
gut bewirtschaftet und vor allem nicht über­
schlägert, sodaß sie das F AO-Lob verdienen. 

Die Bauern und Forstwirte haben ihren 
Wald schon bisher verantwortungsbewußt be­
wirtschaftet, wohl auch, weil der Wald ihr 
Eigentum ist und sie Freude an ihrem Grund 
und Boden haben. Sie haben aus eigenem, 
ohne gesetzlichen Zwang, den Wald im Be­
wußtsein ihrer Verantwortung für die Gesamt­

Bei den Verhandlungen wurde speziell noch 
folgendes erreicht : 

Erstens. Die Schutzwaldsanierung geht nur 
soweit auf Kosten der Waldbesitzer, als sie 
aus dem Ertrag dieser< Wälder gedeckt werden 
kann. 

Zweitens. Die Verpflichtung zu Wildbach­
und Lawinenverbauungsmaßnahmen wurde 
auf das im Wasserrecht vorgesehene Maß 
zurückgeführt. 

Drittens. Die Finanzierung der Sdlädlings­
bekämpfung bleibt unverändert. 

Viertens. Staatlichen Eingriffen hat ein 
Rechtsverfahren vorauszugehen. Allgemeine 
Anordnungen, wie sie im Abschnitt "Forst­
liche Raumplanung" vorgesehen waren, ge­
nügen nicht. 

Fünftens. Der Nachweis, auf welche Quellen 
Rauchschäden zurückzuführen sind, wurde er­
leichtert. 

Sechstens. Es wurde eine vernünftige Wald­
definition gefunden. 

Siebentens. Waldeigentümer sollen keiner 
strengeren Bestrafung als andere unterliegen. 

heit und die Nachwelt bewirtschaftet. Das Achtens. Die im Förderungsabschnitt vor­
beste Forstgesetz nützte nämlich nichts, wenn gesehenen Bestimmungen über Förderungs-
ein gewisses Verantwortungsbewußtsein verträge wurden günstiger abgefaßt. 
fehlte. 

Es liegt eben im Interesse des Waldes, daß 
der Waldbesitzer Freude am Wald hat, und 
die kann er nur haben, wenn er nicht allzusehr 
bevormundet wird. Als Beweis dafür sei die 
Tatsache angeführt, daß in anderen Ländern, 
wo die BeWirtschaftung viel strenger ist, der 
Zustand des Waldes wesentlich schlechter ist. 

Eine so wichtige Sparte unserer Volkswirt­
schaft braucht natürlich eine gute gesetzliche 
Fundierung. Das haben schon unsere Vor­
fahren gewußt und das Reichsforstgesetz vom 
Jahre 1852 geschaffen, das bis heute noch 

Neuntens. In Ausnahmefällen wurden die 
Aufforstungsfristen erstreckt. 

Zehntens. Besonders diskutiert wurde natür­
lich die Begehung des Waldes. 

Hier wurde eine Regelung für Bestände 
unter drei Meter und für besondere 
Ausnahmefälle getroffen. Außerdem konnten 
die Haftqngsfragen durch eine ABGB-Novel­
Herung gelöst werden. Positiv sei auch eine 
50prozentige Bundesbeteiligung an einer 
Waldbrandversicherung der Waldeigentümer 
vermerkt. 

344. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)64 von 133

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 344. Sitzung - 10. Juli 1 9'15 1 1041 

Hötzendorfer 

Ich bin auch der Meinung, daß für uns 
Bauern die Regelung bezügliCh Offnung des 
Waldes tragbar ist, weil wir dies auch bisher 
schon immer geduldet haben. Das Sammeln 
von Pilzen, Beeren und Waldobst ist für den 
eigenen Bedarf grundsätzlich gestattet. Wenn 
zu Erwerbszwecken gesammelt wird, dann ist 
eine Bewilligung des Waldbesitzers notwen­
dig . .  Auch dies wurde in meiner Gegend schon 
immer geduldet, und ich habe darüber nie 
besondere Klagen gehört. 

Abschließend sei festgestellt, daß wir Bau­
ern, wenn wir unsere Wälder für die 
erholungsuchenden Mitbürger auCh offiziell 
öffnen, erwarten, daß sich diese wirkliCh dort 
als Gäste fühlen sollen, aber sich auch dort 
wie Gäste benehmen sollen. 

Ein so wertvolles Gut, wie es unsere Wälder 
in Osterreim sind, bedarf der Wertschätzung 
der gesamten Bevölkerung. Wer Forstwirt­
schaft betreibt, weiß, daß man hier langfristig 
planen und denken muß. Im Forst erntet nicht 
mehr, was der Besitzer selbst gesät bezie­
hungsweise gepflanzt hat. Diese weit­
schauende, nicht egoistische SiCht lernen wir 
aus der forstlichen Welt. Möge dieser Geist 
auch weiterhin alle Waldbesitzer in Oster­
reich, aber auch alle Mitbürger beseelen. 

Möge sich das neue Forstgesetz für die heu­
tige Zeit und für die Zukunft so segensreich 
auswirken, wie es das alte Gesetz so lange 
getan hat. Dies wünschen wir Bauern und 
Forstwirte uns selber und unserer gesamten 
Bevölkerung. 

Da in den Verhandlungen weitgehende 
Ubereinstimmung erreiCht werden konnte, gibt 
auch die Osterreichische Volkspartei dem 
neuen Forstgesetz gerne die Zustimmung. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich Herr Bun­
desrat Medl gemeldet. Im erteile es ihm. 

Bundesrat Medl (SPO) : Herr Vorsitzender ! 
Herr Staatssekretär! Hohes Haus! Mit dem 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975, womit das Forstgesetz geregelt 
wird, und mit der heutigen Behandlung im 
Bundesrat wird gleichzeitig auch das Reichs­
forstgesetz vom 3. Dezember 1852 ersetzt. 
Wenn nun ,in dieser alle Sparten des Forst­
wesens umfassenden Gesetzesmaterie der 
Holzproduktion der Vorrang eingeräumt wird, 
so müssen doch einige Änderungen insbeson­
dere Beachtung erhalten, weil sie für den 
Menschen, für die Umwelt selbst und für die 
Funktion des Waldes als w·irtschaftlicher Fak­
tor, als Schutz- und Erholungsraum, als Erhal­
ter des biologischen Gleichgewichtes in der 
Natur von größtem Nutzen und von größter 
Bedeutung sind. 

Von den weiten Ebenen des Ostens bis zu 
den bewaldeten Gebirgsstöcken des Westens 
ist Osterreich als ein Land der besonderen 
Naturschönheiten, aber auch als ein Land der 
herrlichen Wälder bekannt. 

Wenn daher in Mußestunden das Lied er­
schallt: "Wer hat dich, du schöner Wald, auf­
gebaut?", dann müssen wir gleiChzeitig auCh 
daran denken, welch kostbares Kleinod wir in 
unserer geliebten Heimat zu verwalten haben, 
denn 3,7 Millionen Hektar dieser Heimat sind 
mit Wald bedeckt, das sind 44,6 Prozent der 
Gesamtfläche Osterreichs. 

Zum Vergleich möchte ich die großen Wald­
länder anführen, wie Finnland, das zu 72 Pro­
zent mit Wald bedeckt ist, und Schweden mit 
56 Prozent. 

Von den Bundesländern her gesehen liegt 
die grüne Steiermark, was den Wald be­
trifft, mit 948.000 Hektar an der Spitze, das 
entspricht einem Waldanteil von 57,9 Prozent, 
gefolgt von Kärnten mit 548.000 Hektar und 
einem Waldanteil von 57,4 Prozent. Den ge­
ringsten Anteil verzeichnen die Länder Vor­
arlberg und Burgenland: Vorarlberg mit 
78.600 Hektar und 33,4 Prozent, und das 
Schlußlicht bildet das Burgenland mit 
106.000 Hektar oder 26,7 Prozent der gesamten 
Fläche. 

Meine Damen und Herrenl Wenn man nun 
zu dieser Darstellung die verschärften 
Rodungsbestimmungen des neuen Forst­
gesetzes einer kritischen Betrachtung unter­
zieht, dann muß man auch zur Kenntnis neh­
men, daß allein 1 100 Hektar Wald jährlich 
den Rodungen zum Opfer fallen. Das heißt, 
daß Waldflächen durch Umwandlung in Acker­
wiesen oder Bauland oder auch durch Nicht­
aufforstung in andere Kulturen umgewidmet 
werden. 

Aber auch zur Begradigung und zur Ver­
größerung der Acker- und Wiesenflächen wer­
den jährlich 340 Hektar Wald benötigt, die 
aber, den strengen Rodungsbestimmungen ent­
sprechend, mit weit größeren Flächen in so­
genannten landwirtschaftlidlen Grenzertrags­
böden oder in Odland aufgebracht werden 
müssen. Da der Abgang an Waldflächen durch 
Neuaufforstungen der zuvor erwähnten Böden 
- man redmet, daß im Jahr zirka 6000 Hektar 
neu aufgeforstet werden, durCh natürlichen 
Anflug aufgelassener Almen entsteht eine 
Fläche von 5000 Hektar, durch Zuwachsen von 
Waldlücken die gleiche Fläche - übertroffen 
wird, ergibt das eine jährliche Zunahme von 
zirka 1 5.000 Hektar an neuen Waldflächen. 

Meine Damen und Herrenf Ein Teil unseres 
Wohlstandes ist neben den weltbekannten 
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Natursmönheiten aum dem Vorhandensein 
der gut ausgebauten Verkehrsstraßen, Seil­
bahnen und den Sportanlagen zuzuwidmen. 
Allein für Sportanlagen werden j ährlich 
250 Hektar Wald benötigt, für das Gewerbe 
und die Industrie 187 Hektar und für die 
Trassen für Straßen, Seilbahnen und Licht­
leitungen 1 90 Hektar. 

Obgleich das Holz auf vielen Bereichen 
durch Kunststoffe verdrängt wird, ist es doch 
nom immer ein wimtiger Rohstoff sowohl für 
die heimische Bauindustrie als auch für die 
Zellstoff- und die Papiererzeugung. 

Zehn Millionen Festmeter werden jährlich 
in Osterreich geschlägert, eine Menge, die 
in der Veranschaulichung eine Mauer von 
zwei Meter Höhe, einem Meter Breite und 
5000 Kilometer Länge darstellen, also von 
Gibraltar bis zum Vral reichen würde. 

Während die Bundesrepublik Deutschland 
ihren Holzbedarf zu einem D�ittel decken kann, 
Frankreich und Italien ungefähr zu einem 
Fünftel, erzeugt Osterreich mehr Holz, als die 
Wirtsmaft benötigt, sodaß es gezwungen ist, 
Exporte zu tätigen, was aber auch große 
Devisenmengen erbringt. Allein 300.000 Men­
schen bestreiten ihren Lebensunterhalt aus 
der Arbeit mit Holz. 

Ohne auf den großen Devisenbringer Wald 
als Urlaubs- und Erholungsgebiet besonders 
einzugehen, erg1bt sich sChon aus dem bisher 
Gesagten die hohe volkswirtschaftliche Bedeu­
tung unserer Wälder. 

Es ist daher verständlich, daß wir durch 
ein modernes Forstgesetz den reichhaltigen 
Bestand unserer Wälder schützen müssen, um­
somehr, als ein Baum vom Aufforsten bis zur 
SChlägerung hundert Jahre wachsen und daher 
auch hundert Jahre betreut werden muß. 

Dazu bedarf es auch verschiedener wald­
baulicher Maßnahmen, um den richtigen 
Wuchs erhalten und die Kultur schützen zu 
können. Abgesehen von den vielen Gefahren, 
die gerade den Jungwald bedrohen: Befall 
von Schädlingen, Wildfraß, Sturm- oder 
Schneeschäden, muß doch das oberste Ziel 
einer modemen Forstwirtschaft noch immer 
der gesunde, starke und gradwüchsige Baum 
sein, der im Waldbestand und im Zusammen­
hang mit anderen Vorgängen das so wichtige 
biologische Gleichgewicht in der Natur her­
stellt, den Wasserhaushalt regelt und die 
Umwelt schützt. 

Wenngleich das vorliegende Forstgesetz alle 
Bereime des Forstwesens umfaßt, von der 
Schutz-, Nutz- und Erholungswirkung, von der 
forstwirtschaftlichen Raumplanung bis zu den 
Straf- und Schlußbestimmungen, so würde es 

doch den Rahmen der parlamentarismen Be­
tramtung sprengen, wenn auf alle Details ein­
gegangen werden würde. Ich möchte mich 
daher in einigen Sätzen mit den Auswirkun­
gen auf unsere Gesellschaft befassen. 

Es wäre vermessen zu erklären, wir Men­
schen könnten Naturkatastrophen verhindern. 
Aber es wäre genauso vermessen, wenn wir 
nicht anerkennen würden, daß des Menschen 
Schöpfergeist Schutzbauten zu errichten bezie­
hungsweise Schutz- und Vorbeugemaßnahmen 
zu setzen vermag, die zumindest die Macht, 
die Wucht der Zerstörung und die Gewalt 
der Katastrophen zu brechen vermag. 

Ich erwähne das vor allem deshalb, weil ich 
der Meinung bin, daß wir allmählich dem 
Herrgott zu sehr ins Handwerk pfuschen. Ich 
erwähne es auch deshalb, weil man mir wahr­
scheinlich nicht vorhalten wird, der Hand­
langer oder der verlängerte Arm Gott Vaters 
zu sein. Ich sage das bewußt und in Verbin­
dung mit den Entwässerungs- und Fluß­
regulierungsarbeiten, wobei im:mer wieder 
festgestellt werden muß, daß diese herrlichen, 
das Landschaftsbild belebenden, dem Wild 
Unterschlupf gebenden, die Landschaft vor 
Flugsand und die · Ackergrume abtragenden 
Winden schützenden und den Wasserhaushalt 
regulierenden Auwälder oft abgeholzt und 
aufgelassen werden. 

Hier möchte ich ganz offen sagen, daß die 
Verantwortlichen - ich meine hier vor allem 
die Techniker, also die Fachleute - nur zu 
oft versagen und den wohlgemeinten Rat der 
Einheimischen in den Wind schlagen und daß 
sie letztlich von der Durchführung ihrer Pro­
jekte mehr fasziniert sind als von den schwer­
wiegenden Folgen und Auswirkungen, die sich 
natürlich erst Jahre oder Jahrzehnte später 
zeigen. 

Wenn durch solche unsachlichen Fachbauten 
das Absinken des Grundwasserspiegels über 
ein bestimmtes Maß einmal erfolgt, dann ist 
es zu spät. Dann werden wir ernten, was 
Fachleute gesät haben. Dann werden wir er­
schreckend feststellen, wie sehr sich die Natur 
an jenen rächt, die ihr ihren biologischen 
Haushalt genommen haben und zerstörten. 
Dann werden wir ein Jahrzehnt oder vielleicht 
ein Jahrhundert benötigen, um das zerstörte 
Gleichgewicht wiederherstellen zu können. 

Zum anderen aber, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, müssen wir den Wald in 
seiner wichtigen Funktion als Erholungs- und 
Bewegungsraum erkennen. Mit der Offnung 
des Waldes ist, grob gesagt, sollte die Behörde 
aus verschiedenen Gründen kein Betretungs­
verbot erlassen und dies auch angezeigt 
haben, jedermann berechtigt, ein Waldgelände 
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zu betreten, nach Pilzen und Beeren zu sudIen 
oder sie zu sammeln. Mit anderen Worten: 
Die Natur darf vor den MensdIen nidIt abge­
riegelt oder gar verschlossen werden. Das ist 
begrüßenswert, wenn man bedenkt, welch 
enorme gesundheitliche Bedeutung dem Auf­
enthalt oder dem Wandern in einer reinen, 
ozonreimen Waldluft zukommt. 

Aber auch die Erschließung der Landschaft 
mit all ihren Sehenswürdigkeiten soll nicht 
behindert werden. Doch darf dies auch nicht 
auf Kosten der Verunsicherung des· Lebens 
der Besucher geschehen, da für den Zustand 
der Straßen, Wege, Pfade sowohl der Private 
als auch der Staat als Halter zur Haftung für 
den entstandenen Schaden herangezogen wird, 
wenn dieser Schaden aus einem . vorsätzlidIen 
oder grob fahrlässigen Verschulden des Hal­
ters oder seiner Beauftragten zustande kam. 

Erinnern Sie sich daran, daß vor Jahren 
Kinder einer Schulklasse infolge einer zu gro­
ßen Belastung eines Brückensteges über der 
Bärenschützklamm beziehungsweise infolge zu 
großer Belastung des Begrenzungsgeländes 
Schaden erlitten, trotz aufgestellter Verbots­
beziehungsweise Hinweistafeln. Oder erinnern 
wir uns an . die Sdueckensbotschaft, die die 
Welt durdlIaste und die uns alle erschütterte, 
an die ungenügenden Schutzmaßnahmen und 
den Zustand des Weges durdI die Kitzloch­
klamm. 

Selbstverständlich vermögen wir alle " die 
unschuldigen, bedauernswerten Opfer der 
Katastrophe nicht mehr zum Leben zu 
erwecken. Aber wir können als Parlamentarier 
dafür sorgen, daß strenge Schutzbestimmun­
gen in die Gesetze eingebaut werden, die den 
größtmöglidIen Sc:hutz garantieren, die aber 
auch jenen die Haftung für entstandenen 
Sc:haden auferlegen, die als Halter die Ver­
antwortung dafür tragen. 

Obwohl die Regelung der Haftung für den 
Zustand eines Weges im neu eingeführten 
§ 1 3 1 9  a des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz­
buc:hes dort vorwiegend ihren gesetzlic:hen 
Niedersc:hlag findet, bezieht sich der § 176 des 
Forstgesetzes ebenfalls auf die Haftungs­
bestimmungen, wobei Forstwege von der Haf­
tung ausgeschlossen sind. 

Absatz 1 des § 176 des Forstgesetzes ver­
pflichtet jedermann, der sich abseits der Straße 
oder des Weges im Wald aufhält, selbst auf 
alle ihm durch den Wald oder die Wald­
bewirtschaftung drohenden Gefahren zu ach­
ten. 

Absatz 3 des gleichen Paragraphen bestimmt 
die Haftung für Sc:häden für Waldeigentümer, 
wenn im Zuge der Waldbewirtschaftung Sc:hä-

den auch an Mensc:hen entstehen, die an die­
sen Bewirtscha:ftungsarbeiten gar nic:ht betei­
ligt sind, und wenn der Sc:haden aus vorsätz­
lichem oder fahrlässigem Versc:hulden des 
Verantwortlic:hen entstanden ist. 

Absatz 4 des § 176 erhält eine analoge Rege­
lung zum § 1319 a des Allgemeinen Bürger­
lic:hen Gesetzbuc:hes. 

Grundsätzlic:h muß jedoch gesagt werden, 
daß als Weg - weil das die erweiterte Be­
stimmung ist - eine Landfläc:he gilt, die von 
jedermann unter den gleichen Bedingungen 
für den Verkehr benützt werden darf. Wann 
der Zustand eines Weges mangelhaft ist, ric:h­
tet sich darnach. was nac:h Art des Weges, 
besonders nach seiner Widmung, für seine 
Anlage und Betreuung angemessen und zu­
mutbar ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn das neue Forstgesetz auc:h erst am 
Ende der Legislaturperiode des Nationalrates 
besc:hlossen wurde, so ist es doch mit Abstand 
eines der wichtigsten Gesetze zur Erhaltung 
unserer Landsc:haft und unserer Umwelt. zur 
Bewahrung des biologischen Gleic:hgewic:htes 
in der Natur und nicht zuletzt zur Beibehal­
tung des gesunden Lebensraumes für uns 
selbst. Die sozialistische Fraktion dieses Hau­
ses wird daher sowohl dem Forstgesetz als 
auch dem Haftungsgesetz die Zustimmung 
erteilen. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Als näc:hster ist zum Wort 
gemeldet Herr P:rofessor Dr. Frühwirth. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Frühwirth (OVP): 
Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär I 
Meine sehr geehrten Damen und Herren I Ge­
statten Sie mir zunächst eine persönlic:he Vor­
bemerkung. Mir fiel bisher - das heißt wäh­
rend meiner relativ kurzen Tätigkeit in die­
sem Hause - die mehr oder minder unange­
nehme Aufgabe zu, "meist zu politisch kontro­
versiellen Gesetzesvorlagen reden zu müssen, 
wobei ich beispielsweise auf das IAKW-Finan­
zierungsgesetz, auf das ORF-Gesetz. auf das 
UOG, also das Universitäts-Organisations­
gesetz, hinweisen möchte. um nur · die wich­
tigsten zu nennen. 

Umsomehr aber freue ich mic:h heute. auch 
meine Damen und Herren von der linken 
Reichshälfte, hier zu einem Gesetz reden zu 
dürfen. das ich nicht nur als Forstingenieur 
und quasi gewachsener Forstpolitiker fachlich 
für gut. sondern auch politisch für einen 
wirklich vertretbaren Kompromiß halte. Daß 
dies gerade zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem 
mein alter Studienfreund von der Hochschule 
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für Bodenkultur, der Herr Staatssekretär Dip!.­
lng. Haiden, hier auf der Regierungsbank sitzt, 
freut ihn sicherlich mehr als mich. 

Aber dennoCh, meine Damen und Herren, 
kann sidl nidlt nur die engere forstliche Fach­
welt, sondern auch ganz OsterreiCh freuen, 
daß es nun nach jahrzehntelangen Geburts­
wehen endliCh gelungen ist, ein modernes 
und umfassendes Forstgesetz zu schaffen. Die 
diesbezügliChen Bestrebungen reichen nämlich 
mehr als zwei Jahrzehnte zurück. 

Als man 1 952 in FaChzeitsduiften des hun­
dertjährigen Bestandes des ReiChsforst­
gesetzes 1852 gedadlte, war man siCh in Fach­
kreisen bereits darüber im klaren, daß dieses 
alte Forstgesetz zwar wesentliCh zur Erhal­
tung der österreichisChen Waldsubstanz bei­
getragen hat, aber den Anforderungen der 
modernen Forstwirtschaft niCht mehr ausrei­
chend entsprechen kann. 

So kam es dann bereits Mitte der fünfziger 
Jahre - einer meiner Vorredner hat ja be­
reits darauf hingewiesen - zu einem neuen 
Forstgesetzentwurf, dessen Entwicklung ich 
damals als junger Assistent am Institut für 
Forstpolitik der Homsdmle für Bodenkultur 
sehr interessiert verfolgt habe. Allerdings 
mußte im dann mit Bedauern feststellen, daß 
der Entwurf einer vorzeitigen Auflösung des 
Nationalrates im Jahre 1 956 zum Opfer fiel. 

Während man im Hinblick auf den tem­
nischen Fortsmritt, die Änderungen der all­
gemeinen Rechtsgrundlagen und die geänderte 
Auffassung über die Aufgaben des Staates 
zwar überall den Wunsch nam einer Erneue­
rung des Forstremtes hatte, mußte man aber 
bald erkennen, daß dies in einem einzigen 
Vorstoß parlamentarisch nimt durChzusetzen 
ist. Es wurde daher begonnen, das Ziel in 
Etappen anzustreben und mit dem Forstsaat­
gutgesetz 1960 zu beginnen. Im Jahre 1 962 
folgten das sogenannte Holzkontrollgesetz und 
schließlich das Forstredltsbereinigungsgesetz, 
das mit 1. März 1 963 in Kraft getreten ist. 

Gleidlzeitig mit der Verabschiedung des 
Forstrechtsbereinigungsgesetzes richtete 
damals der Nationalrat an die Bundesregie­
rung eine EntsdlIießung, sie möge binnen 
zweier Jahre einen Gesetzentwurf über die 
noch nicht erneuerten Gebiete des Forstrechts, 
nämlich die §§ 1 bis 21 des alten Reichsforst­
gesetzes 1 852, die immer nodl gültig sind, im 
Parlament einbringen. 

Es dauerte · dann allerdings niCht zwei, son­
dern zwölf Jahre, bis es tatsädtlich soweit war. 
Dies wohl auch deshalb, weil diese letzte 
Etappe eine Neuregelung der entscheidend­
sten und wohl auch heikelsten Probleme des 

Forstrechtes bringen mußte. Es ging dabei 
um die Definition des Begriffes "Wald",  um 
das Rodungsverbot, die Schlägerungsgenehmi­
gungen, die Wiederaufforstungsverpflichtung, 
die Bann- und Schutzwälder, die forstliche 
Raumplanung, die Wildbach- und Lawinen­
verbauung sowie einige andere wesentliche 
Bestimmungen, vor allem aber um die För­
derung der Forstwirtschaft. 

All diese smwierigen Fragen konnten in 
jahrelangen, mühevollen Beratungen auf Be­
amten- und Expertenebene sowie seit Herbst 
des Vorjahres im zuständigen Ausschuß, dem 
Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft des 
Nationalrates, einer befriedigenden Lösung zu­
geführt werden. Dafür gebührt allen beteilig­
ten Beamten, Experten und Politikern Dank 
und Anerkennung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Forstrecht wird vielfach auch als kodifi­
zierte Forstpolitik bezeichnet. Tatsämlich sind 
in den Forstgesetzen die wichtigsten forst­
politismen Grundforderungen enthalten. Die 
Wurzel dieser Forstgesetze stammt aus der 
Furcht vor einer Holznot. Die alten Forst­
ordnungen - auCh darauf wurde schon hinge­
wiesen - und das Reichsforstgesetz aus dem 
Jahre 1852 wurden jedenfalls von dieser Angst 
und vom forstpolizeilichen Ideengut bestimmt. 
Heute steht jedom bereits die Erhaltung der 
Smutz- und Erholungsfunktion des Waldes 
als .Motiv im Vordergrund. 

Hinskhtlim des staatliChen Einflusses auf 
die Forstwirtschaft gilt heute in Westeuropa 
im allgemeinen folgende Regel: Freiheit dem 
GutwirtsChaftenden, Unterstützung dem Wirt­
smaftswilligen sowie Härte und Strenge dem 
SchleChtwirtsmaftenden! Dieser Grundsatz 
findet zwar noch niCht überall praktisme An­
wendung, bildet aber doch weitgehend das 
Ziel der Uberlegungen im öffentlichen Bereich. 
Auch das uns jetzt vorliegende neue öster­
reichische Forstgesetz wird weitgehend von 
diesem Leitgedanken getragen. 

Der Wald wird oft mit Recht als das Kleid 
der Erde bezeichnet. Tatsächlich ist ein wesent­
licher Teil der Erde vom Wald bedeckt, wobei 
der Begriff "Wald" zum Teil noch als Natur­
wesen im Sinne des Urwaldes zu verstehen 
ist. Aber auch große Urwaldbestände, etwa in 
Amerika, Afrika und Asien, sind bereits der 
wertvollsten Holzarten beraubt, wie Luftbild­
aufnahmen aus der neue ren Zeit beweisen. 

Im Zuge der verschiedenen Entwicklungs­
stufen der Waldnutzung wurde Jahrhunderte 
hindurCh eine ungeregelte . Okkupationswirt­
schaft, das heißt ein Abbau des Holzvorrates 
betrieben. Zur Zeit des HoChkapitalismus etwa 
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erfolgten großflädlenhafte Eingriffe in den 
Wald, das heißt, es wurden große Holzmengen 
durdl Exploitation zwecks gewerblicher und 
industrieller Holzversorgung entnommen 
- denken Sie nur an die Berg- und Hütten­
werke, die Salinen, Glashütten und andere 
mehr -, ohne für eine entsprechende Verjün­
gung des Waldes zu sorgen. Die Folge davon 
waren große Sdläden für den Boden und die 
Landschaft, ja die gesamte Landeskultur über­
haupt, durch Erosion und Versteppung. 

Rund zwölf Prozent der Waldfläche der Erde 
gelten als vom Menschen verwüstet bezie­
hungsweise als "anthropogen devastiert", wie 
es die Forstwirtsdlaft nennt. In den nördlichen 
Regionen hat der Wald eine relativ hohe 
natürliche Regenerationskraft, in den Trocken­
zonen des Südens hingegen führten die star­
ken Waldnutzungen des Mensdlen vielfach 
zur Verwüstung und Verkarstung. Denken 
Sie nur an den Mittelmeerraum, wo ganze 
Küstenstridle, die ursprünglich dicht bewaldet 
waren - wie etwa die gesamte dalmatinische 
Küste -, heute kahlen Karst darstellen. '. 

In den letzten Jahrzehnten versucht nun 
der jugoslawische Staat - aber auch die 
anderen betroffenen Länder -, mit großem 
Aufwand in mühevoller Kleinarbeit die Sün­
den der Vergangenheit zu tilgen und diese 
trockenen Karstflächen wiederaufzuforsten. 
Auch in Osterreich gibt es einzelne Karst­
erscheinungen im Bereich der Kalkalpen, etwa 
im Dachsteingebiet. Auch hier muß der Wald­
ausstattung größte Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, denn im Hochgebirge sind die Extreme 
groß und die Naturgesetze hartl 

Der Begriff "Forst' · ,  ein durch den Menschen 
künstlich beeinflußter Wald im Sinne eines 
Wirtsdlaftsobjektes, ist, global gesehen, nur 
sehr beschränkt anwendbar, denn nur rund 
zehn Prozent, das sind rund 500 Millionen 
Hektar der gesamten Waldfläche der Erde 
sind pfleglich und nachhaltig bewirtschaftet. 
In vielen Ländern ist eine kostspielige Wie­
der- und Neuaufforstung sowie die Umwand­
lung von ertraglosen Busdlwaldungen in 
ertragreichen HoChwald Voraussetzung für die 
Gestaltung einer sinnvollen Forstwirtschaft, 
wie wir sie in österreich nicht zuletzt dank 
der Forstgesetze und einer entspredlenden 
Waldgesinnung unserer Bevölkerung bereits 
haben. 

In OsterreiCh wird seit mehr als hundert 
Jahren eine forstliche NachhaItswirtsChaft be­
trieben, das heißt, die Holznutzung wird ins­
gesamt . auf den Holzzuwachs abgestimmt. 
Durch Wiederbestock.ung der genutzten 
Flächen bilden Verjüngung und Nutzung des 
Waldes bei geordneter Forstwirtschaft einen 

ständigen Kreislauf. Der Leitgedanke dabei, 
dem auch das neue vorliegende Forstgesetz 
gerecht wird, ist folgender: Der Wald muß als 
nationales Gut vor übermäßigen Ansprüchen 
einzelner geschützt werden, um ihn unge­
schmälert kommenden Generationen zu erhal­
ten. 

Die staatliche Waldfürsorge beruht auf der 
Erkenntnis der landeskulturellen Wohlfahrts­
wirkungen des Waldes, der Bedeutung des 
Waldes für den Schutz der Landschaft, etwa 
gegen Erosion, die ausgleichende Einwirkung 
des Waldes auf die Wasserwirtschaft, das 
Klima und so weiter. Wie groß zum Beispiel 
die wasserwirtschaftliche Bedeutung des Wal­
des, speziell in industriell hochentwü:kelten 
und dicht besiedelten Gebieten ist - in wel­
chen Trink- und Nutzwasser meist scbon sehr 
knapp ist -, zeigen neuere Untersuchungen in 
den amerikanischen Nationalforsten, wonach 
der Wert des nachhaltig abgegebenen Wassers 
das Zehnfache des Geldertrages aus den Holz­
nutzungen beträgt. 

Allgemein hat :die Bedeutung des Waldes 
in den letzten Jahrzehnten sehr stark zuge­
nommen. Dabei ist jedoch eine allmähliche 
Schwerpunktverlagerung hinsichtlich der Ge­
wichte seiner Funktionen feststellbar. Bekannt­
lidl erfüllt der Wald bei entspredlender Pflege 
verschiedene Aufgaben, die nicht nur seinen 
Besitzern und den mit Forst und Holz Beschäf­
tigten zum Vorteil gereidlen, sondern die auch 
für die gesamte Volkswirtsdlaft und die All­
gemeinheit von größter Bedeutung sind. Sie 
werden in den Begriffen Flächenfunktion, Roh­
stoffunktion, Arbeitsfunktion sowie Ver­
mögens- und Einkommensfunktion zusammen­
gefaßt. 

Es tut mir leid, daß ich im Hinblick. auf die 
umfangreiche Tagesordnung, die wir noch zu 
erledigen haben, nidlt näher auf die Bedeu­
tung der einzelnen Funktionen eingehen kann. 
Idl möchte aber dodl kurz darauf hinweisen, 
daß die Flächenfunktion des Waldes in Oster­
reich, wie übrigens in allen Industrieländern 
mit dichter Besiedlung und Konzentration der 
Bevölkerung auf Städte und Ballungsgebiete, 
eine immer größere Bedeutung erlangt. Sie 
besteht hauptsächlidl in den sogenannten 
Wohlfahrtswirkungen, die der Wald auf 
Grund seiner eigenartigen Flächenerscheinung 
auszuüben vermag, und in der Rolle, die er im 
Rahmen der Raumordnung und Landesplanung 
sowie auch als Landreserve spielt. 

Wir haben schon gehört, daß rund 45 Pro­
zent der Gesamtfläche und rund die Hälfte der 
Kulturflädle, also wo das Odland ausgeklam­
mert ist, in Osterreich mit Wald bedeckt sind. 
Diese Flädle wird von Jahr zu Jahr zufolge 
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der Aufforstung von landwirtschaftlidten 
Grenzertragsböden - audt darauf hat mein 
verehrter Vorredner hingewiesen - und 
natürlichem Anflug auf bradtliegenden Grund­
stücken größer. 

Was in einem Fremdenverkehrsland wie 
Osterreich, dem im Konzept der europäischen 
Integration im Rahmen einer großräumigen 
Arbeitsteilung weitgehend die Rolle eines Er­
holungsraumes zugedacht ist, der Wald als 
Erholungsfaktor für eine Bedeutung hat, 
bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung. Der 
Wald ist also auch ein wesentlicher Aktiv­
posten für die Volksgesundheit. 

Die Rohstoffunktion erfüllt der Wald in der 
Lieferung von Holz und anderen Nebenpro­
dukten von rohstofflichem Wert. Das Holz ist 
eines der wichtigsten Roh- und Werkstoffe 
unserer Volkswirtschaft. Der jährliche Holz­
einschlag Osterreichs liegt bei über zehn Mil­
lionen Festmeter, wovon wieder der aller­
größte Teil - 84 Prozent - wertvolles Nadel­
holz ist. Damit ist Osterreich ein Holzüber­
schußgebiet und zählt auf dem Sektor Holz 
und dessen Verarbeitungsprodukten zu den 
wichtigsten Exportstaaten Europas. (Bundesrat 
Dr. Rudolf S c  h w a i g e r: An fünfter Stelle 
in der Welt!) Richtig! 

Die Arbeitsfunktion ist zwar von beschränk­
ter Bedeutung, da die Forstwirtschaft eine 
relativ extensive Wirtschaftstätigkeit ermög­
licht, doch sind hier nicht nur die direkt im 
Forst Beschäftigten zu sehen, sondern auch 
alle jene holzbe- und -verarbeitenden Sparten 
der Industrie und des Gewerbes, die auf dem 
Rohstoff Holz basieren. So gesehen ist der 
Wald nicht nur für die vielen großen und klei­
nen Waldbesitzer Existenzgrundlage, sondern 
auch für hunderttausende Arbeitnehmer. 

Die Vermögens- und Einkommensfunktion 
basiert hauptsächlidl auf dem stockenden 
Holzvorrat. Dieser stellt den weitaus größten 
Teil des forstwirtsdlaftlichen Kapitals dar und 
verleiht der Forstwirtsdlaft eine sehr hohe 
Kapitalintensität. Der gesamte Vermögenswert 
des österreidlischen Waldes ist jedenfalls 
- zufolge des international gesehen hohen 
Holzvorrates pro Hektar, wir liegen hier im 
Spitzenfeld - enorm und verleitet nicht nur 
den privaten Waldbesitzer, sondern auch den 
Staat dazu, in fiskalischen Notzeiten in die 
"Sparkasse Wald" zu greifen. 

Jedenfalls zählt Osterreidt zusammen mit 
der Sdtweiz und Deutsdtland, nicht zuletzt 
dank der in diesem mitteleuropäischen Raum 
seit Jahrhunderten vorhandenen Forstordnun­
gen und Forstgesetze, auf dem Gebiet der 
Forstwirtschaft zum absoluten Spitzenfeld. 

Hier können uns weder die Amerikaner noch 
sonstige Kontinente überbieten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I . 
Lassen Sie midl zum Schluß nodt einige kurze 
Bemerkungen zur Wildfrage machen, die seit 
langem nicht nur die Gemüter der Forstleute 
beunruhigt, sondern auch bei den Beratungen 
dieses Forstgesetzes ein� beträchtliche Rolle 
spielte. 

Unbestritten ist, daß Wald und Wild zu­
sammengehören und ein Teil ohne den ande­
ren kaum denkbar erscheint. Ebenso unbe­
stritten ist, daß die Wildschäden im Walde 
insgesamt sehr hoch sind und an mandlen 
Waldorten tatsächlich die Existenz des

' 
Wal­

des gefährden. 

Bekannt ist, daß das Forstwesen nach der 

Verfassung in die Kompetenz des Bundes; 

das Jagdwesen aber in die Kompetenz der 

Länder fällt. Und nun glauben manche Mit­
bürger und Zeitgenossen, daß durch eine Kom­

petenzverschiebung hinsichtlich des Jagd­
wesens vom Land zum Bund das leidige Wild­

problem gelöst werden könnte. Daß dies ein 

Irrtum sein nIuß, geht allein aus der Tatsache 

hervor, daß in der Praxis weitgehend die glei­
chen Beamten beide Kompetenzen wahrzuneh­
men haben. Im Falle des Forstwesens fun­

gieren etwa die Beamten der Landesforst­

inspektionen im Rahmen der mittelbaren Bun­

desverwaltung und im Falle des Jagdwesens 
die gleichen Beamten im Zuge der unmittel­
baren Landesverwaltung. Hier muß man also 
andere Mittel und Wege finden, um zu einer 

Normalisierung der Wildbestände, die derzeit 
entschieden zu hoch sind, zu gelangen. Sicher­
lich wird dazu nicht nur die aktive Mithilfe 
der Landesjägermeister, sondern auch die 
Unterstützung aller Politiker und nicht zuletzt 
auch der Waldbesitzer selbst notwendig sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren' 
Im bin auf Einzelheiten des Gesetzes bewußt 
nimt eingegangen, weil die verschiedenen De­
tails hier im wesentlichen außer Streit ge­
stellt werden können. Ich wollte keine partei­
politische, sondern primär eine forstpolitische 
Rede halten beziehungsweise mit meinen Aus­
führungen hauptsächlich auf die Bedeutung 
des österreichischen Waldes und damit auf den 
Wert dieses Gesetzes hinweisen, das sicher, 
das möchte idt unterstreichen, als Jahrhundert­
gesetz nicht nur in die ruhmreiche Forst­
geschidlte Osterreichs eingehen wird, sondern 
das auch ein Garant dafür sein wird', daß die 
kommenden Generationen einen voll funk­
tionsfähigen Wald als Erbe übernehmen kön­
nen. 
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Ich hoffe, daß die Bestimmungen dieses Ge­
setzes von allen. die sie zu vollziehen haben, 
im gleichen Geiste und einer hohen Wald­
gesinnung zur Anwendung gebracht werden. 
In diesem Sinne geben wir von der OVP dem 
Forstgesetz 1915 gerne unsere Zustimmung. 
(Allgemeiner Beifal1.) 

Vorsitzender: Ich erteile Herrn Staats­
sekretär Dipl.-Ing. Haiden das Wort. 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Halden: 
Hohes Haus ! Herr Vorsitzender! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren I Für die öster­
reichische Forstwirtschaft. für den österreichi­
schen Wald. ganz generell gesprochen für 
alle, die vom Wald und für den Wald leben, 
und für alle jene. die den Wald in welcher 
Form immer in Anspruch nehmen, i'st an sich 
heute der wirklich große Tag; vielleicht ein 
wenig unter Ausschluß der Offentlichkeit, weil 
heute die parlamentarische Behandlung des 
Forstgesetzes abgeschlossen wird. 

Gestatten Sie mir, daß ich vom Ressort­

Ich glaube, zu dieser einhelligen Auffassung, 
die letzten Endes erreicht worden ist, haben 
zwei Dinge beigetragen. Das ist in der Offent­
lichkeit ja schon laut und deutlich gesagt 
worden. 

Zum einen, daß seitens der Regierung un­
mißverständlich immer wieder auch in der 
Offentlichkeit erklärt worden ist, dieses Ge­
setz werde in dieser Legislaturperiode verab­
schiedet werden, weil es wenig Sinn hat, eine 
Frage, die ausdiskutiert und jahrelang inten­
siv behandelt worden ist, auf die lange Bank 
zu schieben. 

In einem Atemzug wurde aber gleichzeitig 
immer wieder erklärt : Für dieses Gesetz brau­
chen wir einen breiten Konsens, brauchen wir 
die Zustimmung aller, weil das einfach not­
wendig ist, um in der Vollziehung die Mit­
wirkung zu mobilisieren, die wir für die Voll­
ziehung dieses Gesetzes brauchen. Diese Fak­
ten haben dann ganz gewiß dazu beigetragen, 
daß sich alle Beteiligten darum bemüht haben, 
einen Kompromiß zu finden, der für alle trag­
bar ist. 

standpunkt zu einigen wichtigen grunds ätz- Es handelt sich dabei keineswegs um einen 
lichen Frage!l und dann zu ei:l!.i!J�� �r���c:�_en,- i�Jl�I _KQII1,p:rQmi§�E:}L _�!l _ <!�I!�_1! man dann 
dIe -in der-Debafte- aufgeWOrfen worden sind, nachher sagt: Glücklich sind wir nicht damit, 
Stellung nehme. weil einfach zuviel an Grundsätzlichem, an 

Wir wollen ganz gewiß nicht pathetisch 
sein, aber dieser Tag heute ist für alle Oster­
reicher oder sollte für alle Osterreicher Anlaß 
zur Freude sein, denn der Wald kommt schließ­
lich der gesamten Bevölkerung in den ver­
schiedensten Auswirkungen zugute. 

Der heutige Tag sollte auch der Beginn 
einer neuen Waldgesinnung sein; einer bes­
seren, einer intensivierten Waldgesinnung, 
denn das gehört mit dazu, weil alle gemeinsam 
dazu beitragen müssen, im Geiste dieses Ge­
setzes nun den Wald für alle auch zu ver-
walten. 

Der Begriff "Jahrhundertgesetz" ist ja schon 
stark in Anspruch genommen worden, aber, 
ich glaube, völlig zu Recht. Nicht nur deshalb, 
weil bis zum 31 . Dezember j a  noch sehr wich­
tige Teile - die ersten 21 Paragraphen, ich 
glaube es sind 21 - des alten Reichsforst­
gesetzes aus dem Jahre 1852 gültig sein wer­
den, sondern auch deshalb, weil nun praktisch 
nahezu das gesamte Forstrecht kodifiziert sein 
Wird und weil sämtliche geltenden Normen 
gründlich durchforstet wurden, weil nun jene 
Bestimmungen, die nicht mehr brauchbar sind, 
die überholt sind, aufgehoben werden und das 
noch Brauchbare erneuert und verbessert wird. 
Schließlich und nicht zuletzt schaffen wir ja 
für weite Teile des Forstwesens neues Recht, 
das dann ab 1 .  Jänner 1 916 gelten wird. 

Wesentlichem verlorengegangen ist. sodaß 
nicht allzuviel mehr an Substanz übrigbleibt. 
Das stimmt ganz gewiß nicht. 

Um es auf einen einfachen Nenner zu brin­
gen: In allen grundsätzlichen Fragen der 
Walderhaltung ist die Vorlage. die nun all­
gemeine Zustimmung findet, kompromißlos 
und konsequent. In allen Begleitmaßnahmen, 
die notwendig sind. ,um auch jenen Hilfe­
stellung zu geben. die Wald besitzen und die 
nun durch dieses Gesetz auch neue VerpfliCh­
tungen übernehmen, war die Kompromiß­
bereitschaft sehr, sehr weitgehend. Ich glaube. 
das kann man mit Fug und Recht sagen. 

Ich möchte das an einigen Beispielen, die 
mir besonders wichtig erscheinen, auch dar­
stellen. Die Walddefinition, lange Zeit umstrit­
ten, ist zwar geändert, sie ist aber die umfas­
sende geblieben, die nicht etwa schwach­
bestocKte Flächen ausschließt. wie es lange 
Zeit verlangt worden ist, sodaß eine Ein­
schränkung des Geltungsbereiches des Forst­
gesetzes durch einen unbefriedigenden Wald­
begriff eindeutig vermieden wurde. Dem 
Grundsatz der Walderhaltung ist also schon 
vom Waldbegriff her Rechnung getragen. 

Eine zweite wichtige Frage : Die Wieder­
bewaldungspflicht, an sich ein feststehender 
Grundsatz des bestehenden, des geltenden 
Rechtes, aber im Zuge der Behandlung des 
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Gesetzes durchaus auch bestritten, vielfach 
besser bekannt als Aufforstungspflicht, ist 
ohne jede Einschränkung gesichert. Durch die­
sen Grundsatz ist der Walderhaltung sicherlich 
Bahn gebrochen. 

Die Auffassungen, die Rodungsbestimmun­
gen zu lockern und weitgehend zu liberalisie­
ren und vor allem auch dann die Rodung zuzu­
lassen, wenn kein öffentliches Rodungsinter­
esse vorliegt, damit aber - entschuldigen 
Sie - die Waldverdrängung zu legalisieren, 
diese Auffassungen haben sidl nidlt durch­
gesetzt. Es bleibt bei einem strengen Rodungs­
verfahren, das die Interessenabwägung zwi­
schen dem öffentlkben Interesse an der Wald­
erhaltung und einem anderen öffentlichen 
Interesse an der Verwendung von bisherigen 
Waldflächen für andere Zwecke vorsieht, wo­
bei allerdings auch auf strukturell notwendige 
Maßnahmen im Interesse der bäuerlichen 
Waldbesitzer Bedacht genommen wurde. 

Ein sehr wesentlidles Instrument zur Siche­
rung des Waldpotentials - es ist heute ja 
schon vielfach darauf hingewiesen worden, 
daß der Wald von vielen Seiten bedrängt und 
zurüd.cgedrängt wird -, ein sehr wichtiges 
Instrument ist der neue Grundsatz, der erst­
malig in das österreichische Forstrecht Eingang 
findet, daß die Vorschreibung von Ersatzauf­
forstungen im Zusammenhang mit Rodungs­
bewilligungen möglich ist beziehungsweise als 
Alternative dazu die Entrichtung einer für 
Neuaufforstungen zwed.cgebundenen Geldlei­
stung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Reichsforstgesetz aus dem Jahre 1852 
stellt noch "die Sicherstellung der Holzbedürf­
nisse" , wie es in der Präambel zum Kaiser­
lichen Patent heißt, in den Vordergrund. Die 
Nutzwirkung des Waldes oder, einfacher ge­
sagt, die Erzeugung des Rohstoffes Holz hat 
seither nichts, aber schon gar nichts an Bedeu­
tung verloren. 

Ganz im Gegenteil. In einer Zeit, in der uns 
prophezeit wird, daß die Rohstoffreserven aus­
zugehen drohen - ich möchte nur an die 
Studie "Die Grenzen des Wachstums" 
erinnern -, gewinnt der umweltfreundliche 
und regenerierbare, also bei einer ordentlichen 
Waldbewirtschaftung immer nachwachsende 
Rohstoff Holz, ganz sicherlich stark an Bedeu­
tung. Das müssen wir erkennen, auch unbe­
schadet der augenblicklichen Situation auf den 
internationalen Holzmärkten. 

Weltkrieges noch nie erlebt haben. Das müs­
sen wir ja auch sehen. Das nur am Rande, weil 
die Frage der Holzpreise angeschnitten wor­
den ist. 

Nun, unbeschadet also dieser wirtschaft­
lichen Bedeutung des Waldes und der Holz­
produktion ist es aber dodl so, daß die über­
wirtschaftlichen Funktionen des Waldes unge­
wöhnlich an Bedeutung gewonnen haben. Sie 
haben immer schon bestanden, sie treten aber 
nun weit mehr als früher in den Blid.cpunkt der 
Offentlichkeit und haben auch eine stärkere 
Wirkung auf die Menschen, die heute leben. 
Das ist die Schutzwirkung, also im besonderen 
der Schutz vor Elementarereignissen, die 
Wohlfahrtswirkung - das ist heute schon 
gesagt worden und schließlich die 
Erholungswirkung. Ich brauche darauf nicht 
näher einzugehen. 

Die Regierungsvorlage hat daher das Ziel 
gehabt - und dieses Ziel ist erhalten geblie­
ben -, diese - um es mit einem umfassenden 
Begriff auszudrücken - Sozialwirkungen des 
Waldes zu sichern und zu verbessern. Das 
bedeutet nun aber zwangsläufig, die Ansprüche 
der Gesellschaft an die überwirtschaftlichen 
Wirkungen, etwa Schutz vor Wasser und 
Lawinen, aber auch Ansprüche des einzelnen 
Staatsbürgers im Bereiche der Erholungsfunk­
tion unabhängig von den Eigentumsverhält­
nissen gesetzlich zu sichern. 

Der Herr Abgeordnete frühwirth hat das 
sehr treffend formuliert, wenn er meint, daß es 
gelte, den Wald als nationales Gut für die 
kommenden Generationen zu sichern in der 
umfassenden Bedeutung des Waldes. Damit 
gerät er natürlich in Widerspruch zu jenen, 
die der Regierungsvorlage unterstellten, sie 
wäre eigentumsfeindlich gewesen. 

Wir haben ja ein seltsames Phänomen er­
lebt: daß heute erfreulicherweise all das unbe­
stritten ist, was noch vor kurzer Zeit als 
gesellschaftsreformatorisdl kritisiert wurde, 
als eine Veränderung der Gesellschaft mit 
bestimmter Schlagseite, und was zum Teil 
sdlon aus dem Jahre 1852 stammt, also vom 
Kaiser mit Kaiserlichem Patent eingeführt 
worden ist. Das ließe sich an Hand einiger Bei­
spiele sehr deutlich darstellen. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben einen 
Lawinenwinter hinter uns, und wir erleben 
in diesen Tagen die Hochwassersituation, die 
uns zum Nachdenken führen sollte. Sosehr 
wir auch in der Zukunft dem Schutzwasserbau 

Das ist ja keine Frage des Holzmarktes ganz besondere Bedeutung zumessen müssen, 
allein, sondern das ist eine Baisse in allen sosehr wir der technischen Wildbadl- und 
Rohstoffbereichen nach einer Hausse, wie wir Lawinenverbauung eine außerordentlidl hohe 
sie für Rohstoffe seit dem Ende des Zweiten Priorität einräumen müssen, sollten wir eines 
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nkbt übersehen: Den besten Schutz vor 
Lawinen und Muren, vor Wildbächen und 
Hochwasser bietet ein gesunder, stabiler 
Wald, der biologisch gesund ist, der gefestigt 
ist, ein geschlossener SchutzwaldQÜrtel in den 
Hochlagen. 

Ich möchte nur ein Beispiel zitieren, weil 
dieses Beispiel im Nationalrat nicht zitiert 
wurde : Nach Dengier, einem unserer Lehrer, 
Herr Professor Frühwirth, pumpt ein Hektar 
Wald während der Vegetationszeit täglich bis 
zu 43.000 Liter Wasser aus dem Boden. Er 
regeneriert damit immer wieder die Wasser­
aufnahmefähigkeit des Waldbodens und ver­
hindert auf diese Weise Hochwasser. Der 
Wald ist also in der Tat der beste Schutz vor 
Elementarereignissen und eine Riesenzisterne 
für das gesunde Wasser, das wir brauchen. 

Ich möchte mich ganz kurz mit der Auf­
forstungspolitik im Bereich der Schutzwälder 
beschäftigen, weil diese Frage besonders stark 
diskutiert worden ist. 

Im Gegensatz zur allgemeinen Wald­
situation, die heute zu Recht als hervorragend 
in tJsterreich dargestellt worden ist - das 
betrifft sowohl den Holzvorrat als auch die 
Waldbewirtschaftung an sich -, sollten wir 
aber erkennen, daß der Schutzwald geschwächt 
und lückig ist, daß er durch Lawinenzüge und 
durch einen hohen Schalenwildstand gefährdet 
ist. In diesen Bereichen der Hochregion er­
wachsen daher in zunehmendem Maße Gefähr­
dungen, denen wir begegnen müssen. _ 

Zunächst die Waldöffnung. Die Frage der 
Waldöffnung hat in der tJffentlichkeit ganz 
besondere Bedeutung gefunden. Das ist auch 
naheliegend, weil dieser Problemkreis nicht 
nur die Forstwirtschaft angeht, sondern auch 
alle Menschen in tJsterreich und darüber 
hinaus auch unsere Gäste, die aus dem Aus­
land kommen, berührt. 

Die Forstwirtschaft - das kann man mit 
großer Berechtigung sagen - hat längst er­
kannt, daß dem steigenden Erholungsanspruch 
der Bevölkerung Rechnung getragen werden 
,muß. In dieser Frage hat sich in einem Zeit­
raum von etwa drei, vier Jahren ein beachtens­
werter Meinungswandel ergeben. Es ist ein­
fach ein unbestrittenes und unbestreitbares 
Erfordernis unserer Zeit, bei fortschreitender 
Industrialisierung, bei vermehrtem Freizeit­
raum und auch bei größerer Mobilität jener, 
die die Freizeit in Anspruch nehmen, das 
Recht auf Erholung in der Waldlandschaft 
gesetzlich zu sichern. Der Anspruch, den Wald 
zu Erholungszwecken aufsuchen zu dürfen, 
ist nun also ein gesetzlicher. 

Es geht jedoch meines Erachtens gar nicht 
so sehr darum, daß den Menschen ein Recht 
eingeräumt und natürlich auch eine Verpflich­
tung auferlegt wird. Heute ist sehr richtig zum 
Ausdruck gekommen, daß man sich in einer 
Waldlandschaft auch entsprechend zu ver­
halten hat. Es geht nicht so sehr darum, daß 
die Menschen nun ein Recht haben, das sie 
bisher nicht gehabt hätten, denn für weite 
Bereiche - das gilt ganz gewiß für den ge­
samten Bauernwald, aber auch für den Staats-

Ich glaube nun, daß dieses Forstgesetz die wald und im wesentlichen auch für den Groß­
Voraussetzung dafür ist, um diesen Schutz- wald - ist der Erholungsuchende schon bis­
waldgürtel zu sanieren. Dazu soll sowohl der her nicht aus dem Wald gewiesen worden ; 
Waldbesitzer beitragen, sofern Erträge aus das waren wenige Ausnahmen. Worum es 
dem Schutzwald erfließen, und auch die öffent- geht, ist, daß eines nicht eintritt, was etwa 
liche Hand hat selbstverständlich ihren Bei- in der Frage der Seeuferproblematik nach dem 
trag dazu zu leisten. Zweiten Weltkrieg völlig übersehen worden 

Wichtig scheint mir, daß im Abschnitt über ist, von uns allen, wenn Sie wollen: daß näm­

die Raumplanung nun auch die Gefahren- lich einzelne ihren Wald abzäunen, ihn prak­

zonenpläne einen festen Platz haben, die ge- tisch durch Absperrungen für die Bevölkerung 

meinsam mit den Gemeinden und Ländern verschließen und damit ein Zustand erreicht 

erstellt werden. Die Gefahrenzonenpläne sol- . wird, der nicht wiedergutzumachen ist. 

len in Kommissionen beraten werden, in die Das ist die Frage, vor der wir heute stehen. 
die Länder und Gemeinden Vertreter entsen- Das wird nicht mehr möglich sein. Es sei denn 
den werden. Damit schaffen wir ja erst die in sehr begründeten Fällen, für die jedenfalls 
Voraussetzung dafür, daß der Bürgermeister ein behördliches Bewilligungsverfahren erfor­
als Baubehörde erster Instanz eher bereit ist, derlich ist. Damit erst kommt diese Mehrfach­
die Gefahrenzonenpläne als Grundlage für die wirkung des Waldes oder, . wie sie auf dem 
Verbauung anzuerkennen. Forstkongreß in Seattle bezeichnet worden ist, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
das "multiple use" voll zur Wirkung. 

Sie haben heute noch eine sehr reichhaltige Das alles verpflichtet natürlich den Staat, 
Tagesordnung, daher möchte ich nur noch zwei auch fördernd einzugreifen. Daher nimmt der 
Fragen behandeln, die in der Debatte eine Förderungsabschnitt eine ganz wichtige 
Rolle gespielt haben. Position in diesem neuen Gesetz ein, wobei 
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selbstverständlich die Förderung zur Erhal­
tung und Verbesserung der Schutz-, Wohl­
fahrts- und Erholungswirkung in gewisser 
Hinsicht im Vordergrund steht, weil das zu-; 
näChst Aufgaben sind, die der öffentlichen 
Hand zukommen. Die Wirtschaftsförderung, 
nämlich die Betriebsstruktur sowie die Pro­
duktivität und die Produktionskraft der Forst­
wirtschaft ganz allgemein zu verbessern und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, auch 
diese Aufgabe der Förderungsbestimmungen 
steht im Vordergrund. 

Die Frage der Wildschäden ist releviert 
worden. Gestatten Sie, daß ich auch dazu Stel­
lung nehme. Das Wild gehört zum Wald ; das 
wird jeder Forstmann, die Jägerschaft selbst­
verständlich und jeder vernünftige Osterrei­
cher sagen. Wild und Wald bilden eine Ein­
heit, und wir müssen auch alles tun, um dem 
Wild dort eine Chance zu bieten, wo es 
zurückgedrängt wird. 

Einer Entwicklung jedoch, die dazu führt, 
daß das Gleichgewicht vollends verlorengeht, 
können wir nicht zusehen. Darin sind zweifel­
los alle Forstleute einer Auffassung, und auch 
die Jägerschaft ist bereit, Konsequenzen zu 
ziehen. 

Ich möchte nur auf das Rundschreiben der 
Salzburger Jägerschaft hinweisen, in dem sehr 
drastisch davon die Rede ist, daß der Schalen­
wildbestand reduziert werden muß. Schäden, 
die im Jahr mit etwa 560 Millionen Schilling 
- von der Bundesversuchsanstalt ermittelt -
festgestellt werden, kann man nicht bagatelli­
sieren. Dabei geht es nicht in erster Linie 
um den finanziellen Schaden. Das Problem ist, 
daß bestimmte Waldtypen, bestimmte Wald­
mischtypen nicht mehr begründet werden kön­
nen und ganze Bestände in .bestimmten Be­
reichen - das gebe ich zu - zusammen­
zubrechen drohen. 

Der Weg, der nun gefunden worden ist, 
nämliCh daß die Bundesregierung an die Bun­
desländer herantritt, um Verträge zu schlie­
ßen, die j a  die letzte Verfassungsgesetznovelle 
ermöglicht, um diesem Problem beizukommen, 
ist sicherlich ein guter Weg. 

Weil die Frage der Verfassung kurz zur 
Debatte gestellt worden ist: Es gibt auch Mit­
bürger und Zeitgenossen, die ein gewisses 
Naheverhältnis zur Hochschule für Boden­
kultur haben, aber offenbar die Stellungnahme 
der forstlichen Professoren der Hochschule 
für Bodenkultur nicht gelesen haben. In dieser 
Stellungnahme zum letzten Entwurf wird sehr 
deutlich dargelegt, daß auch Verfassungs­
bestimmungen einen Weg bieten würden, die­
ses Problem zu lösen. Aber dieser Weg wurde 

nicht beschritten, und es gibt ganz gewiß auch 
andere Möglichkeiten, um dieses Problem ge­
meinsam zu lösen. 

Meine Damen und Herren I Ich glaube, das 
Walderhaltungsprinzip wird durch dieses Ge­
setz voll und ganz gewahrt. Wir können auch 
mit gutem Recht sagen, daß dieses Gesetz der 
Forstwirtschaft eine Hilfestellung wie noch nie 
zuvor dadurch bringt, daß wir sehr umfassende 
Förderungsbestimmungen in das Gesetz auf­
genommen haben und die Lasten aus der 
Waldbrandversicherung zum Teil vom Staat 
übernommen werden. Es gibt noch eine Reihe 
anderer Bestimmungen, die in diese Richtung 
gehen. 

Ganz gewiß ist ein ausgewogenes Gesetz 
zustande gekommen, das auCh darauf Rück­
sicht nimmt, ob es dem Waldbesitzer zumutbar 
ist. Es berücksichtigt damit nicht nur die Inter­
essen des Waldbesitzers, sondern auch die 
Interessen der Offentlichkeit. Und das ist ein 
ebenso notwendiges Erfordernis. 

Die Zustimmung aller Interessengruppen ist 
sicherlich eine gute Grundlage, daß dieses 
Gesetz nun mit der Unterstützung aller in der 
Praxis in die Wirklichkeit umgesetzt und an­
gewendet wird. Und das scheint mir außer­
ordentlich wichtig zu sein. 

Die Forstrechtserneuerung findet nun lhren 
Abschluß, und zwar mit dem umfassendsten, 
mit dem großen Gesetz. Wir sollten allerdings 
nicht der Meinung sein, daß damit für die 
Zukunft forstpolitisch keine Aufgaben gestellt 
sind. 

Die wichtigste Aufgabe, die unmittelbar vor 
uns steht, wird sein, daß wir uns damit be­
schäftigen, eine Vorlage zur Debatte zu stellen, 
die die Möglichkeit bietet, forstliche Zu­
sammenschlüsse zu bilden, weil wir in jenem 
Bereich, in dem der Waldbesitzer nicht auch 
von der Waldarbeit lebt, also in den mittleren 
Forstbetrieben, durch Rationalisierung und 
Maschineneinsatz einen Zustand haben, daß 
die Maschinen nicht rationell eingesetzt wer­
den können, weil sie nicht ausgelastet sind, 
und daß auch die Frage des Forst­
personals Schwierigkeiten macht. Daher wer­
den wir zu einer Lösung kommen müssen. die 
den Zusammenschluß zu größeren Einheiten 
fördert. 

Und für den Staatswald brauchen wir eben ... 
falls neue Rechtsgrundlagen. Das alte Gesetz 
ist nun über fünfzig Jahre alt, und ich. habe 
schon in der Offentlichkeit gesagt, daß wir uns 
damit beschäftigen, eine Vorlage vor­
zubereiten. 
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Hohes Haus I Meine sehr verehrten Damen 
-und Herrenl Wenn dieser einstimmige Be­
smluß im Nationalrat und diese einstimmige 
Zustimmung im Bundesrat zustande gekom­
men ist, dann lassen Sie mich dom feststellen, 
daß vorher - und das mömte im vor allem 
auch im Namen des Herrn Bundesministers 
Weihs tun - monatelang Verhandlungen in 
Permanenz notwendig waren und daß alle 
Beteiligten, ob es nun die Abgeordneten, die 
im Unteraussmuß tätig waren, ob das die 
Experten waren, die den Abgeordnetenklubs 
zur Seite gestanden sind, oder die Beamten 
unseres Hauses oder der übrigen Ressorts 
- das kann mit großer Genugtuung gesagt 
werden -, nur von dem einzigen Willen 
getragen waren, eine Lösung zu finden, die 
auch der andere zu

' 
akzeptieren bereit ist, um 

nom in dieser Legislaturperiode ein gutes 
Gesetz der parlamentarischen Verabschiedung­
zuzuführen. 

Es steht mir sicherlich nicht zu, den Abge­
ordneten Dank und Anerkennung auszu­
'spreeben. Ich bin mir aber Ihrer Zustimmung 
simer, wenn im diesen Dank reebt herzlich 
an die Adresse der Beamten richte, die in der 
Tat Nächte durchgearbeitet haben, was ganz 
gewiß niebt zumutbar war. Sie waren aus 
.eigenen Stücken bereit, ihre Freizeit in dieser 
Zeit uneingesebränkt zur Verfügung zu stellen 
und buchstäblieb viele Nachtstunden darauf zu 
verwenden, um alles das wieder aufzuarbeiten 
und in Einklang miteinander zu bringen, was 
1m Unteraussmuß und auch in - im möchte 
das so formulieren - am Rande der par­
lamentarismen Einriebtungen geführten Ge­
:sprämen gesagt wurde. 

Meine Damen und Herrenl Ich wünsme 
unserem österreiebismen Wald eine smöne 
Zukunft. Danke sehr. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie-. 
gen nimt vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
<lies nimt der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Smluß­
wort gewünsebt? - Dies ist nicht der Fall. 

19. Punkt: Gesetzesbesdtluß des Nationalrates 

vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 

mit dem das Weingesetz geändert wird 
(1427 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
1 9. Punkt der Tagesordnung : Änderung des 
Weingesetzes. 

Beriebterstatter ist Herr Bundesrat Pabst. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berimterstatter Pabst: Dureb den vorliegen­
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll 
die Untersuchung von Weinproben künftig 
durch die Landwirtscbaftlidl-chemisdle Bun­
desversuebsanstalt erfolgen. 

Weiters soll die Bestellung der Mitglieder 
der Weinkostkommission dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz und dem Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie übertragen 
werden, der auch die Geschäftsordnung der 
Weinkostkommission im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und Um­
weltschutz zu erlassen hat. Die Gutachter der 
Untersuchungsanstalt sollen als Sadlverstän­
dige vernommen werden können. 

Zufolge Artikel I Absatz 2 des Strafrechts­
anpassungsgesetzes, BGBl. Nr. 423/1914, ist 
§ 1 Absatz 1 des neuen Strafgesetzes auch auf 
das Weingesetz anzuwenden und daher' man­
gels Anführung der Schuldform der Fahr­
lässigkeit im § 45 des Weingesetzes derzeit 
nur vorsätzliches Handeln nach dieser Ge­
setzesstelle strafbar. Der Gesetzesbeschluß 
sieht daher bei fahrlässiger Begehung der in 
den literae a bis d des § 45 Absatz 1 Wein­
gesetz näher bezeichneten Handlungen eine 
Geldstrafe vor. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig besdllossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt­
smaftsaussdluß somit den A n  t r a g, der Bun­
desrat woNe beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National­
rates vom 4. Juli 1915 betreffend ein Bundes-
gesetz, mit dem das Weingesetz geändert 

Die Abstimmung über die vorliegenden Ge- wird, wird kein Einspruch erhoben . 
. setzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt ge-
trennt. Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Beridü-

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i  m­
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu erheben. 

erstatter. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Czerwenka. Ich erteUp. AI;. ihm. 
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Bundesrat Czerwenka (SPO) : Herr Vor- Das Versdmeiden des Weines hat für die 
sitzender! Herr Staatssekretär! Hoher Bundes- Geschmacksrichtung eine besondere Bedeu­
rat! ICh bin heute bereits der zwanzigste Red- tung. 
ner und werde versuChen, miCh sehr kurz zu 
halten. 

Weiters werde ich auCh bei der SaChe blei­
ben und niCht die Weinerzeugung der Römer 
und GrieChen und deren Trinksitten behan­
deln. 

Die genauen BezeiChnungen ersCheinen mir 
von besonderer Wichtigkeit, und die Einhal­
tung müßte viel mehr als bis jetzt überprüft 
werden, denn man liest sehr häufig in der 
Zeitung, welche Machinationen in diesem Be­
reiche stattfinden. 

Die gegenständliChe Regierungsvorlage, mit Auch der Zusatz von Zucker ist mengen-
der das Weingesetz abermals geändert wird, mäßig genau festgelegt, wenn das natürliche 
ist sChon die fünfte nach dem Zweiten Welt- Wachstum des Weines beziehungsweise die­
krieg. Gestatten Sie mir dennoch einen kurzen Reife beeinträchtigt werden. 
geschiChtlichen Rückblick.. (Allgemeine Heiter­
keit.) 

Die erste Novelle wurde am 6. Juli 1961 
Vom Nationalrat besChlossen. Mit dieser No­
velle wurde die Erzeugung und der Verkehr 
von Wein und von Obstwein geregelt. 

Dieses Gesetz ist sehr umfangreich und faßt 
in neun Absdmitten nicht weniger als 57 Para­
graphen zusammen: die Definition über Wein, 
eine Grundsatzbestimmung, die Anwendung 
von Keltertrauben, Traubenmost und Trauben­
wein, die Weinbehandlung, die die Her­
stellung und Pflege von Wein zum Gegenstand 
hat. 

Wesentlich erscheint mir - und das möchte 
iCh ganz besonders betonen -, daß am Charak­
ter des Weines als Naturerzeugnis, dessen 
entsCheidende stoffliche Grundlage die FrisCh­
traube ist, nichts geändert wird und daß in die 
Naturzusammensetzung nur so weit einge­
griffen werden darf, wie es notwendig ist, um 
dem Enderzeugnis jene EigensChaft zu ver­
leihen, die der herzustellenden Weinart ent­
spriCht. 

In diesem Gesetz werden auch physikalisChe 
Verfahren festgelegt, wobei rechtlich fest­
gehalten wird, daß das Enderzeugnis keine 
gesundheitssChädliche Veränderung erfahren 
darf. 

AuCh das Zusetzen von Stoffen ist genaue­
stens geregelt, zumindest so weit, daß der 
Wein nicht so verändert werden darf - meine 
Damen und Herren, das ist sehr wichtig! -, 
daß die Feststellung der Veränderung frischer 
Weintrauben wesentliCh erschwert oder un­
mögliCh gemaCht wird. 

Die Zusatzstoffe wurden genau festgelegt. 

SChließlich behandelt der § 1 das Entziehen 
von Weinelementen, das nur dann zulässig ist, 
wenn die natürlichen Bestandteile, die dem 
Wein den Charakter geben, nicht entzogen 
werden. (Vorsitzender-Stellvertreter Ing. 
G a s  s n e r übernimmt die Verhandlungs­
leitung.) 

Verdorbene Weine können nach genauen 
Bezeichnungen, die eine zulässige Behand­
lungsweise vorschreiben, nach weiterer Uber­
prüfung für den Genuß freigegeben werden, es 
müßte denn sein, daß sie als Essig verwendet 
oder einem Destillat zugeführt werden. 

Der Weinkonsument, besonders der Wein­
kenner ist daran interessiert, über die örtliche 
Herkunft der inländischen Weine Bescheid 
zu wissen. Deshalb legen dies die Bestimmun­
gen der §§ 1 5  bis 1 7  des genannten Gesetzes 
gen au fest. 

Es ist schon vom Lebensmittelgesetz her 
gesehen von besonderer Bedeutung, daß auf­
gebesserte Weine, sei es mit Zucker oder mit 
Traubendicksaft, besondere Namen be­
kommen. 

J edoc:h tragen die nach besonderer Lesart 
gewonnenen Weine mit Recht die Bezeichnung 
"Spätlese",  "Auslese" - vielleicht gestern 
getrunken! - oder "AusbruChwein", was siCh 
berechtigterweise für den Konsumenten im 
Preis auswirkt. 

Die Voraussetzungen für versetzte Weine 
- auch sie haben besondere Namen - sind 
genauestens festgelegt. Daß man die schlag­
wortartigen und irreführenden Bezeichnungen. 
wie "Gesundheitswein", "Stärkungswein" und 
"Blutwein", im gesChäftlichen Verkehr unter­
sagt hat, kann nur begrüßt werden. 

Die Novellierung dieses Gesetzes erfolgte 
am 17. Juli 1 964. Dabei wurde lediglich der 
Wirksamkeitstermin vom 1 .  Jänner 1961 auf 
1. Jänner 1964 vorverlegt. 

Die weitere Novellierung erfolgte am 
1 6. Juli 197 1 ,  wo Gütebezeichnung "frisch" 
und Eignung des Saftes naCh Graden genau 
festgelegt wurden. 

Dessertwein und Wermut wurden genau 
definiert, weiters wurde die örtliche Herkunfts­
bezeichnung inländischer Weine namentlich 
festgelegt. 
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Da wir uns nicht mit fremden Federn 
schmücken wollen, besagt der § 16, daß unter 
der Bezeichnung "Osterreichischer Wein" nur 
Weintrauben verwendet werden dürfen, die 
ausschließlich im Inland gewonnen wurden. 

Bei Rotwein ist das allerdings anders. Hier 
darf auch dann die Bezeichnung geführt wer­
den, wenn mindestens 85 Raumhundertteile 
aus inländischem Wein bestehen und dieser 
verschnittene Wein die Eigenart des Oster­
reichiscb.en Weines aufweist. 

Sehr zu begrüßen ist in dieser Novellierung 
die Mitteilungspflicht über Weinaufbesserung, 
wenn der Abnehmer dies verlangt. 

Der § 19 definiert die Beschreibung "Quali­
tätswein" wesentlich präziser, legt das Most­
gewicht, Extrakt, Alkoholgehalt, Lesezeit ge­
nauestens fest. 

Erstmals wurde in dieser Novelle für beson­
dere Qualitätsweine das Weingütesiegel ein­
geführt. Antragsberechtigt ist, wer bei min­
destens 2000 Liter Produktion bei Qualitäts­
wein besonderer Reife und Lesart mindestens 
300 Liter bereitstellen kann. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß befaßt 
skh mit den Probenentnahmen des Bundes­
kellereiinspektors zur Untersuchung in der 
Untersuchungsanstalt in Wien. 

Sie legt weiterhin die Mitglieder der Wein­
kostkommission aus den versdtiedenen Mini­
sterien fest, wobei noch andere Interessenten­
kreise mit einbezogen werden. 

Weiters legt diese Novelle auch die Erstel­
lung einer Geschäftsordnung fest. 

. Diese Gesetzesnovelle befaßt sidl ähnlich 
wie die Novelle 1 974 mit jenen Tatbeständen, 
die mit Strafe belegt werden, sei es mit Geld­
oder Freiheitsstrafe. 

Hinsidltlich der Zuständigkeit legt der § 57 
die einzelnen zuständigen Ministerien fest. 

Dieses Gesetz ist eine Ergänzung der bereits 
vorliegenden, soweit sie nicht schon novelliert 
worden sind. 

Wenn manche - und hier spreche ich die 
rechte Seite an - glauben, daß die SPO­
-Regierung nichts für die Weinbauern tut, so 
verweise ich eben auf diese Novellen, die das 
Gesetz der Gegenwart anpassen. 

Ich erinnere aber insbesondere an das Jahr 
1971 , in dem ein sozialistischer Landwirt­
schaftsminister den Weinexport nach Deutsch­
land intensiviert hat. Wenn wir j etzt einen 
-aückschlag erlitten haben, so liegt das auf 
einer anderen Ebene, die jeder von uns aus 
den Zeitungen kennt. Es darf nimt die Profit-

gier einzelner Weingroßhändler ausschlag­
gebend sein, sondern schließlf.ch und endlich 
die Auszeichnungspflicht. 

Wenn diesem Gesetz voll entsprochen wird, 
wird der österreichische Wein zum Wohle 
aller Weinbauern überall begehrt sein. Wenn 
unser alter, von allen geSchätzter und belieb­
ter Volksschauspieler und Weinkenner Hans 
Moser noch leben würde, er würde sich über 
dieses Gesetz sehr, sehr freuen. 

Wir Sozialisten geben dieser Gesetzesvor­
lage gerne die Zustimmung, und ich wünsche 
allen Weinbauern einen guten Ertrag und rufe 
allen jenen zu, die den Wein gerne trinken: 
"Prost'" (Allgemeiner Beifall und Heiterkeit.) 

Vorsitzender-Stellvertreter lng. Gassner: 
Zum Wort ist weiter gemeldet Herr Bundesrat 
Polster. Ich erteile das Wort. 

Bundesrat Polster (OVP) : Herr Vorsitzen­
derl Herr Staatssekretär I Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die drei Gesetze - die 
beiden, die vorher vom Bundesrat genehmigt 
wurden, und das jetzige - gehören in den 
Bereich der Landwirtschaft. I 

Bundesrat Wally hat zum Abschluß seiner 
Ausführungen grundlegende Betrachtungen 
über die Situation der Landwirtschaft ange­
stellt, die ich im allgemeinen positiv bewerte, 
und zwar deswegen positiv bewerte, weil ich 
glaube, daß diese Uberlegungen ein Ausfluß 
jenes Umdenkens in der Offentlichkeit hin­
sichtlich der Einstellung zur Landwirtschaft 
sind, wie wir es heute überall erleben. Wenn 
er nun gesagt hat, daß Unklarheit über die 
gesellschaftspolitischen Zielsetzungen von 
Seite des Bauernbundes bestünde, oder wenn 
er gemeint hat, daß ein langfristiges agrar­
politisch-gesellschaftspolitisches Konzept hier 
fehle, so möchte ich dazu nur einige Fest­
stellungen treffen: 

Kann man heute der Meinung sein, daß es 
konzeptlos gewesen ist, den gewaltigsten Um­
stellungsprozeß, den es in der Landwirtschaft 
in den letzten, wenn Sie wollen, tausend 
Jahren gegeben hat, eigentlich ohne allzu 
große Schwierigkeiten, zumindest bis jetzt, . zu 
bewältigen? 

Kann man davon reden, daß es konzeptlos 
gewesen wäre, wenn es dieser Landwirtschaft 
gelungen ist, bis zu 85 Prozent und darüber 
die Ernährung unserer Bevölkerung zu 
sichern? 

Oder glauben Sie, daß es konzeptlos war, 
wenn es der Landwirtschaft in Osterreich oder, 
wenn Sie wollen, im freien Westen gelungen 
ist, zwischen dem kollektiven · System des 
Ostens und dem privatwirtschaftlichen und 
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hodlkapitalistismen anonymen Farmsystem I ständen von Ihnen in verschiedenen Bereichen. 
Amerikas den bäuerlichen Familienbetrieb in heute noch unterscheiden. 
der Form des Voll-, Zu- oder Nebenerwerbs 
als das tragende Fundament der Landwirt­
schaft in unseren Bereichen zu erhalten? 

Oder glauben Sie, daß es völlig konzeptlos 
gewesen ist, wenn man nun diesen kleinen 
bäuerlichen Familienbetrieben durch die 
Festigung und Schaffung des freien Genossen­
sChaftswesens auCh im wirtsChaftlichen Zusam­
menschluß jenes Rückgrat gegeben hat, das 
diese Landwirtsmaft in die Lage versetzt, 
heute am Markt dom manchmal sChon ent­
sCheidend mitzureden? 

Sind Sie der Meinung, daß diese Dinge alle 
letztliCh nichts bedeuten? 

Ich glaube, daß diese Landwirtschaft bei der 
Sicherung der Ernährung in der Vergangen­
heit noch eines getan hat, etwas, was erst die 
Jetztzeit langsam zu würdigen versteht. Sie 
hat nämlich völlig umsonst, völlig gratis und 
in der meisten Zeit auch völlig unbedankt 
die Kultur- und Erholungslandschaft in unse­
rem Vaterland erhalten. (Beifall bei der OVP.) 

Auch über die Zielvorstellungen für die 
Zukunft sollte Klarheit bestehen, Klarheit dar­
über, daß es ohne die materiellen Voraus­
setzungen in keiner Bevölkerungsgruppe in 
unserem Staate Zielvorstellungen gibt. Es gilt 
also, diese materiellen Voraussetzungen dort, 
wo sie nicht vOThanden sind, zu schaffen und 
darüber hinaus auch die geistigen Voraus­
setzungen für einen gesunden Bauernstand zu 
sChaffen. Die Frage, wo der Platz der Land­
wirtschaft in der Gesellschaft von morgen oder, 
wenn Sie wollen, von heute ist, diese Frage 
kann nicht nur von der Landwirtschaft beant­
wortet werden, sondern sie muß letztlich von 
der gesamten Gesellschaft beantwortet 
werden. 

Hier, glaube im, ist das Umdenken heute 
in der GesellsChaft in vollem Gange, ausgelöst 
durch Dinge, für die die LandwirtsChaft nichts 
kann, für die wir vielleicht alle miteinander 
nichts können, ausgelöst aber durch jene Um­
stände, die ihren NiedersChlag zum Beispiel in 
den Erkenntnissen und in den Publikationen 
des Club of Rome gefunden haben, die in dem 
heute vom Herrn Staatssekretär erwähnten 
Buch "Die Grenzen des Wachstums" ebenfalls 
manchmal in sehr erschreckendem Maße ihren 
Niederschlag gefunden haben. 

Wir vertreten die AnsiCht - ich möChte das 
hier sehr deutlim sagen -, daß wir uns für 
die Zukunft der LandwirtsChaft gewisse 
Grundvoraussetzungen einfaCh nicht wegden­
ken können, die gesellschaftspolitisCh zweifel­
los relevant sind und wo wir uns unter Um-

Wir sind der Meinung, daß das Eigentum 
eine dieser Voraussetzungen ist. Wir sind der 
Meinung, daß das unternehmerisme Risiko, 
die Unternehmerfreudigkeit eine dieser Vor­
aussetzungen ist. Wir sind der Meinung, daß 
die Kooperationsbereitschaft auCh mit anderen 
Berufsständen eine dieser Voraussetzungen 
ist. Wir sind der Meinung, daß die Flexibilität 
und die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde 
Gegebenheiten eine dieser Voraussetzungen 
ist, und wir sind der Meinung, daß die geistige 
AufgesChlossenheit, insbesondere neueren 
wissensChaftliChen Erkenntnissen gegenüber, 
ebenfalls eine jener Voraussetzungen ist, die 
notwendig sind, um den Stalldpunkt der Land­
wirtschaft für die Zukunft festzulegen. 

Ein Satz ist meiner Auffassung nach auCh 
heute absolut gültig : Das teChnisch möglime 
Maximum im BereiCh der Landwirtschaft ist 
niCht ident mit dem wirtsChaftlichen Optimum. 
Diese Erkenntnis bestätigt eigentlich unser 
Leitbild für die Zukunft, daß nämlich auch in 
Zukunft der freie bäuerliche Familienbetrieb 
als Voll-, Zu- oder Nebenerwerbsbetrieb, der 
in der Lage ist, die Ernährung zu sichern und 
auch für eine gesunde Umwelt Sorge zu 
tragen, den Standpunkt des bäuerlichen Be­
rufsstandes in der GesellsChaft fixiert. Wenn 
die Gesellschaft diese Situation erkennt, dann 
werden sich in gegenseitiger Zusammenarbeit 
für die Landwirtschaft und für die Gesellschaft 
in Zukunft zweifellos äußerst positive Aspekte 
ergeben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren r 
Einige Bemerkungen zu · jenem Gesetz, um das 
es hier nun geht, zum Weingesetz. Ich bin in 
weiten Passagen mit meinem Vorredner 
völlig einverstanden. Ich möchte mich nun 
nicht auf Moser oder auf viele andere berufen, 
die bei Betrachtung des Weines zu Ergüssen 
gekommen sind, die Sie in versChiedenen Ge­
dichtsammlungen und so weiter noch naCh­
lesen können. Bei der Novellierung des Wein­
gesetzes geht es meiner Meinung nach um. 
etwas anderes. 

Ich möchte gleiCh eingangs feststellen, daß 
wir dieser Novelle unsere Zustimmung geben 
werden, obwohl sie niCht die optimalen 
Möglichkeiten bietet, die siCh ergeben hätten. 
Es ist gewissermaßen eine kleine Lösung zu­
stande gekommen, weil alle jene Dinge, die 
man hier noch hätte machen können und die 
sich vor allem auf Grund der siCh verändern-­
den wirtsChaftlichen Situation sowohl im Ex­
port wie auch am Inlandsmarkt zwangsläufig 
aufgedrängt hätten, in dieser Lösung nicht be­
rücksichtigt wurden. 
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Es gibt ein auf Grund der Lebenserfahrung 
sehr, sehr vernünftiges Sprichwort, daß einem 
der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube 
auf dem Dach. Völlig unverständlich aber 
müßte es sein, wenn man die Taube in der 
Hand hat, sie loszulassen und eventuell nach 
einem Spatzen auf dem Dach zu greifen. 

Bei der Novellierung oder den Vorschlägen 
zu diesem Gesetz lag eine Eingabe der Präsi­
dentenkonferenz vom 19. März 1975 an das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft vor. 
Ferner lag ein Antrag der OVP-Abgeordneten 
auf Ergänzung der Regierungsvorlage in sehr 
wesentlichen Punkten vor, und zwar in all 
jenen Punkten, die der Herr Bundesrat 
Czerwenka erwähnt hat, die alle diese 
Möglichkeiten der Qualitätskontrolle und die 
Sicherheit des Konsumenten, ein Produkt zu 
trinken, das in jeder Beziehung einwandfrei 
ist und nicht verfälscht sein kann, noch 
wesentlich verbessert hätte. 

Ich möchte nur mit einigen Bemerkungen 
auf die Schwierigkeiten im Export in die Bun­
desrepublik. Deutschland hinweisen. Heute 
hier festzustellen, daß dieser Export dadurch 
zustande kam, daß ihn der der Sozialistischen 
Partei angehörende Landwirtschaftsminister in 
die Wege geleitet hat, ist etwas, was man als 
politische Lobhudelei ruhig vom Tisch fegen 
kann, denn die Verhandlungen über die Ex­
portkontingente wurden von den Genossen­
schaften und vom Weinhandel in sehr, sehr 
eingehenden Beratungen mit deutschen Stellen 
geführt. Auf Grund dieser geschäftlichen Be­
ziehungen ist es dazu gekommen, daß der 
Export nach Deutschland heute die doch 
immerhin ganz respektable Zahl von 250.000 
Hektolitern im Jahr erreicht hat. 

Nun sind wir in Schwierigkeiten gekommen. 
Eine Pressekampagne, die derzeit in Deutsch­
land gegen den österreichischen Wein im 
Gange ist, gefährdet unsere Möglichkeiten, 
und sie trifft - nun spreche ich als Vertreter 
des Bundeslandes Burgenland - insbesondere 
die Exporte von Weinen besonderer Lesart, 
die zum größten Teil aus unserem Bundesland 
kommen. 

Wenn der OVP-Antrag dahin ging, Möglidl­
keiten zu schaffen, um die Qualitätskontrolle 
vor allem bei Weinen besonderer Lesart noch 
zu verbessern, wenn dieser Antrag dahin ge­
gangen ist, im Hinblick auf die Exporte in die 
Bundesrepublik Deutschland durdl Gleichstel­
lung der Weingesetzgebung in unserem Wein­
gesetz mit den Bestimmungen in der EWG 
denen die Möglichkeit zu nehmen, uns den 
Export zu sperren, so bin ich der Meinung, 
daß es überhaupt kein Argument gibt, diese 
Dinge auf die lange Bank zu schieben. 

Durch die Möglichkeit in dieser Novelle. 
auch eine zentrale, konzentrierte Werbung 
auf dem deutsdlen Markt durdlzuführen, hätte 
man angesichts der Dinge, die im Weinbau -­
wir brauchen nur zwei gute Ernten zu haben 
- zwangsläufig kommen werden, die Möglich:" 
keit geschaffen, uns auch in dieser Richtung 
absatzmäßig einiges vom Leibe zu halten. 
Aber es wird sicherlich so sein, daß dann, 
wenn der Absatz nidlt klappt, nicht die an­
sonsten für alles Positive zuständige Bundes­
regierung die Verantwortung trägt, sondern 
selbstverständlidl die Weinbauern oder die 
Landwirtschaftskammern die Verantwortung 
dafür tragen werden. Ich glaube, daß man 
diese Dinge klar und deutlich sagen sollte, 
und zwar deswegen, weil die Weinbauern in 
der jetzigen Situation eigentlich mit Recht er­
warten müßten, daß auch ihre Probleme hier 
gesehen werden. 

Diese Anträge haben weiters zum Ziel ge­
habt, die Kennzeichnungspflicht bei den 
Weinen nun auch für ausländische Weine fest­
zulegen. Meiner Meinung nach ist es eigent­
lich gar nidlt so selbstverständlich, daß diese 
- ich möchte sagen - konsumentenfreund­
lichen Anträge _ von der Produktion kommen. 
Umso unverständlidler .ist es, daß sie von 
jenen abgelehnt wurden, die behaupten, die 
Interessen der Konsumenten in allen Belangen 
immer wieder als die ihren zu vertreten. 

Ich bin der Meinung, daß wahrheitsgetreue 
Kennzeidlnung gerade beim Wein im Inter­
esse der Konsumenten liegen würde. Ich 
glaube, daß das berühmte Wort der Trans­
parenz audl beim Wein nicht gesdladet hätte. 
Es ist unverständlidl, daß diese Novelle in 
dieser Richtung halt doch nur eine kleine 
Lösung geblieben ist. 

Wir sind der Meinung - und das mödlte 
ich hier auch sehr deutlich sagen -, daß Wein­
importe selbstverständlidl notwendig sind. Ich 
möchte das überhaupt nidlt in Abrede stellen. 
Aber wir sind der Meinung, daß diese Wein­
importe so getimed werden können, daß sie 
sidl im österreidlisdlen Marktgeschehen nidlt 
sdlädlich auswirken. 

Hier sind wir mißtrauisch, und zwar des­
wegen, weil wir auf einem anderen Gebiet -
auf dem Gebiet des Gemüses - gesehen 
haben, in welcher Weise die Bundesregierung 
die Frage der Ostliberalisierung gehandhabt 
hat und sie auch derzeit noch handhabt, näm­
lich nicht zum Schutze der österreich ischen 
Landwirtsdlaft, auch nidlt zum Schutze der 
in der Verarbeitungsindustrie beschäftigten 
Arbeiter und auch nicht, glaube idl, zum 
Schutze der österreidlischen Konsumenten, 
weil nämlich die Uberprüfung der Qualität 
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dieser importierten Waren ein Problem dar­
stellt. das meiner Meinung nach mit dem 
Vidierungsverfahren. das ja erst Wochen oder 
Monate nachher zu Erfolgen kommt. überhaupt 
nicht ausreichend ist. 

Wir sind der Meinung. daß in diesen Fragen 
eines feststeht: Trotz vieler Anläufe zu Ver­
ständnis auch für die Belange der Landwirt­
schaft. wie sie heute auch hier zutage gekom­
men ist. ist das sozialistische Trauma von 
einer Konfrontation mit der Landwirtschaft in 
manchen Bereichen noch immer da. Daß dieses 
mit der Zeit abgebaut werde. ist auch mein 
Wunsch. den ich hier bei der Beschlußfassung 
über diese Weingesetznovelle deponieren 
möchte. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Ing. Gassner: 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Berger. Ich erteile das Wort. 

Bundesrat Berger (SPO) : Herr Vorsitzender! 
Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Im wesentlichen hat sich 
j a mein Vorredner, Bundesrat Polster, positiv 
zu den von der sozialistischen Regierung bis 
zum heutigen Tage gesetzten Maßnahmen aus­
gesprochen. Wenn vom Jahre 1 961 bis 1 97 1  
unter der OVP-Mehrheit und der OVP-Ver­
antwortung ' "  (Rufe bei der OVP: 191 1 ?) 
Von 1961 bis 1 910. Bereits ,im Jahre 1911 .  als 
wir die Verantwortung übernommen haben, 
meine Herren, wurde nämlich auf dem Wein­
sektor etwas getan. (Zwischenrufe bei der 
OVP.) 

Ich glaube, das müssen wir Ihnen auch 
trocken sagen: Sie haben ja zehn Jahre lang 
die Möglichkeit gehabt. all das, was Sie heute 
hier vorgebracht haben, durchzuführen. Aber 
entweder haben Sie geschlafen oder Sie haben 
nicht den Mut gehabt. das in Angriff zu 
nehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Als die sozialistische Bundesregierung 1911  
das Weingesetz novellierte, bestand die reale 
Hoffnung. die Diskussionen um den österrei­
mischen Weinverschnitt und die Weinexporte 
würden ruhiger werden. Leider vergeblich. ist 
es doch kürzlich erneut zu heftigen Auseinan­
dersetzungen gekommen. Wie etwa jüngst in 
Rheinland-Pfalz, als der Weinbauverband 
Mosel-Saar-Ruwer heftig demonstrierte. unter 
anderem gegen den Import österreichischer 
Qualitätsweine. was weitwirkende Auswir­
kungen auf den österreichischen Weinexport 
haben könnte. 

So hat der CDU-Abgeordnete Bremm 
scharfe Maßnahmen gefordert und der CDU­
Weinbauminister von Rheinland-Pfalz den 
deutschen Finanzminister aufgefordert, vor 

allem österreichische Importweine wegen der 
kritischen Situation am bundesdeutschen 
Weinmarkt stärker zu prüfen. da angeblich 
viele österreichische Importweine mit Prädi­
katen ausgezeichnet wurden, die nicht den 
bundesdeutschen Qualitätsanforderungen ge­
recht werden. 

Ihren Höhepunkt hat die Kampagne gegen 
Osterreichs Weinexporte erreicht, als sich das 
staatliche Untersuchungsamt Trier, für die 
Prüfung importierter Qualitätsweine zustän­
dig. weigerte, bestimmte Weine für den Import 
in die Bundesrepublik freizugeben. Lieferan­
ten: die Firmen Lenz Moser und Otto Peter­
micheis, seines Zeichens Bundesgremialvor­
steher von Osterreichs Weinhändlern. 

Offenbar soll darüber hinweggetäuscht 
werden, was unter anderem bundesdeutsche 
Importfirmen treiben besonders bei uns im 
Burgenland. So läuft unter der Zahl IX-S6! 
459 bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl 
ein Verfahren gegen den Beauftragten dieser 
Weinhandelsfirma. Auf Grund des Weinge­
setzes sind Weine besonderer Lesart -
Spätlesen, Beerenauslesen, Trockenbeeren­
auslesen - bei der Bezirkshauptmannschaft 
anzumelden. Das hatte auch der Bauer Lang 
aus Illmitz getan. 

Rund 14.000 Liter dieser Sorten wurden bei 
der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl ange­
meldet. Rund 1000 Liter Spätlesen hat er an 
die Firma Menger über ihren Beauftragten in 
Osterreich verkauft. Als er die restlichen 
1000 Liter verkaufte und die Bestätigung der 
Bezirkshauptmannschaft benötigte. wurde ihm 
zu seinem Erstaunen mitgeteilt, er habe die 
Papiere bereits in Anspruch genommen. 

Hier, glaube ich, sehen wir ganz deutlich, 
bei welchen Stellen wir uns melden sollten, 
wenn wir den österreichischen Weinexport 
in die Bundesrepublik forcieren wollen. 

Die uns immer wieder seitens der OVP 
fälschlich vorgeworfene Verunglimpfung oder 
Verdächtigung und die fadenscheinige Behaup­
tung, die Sozialisten wären gegen das Eigen­
tum, die Sozialisten wären gegen den freien 
Bauernstand, wurde, glaube ich, durch die 
viermalige Novellierung dieses Weingesetzes 
echt widerlegt. Hier liegt der Beweis dafür, 
daß uns Sozialisten auch die Landwirtschaft 
und insbesondere die Wirtschaft der Wein­
bauern am Herzen liegt. 

Da uns aber die Existenzsicherung unserer 
Weinproduzenten ebenso wichtig erscheint 
wie die gesamte Weinwirtschaft. wollen wir 
Sozialisten ganz offen bekennen - wenn auch 
mein Vorsprecher versucht hat, dies abzu­
schwächen -, daß es ja doch der sozialistische 
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Minister Dr. Weihs war, der den Weinexport österreichischen Weinwirtschaft dient. Daher 
in die Bundesrepublik Deutschland besonders wird meine Fraktion dem vorliegenden Antrag 
forciert hat. gerne ihre Zustimmung geben. (Beifall bei der 

Es war ein zweiter sozialistischer Minister, SPO.) 

der für die Weinbautreibenden unseres Landes Vorsitzender (der wieder die Leitung der 
die ersten Maßnahmen und Voraussetzungen 
geschaffen hat, um mehr aus ihrem Produkt 
Wein herauszuholen. Es war Finanzminister 
Androsch, der die Weinsteuer abgeschafft hat, 
die Ihr Krisenprofessor Koren eingeführt hat. 
(Beifall bei der SPtJ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der OsterreichisChen Volkspartei !  Ich würde 
daher heute an Sie den Appell riChten, daß 
Sie bei Ihren gelegentlichen Besuchen in der 
Bundesrepublik Deutschland vor allem mit 
Ihren Parteifreunden .in der eDU, die wesent­
lich zu diesem Mißton in der Bundesrepublik 
beitragen, und daß Ihr Parteivorsitzender 
Dr. Schleinzer bei gelegentlichen Gesprächen 
mit Dr. Kohl in der Bundesrepublik Deutsch­
land echt im Interesse unserer Weinbauern 
redet. 

Entgegen den konservativen MiesmaChern 
haben wir Sozialisten zu unserer Wirtschaft, 
vor allem zur Qualität unserer Weine Ver­
trauen. In diesem Zusammenhang ist meiner 
Meinung nach zu sagen, daß die österrei­
chischen und vor allem die burgenländischen 
Weine keine echte Konkurrenz zu den Weinen, 
die in Deutschland erzeugt werden, sind, da 
die österreichischen - und hier wieder die 
burgenländischen - Weine eine Güte auf­
weisen, wie sie in Deutschland auf Grund des 
Klimas und der geographischen Lage nicht er­
zeugt werden kann. Die sonnige Lage und das 
Klima des Neusiedlersees sind ja Vorausset­
zungen für eine Spitzenqualität, wie sie sonst 
nirgends anzutreffen ist. Sie sind Vorausset­
zungen für eine vollkommene Reife der 
Traube und Voraussetzung für die Produktion 
echter Spät- und Auslesen ohne jeglichen 
Zmx.erzusatz. 

Seitens des Ministeriums bemüht man sich 
seit Monaten darum, Kollege Polster, mit den 
zuständigen Stellen in allen die Weinwirt­
schaft betreffenden Fragen eine Einigung zu 
erzielen. Bisher war dies leider nicht möglich, 
da die Beteiligten selbst keinen gemeinsamen 
Konsens gefunden haben. Eine überregionale 
Herkunftsbezeichnung sowie die Bezeieh­
nungspflicht für ausländische Weine müßte 
ja auch noeh mit den Vorstellungen der EWG 
abgestimmt werden. 

Zusammenfassend möchte ich daher sagen: 
Wir Sozialisten waren immer bereit, die öster­
reiehische Qualität und unsere ehrlichen 
Weinhauer zu schützen. Wir sind auch weiter­
hin bereit, alles zu unternehmen, was der 

Verhandlungen übernommen hat): Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Dies ist nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist gesChlossen. 

Wird vom Berichterstatter das Wort ge­
wünscht? - Er verzichtet. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er­
heben. 

Vorsitzender: Meine Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir eine kleine Zwischenbemer­
kung. Ich habe mich wiederholt um die Luft 
und auch um die Temperatur hier im Raum 
gekümmert. Es wird mit Vollast Friscbluft 
eingeblasen. Wir stehen derzeit bei 23 Grad 
plus. Mehr können die Mitarbeiter nicht tun. 
Ich bitte um EntsChuldigung und um Verständ­
nis. 

Im übrigen darf ich Sie darauf aufmerksam 
machen, je öfter die Türen auf- und zugehen, 
umso schlechter funktioniert die Klimati­
sierung; dies nur eine bescheidene Bemerkung. 

20. Punkt: Gesetzesbesdlluß des NaUonalrates 
vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Land- und forstwirtsdlaftliche 
Landeslehrer-Dienstgesetz geändert wird (1428 

der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
20. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Land- und forstwirtschaftliehen Landeslehrer­
Dienstgesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing Eder. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Eder: Hoher Bundesrat! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll die Lehrverpflichtung der 
Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer 
ab 1 .  Jänner 1975 um eine halbe Stunde und 
ab 1 .  September 1975 um eine weitere halbe 
Stunde gekürzt werden. 

Weiters sollen die Bestimmungen des § 47 
Absatz 6 des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landeslehrer-Dienstgesetzes an die Bestim­
mungen des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1 972 
über die Bezüge und Pensionen der obersten 
Organe des Bundes (Bezügegesetz), BGBI. 
Nr. 273, angepaßt werden. 

922 
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Ferner soll bei Land- und forstwirtschaft­
limen Landeslehrern, die bereits dreimal 
dienstbeurteilt sind, ab der zwölften Gehalts­
stufe nur mehr eine Dienstbeurteilung auf 

' Antrag der Dienst- oder Sdlulbehörde erfol­
gen. 

Der Wirtsdlaftsausschuß hat die gegen­
ständlidle Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsaussmuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Land- und forstwirt­
sdlaftliche Landeslehrer-Dienstgesetz geän­
dert wird, wird kein Einsprudl erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Beridlt-

Staaten auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs 
festigen. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei 
den touristischen Interessen der Entwicklungs­
länder gewidmet und eine wirksame Zusam­
menarbeit mit den zuständigen Organisationen 
der Vereinten Nationen angestrebt werden. 

Dem Nationalrat ersdlien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Staats­
vertrages die Erlassung von Gesetzen im Sinne 
des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungs­
gesetz zur Erfüllung des Staatsvertrages nidlt 
erforderlidl. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen. keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtsmaftsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend Satzung der Welt­
Fremdenverkehrsorganisation samt Anhang 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies wird kein Einspruch erhoben. 

erstatter. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

nicht der Fall. 

-Wir kommen zur Abstimmung. 
Vorsitzender: Ich danke Herrn Bundesrat 

Mayer für die Beridlterstattung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der Bevor im Herrn Bundesrat Dr. ReichI das 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des Wort erteile, erlaube ich mir, den im Hause 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er- ersmienenen Bundesminister für Auswärtige 
heben. Angelegenheiten Dr. Bielka herzlich zu be-

21. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend Satzung der Welt­
Fremdenverkehrsorganisation samt Anhang 

(1429 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 21 .  
Punkt der Tagesordnung:  Satzung der Welt­
Fremdenverkehrsorganisation samt Anhang. 

Beridlterstatter ist Herr Bundesrat Mayer. 
Ich bitte um den Beridlt. 

Beridlterstatter Mayer: Hoher Bundesrat! 
Die Welt-Fremdenverkehrsorganisation 
"World Tourism Organization" (WTO) - soll 
die bisherigen Aufgaben der "International 
Union of Official Travel Organizations" 
(IUOTO) der Förderung des Fremdenverkehrs 
als Mittel der wirtschaftlichen Entwicklung 
wahrnehmen. Darüber hinaus soll sie neben 
dem Austausch von Informationen, der Er­
arbeitung von Studien und Prognosen, der 
Abhaltung von Seminaren und Konferenzen 
sowie der Hilfe bei der Berufsausbildung 
im Fremdenverkehr die Zusammenarbeit aller 

grüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

Das Wort hat Herr Bundesrat Dr. Reichl. 

Bundesrat Dr. Reichl (SPO) : Hoher Bundes­
-rat! Bevor ich zum eigentlidlen Thema komme. 
möchte ich meinem langjährigen Freund und 
Diskussionspartner Dr. Heger herzlich zu dem 
hohen Amt beglückwünschen, das er heute 
übernommen hat. 

Ich freue midl aum über das, was er ein­
leitend als alter Reformer im Bundesrat gesagt 
hat, da ich diesem Reformkomitee auch schon 
viele Jahre angehörte. schon zu einer Zeit, in 
der unser jetziger Herr Bundespräsident Dok­
tor Kirchsmläger Chef der Völkerrechtsabtei­
lung war. ICh habe dort mit seiner Unterstüt­
zung eine lange Arbeit über die Situation der 
Zweiten Kammern in Europa gemacht. 

In dieser Zeit hatte ich sehr oft Gelegenheit, 
mit Kollegen Dr. Heger zusammenzuarbeiten. 

Ich möchte ihm also nochmals herzlich 
gratulieren und hoffe also auch, daß weiterhin 
die Sonne seines Vorsitzes über uns Bundes-
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räte in der österreichischen Republik leuchten republik in bezug auf den Fremdenverkehr ein 
wird. (Beifall bei der OVP.) sehr kostbarer und bedeutender Partner. 

Nun möchte ich zum eigentlichen Thema 
kommen, meine Damen und Herren! Die öster­
reichische Fremdenverkehrswirtschaft hat 
bereits zwei Jahre nach dem Zweiten Welt­
krieg, also in einer Zeit tiefster Not, Bindungen 
zu internationalen Organisationen gefunden. 
So wurde sie Mitglied einer internationalen 
Fremdenverkehrsorganisation privatrecht­
licher Natur, und die Mitgliedsbeiträge 
wurden bis jetzt von der österreichischen 
Fremdenverkehrswerbung bezahlt. 

Für den Beitritt Osterreichs zur neubegIÜn­
deten und offiziellen Welttouristenorganisa­
tion ist ein Staatsvertrag notwendig, da dem 
Staate finanzielle Verpflichtungen auferlegt 
werden und den Organisationen die üblidlen 
Immunitäten eingeräumt werden müssen. Der 
Nationalrat hat seinen Beschluß gefaßt, und 
mit der heutigen Sitzung wird auch der Bun­
desrat voraussichtlich seine Zustimmung 
geben. Als provisorischer Sitz wurde Genf 
vorgesehen, der Mitgliedsbeitrag wird sich 
zwisdlen 34.000 und 40.000 Dollar bewegen. 

Osterreidl hat seit Unterzeichnung des 
Staatsvertrages 1955 und mit dem Erringen 
seiner Freiheit eine sehr klare außenpolitische 
Linie in bezug auf die Mitarbeit in inter­
nationalen Organisationen verfolgt. Durch die 
amerikanische Marshallplanhilfe ist es zu­
nächst einmal hineingewadlsen in die OEEC 
und dann ab 1960 in die OECD, die Organi­
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Von der Marshallplanhilfe stam­
men auch die ersten Impulse für die öster­
reidlische· Fremdenverkehrswirtsdlaft, die sich 
so auswirkten, daß unsere Republik heute zu 
den attraktivsten Fremdenverkehrsländern 
Europas zählt. 

Bekanntlich wurden die Lücken unserer 
Zahlungsbilanz immer wieder durch Uber­
schüsse in der Fremdenverkehrswirtschaft aus­
gefüllt. So stiegen die Nächtigungen von 1955 
bis 1974 von rund 30.000 auf rund 90 Millionen 
und der Eingang an Devisen von rund zwei 
Milliarden auf mehr als rund vierzig Milliar­
den Schilling. Die Deckung des Außenhandels­
passivums stieg von rund 33 Prozent des 
Außenhandelspassivums auf rund 75 Prozent 
im Durchschnitt. Es hat ein Jahr gegeben -
das war 1910 -, in dem das Außenhandels­
passivum durdt den Fremdenverkehr sogar 
hundertprozentig abgedeckt werden konnte. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch 
auf eine Prognose hinweisen, die jetzt im 
"Spiegel" ersdtienen ist. Prognosen muß man 
nicht immer glauben. Sicherlich ist die Bundes-

In dieser "Spiegel" -Prognose habe ich ge­
lesen, daß im Jahre 1 915 etwa 27 Prozent der 
Bundesdeutschen ihren Urlaub in Osterreich 
verbringen werden, etwa 16 Prozent werden 
ihren Urlaub in Italien verbringen, 15 Prozent 
in Spanien und etwas über 1 Prozent in 
Jugoslawien. Ich sage das deswegen, weil das 
für Osterreich sehr interessant ist. Ich muß 
also hier zusammenzählen: die 27 Prozent, 
die ihren Urlaub in Osterreich verbringen 
werden, und die 1 6  Prozent, die nach Italien 
reisen werden. Der größte Teil wird Osterreich 
berühren, und auch jene 7 Prozent der Bundes­
deutschen, die nach Jugoslawien fahren. 

Eine andere Statistik besagt, daß im Jahre 
1 974 etwa 60 Prozent der Bundesdeut­
schen im Urlaub mit dem Auto unterwegs 
waren. Jetzt kann man sich vorstellen, was 
das für Osterreich in bezug auf die Verkehrs­
situation im Jahre 1 975 bedeutet. 

Meine Damen und Herrenl Bei Betrachtung 
unserer Fremdenverkehrswirtschaft soll man 
eines nicht übersehen, daß nämlich dieser Auf­
schwung, den ich erwähnt habe, möglich war, 
weil auf beiden Seiten der Wirtschaft, bei 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern, ein gewis;. 
ses Maßhalten vorhanden war. Professor Dok­
tor Schambeck hat von diesem Maßhalten ge­
sproChen, indem er den deutschen Soziologen 
Max Weber zitierte. Ich werde das nom. etwas 
näher unterstreim.en und darauf hinweisen, 
was das eigentlich zu bedeuten hat. 

Sicherlich gab es auch Ausnahmen, aber für 
den größten Teil muß anerkannt werden, daß 
man sich seiner Aufgabe im österreichischen 
Fremdenverkehr bewußt war. Am besten zeigt 
sich das, wenn wir Vergleiche mit Italien 
ziehen, wo Verhandlungen nur dann zu Ergeb­
nissen führen, wenn vorher gestreikt wird. 
Jeder, der seinen Urlaub in Italien verbracht 
hat oder dort zu tun gehabt hat, weiß, was 
es bedeutet, wenn er auf der Rückreise ist, 
und es bricht momentan ein Streik aus. Ich 
habe das vor kurzer Zeit erst erlebt. 

Wenn man die hervorragenden Leistungen 
der österreichischen Fremdenverkehrswirt­
schaft unterstreicht, dann darf man nicht ver­
gessen, daß auch der Osterreichische Gewerk­
schaftsbund durch seine Verhandlungstaktik 
sehr Wesentliches dazu beigetragen hat. 

Wir in Ost erreich können uns kaum vor­
stellen, daß österreichisches Fremdenverkehrs­
personal ausgerechnet in der Hochsaison zu 
streiken beginnt. In Italien ist das eine All­
täglichkeit. Wenn die Kommunisten in Italien 
bei den letzten Regionalwahlen einen über-
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durchschnittlichen Erfolg erringen konnten, 
dann hängt das damit zusammen, daß 
man in unserem Nachbarland eben noch 
keine passende Form des sozialen Ausgleichs 
gefunden hat. 

So gesehen hängt der große Aufschwung 
im Fremdenverkehr nicht nur von unseren 
Seen und Bergen, von unserem Almen und 
Wäldern und nicht nur von unseren histori­
schen Werten ab, die wir zu bieten haben, 
sondern sehr wesentlich auch von der sozialen 
Ordnung, die wir in der Zweiten Republik 
geschaffen haben. 

Unsere konstruktive Mitarbeit in internatio­
nalen Organisationen, die ein Teil unserer 
Außenpolitik ist, wird nicht von allen unseren 
Mitbürgern bejaht. Manchesmal wird sie als 
Verschwendung hingestellt. 

Jetzt möchte ich mir noch erlauben, einige 
Bemerkungen zu dem zu sagen, was Kollege 
Göschelbauer im Zusammenhang mit dem 
Entschädigungsgesetz gebracht hat. Er hat auf 
die Mitgliedsbeiträge hingewiesen, die man in 
internationalen Organisationen bezahlen muß. 

Meine Damen und Herren! Wenn man Mit­
glied der Arbeiterkammer ist, muß man einen 
Mitgliedsbeitrag zahlen. Wenn man der Han­
delskammer angehört, muß man einen Mit­
gliedsbeitrag zahlen. Wenn man der 
Bauernkammer angehört, muß man auch einen 
Beitrag zahlen. Wenn man einer internatio­
nalen Organisation angehört, die ja gleich­
zeitig Interessenvertretung gewisser wirt­
schaftlicher Branchen Osterreichs darstellt, 
muß man natürlich auch einen Beitrag zahlen. 
Das ist doch ganz selbstverständlich. Ich kann 
das nicht so machen, daß ich sage: Zahlen wir 
nichts und verwenden wir das für unsere Mit­
bürger. (Zwischenruf des Bundesrates 
G ö s e  h e l b a u  e r.) 

Die Zusammenarbeit eines kleinen Staates 
mit internationalen Organisationen ist auch 
wirtschaftlich von ganz besonderer Bedeutung. 
Ich bin auch der Meinung, daß der Lebens­
standard unseres Volkes sehr wesentlich von 
diesen Bindungen abhängt und daß von diesen 
Bindungen der Außenhandel abhängt und 
nicht zuletzt auch der Fremdenverkehr, der uns 
so viel bringt. 

Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit -
das möchte ich hier noch einmal sagen -, daß 
Osterreich in allen internationalen Organisa­
tionen in irgendeiner Weise, den finanziellen 
Möglichkeiten entsprechend, präsent sein muß. 
Ich glaube, es muß auf diese Weise auch ein 
klares Verhältnis zu den Märkten der Zukunft, 
zu den jetzigen Entwicklungsländern geschaf­
fen werden. Wir brauchen dieses Verhältnis 
auch aus wirtschaftlichen Gründen. 

Wie aus einem Dokument der Brüsseler 
Kommission, das ich unlängst in der Hand 
gehabt habe, hervorgeht, sind diese Entwick­
lungsländer der Dritten Welt - nicht einge­
rechnet die 011änder - Käufer im Wert von 
55 Milliarden Dollar, und umgekehrt erhalten 
sie 25 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe. 
Sehen Sie, was das für die Wirtschaft der 
europäischen Staaten bedeutet. 

Die EG hat mit 46 Entwicklungsländern 
Präferenzverträge abgeschlossen. Das sind die 
Entwicklungsländer, mit denen auch Osterreich 
über die Fremdenverkehrsorganisationen in 
Verbindung tritt. Osterreich hat an all diesen 
Bindungen sehr großes Interesse, da es Mit­
glied der großen europäischen Freihandels­
zone ist. Sie kennen ja die Bindungen Oster­
reiChs, der Schweiz und Schwedens an dieses 
Kerneuropa. 

Wir können also die Uberzeugung haben, 
Ich meine, diese Beiträge sind doch ' für die daß die Mitarbeit Osterreichs in der inter­

österreichische Wirtschaft sehr kostbar. Wenn nationalen Touristenorganisation eine kon­
wir diese Bindungen zu den internationalen struktive sein wird und daß sie nützlich sein 
Organisationen nicht hätten - das möchte ich wird für die österreidrlsdle Wirtsmaft. 
deutlich in Anwesenheit des Herrn Bundes-
ministers unterstreichen -, dann wäre es 
wahrscheinlich nicht möglich, daß in New York 
bei den Vereinten Nationen ein Dr. Waldheim 
als Generalsekretär sitzen könnte. Es wäre 
wahrscheinlich auch nicht möglich, daß ein 
Osterreicher, Karl Czernetz, Präsident des 
Europarates ist. Wahrscheinlich wäre es auch 
nicht möglich, daß ein österreichischer Sozia­
list Präsident der Sozialistischen Internatio­
nale ist. Ich könnte noch verschiedene andere 
Dinge aufzählen. Es wäre auch nicht möglich 
gewesen, daß ein Osterreicher Generalsekretär 
des Europarates geworden wäre. 

Mit der Zielsetzung - das ist auch sehr 
interessant im Artikel III -, die auf inter­
nationale Verständigung und auf die Wahrung 
der Menschenrechte ebenso zielt wie auf wirt­
schaftliche Erfolge, können wir einv�rstanden 
sein. Freilich werden diese Ziele, wie sie in 
Artikel UI aufscheinen, nicht von allen einge­
halten werden. Das wissen wir aus den Erklä­
rungen, die wir in den verschiedenen inter­
nationalen Organisationen gehört haben. So 
gesehen geben wir diesem Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates gerne unsere Zustimmung. 
Danke schön. (Beifall bei der SPtJ.) 
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Vorsitzender: Ich möchte mich bei dieser Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi-
Gelegenheit bei Herrn Bundesrat Dr. Reichl gung des Absdllusses des vorliegenden Staats­
für seine persönlichen Worte der Begrüßung vertrages die Erlassung von Gesetzen im 
hier sehr nett bedanken. Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Ver-

Eine weitere Wortmeldung liegt mir nicht 
vor. 

Wünscht trotzdem jemand das Wort? 
Dies ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist somit geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bunde,srat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

22. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 über ein Protokoll betreffend die 
Abänderung des am 22. November 1928 in 
Paris unterzeichneten Abkommens über inter­
nationale Ausstellungen samt Anhängen 

(1430 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
22. Punkt der Tagesordnung : Protokoll be­
treffend die Abänderung des am 22. November 
1928 in Paris unterzeichneten Abkommens 
über internationale Ausstellungen samt An­
hängen. 

fassungsgesetz zur Erfüllung des Staatsver­
trages nicht erforderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen : ·  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1 915 über ein Protokoll betreffend die 
Abänderung des am 22. November 1 928 in 
Paris unterzeichneten Abkommens über inter­
nationale Ausstellungen samt Anhängen wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Mir liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wünscht trotzdem jemand das Wort? 
Dies ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dipl.-
Ing. Dr. Frühwirth,  Ich bitte um seinen Bericht. 23. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 

4. Juli 1975 betreffend ein Ubereinkommen 
Berichterstatter Dipl.-Ing. Dr. Frühwirth: 

Herr Vorsitzender!  Sehr geehrte Damen und 
Herren! Das gegenständliche Protokoll, das 
von Osterreich am 28. September 1973 unter­
zeichnet wurde, enthält ein völlig neues Ver­
tragswerk, das nicht als Abänderung eines 
bestehenden Abkommens, sondern als dessen 
Neufassung anzusehen ist und das, wie aus 
der Präambel des Protokolls zu entnehmen ist, 
an die Stelle des bisherigen Abkommens tre­
ten soll. Es hat zum Ziele, die Vorschriften 
und Verfahren betreffend die internationalen 
Ausstellungen und die Bestimmungen über die 
Tätigkeiten des Internationalen Ausstellungs­
büros abzuändern und eine Zollregelung für 
die Einfuhr von Waren durch die Teilnehmer 
an internationalen Ausstellungen zu schaffen. 
Sobald das Abänderungsprotokoll vom 
30. November 1 912 in Kraft tritt - dies ist 
dann der Fall, wenn 29 Staaten Vertrags­
partei geworden sind -, werden das Abkom­
men über internationale Ausstellungen 1 928, 
dem auch Osterreich beigetreten ist (BGBl. 
Nr. 65/1915), und die nachfolgenden Änderun­
gen dieses Abkommens materiell derogiert. 

über ein Internationales Energieprogramm 
samt Anlage (1431 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
23. Punkt der Tagesordnung: Ubereinkommen 
über ein Internationales Energieprogramm 
samt Anlage. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hötzen­
dorfer. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Hötzendorier: Das vor­
liegende Ubereinkommen gliedert sich in ein 
Notstandsprogramm für eine kollektive 
Sicherung der Versorgung mit Erdöl und Erd­
ölprodukten im Falle zukünftiger Mangellagen 
sowie in eine Regelung über eine langfristige 
Zusammenarbeit, die in ihren Einzelheiten bis 
Juli 1975 noch näher festzulegen sein wird. 

. Für die Hintanhaltung beziehungsweise 
Vermeidung zukünftiger Versorgungsstörun­
gen ist ein System vorgesehen, das einerseits 
für die Mitgliedstaaten die Verpflichtung zur 
Aufrechterhaltung von Mindestvorräten und 
zur Einführung von Mindestnachfrage­
beschränkungen für den Fall einer Verminde-
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rung der Olversorgung vorsieht sowie 
andererseits - sollte die Olversorgung eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten unter ein fest­
gesetzes Maß sinken - eine gleichmäßige 
Verteilung der noch verfügbaren Olmengen 
auf alle Mitgliedstaaten in Aussicht nimmt. 

Eines der wesentlichsten Ziele des Uber­
einkommens ist es, zu einem konstruktiven 
Dialog mit den Erdölproduzentenstaaten und 
anderen Konsumentenstaaten beizutragen, um 
eine Stabilisierung der Weltenergiemärkte 
und damit auch des internationalen Handels­
und Finanzsystems zu erreichen. 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschluß­
fassung im Gegenstande im Sinne des 
Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungs­
gesetz beschlossen, daß dieser Staatsvertrag 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen 
ist. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständHche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschafts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

sieht eine Aufstockung der Bestellermächti­
gung für Zwecke der Erweiterung und Erneue­
rung des Fernmeldenetzes, die für den Pro­
grammzeitraum 1964 bis 1916 mit 24,8 Mil­
liarden Schilling festgelegt war, um 1 ,8 Mil­
liarden auf 26,6 Milliarden Schilling vor. Wei­
ters werden zur Verwirklichung der im Unter­
nehmensplan der Post- und Fernmeldeverwal­
tung postulierten Investitionsziele für den 
Programmzeitraum 1911 bis 1980 die Mittel 
zur Vergabe von Bestellungen mit 21 Mil­
liarden begrenzt. 

Nach den Erläuterungen zur Regierungs­
vorlage steht dem Bundesrat ein Einspruchs­
recht nur hinsichtlich des Artikels I Ziffer 1 ,  
soweit darin Bestimmungen über den Wir­
kungsbereich der Bundesministerien getroffen 
werden, sowie hinsichtlich des Artikels II zu. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r ci g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National-
Gegen den Beschluß des Nationalrates vom rates vom 3. Juli 1915 betreffend ein Bundes-

4. Juli 1915 betreffend ein Ubereinkommen gesetz, mit dem das Fernmeldeinvestitions­
über ein Internationales Energieprogramm gesetz geändert wird (FMIG-Novelle 1975) , 
samt Anlage wird kein Einspruch erhoben. wird, soweit er dem Einspruchsrecht des Bun-

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn BeriCht- desrates unterliegt, kein Einspruch erhoben. 

erstatter. 

Wortmeldungen liegen mi.r keine vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

24. Punkt: Gesetzesbesdtluß des Nationalrates 
vom 3. Juli 19'15 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Femmeldeinvestitionsgesetz ge­
ändert wird (FMIG-Novelle 1915) (1432 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
24. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Fernmeldeinvestitionsgesetzes (FMIG-Novelle 
1915) . 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Koppen­
steiner. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Koppensteiner: Herr Vor­
sitzender! Herr Bundesminister I Meine 
Damen und Herren I Dieser Gesetzesbeschluß 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Bevor ich in die Debatte eingehe, begrüße 
ich den im Haus ersChienenen Herrn Bundes­
minister für Verkehr Erwin Lane. (All­
gemeiner Beifall.) 

Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Josef 
Schweiger gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Josef Schweiger (SPO) : Herr Vor­
sitzenderl Herr Bundesministerl Meine Damen 
und Herren! Der dem Bundesrat zur ver­
fassungsmäßigen Behandlung zugeleitete Ge­
setzesbeschluß des Nationalrates vom 3. Juli 
1975 betrifft - man könnte es nach dem 
wesentlichen Inhalt der - unter Anführungs­
zeichen - "sehr sachlichen Ausführungen" 
des Hauptredners der großen Oppositions­
partei in der betreffenden Nationalratssitzung 
kaum für möglich halten - die finanzielle 
Vorsorge für die in den kommenden Jahren 
- bis 1980 - notwendigen Investitionen der 
Post- und Telegraphenverwaltung auf dem 
Fernmeldesektor. Nach den Worten des Abge­
ordneten Dr. König hätte der Zuhörer eher den 
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Eindruck mitgenommen, es handle sich um ein 
Gesetz, welches die Zeitungszustellung an 
Samstagen regelt und das nur ganz nebenbei 
auch einige Finanzierungsaspekte für die so 
dringend erforderlichen Fernmeldeinvestitio­
nen behandelt. 

Ohne die parlamentarische Redefreiheit 
auch nur im geringsten antasten zu wollen, 
hätte ich mir persönlich mehr Befassung mit 
dem Inhalt der Regierungsvorlage gewünscht. 
Die große Bedeutung der letztlich im National­
rat einstimmig zum Gesetzesbeschluß erhobe­
nen Regierungsvorlage sowohl für die Be­
friedigung der Nachrichtenbedürfnisse der Be­
völkerung und der Wirtschaft in den kom­
menden Jahren als auch für die Beschäfti­
gungslage in der Fernmeldeindustrie hätte 
dies zweifellos gerechtfertigt! 

Ich will hier nicht unbedingt in denselben 
Fehler verfallen, doch befinde ich mich gegen­
über dem offensichtlich an verfrühtem Wahl­
kampffieber leidenden Abgeordneten Doktor 
König in einer etwas anderen Situation. Als 
Vorsitzender der Gewerkschaft der Post- und 
Telegraphenbediensteten könnte man mir 
nämlic:h vorwerfen, ich hätte mich vor einer 

Stellungnahme zu diesem Thema hier im 
Hohen Hause gedrückt. 

Gestatten Sie mir daher, bevor ich auf das 
eigentliche Thema übergehe, einige wenige 
Worte zu den jüngsten Attacken mancher 
- ich sage absichtlich "mancher" - Abgeord­
neten der Oppositionsparteien betreffend <Üe 
Zeitungszustellung an Samstagen zu sagen. 

Zunächst darf ich feststellen, daß ich es 
höchst erstaunlich finde,' daß die Zeitungs­
zustellung auf das Parkett der Tagespolitik 
- oder wohl besser auf das Gebiet der Vor­
wahltaktik - gebracht wurde. Den bisher sehr 
sachlichen Diskussionen zwischen der Gewerk­
schaft der Post- und Telegraphenbediensteten 
beider Fraktionen, der Postverwaltung, dem 
Herrn Bundesminister für Verkehr und dem 
Zeitungsherausgeberverband lag schlicht und 
einfach der Wunsch der Postzusteller nach 
einem freien Samstag zugrunde. Unsere Ge­
werkschaft hat diesem seinerzeit massiv ge­
äußerten Wunsch, der auf Seite der Verwal­
tung und des Zeitungsherausgeberverbandes 
klarerweise nicht auf besondere Gegenliebe 
stoßen konnte, durch den Beschluß des Ge­
werkschaftsvorstandes vom 8. 1 .  1975 Rech­
nung getragen. Damit wurde die Verwaltung 
aufgefordert, bis spätestens Ende Juni 1975 
eine Ersatzlösung zu schaffen, da ab Juli Zei­
tungen: an Samstagen nicht mehr durch Post­
bedienstete zugestellt werden würden. 

Verkehrsminister Lanc, der so wie sein Vor­
gänger Frühbauer im Interesse der Erhaltung 
der Meinungsvielfalt und vor allem zum 
Schutze gerade der kleineren Zeitungen für 
die Beibehaltung der Samstagszeitungszustel­
lung durch die Post eingetreten war, beauf­
tragte im Hinblick. auf diesen Gewerkschafts­
beschluß die Postverwaltung, unter ständigen 
Kontaktnahmen mit dem Zeitungsheraus­
geberverband Modelle für eine andere Form 
der Samstagszustellung auszuarbeiten. Als 
praktisch durchführbar ergab sich nur das kri­
tisierte System der Zustellung durch private 
Zustellorganisationen. 

Ich will dieses Modell keineswegs verteidi­
gen. Aber eines mußte jedem vernünftig den­
kenden Menschen von vornherein klar sein : 
Jede andere Form der Zeitungszustellung an 
Samstagen als die, daß der Postzusteller auf 
sein freies Wochenende brav verzichtet und 
zu einem im Vergleich zu Beschäftigten in 
der Privatwirtschaft - mit selbstverständlich 
freien Samstagen - nicht in allen Punkten 
entsprechenden Einkommen weiterhin Zeitun­
gen zustellt, muß mehr kosten. 

In diesem Zusammenhang mußte ich nämlich 
fragen : Wie hoch schätzt Herr Dr. König, der 
so gegen den zustellfreien Samstag gewettert 
hat, seinen eigenen freien Samstag ein? Wie­
viel bedeutet ihm der freie Samstag eines 
Großteils der über 50.000 Post- und Telegra­
phenbediensteten und der diesbezügliche 
Wunsch ihrer Familien? Offenbar nicht sehr 
viel. So wie er würde man in bestimmten 
Kreisen jeden Betrag, der für das freie Zu­
stellerwochenende ausgegeben werden müßte, 
kritisieren, auch wenn dieser Betrag wesent­
lich niedriger als die auch für uns über­
raschend hohen Kosten des Modells liegen 
würde. Auf jeden Fall negative Kritik also, 
nur um dann der Regierung mit möglichst 
viel Geschrei eins auszuwischen und so über 
die eigene Erfolglosigkeit hinwegzutäuschen. 

Letztlich möchte ich in dieser Sache nur noch 
erwähnen, daß auch hier mit ungleichen 
Waffen gekämpft wird. Während die eine 
Seite der Beteiligten nahezu schutzlos der Kri­
tik preisgegeben ist - ich meine hier die 
Postler -, können die Zeitungen auf der ande­
ren Seite sehr wohl ihren Standpunkt der 
Offentlichkeit ausführlich und nicht immer der 
Wahrheit entsprechend darlegen. 

Eines sollte auch einigen Abgeordneten der 
OVP einleuchten. Es paßt nicht gut zusam­
men, wenn einerseits von der Post immer wie­
der mehr Leistungen, mehr Fernsprech­
anschlüsse und so weiter verlangt werden, 
aber dann gleichzeitig die mit den vermehrten 
Aufgaben zwangsläufig steigenden Personal-
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stände ständig kritisiert werden. Auch für die 
Zeitungszustellung am Samstag hätte · es 
andere Lösungen gegeben, wäre das notwen­
dige Personal zur Verfügung gestanden. Wir 
haben in den Beratungen in unserer Gewerk­
schaft keineswegs politische Momente ins 
Spiel gebracht, denn ich hätte darauf hinwei­
sen müssen, daß in den Jahren der OVP­
Regierung der Personalstand der Post- und 
Telegraphenverwaltung um 650 Dienstposten 
zurückgegangen ist und daß dieser Personal­
stand erst während der sozialistischen Regie­
rung um immer noch unzureichende 
4000 Dienstposten erhöht wurde. 

Durch den gestrigen Beschluß des Gewerk­
schaftsvorstandes, der bis auf eine Gegen­
stimme positiv ausfiel, ist ein aus politischen 
Motiven emotionalisiertes Problem bereinigt 
worden. Ich glaube nicht, daß einige dieser 
Abgeordneten, . die sich bis jetzt geäußert 
haben, wünschen, daß ich unbedingt in einer 
Vorstandssitzung ihre Stellungnahmen, ihre 
Behauptungen nicht nur meinen Freuden von 
der christlichen Gewerkschaftsseite mitteile. 

sieht das FMIG neben der Fortführung der 
Erweiterung und Erneuerung des österreichi­
schen Fernsprechnetzes auch Investitionen in 
anderen Bereichen des Fernmeldesektors, zum 
Beispiel auf dem Gebiet des Fernschreib-, 
Datenvermittlungs- und Funknetzes vor. 

Einige Zahlen und Fakten mögen Ihnen be­
legen, daß auch in den letzten Jahren dieses 
Gesetz wirkungsvoll praktiziert wurde. 
Allein in den Jahren 1973 und 1974 wurden 
zusätzlich 222.080 Fernsprechanschlüsse und 
2106 Fernschreibanschlüsse hergestellt. Am 
Anfang des laufenden Jahres bestanden somit 
in Osterreich 1 ,390.456 Telephon- und 
12.851 Fernschreibanschlüsse. 

Die Postverwaltung hat aber nicht nur 
zusätzliche Anschlußstellen geschaffen, son­
dern besonders in den beiden letzten Jahren 
dem "Besetztzeichen" den Großkampf ange­
sagt. Zahlreiche Ortsvermittlungs- und Fern­
verkehrsleitungen wurden neu verlegt. Die 
spürbarste Erleichterung brachte hier die Ein­
führung der Kurzwahlverbindungen. Die 76 
bereits bestehenden Kurzwahlverbindungen 

Sie werden wahrscheinlich auch nicht wün- zwischen den Landeshauptstädten und zahl­
schen, daß diese ganze Problematik in Aus- reichen anderen Bevölkerungsschwerpunkten . 
sendungen allen Gewerkschaftsmitgliedern haben die Abwicklung des Telephonverkehrs 
mitgeteilt wird. auch zu den Spitzenzeiten ganz wesentlich 

Durch diese Feststellungen glaube ich mich erleichtert. 
einer Verpflichtung entledigt zu haben und Der weiterhin hohe Bedarf an Fernmelde­
wende mich nun dem vorliegenden Gesetzes- diensten _ die "Telephonwarteliste" hat 
beschluß zu. zwar etwas abgenommen, es warten aber noch 

Dieser Gesetzesbeschluß stellt eine Fortfüh- immer zirka 189.000 Anschlußwerber auf ein 
rung eines bereits bewährten Finanzierungs­
konzepts für die Fernmeldeinvestitionen der 
Post- und Telegraphenverwaltung dar. Im 
Jahre 1964 wurde erstmals der Weg beschrit­
ten, für die finanzielle Bedeckung der Inve­
stitionen auf dem Fernmeldesektor einen Teil 
der Fernsprechgebühreneinnahmen gesetzlich 
zu widmen. 1971  wurde durch Novellierung 
des damaligen Fernsprechbetriebsinvestitions­
gesetzes das bis zum heutigen Tag bestehende 
Fernmeldeinvestitionsgesetz geschaffen. Die 
Hauptanliegen dieser beiden Finanzierungs­
gesetze, nämlich die Erweiterung des öster­
reichischen Fernsprechnetzes sowie dessen 
Vollautomatisierung bis zum Ende des Jahres 
1972, konnten einwandfrei erfüllt werden. Im 
November 1972 wurde das damals letzte Orts­
amt mit Handvermittlung Karlstein an der 
Thaya in den Selbstwählfernverkehr einbe­
zogen. 

Während die Anzahl der Fernsprech­
anschlüsse in Osterreich zu Jahresbeginn 1964 
noch 547.728 betrug, bestanden zum Ende des 
Jahres 1972 bereits 1 , 168.376 Fernsprech:­
anschlüsse. Dies bedeutet eine Zunahme um 
zirka 1 13 Prozent. Für die Jahre 1973 bis 1976 

Telephon - macht eine Fortführung der Fern­
meldeinvestitionen dringend erforderlich. 
Diese erscheint ohne den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß nur in unzureichendem Aus­
maß gewährleistet. Während die Bestellquote 
des Jahres 1975 noch 4713 Millionen Schilling 
beträgt, würde aus der gesamten Bestell­
ermächtigung für die Jahre 1964 bis 1976 für 
das nächste Jahr nur mehr ein Restbetrag von 
voraussichtlich 2618 Millionen Schilling übrig­
bleiben. Dieses Absinken des Bestellumfanges 
würde weder der Bedarfslage entsprechen 
noch eine annähernd gleichmäßige Auslastung 
der Fernmeldeindustrie und damit eine Siche­
rung der dortigen Arbeitsplätze ermöglichen. 

:r-v1ehrere Gründe haben zu diesem hohen 
Grad der Bestellquotenausschöpfung geführt. 
Zunächst sind auf den internationalen Roh­
stoffmärkten vorübergehend ganz beträchtliche 
Preissteigerungen eingetreten, zum Beispiel 
Kupfer und Blei. Während im Jahr 1 972 ein 
Kilogramm Kupfer noch um zirka 25 Schilling 
gekauft werden konnte, mußten im Jahr 1 974 
dafür über 68 Schilling bezahlt werden. Bei 
den Mengen, die die Post jährlich kaufen muß, 
bedeutete dies eine ganz erhebliche Belastung. 
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Jose' Sdlweiger 

Ein weiterer Grund, Bestellungen im erhöh­
ten Ausmaß vorzunehmen, waren die zur Ver­
besserung der Sprechqualität dringend not­
wendigen und bereits von mir erwähnten Lei­
tungsverstärkungen. Allein die Einridltung 
der Kurzwahl verschlang weit über hundert 
Millionen Schilling. 

Schließlich erforderte auch die forcierte fern­
meldetechnische Erschließung des ländlichen 
Raums mit den dortigen relativ teuren Her­
stellungen einen besonders hohen Investi­
tionsaufwand. Ich darf hier erwähnen, daß seit 
1971 ,  das ist seit dem Inkrafttreten des FMIG, 
mindestens 50 Prozent der für den Leitungs­
bau zur Verfügung stehenden Mittel im länd­
limen Raum eingesetzt werden. 

Zur starken Nachfrage nach Telephon­
ansmlüssen in entlegenen Gebieten hat der 
Umstand zweifellos ganz wesentlich beigetra­
gen, daß auf Initiative des Herrn Verkehrs­
ministers im Vorjahr eine gesetzliche Rege­
lung für Telephonanschlußgemeinschaften ge­
sm affen wurde. Bereits im Vorjahr wurden 
in Oberösterreich und Salzburg 35 Telephon­
ansmlußgemeinschaften, in Tirol und Vorarl­
berg 38, in der Steiermark 44 sowie in Nieder­
österreich und im Burgenland 19 Telephon­
anschlußgemeinsmaften fernmeldetechnisch 
ausgebaut. 

1975 wurden beziehungsweise werden nom 
ausgebaut: in Salzburg drei, in Oberöster­
reim 47, in Tirol und Vorarlberg sechs, in der 
Steiermark 17, in Niederösterreich und im 
Burgenland 1 6  Telephonansmlußgemeinschaf­
ten. 

Obwohl die Zahl der . vorgemerkten 
Anschlußgemeinschaften nom immer sehr hoch 
ist - Oberösterreich 200, Salzburg zehn, Nie­
derösterreich 40, Steiermark 160 und Tirol 
zehn Telephonanschlußgemeinschaften -, zei­
gen die vorgenannten Herstellungsziffern die 
großartige Leistung der Post- und Telegra­
phenverwaltung sowie ihrer Bediensteten, ins­
besondere wenn man den damit verbundenen 
hohen Aufwand bedenkt. Diese Anerkennung 
dürfte auch der Grund dafür sein, warum in 
der Sitzung des Nationalrates die bereits zur 
Routine gewordenen Attacken für den länd­
lichen Raum fehlten. 

Um Ihre Initiativen erfolgreich fortsetzen 
zu können, bedarf die Post- und Telegraphen­
verwaltung einer Aufstock.ung ihrer Bestell­
ermächtigung für das nächste Jahr, wie sie in 
diesem Gesetzesbeschluß im Ausmaß von 
1780 Millionen Smilling vorgesehen ist. Meine 
Fraktion wird diesem Gesetzesbeschluß ihre 
Zustimmung geben. (Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist weiter gemel­
det Herr Bundesrat Dr. Fuchs. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Dr. Fuchs (OVP) : Herr Vorsitzen­
derl Meine Herren Bundesminister! Hoher 
Bundesrat I Es ist gewiß kein Zufall oder bloß 
eine Modeerscheinung oder ein immer mehr 
an Bedeutung gewinnendes Statussymbol, 
wenn in der österreichischen Bevölkerung der 
Wunsch nam einem eigenen Telephonanschluß 
immer stärker wird. So wie das Interesse ganz 
allgemein auf dem großen Gebiet der Kommu­
nikation und der Kommunikationsmittel zu­
nimmt, steigt auch der Bedarf an der - wenn 
Sie so wollen - "menschlichsten" Einrichtung 
oder am geIiebtesten Tyrannen, nämlich dem 
Telephon. 

Was für viele Menschen in diesem Land 
längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist, 
gehört aber für eine ebenfalls sehr beachtliche 
Gruppe noch zu den Wunschträumen und wird 
es in gar nicht so wenigen Fällen auch noch für 
einige Zeit bleiben. Der Bedarf ist so riesen­
groß, daß eine kurzfristige Deckung nicht nur 
jene Grenzen bei weitem übersteigen würde, 
die rein arbeitsmäßig für die Herstellung von 
Telephonneuanschlüssen abgesteckt sind. 

Was nom mehr ins Gewicht fällt, ist der 
gewaltige Finanzierungsbedarf, der gewiß den 
größten Hemmschuh für eine noch raschere 
Erfüllung der Telephonwünsche darstellt. 

Wenn daher auf politischer Ebene ein Ein­
vernehmen darüber hergestellt werden konnte, 
daß der Netz- und Anschlußausbau mit mehr 
Nachdruck, sprich mit mehr Geld, erfolgen 
kann, so wertet dies die Osterreimische 
Volkspartei als die Erfüllung einer von ihr 
stets vertretenen Forderung. Es ist daher für 
die OVP keineswegs ein Diskussionsgegen­
stand, wenn mehr Mittel bereitgestellt werden 
sollen, wie sie ja selbst immer wieder verlangt 
hat. 

Namens meiner Fraktion begrüße ich viel­
mehr, daß es gelungen ist, eine gemeinsame 
Plattform aller drei im Nationalrat vertretenen 
Parteien für die Novellierung des Fernmelde­
investitionsgesetzes zu finden. Das Novellie­
rungsvorhaben bringt nicht nur eine Nam­
regulierung der Bestellermächtigung des 
Herrn Verkehrsministers bis 1976, wodurch 
die geplanten Investitionen um knapp 1 ,8 Mil­
liarden Schilling aufgestockt werden, wie wir 
auch schon gehört haben, zugleich werden 
auch die Leistungsweichen für den Zeitraum 
1 977 bis 1980 gestellt. Gerade hier ist die vor­
gesehene Zweckbindung von Mitteln aus den 
Sprechgebühreneinnahmen sehr wesentlim. 
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Dr. Fuc:hs 

Wir halten diese Regelung für sehr sinnvoll, 
die mit dafür ausschlaggebend ist, daß wir den 
Antrag voll unterstützen. 

Meine Damen und Herren I Wenn wir mit 
der Novellierung zweifellos einen wichtigen 
Schritt in der Telephonversorgung und in der 
Erweiterung der Leistungen der Post- und 
Tel�graphenverwaltung vorankommen wer­
den, so bedeutet dies keineswegs, daß jetzt 
alles getan und daher die Hände in den Schoß 
gelegt werden dürfen. Es muß - und das 
sollte über den Expertenkreis hinaus, ja vor 
allem außerhalb, an�rkannt und überdacht 
werden - auf eine noch weitere Verbesse­
rung im Fernsprechverkehr hingearbeitet wer­
den. Denjenigen, die die einschlägigen Unter­
lagen kennen, sage ich ja keine Neuigkeit, 
daß eben in diesem Bereich noch vieles im 
argen liegt, trotz der voll und ganz anzuer­
kennenden Leistungen und Bemühungen der 
Postverwaltung, die - und das möchte ich 
ausdrücklich festhalten - am Telephonfehl­
bestand nicht schuld ist. 

Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, 
mit statistischen Zahlenkolonnen und Prozent­
anteilen weitgehend verschonen. Aber für 
manche Darstellungen sind sie einfach not­
wendig. So vor allem dafür, wenn man die 
Ungleichheit aufzeigen will, die beispielsweise 
in der telephonischen Versorgung zwischen 
Stadt und Land besteht. Eine Mikrozensus­
erhebung, die das Statistische Zentral amt im 
Juni 1974 durchgeführt hat, brachte diese 
Unausgewogenheit klar zutage. 

Auf Grund dieser Untersuchung wissen wir, 
daß nur 28 von 100 Haushalten in Gemeinden 
mit weniger als 20.000 Einwohnern über ein 
Telephon verfügen, daß aber 55 Prozent, also 
fast doppelt so viele Haushalte in Städten mit 
20.000 bis 250.000 Bewohnern telephonisch er­
reichbar sind. Dabei sind laut Mitteilung des 
Statistischen Zentralamtes die Betriebs- und 
Amtstelephone außer Betracht geblieben. Das 
ist, meine Damen und Herren, ich finde dafür 
keinen anderen Ausdruck. eine eindeutige Dis­
kriminierung des ländlichen Raumes. 

Deshalb meine ich, daß es eine sehr wesent­
liche Aufgabe sein muß, zu einem gerechten 
Maß zu kommen und auch hier die oft und 
überall beschworene Chancengleichheit her­
zustellen. Niemand neidet den Stadtbewoh­
nern die relativ gute Telephonversorgung, nur 
sollte der Nachholbedarf der Menschen auf 
dem Lande, die selbstverständlich ebenfalls 
ein Anrecht auf die Einbeziehung in den Fern­
sprechverkehr haben, schleunigst erfüllt wer­
den. 

Eine große Rolle haben dabei die ländlichen 
Anschlußgemeinschaften, wie mein Vorredner 
ausführte, auf die ja im Fernmeldeinvestitions­
gesetz sowohl in der alten als auch in der 
neuen Fassung hingewiesen wird. Was aber 
besonders wichtig erscheint, ist, daß man auch 
in finanzieller Hinsicht die Voraussetzungen 
schaffen muß, um dem einzelnen Interessenten 
überhaupt die Chance zu geben, zu einem 
eigenen Anschluß zu kommen. 

An dieser Stelle möchte ich den von Ober­
österreich aus bereits mehrmals vorgebrachten 
Vorschlag neuerlich aufgreifen, der auf die 
Einführung einheitlicher Anschlußpreise ab­
zielt. Erst wenn dieser Vorschlag verwirklicht 
wird, kann man von echter Chancengleichheit 
sprechen, meine Damen und Herren. Es ist 
einfach nicht einzusehen, daß diejenigen Mit­
bürger in unserem Land, die eben nicht in die 
Zentralräume abwandern, die ihre Arbeits­
kraft in ihrem angestammten Lebensbereich 
einsetzen, die zu einem sehr wesentlichen Teil 
dafür sorgen, daß unsere Erholungslandschaf­
ten sozusagen funktionsgerecht erhalten blei­
ben, daß gerade diese Menschen mit zum Teil 
völlig unzumutbaren Kosten für Telephon­
anschlüsse geradezu bestraft werden. 

Ich richte daher an Sie, Herr Bundesminister 
für Verkehr, das Ersuchen, sich dieses Vor­
schlages anzunehmen. Ich glaube, daß die 
Offentlichkeit an einer Stellungnahme Ihrer­
seits sehr interessiert ist. 

Vielleicht kann der Herr Bundesminister 
durch eine rasche positive Reaktion einen Teil 
seines Ansehensverlustes, den er durch das 
merkwürdige Argumentationsspiel ' rund um 
die Zeitungszustellung an Samstagen erlitten 
hat, wieder wettmachen. Daß nämlich die 
öffentliche Hand durchaus Möglichkeiten hat, 
Erleichterungen, und zwar zur zumindest teil­
weisen Behebung der Telephonmisere über­
haupt, also nicht nur für die Landbevölkerung, 
zu schaffen, dafür gibt es ja Beispiele. Aller­
dings scheint dabei der Bund nicht auf. 

Sehr wohl kann ich Ihnen. meine Damen und 
Herren, aber Beispiele aus Oberösterreich. aus 
dem Land, aus dem ich komme, geben. Die 
oberösterreichische Landesregierung hat näm­
lich bereits 1 97 1  der Postverwaltung einen 
Kredit von 33 Millionen Schilling eingeräumt, 
der ausschließlich für die Beschleunigung des 
Telephonausbaues verwendet wurde. Und 
auch für die Jahre 1 974 und 1 975 stellte das 
Land Oberösterreich einen Kredit zur Verfü­
gung. Diesmal waren es 50 Millionen SchIl­
ling. Und auch dieser Betrag wurde mit dem 
ausschließlichen Ziel eingesetzt, das Telephon­
netz auszubauen und neue Anschlüsse herzu­
stellen. 
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Dr. Fodls 

Mit dieser Hilfe wäre es aber nicht getan 
gewesen. Deshalb wurde schon vor vier Jah­
ren auf Antrag der OVP-Fraktion in der ober­
österreichischen Landesregierung eine Tele­
phonbeihilfenaktion beschlossen. Sie wurde 
auf dem Grundgedanken aufgebaut, daß jeder, 
der sich um einen Telephonanschluß bewirbt, 
dafür nur einen für ihn erschwinglichen Preis 
ZU bezahlen haben soll. 

Jenen Damen und Herren, die dieses System, 
das sich bisher sehr bewährt hat, nicht zuletzt 
deshalb, weil es ohne großen Bürokratieauf­
wand funktioniert, nidlt kennen, darf idl die 
Wirkungsweise kurz erklären. 

Mit einem formlosen Ansuchen erhält jeder 
OberösterreiCher eine Beihilfe, wenn er für 
seinen Telephonanschluß mehr als 20QO Schil­
ling bezahlen muß. Die Beihilfensätze sind 
zwisdlen 20 und 40 Prozent des Betrages, der 
diese 2000 Schilling übersteigt, gestaffelt. Sie 
sind an den Jahreseinkommen für Selbstän­
dige und Unselbständige sowie im landwirt­
schaftlichen . Bereich an den Einheitswerten 
orientiert. Die Zahlungen, die das Land gibt, 
erfolgen in Form von nichtrückzahlbaren Bei­
hilfen. 

Seit der Einführung dieser Aktion wurden 
bisher rund 5800 Anschlüsse gefördert. Dafür 
wurden 1 1 ,2 Millionen Sdlilling in den Lan­
desbudgets bereitgestellt. 

An Hand dieser Beispiele, meine Damen und 
Herren, kann man erkennen, daß es auf diesem 
Gebiet für die öffentliche Hand durchaus sinn­
volle Möglichkeiten für eine Initiative gibt. 
Eine solche Initiative kommt nidlt nur den 
einzelnen Bewerbern zugute, sondern zweifel­
los der mensdllichen Gemeinsdlaft überhaupt. 
Vor allem im Fernmeldewesen bedeutet ein 
derartiges Engagement einen sehr wesent­
lidlen Verbesserungsbeitrag für die Infra­
struktur. Was dabei einerseits durchaus anzu­
�rkennenden privaten Interessen des einzel­
nen Mitbürgers dient, hilft auf der anderen 
Seite auch in wirtsdlaftlicher Hinsicht. 

Diese Uberlegungen sollten daher auCh nadl 
der Novellierung des Fernmeldeinvestitions­
gesetzes, dem wir von der OVP unsere Zu­
stimmung geben, aktuelles Gesprächsthema 
und vor allem Anlaß zum Handeln bleiben. 
[Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton (der 
die Leitung der Verhandlung übernommen 
hat) : Zum Wort gemeldet hat sidl weiter Herr 
Minister Lanc. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesminister für Verkehr Lane: Herr Vor­
sitzender! Hoher Bundesrat! Ich glaube, es 
wird bei der Diskussion über die Investitions-

schwerpunkte im Fernmeldewesen immer wie­
der außer aCht gelassen, was das Grundprin­
zip der nunmehr sChon seit Jahren in Kraft 
befindlidlen und, wie ich glaube, bewährten 
Finanzierung ist. 

Das Grundprinzip ist, daß der Bund bei wei­
tem nicht jenen Teil am Gebührenaufkom­
men der Fernspredlgebühren für die Abdek­
kung des Personal- und Wartungsaufwandes 
kassiert, der ihm aus diesem Aufwand er­
wächst. Es ist vielmehr so, daß der Personal­
aufwand durch die Bundesabzugsquote aus 
den Gebühreneinnahmen knapp gedeckt ist. 
Der gesamte Erhaltungs- und Wartungs auf­
wand in materieller Hinsicht, also unter 
AußeraChtlassung der eingesetzten Arbeits­
kraft, wird quasi vom Bund subventioniert. 
Das geht jährlich in eine Größenordnung, die 
weit über einer Milliarde Schilling liegt. Der 
restliche Teil, und zwar der größere Teil des 
Gebührenaufkommens, wird für Investitionen 
verwendet. 

Von diesen Investitionen, meine Damen und 
Herren, bringt auf Grund der Struktur des 
Gebührenaufkommens, die nun einmal da war 
und die ja nicht etwa die gegenwärtige Bun­
desregierung oder ich erfunden haben, zwei 
Drittel der Gebühreneinnahmen der städtische 
Bereich und nur ein knappes Drittel der länd­
liche Bereich, wenn ich etwa in die Abgren­
zung gehe, die hier Herr Bundesrat Dr. Fuchs 
mit den Gemeinden bis zu 20.000 Einwohnern 
gemeint ist. 

Auf Grund der im Jahre 1913 beschlossenen 
gesetzlichen Regelung ist gesidlert, daß kei­
neswegs jetzt in dem Verhältnis, in dem die 
Gebühren aufgebracht werden, die Zuteilung 
von Investitionen an den, wenn Sie wollen, 
ländlidlen und städtischen Raum erfolgt, son­
dern daß mehr als 50 Prozent der Investitionen 
in den ländlidlen Raum gehen, mithin wesent­
lich mehr, als von den im ländlichen Raum 
befin�lichen Telephonteilnehmern durch ihre 
Gebühren aufgebracht wird. 

Wir bekennen uns dazu, und wir halten das 
für notwendig, weil eben sukzessive, auch 
wirtschaftlich gesehen, Extremlagen einer 
Telephonversorgung zugeführt werden müs­
sen. Bei der jetzigen Finanzierungsform hieße 
es aber, daß sich die Katze in den Schwanz 
beißen würde, wenn man nun den Ausbau 
im städtischen Raum vollkommen zurückstel­
len oder drosseln würde, denn dann würde 
sich ja die Selbstfinanzierung des ganzen 
Systems, die überwiegend eben nur aus den 
Ansdllüssen im städtisdlen Raum kommt, ad 
absurdum führen. Letztlich stünde dann auch 
weniger für Investitionen im ländlichen Raum 
zur Verfügung. 
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Bundesminister Lue 

Wir haben hier also versucht, ein System 
zu finden, daß wir mit den Telephongebühren­
einnahmen im städtischen Raum - und die 
Herstellung eines Telephonanschlusses im 
städtisChen Raum ist ja bekanntermaßen 
wesentlich billiger; die dort eingesetzten Inve­
stitionsmittel amortisieren sich wesentlich 
rasCher als im ländlichen Raum -, auf diesem 
Polster aufbauend, den ländlichen Raum nach­
ziehen können, indem wir dort den größeren 
Teil der Investitionsmittel hinlegen, als es 
dem Gebührenaufkommen entsprechen würde. 
Das sieht im Verhältnis so aus, daß sich bei­
spielsweise ein Telephonanschluß in Sankt 
Pölten oder in Wiener Neustadt in drei bis 
dreieinhalb Jahren amortisiert, während er 
sich etwa in der Telephonanschlußgemein­
schaft Utzenaich in Oberösterreich in 32 Jah­
ren amortisiert, also eine Amortisationsdauer, 
die sChon fast keine mehr ist. Wenn man hier 
also extrem abgeben würde, würde man sich 
selber die Finanzierungsquelle verschließen, 
und das kallI� auch nicht im Interesse des 
Telephonnetzausbaues im ländlichen Raum 
sein. 

Chancengleichheit für alle, die ein Telephon 
wünschen, ja, aber diese Chancengleichheit 
kann keine Einbahnstraße sein. Sie kann nicht 
nur und ausschließlich vom städtischen in den 
ländlichen Raum erfolgen, sondern nur in dem 
Ausmaß, als es wirtschaftlich noch tragbar ist 
und als sich daraus noch eine Finanzierungs­
quote ergibt, die dann dem ländlichen Raum 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

Zu dem speziellen Problem der Anschluß­
gebühren: Wir haben dieses Problem sehr ein­
gehend beraten, ich will jetzt hier nkht im 
Detail auf jede einzelne Facette eingehen. 
Aber eines muß doCh klar sein: 

Einfach einen generellen Ausgleich zwischen 
den Anschlußgebühren herzustellen hieße, 
daß abgesehen von der schon von mir geschil­
derten Finanzierung des ländlichen Telephon­
ausbaues durch den städtischen noch dazu­
käme, daß jetzt auch noch bei den Anschluß­
gebühren eine solche Umverteilung erfolgen 
würde, und zwar ohne jede soziale Reuse. 
Denn womit sollte man einem Telephonteil­
nehmer im städtischen Bereich, also in Ge­
meinden über etwa 20.000 Einwohner, der 
Ausgleichszulagenbezieher oder knapp dar­
über ist und daher nicht mehr der Grund­
gebührenbefreiung unterliegt, plausibel 
machen, warum er einem Villenbesitzer, der 
sich irgendwo in einer Extremlage ins Grüne 
ein Wochenendhaus hinstellt, den Telephon­
anschluß finanzieren soll? Warum er e� ren­
tabel machen soll, auch noch in der letzten 
Jagdhütte der ausgedehnten Jagdreviere, die 

heute vielfach im Besitz von Ausländern in 
Osterreich sind, einen Telephonanschluß ein­
zurichten? (Bundesrat Dr. F u c h s: Das kann 
aber auch umgekehrt sein! - Bundesrat 
S c  h r e i n  e I :  Auch für einen Ausgleichs­
zulagenempfänger in deI Stadt!) 

Ich habe absichtlich Extremwerte angeführt, 
um Ihnen an diesem Extremwert plastisch vor 
Augen zu führen, daß es bei dieser Förde­
rung der Anschlußkosten im ländlichen Raum 
durchaus nicht nur um die dort lebenden land­
wirtschaftlichen Betriebe geht, sondern daß 
im ländlichen Raum auf Grund der strukturel­
len Änderung gerade in den letzten zwei 
Jahrzehnten heute auch ganz andere Tele­
phonkunden als etwa der Bauer dort sind, die 
bei einer generellen Pauschalierungsregelung 
subventioniert werden würden. (Bundesrat 
P u  m p e I n  i g: Genauso viele Alb eitel und 
AngestellteI) Das ist nicht "machbar", meine 
Herren, das muß ich mit aller Deutlichkeit 
sagen. 

Wir müssen daher versuchen, eine schich­
tenspezifische Förderung für den Ausgleich 
im Hinblick auf sozial schwächere Schichten 
im ländlichen Raum für diese Anschlußkosten 
zu finden. Eine Pauschalierung auf Kosten 
vielfach viel ärmerer Telephonteilnehmer im 
Wege der Pauschalierung der Telephon­
anschlußgebühren generaliter halte ich nicht 
für möglich, ich wollte das also klarstellen. 

Nun die zweite Frage, die hier noch ange­
schnitten wurde und die mit der gegenständ­
lichen Gesetzesvorlage nichts zu tun hat, son­
dern nur mit dem Ressort, ist die der Sams­
tagzustellung. Ich möchte dazu nur so viel 
sagen, meine Damen und Herren: 

Wenn Sie glauben, daß ein Problem dadurch 
zu lösen ist, daß man sich in der Offentlich­
keit hinstellt und ständig die Muskeln spielen 
läßt, um seine Stärke zu zeigen, dann haben 
Sie sich getäuscht. Entscheidend ist, ob man 
die Dinge so angeht, daß sie zu dem Erfolg 
führen, der im Interesse aller unbestritten er­
zielt werden mußte. Dieses ist eingetreten. 
(Beifall bei der SPtJ. - Bundesrat S e h r  e i­
n e  f: Das ist jetzt ein MuskelspielenJ) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter das Schlußwort 
gewünscht? - Das ist auch nicht der Fall. 

Wir gelangen daher zur Abstimmung. 
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Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
_Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates, soweit er der Beschlußfassung 
des Bundesrates unterliegt, k e i n  e n E i  n­
s p r u c h zu erheben. 

25. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 3. Juli 1915 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesbahngesetz geändert wird 

(1433 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 25. Punkt der Tagesord­
nung: Änderung des Bundesbahngesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wagner. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Wagner: Hoher Bundesratl 
Durch das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. 
Nr. 22/1974, wurde für Unternehmen, die in 
der Rechtsform von Aktiengesellschaften ge­
führt werden, eine drittelparitätische Beteili­
gung der Arbeitnehmervertreter an den Auf­
sichtsräten geschaffen. In Angleichung an diese 
Bestimmungen soll nun auch im Verwaltungs­
rat der Osterreichismen Bundesbahnen 
die Drittelparität eingeführt werden. Die Zahl 
der Mitglieder des Verwaltungsrates soll von 
1 5  auf 18 erhöht werden, wobei für sechs Mit­
glieder der Personalvertretung der österrei­
<bischen Bundesbahnen ein Vorschlagsrecht 
zukommen soll. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtsmaftsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. Juli 1 975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesbahngesetz geän­
dert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 
.Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Prechtl. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Predltl (SPO) : Hoher Bundesrat I 
Herr Bundesminister! Wenn heute die Novelle 
zum Bundesbahngesetz beschlossen und die 
Drittelparität im Verwaltungsrat der OBB für 
die Zukunft verankert sein wird, dann freuen 
wir Arbeitnehmer bei den Osterreichischen 
Bundesbahnen uns besonders, daß diese No-

velle sowohl im Nationalrat als auch im Bun­
desrat einstimmig -besdllossen wird. 

Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus der Inter­
nationale bringen, wie wichtig es ist, daß im 
Rahmen der Mitbestimmung und der Betriebs­
verfassung auch die Mitspracbe des Personals 
gewährleistet ist. 

Wir alle sind oft sehr verärgert, wenn die 
italienischen Eisenbahner oder die italieni­
schen Zöllner streiken. Mehr oder weniger 
haben wir ein seht ungutes Gefühl, weil wir 
glauben, daß sich in Italien damit auch politi­
sche Konsequenzen ergeben können, und sind 
von sehr großer Sorge erfüllt. 

Damit sind auch betriebswirtschaftliche 
Konsequenzen aller europäischen Bahnverwal­
tungen verbunden, da der Nordsüdverkehr 
auf der Schiene von 48 Prozent auf 39 Pro­
zent zurückgegangen ist, das ist ein Verlust 
von etwa neun Prozent, und gleichzeitig der 
Straßenverkehr exorbitant zugenommen hat 
bis zu dem Zeitpunkt, als die italienischen 
Zöllner zu streiken begonnen haben, was in 
der weiteren Konsequenz zu einem Boykott 
der Fernfahrer an den Grenzen geführt hat, 
von dem auch der gesamte Individualverkehr 
betroffen worden ist. 

Nun haben wir mit unseren italienischen 
Freunden eine Aussprache gehabt, um das Pro­
blem zu analysieren, warum denn so viele 
Streiks in Italien sind. Bei dieser Aussprache 
hat sich herausgestellt, daß mehr als siebzig 
Prozent der Streiks in Italien nur deshalb 
geführt werden, weil die Regierung ganz ein­
fach nicht bereit ist, als Verhandlungspartner 
an den Tisch zu kommen, oder weil auf der 
anderen Seite in Privatbetrieben der Arbeit­
geber nicht bereit ist, überhaupt den Betriebs­
rat zu akzeptieren. Das heißt also, die Streiks 
werden nicht So sehr durchgeführt, um in 
erster Linie die materielle Besserstellung zu 
erreichen, sondern um überhaupt einen Ver­
handlungspartner zu haben. 

Im Rahmen des vom Parlament beschlosse­
nen Betriebsverfassungsgesetzes die Mitbe­
stimmung auch in allen übrigen österreicbi­
schen Betrieben einzuführen, was wir gefor­
dert haben und was letzten Endes auch schon 
eine Zeit wirksam ist, ist, glaube ich, ein sehr 
brauchbares Instrument, die wirtschaftliche 
Stabilität aufrechtzuerhalten und darüber 
hinaus den inneren Frieden in österreich zu 
wahren. 

Es ist doch so, daß in Osterreich die gering­
sten Streikstunden zu verzeichnen sind und 
daß wir in österreich die geringste Arbeits­
losigkeit im gesamteuropäischen Raum haben, 
trotz aller Verunsicherungen der Oppositions-
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parteien, daß wir in Osterreich noch ein ver­
hältnismäßig gutes Wirtschaftswachstum 
haben und daß sowohl Unternehmer als auch 
Regierung und Gewerkschaften in überlegten 
Handlungen im Rahmen der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten auch letzten Endes großes Ver­
ständnis für die Forderungen der Arbeitneh­
mer haben. Wir begrüßen deshalb, daß diese 
Novelle des Gesetzes beschlossen wird, weil 
die OBB das größte Unternehmen der Repu­
blik Osterreich sind, aber auch jenes Unter­
nehmen, das mehr oder weniger fallweise 
einer härteren oder schwächeren Kritik unter­
zogen wird. 

Die Mitbestimmung der Personalvertretung 
bei den Osterreichischen Bundesbahnen wurde 
nicht erst jetzt geschaffen, sondern sie wurde 
- wenn man einen historischen RüCkbliCk 
macht - bereits im Jahre 1906 unter dem 
damaligen Eisenbahnminister Derschatter ein­
geführt, der damals sChon nach gründliChen 
Uberlegungen erkannt hat, daß die sehr wich­
tige Unternehmung der- damaligen KaiserliCh­
königlichen Staatsbahn sowohl aus wirtschaft­
lichen als auCh aus strategisChen Gründen Ge­
spräche mit dem Personal führen muß. 

Wir haben nun bei den Osterreidlischen 
Bundesbahnen praktisch seit dem Jahre 1 920 
die Mitbestimmung, die Mitsprache, aber wir 
sind auch bereit, die Mitverantwortung zu tra­
gen. Wir haben uns noch in keiner Weise 
davor gedrüCkt. 

Es ist uns aber als Gewerkschafter gelun­
gen - gerade jetzt, seit dem Jahre 1 970, unter 
der sozialistischen Regierung -, aus dem 
Eisenbahner eine Persönlichkeit zu formen. 
Wenn wir es historisch betrachten, haben wir 
aus dem Diener der kaiserlich-königlichen Zeit 
heute einen selbstbewußten Arbeitnehmer im 
größten Betr,ieb der Republik Osterreich ge­
schaffen, wenn es auch nicht leicht gewesen 
ist, da ja im Jahr 1918 das Verkehrsnetz auf 
Grund der Verträge vom Jahr 1918 radikal 
verkleinert worden ist und wir damals große 
Schwierigkeiten hatten, nicht nur in personal­
politischer Hinsicht, sondern auch weil wir 
sprachliche und Nationalitätenprobleme zu 

lösen gehabt haben. Eine ähnliche Situation 
hat sich nach dem Jahre 1945 abgezeichnet. 

Aber in der Zwischenzeit ist bei den Ver­
kehrsunternehmungen ein Wandel eingetreten, 
und es mußte audl zwangsläufig ein Wandel 
im Denken sowohl bei der Personalvertretung 
als auch bei der Verwaltung erfolgen . .  

Gestern ist nun durch den Herrn Bundes­
minister das Unternehmenskonzept des Vor­
standes der Osterreichischen Bundesbahnen 
der Offentlidlkeit vorgestellt worden. 

Und nun eInIge Bemerkungen zur Wirt­
schaftlichkeit. Wenn ich sage, daß die Oster­
reichischen Bundesbahnen auf Grund des Bun­
desbahngesetzes wirtschaftlich geführt werden 
sollen, so möchte ich damit dartun, daß ich in 
dieser Beziehung sehr skeptisch bin. Das be­
deutet nicht, daß es am guten Willen des Vor­
standes der Osterreichischen Bundesbahnen 
mangelt, aber die Stellung der Eisenbahnen 
ist nicht mehr die MonopolsteIlung, die sie 
seinerzeit gehabt hat. Das rekrutiert schon aus 
einig.en Beispielen heraus. Nur einige Schlag­
worte. 

Die Osterreichischen Bundesbahnen müssen 
das, was wir als Oberbau bezeichnen - das 
sind alle, Anlagen mit den Gleisanlagen -
selbst erhalten. Wir erfahren oft, daß Abge­
ordnete sehr verärgert sind, wenn die Züge 
Verspätungen haben, und es gibt auch noch 
Fragen wie: Ja, stimmt denn das, daß der 
Lokführer langsam führt, denn dann bekommt 
er mehr Uberzeit bezahlt? Dazu möchte im 
hier eines sagen: 

_ Im Gegensatz zum Straßenverkehr hat der 
Lokführer einen Fahrplan auf der Lokomotive. 
der sich vom amtlichen Fahrplan, der ver­
öffentlidlt worden ist, insofern unterscheidet, 
als dieser Fahrplan letzten Endes auf die 
Sicherheit des Reisenden und auch des Güter­
zuges RüCksicht nimmt. Die Geschwindigkeit 
ist oft nicht mit der identisch, mit der die 
Züge im amtlichen Fahrplan aufgelegt werden. 
Das wollte ich deshalb sagen, weil eine Reihe· 
von Abgeordneten immer in dieser Richtung 
Fragen gestellt haben. 

Aber im Gegensatz zur Erhaltung des Ober­
baues durch die OBB werden zum Beispiel die 
europäischen Luftstraßen automatisch von den_ 
Staaten erhalten. Sie werden bei den Austrian 
Airlines oder bei anderen Fluggesellschaften 
nicht budgetiert. Auch die Kanalausbauten 
werden vom Staat durchgeführt und nicht den 
Verkehrsunternehmungen angelastet. Das 
wird als Selbstverständlichkeit hingenommen, 

Es werden natürlich auch die Straßen in. 
Osterreich ausgebaut, obwohl es ein umstrit­
tenes Problem ist, ob der Autofahrer zur 
Gänze, zum Teil oder zu einem gewissen Pro­
zentsatz dafür zu zahlen hat. So ergeben sich 
schon in diesem Zusammenhang ungleiche. 
Verhältnisse. 

Das Opfer in dieser Diskussion sind mei­
stens die Führungspersönlicbkeiten der Oster-· 
reichischen Bundesbahnen, die Sie kritisieren. 
Das zweite Opfer, das kritisiert wird, ist das 
Personal und damit letzten Endes die Gewerk-­
schaft oder fallweise die "böse Personalver­
tretung", 

344. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)94 von 133

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 344. Sitzung - 10. Juli 19'75 1 107 1 

Predltl 

Nun möchte ich Ihnen in diesem Zusammen­
hang nur einige Ziffern nennen, vor allem daß 
allein bei den Osterreidlischen Bundesbahnen 
seit zehn Jahren 1000 Bedienstete eingespart 
worden sind. Das entspricht etwa zehn Mil­
liarden Schilling, die der Staat nicht mehr auf­
zubringen braucht, wenn man pro Kopf für 
das Personal im Durchschnitt - was es eben 
dem Unternehmen kostet - 160.000 Schilling 
ver anschlagt. 

Dazu kommt, daß wir bei den Osterreichi­
sdlen Bundesbahnen allein mehr als sieben 
Millionen Uberstunden zu leisten haben, daß 
die 40-Stunden-Woche eingeführt worden ist, 
daß wir keine Personalvermehrung erhielten 
und daß wir auCh große Sorge um die Sicher­
heit bei den Osterreichischen Bundesbahnen 
haben, da es bereits zu verhältnismäßig star­
ken Uberlastungen des Lok- und Zugpersonals 
kommt. 

Uns ist nur eines zustatten gekommen: die 
wirtschaftliche Depression im europäischen 
Raum, daß der Verkehr um rund zehn Prozent 
zurü<kgegangen ist, und das drü<kt sich natür­
lidl auch in den Einnahmen der Osterreichi­
schen Bundesbahnen aus. 

Um Ihnen nur ein Beispiel zu sagen: Allein 
infolge der Bestimmungen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, daß die Viehtrans­
porte vom Osten nicht mehr in die EWG­
Räume geführt werden dürfen, sind monatlich 
hundert Züge ausgefallen, und man errechnet, 
daß der Einnahmenausfall bei den Osterreichi­
schen Bundesbahnen allein in dieser Richtung 
mit ungefähr 1 80 Millionen Schilling zu bezif­
fern ist. 

Wenn nun - so hoffen wir - im nächsten 
Jahr die wirtschaftliche Depression beseitigt 
ist und wir wieder mit einem gesunden Wirt­
schaftswachstum im gesamteuropäischen Raum 
rechnen können, wird natürlich der Verkehr 
um zehn bis zwölf Prozent ansteigen. Zwangs­
läufig wird sich ein Personalmehrbedarf erge­
ben. Dazu kommt, daß in den nächsten Jahren 
mehr als 13.000 Eisenbahner in den Ruhestand 
treten werden. 

Wir sind also gemeinsam mit der Verwal­
tung von großer Sorge erfüllt. Wir haben wohl 
derzeit noch rund 400 Dienstposten unbe­
setzt - auch sehr klar, weil der Samstag, der 
Sonntag und der Nadltdienst nicht jener 
Dienst ist, der heute von den Arbeitnehmern 
in Osterreidl so gerne geleistet wird. Aber 
zusätzlich würden wir, um ein zukünftiges und 
zum Teil auch das gegenwärtige Verkehrsauf­
kommen bewältigen zu können, mehr als 
1600 Bedienstete bei den Osterreichischen 
Bundesbahnen benötigen. 

Da die Eisenbahnen nach dem Gesetz oder 
in folge politischer Weisungen als öffentliche 
Unternehmungen audl Leistungen produzieren 
müssen, die bei eingefrorenen Tarifen und 
gleidlzeitig sukzessive ansteigenden Kosten 
nicht ohne Verlust angeboten werden können, 
sind die Defizite der Eisenbahnen, nicht nur 
der Osterreichisdlen Bundesbahnen, in solchen 
Fällen zwangsläufig. 

Umso weniger können weder Defizite der 
Eisenbahnen als Maßstab für den Unter­
nehmungserfolg herangezogen werden noch 
als äußeres Zeichen einer angeblich unwirt­
sdlaftlichen Arbeitsweise der OBB betrachtet 
werden. Eine Eisenbahn beziehungsweise die 
Eisenbahnen in Europa und in der Welt arbei­
ten noch bei rapid ansteigenden Defiziten zum 
Beispiel bei sparsamem Mitteleinsatz wirt­
schaftlich. Einer nicht gegebenen betriebswirt­
schaftlichen Rentabilität steht die volkswirt­
schaftliche Rentabilität gegenüber, die Vor­
rang vor anderen Lösungen haben muß, weil 
sie die Gesellsdlaft und den Steuerzahler weit­
aus weniger belastet, als dies bei einer totalen 
Automobilisierung unter Einbeziehung aller 
Folgekosten der Fall wäre. 

Ein englistber Gemeinderat in London hat 
einmal ein sehr interessantes Beispiel für die 
Leistungen der öffentlidlen Hand gewählt. Er 
hat dies etwa folgendermaßen formuliert : Es 
würde heute keinem Menschen mehr einfal­
len, daß nur die Menschen am Abend die 
Straßenbeleuchtung bezahlen, die eben am 
Abend fortgehen, wobei entspredlende Auto­
maten angebracht werden, sondern es wird 
heute als' eine Selbstverständlichkeit hinge­
nommen, daß eine moderne Groß- oder Klein­
stadt eben eine dementsprechende Beleuchtung 
hat. 

Wir sehen also schon in vielen Bereichen, 
daß Leistungen übernommen worden sind, die 
letzten Endes sicherlich also notwendig sind. 

Darüber hinaus spricht die wenn auch nicht 
quantifizierbare Umweltfreundlichkeit des 
Eisenbahnverkehrs dagegen, Defizite von Bah­
nen zum Vorwand für übertriebene Konzen­
trationsmaßnahmen oder für den Verzicht auf 
ganze Tätigkeitsbereiche des Schienenver­
kehrs zu nehmen. Anzuführen wäre ferner die 
Sicherstellung der Transporte infolge weit­
gehender Unabhängigkeit des Schienenver­
kehrs vom Erdöl, was ja die im Jahre 1 913 
hereingebrochene Erdölkrise sehr deutlich ge­
zeigt hat. 

Der Rückzug der Eisenbahn bedeutet eine 
Verschlechterung in vielen europäischen Bahn­
verwaltungen, und in der deutschen Bundes­
republik sollen mehr als 400 Bahnhöfe nun ge-
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schlossen werden. Idl werde in meinem näch­
sten Beitrag zum Straßenverkehr auf die Pro­
blematik und auf die Konsequenz ja noch zu 
spredlen kommen. 

In vielen Fällen mußten Eisenbahnen in der 
Nachkriegszeit Kriegsschäden aus eigener 
Kraft oder mittels Aufnahme teurer Kredite 
selbst bewältigen. Wir sind daher der Auf­
fassung, daß alle Schritte zu unterlassen sind, 
die zwar auf eine vermeintliche Sanierung des 
Schienenverkehrs abzielen sollen, in Wirklich­
keit aber die Situationen der Eisenbahn auf 
die Dauer noch mehr verschlechtern. 

Nur einige Worte zur Benachteiligung der 
Eisenbahnen. Es ist heute kaum mehr vertret­
bar, allein an Schienenstredten der Eisenbahn 
den Maßstab der betriebswirtschaftlichen Ren­
tabilität anzulegen. Niemand fragt danach, ob 
teure Fernstraßen, welche Gebiete mit dünner 
Besiedlung oder sdlwadler Wirtschaftskraft 
mit anderen Regionen verbinden, im Einzel­
fall rentabel oder unrentabel sind. Da ist der 
ganze Komplex unserer Nebenbahnen mit ein­
zuschließen. Wir vertreten daher die Auffas­
sung, eine einseitig auf die Sdliene abgestellte 
und die Bahn somit diskriminierende Renta­
bilitätsberedlnung von Strecken entweder zu 
unterlassen oder aber eine solche Rechnung 
auf alle Verkehrswege anzuwenden. Dann 
müßte man sich. allerdings überlegen, daß der 
Staat bei seiner Investitionspolitik an die Er­
gebnisse einer Kosten- und Nutzenanalyse 
gebunden ist. 

Der Straßenverkehr wurde im 19. Jahr­
hundert durch die Eisenbahn zur Be­
deutungslosigkeit herab gedrückt, er hat aber 
nadl Uberwindung der ersten Anlaufschwie­
rigkeiten einen geradezu kometenhaften Auf­
stieg genommen. Seit etwa fünfzig Jahren 
dringt das Auto, das Verkehrsmittel für den 
Flächenverkehr, von Jahr zu Jahr auf der gan­
zen Welt mit gewaltigen Zuwachsraten weiter 
vor. Seine völlige Unabhängigkeit von einem 
Spurweg, seine Fähigkeit, bei relativ festem 
Untergrund mit ausreidlend dimensionierter 
Bereifung sogar ohne Straße in die unwirt­
lichsten Gegenden vorzustoßen, und seine zeit­
liche Unabhängigkeit von einem starren Fahr­
plan madlen es zu dem unser Jahrhundert 
kennzeichnenden universellen Verkehrsinstru­
ment auf dem Lande. Die Erschließung weiter 
Teile der Erde ist nur mit Hilfe des Autos 
möglich gewesen. 

Im Gegensatz zum Straßenverkehr sind die 
Einsatzbedingungen der Eisenbahn völlig ver­
schieden. Das in die engsten Gassen der Städte 
eindringende Auto hat durch seinen direkten 
Haus-Haus-Verkehr einen bedeutenden trans­
porttedlnisdlen Vorteil gegenüber der spur­
gebundenen Eisenbahn. Die Eisenbahn erreicht 

zwar alle Plätze von wirtschaftlicher Bedeu­
tung, jedoch nicht jeden Ort, nicht jeden Kun­
den und nicht jede beliebige Ladestelle. 

Ganz offensichtlich ist also die Straße, 
betrieblich gesehen, der Schiene überlegen. 
Das stimmt dann, wenn man einen engen 
marktwirtschaftlichen Maßstab bei der Beur­
teilung der Leistungsfähigkeit eines Verkehrs­
trägers anwendet. Der Mechanismus der freien 
Marktwirtschaft, basierend auf dem Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage, trifft jedoch in 
der Verkehrswirtschaft nicht zu. Sollte der 
freie Markt funktionieren, müßten erstens 
gleichartige Leistungen angeboten werden, 
zweitens Angebot und Nachfrage ohne Zeit­
verlust aufeinander reagieren, drittens völlige 
Markttransparenz herrschen und viertens alle 
Marktteilnehmer sich rational verhalten. 

Leistungsmäßige Unterschiede gibt es auf 
der Anbotseite im Verkehrsmarkt allein 
sdlon durch die differierenden technischen 
Eigensdlaften der Verkehrsträger. Als Konsu­
ment hat man noch dazu sehr oft keine Wahl-
möglichkeit, man muß eine bestimmte Leistung 
beanspruchen. Die Netze der verschiedenen 
Verkehrssysteme haben unterschiedliche Grö­
ßen. Räumlich sowie zeitlidl können sie daher 
nur in teilweiser Konkurrenz stehen, nämlich 
dort, wo sich ihre Verkehrsrelationen decken. 

Die Immobilität und hohe Anlagenintensität 
mancher Verkehrs infrastrukturen verhindern 
eine rasdle Anpassung an sich ändernde Nach­
fragebedingungen. Die zeitlich und räumlich 
starken Schwankungen der Nachfrage verhin­
dern ein marktgerechtes Reagieren des Ange­
botes. Zu allem Uberfluß ist rationales Ver­
halten durch die Existenz von quantitativ nicht 
erfaßbaren sozialen Nutzeneinbußen und 
Nutzenvermehrungen nidlt gegeben. An die­
sen Uberlegungen sieht man also, daß die 
freie Konkurrenz, die so oft gefordert wird, 
auf dem Verkehrsmarkt nicht so recht oder 
kaum funktionieren kann. 

Das marktwirtschaftliche Prinzip setzt wei­
ters voraus, daß primär nicht die Deckung 
menschlicher Bedürfnisse im Vordergrund 
steht, sondern die Vermehrung des eingesetz­
ten Kapitals, sprich Gewinn. Dieser Mechanis­
mus der rastlosen Kapitalvermehrung hat 
selbstverständlich auch die Verkehrswirtschaft 
erfaßt und zwingt Bewußtsein und Verhalten 
der darin Besdläftigten in bestimmte Muster: 
Eigentums-, Konsum-, Leistungsprinzip, Profit­
denken. 

Es ist daher ganz selbstverständlich, daß 
man als Nachfragender das billigste Verkehrs­
mittel, das Auto, wählt, ja wählen muß. Man 
übersieht dabei vollkommen den fehlenden 
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Zusammenhang zwischen Haltungskosten für 
das Kraftfahrzeug, die der Fahrzeughalter auf­
bringen muß, und den Folgekosten: Wege­
kosten, Sicherungsdienst, Unfalldienst, Unfall­
kosten, Verkehrsjustiz und so weiter für die 
öffentliche Hand. 

Diese Nichtbeachtung dieses Zusammen­
hanges hat dazu geführt, daß auf der Straße 
ein zunehmendes Mißverhältnis zwischen 
Kraftfahrzeug bestand und Verkehrsfläche 
herrscht. Abgesehen von der ruinösen Kon­
kurrenz, welche durch das zu große Angebot 
im Straßenfuhrwerksgewerbe entstand, wird 
dadurch die Umwelt und das Leben der Kfz­
Lenker negativ beeinflußt. 

Die haupt sächlichsten Umweltbeeinträchti­
gungen sind Unfälle, Vergiftung der Umwelt 
durch Abgase - eine Studie zeigt, daß mehr 
als 500 Millionen Kubikmeter bleihältige Luft 
über der nördlichen Halbkugel lagern und 
gleichzeitig der Sauerstoffverbrauch enorm an­
gestiegen ist und wir natürlich die sogenannte 
Zivilisationskrankheit daraus schöpfen -, 
Lärm, Zerstörung von Straßen durch Uber­
belastung und Verschmutzung der Umwelt 
durch Autowracks und Reifen. 

Hinsichtlich der Umweltbelastung ist der 
Eisenbahnverkehr der Straße überlegen. Sein 
Flächenbedarf ist bescheidener, den alarmier­
den Unfallzahlen auf der Straße gegenüber 
erweist sich die Sicherheit des spurgebunde­
nen Fahrwegs als unschlagbar, und der 
Umweltvergiftung durch den Straßenverkehr, 
vor allem in Ballungsräumen, steht auf der 
Eisenbahnseite ein bedeutungsloser Anteil 
gegenüber. 

Es wäre nun etwas zu einfach zu sagen, die 
Schiene sei umweltfreundlicher, verursache 
nicht die Folgekosten der Straße und sei daher 
generell vorzuziehen. Unzweifelhaft hat die 
Motorisierung zur Verbesserung der ökonomi­
schen und sozialen Situation des Menschen 
beigetragen. 

Es kann auch nicht darum gehen, das Kraft­
fahrzeug durch andere Verkehrsmittel zu er­
setzen. Es ist für zahlreiche Reisende das wirt­
schaftlich und technisch bestgeeignete Ver­
kehrsmittel, und es hat Siedlungsstruktur und 
Verhaltensweisen der Menschen weitgehend 
geprägt und geändert, sodaß ein abrupter 
Kurswechsel in der Verkehrspolitik unabseh­
bare Folgen hätte. 

Ich habe heute eine interessante Zeitschrift 
von Wissenschaftlern des Westens gelesen, die 
eine alarmierende Nachricht enthält. Man muß 
Wissenschaftler immer mit großer Vorsicht ge­
nießen. Sie prophezeien, daß spätestens im 
Jahre 1 990" zwangsläufig die Energiereserven, 

sprüh Erdöl, weitestgehend erschöpft sind und 
sich eine rückläufige Tendenz der Motorisie­
rung abzeichnet. 

Wenn ich das in diesem Zusammenhang 
erwähne, so deshalb, weil noch Zeit genug 
ist, bevor ein abrupter Kurswechsel zu erfol­
gen hat mit all seinen unabsehbaren Folgen. 
Vor 1 5  Jahren haben wir auch noch an der 
Umweltverschmutzung gezweifelt, und heute 
sind wir bereits die Opfer davon geworden. 

Dem in vielen Ländern immer stärker spür­
baren Trend "Zurück zur Schiene", der vor 
allem durch den Verkehrsnotstand auf der 
Straße ausgelöst wird, kann jedoch durch ein 
verstärktes Leistungsangebot der Schiene nur 
ungenügend Rechnung getragen werden. Die 
Schiene ist sehr oft nicht geeignet, die zusätz­
liche Nachfrage zu befriedigen. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. 

Durch gemeinwirtsdlaftliche Auflagen und 
die Erhaltung des eigenen Verkehrsweges be­
finden sich die Eisenbahnen gegenüber ande­
ren Verkehrsträgern im Nachteil. Die Einfüh­
rung der automatischen Kupplung, von wel­
cher bereits seit dem Ersten Weltkrieg gespro­
chen wird und welche den Wagenumlauf sowie 
die Sicherheit des Verschubpersonals verbes­
sern würde, ist zum Beispiel immer noch. 
Zukunftsmusik. Sie soll erst 1 985 eingeführt 
werden. Der Kapitalaufwand dafür ist sicher­
lich enorm. Man schätzt im gesamteuropä­
ischen Raum 32 Milliarden D-Mark. In der 
Sowjetunion und den Vereinigten Staaten hat 
man bereits seit Jahrzehnten die automatische 
Kupplung, und nur durch diese Einrichtung ist 
es möglich, den Betrieb eines Eisenbahnnetzes 
relativ günstig und auch dementsprechend 
wirtschaftlich zu gestalten. Es bedarf daher 
einer weitgehenden "Motorisierung der 
Schiene" .  

Die Kostensituation der Eisenbahn soll 
daher nicht durch unnötig hohe Kapitalkosten 
verschlechtert werden. Das ist auch sehr 
wesentlich, wenn es erwähnt wird. Gerade die 
Deutsche Bundesbahn ist ein klassisches Bei­
spiel, da durch hohe Kapitalaufnahmen am 
Kapitalmarkt eine totale Verschuldung der 
Deutschen Bundesbahn eingetreten ist. 

Wir als Gewerkschaft haben in dieser Rich­
tung immer einen anderen Weg und eine 
andere Auffassung vertreten. Die Leistungs­
fähigkeit soll im möglichen Ausmaß genutzt 
werden. Diese Situation ist auch heute noch 
gegeben. Sie wäre noch dadurch zu verbessern, 
daß man die Eisenbahnen nicht immer mehr 
zum Rückzug zwingt, indem man ihnen das 
Abstoßen betriebswirtschaftlich nicht rentabler 
Güter- und Personenverkehrsdienste nahelegt. 

923 
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Ein solches Vorgehen treibt auch heute noch 
rentable Bereiche in das Defizit. Kurzsichtiges 
Anwenden von betriebswirtschaftlichen Denk­
schablonen würde dann logisch dazu zwingen, 
die Eisenbahnen als Transportmittel völlig in 
Frage zu stellen. 

Wir sind daher der Auffassung, daß die 
Eisenbahnen als Rückgrat des Verkehrs zu 
betrachten und darüber hinaus zu erhalten und 
zu stärken sind. Da die Eisenbahnen ein sehr 
personalintensives Unternehmen sind, können 
diese großen Entscheidungen nicht nur von 
wenigen Menschen getroffen werden, sondern 
das größte Unternehmen der. Republik Oster­
reich soll letzten Endes auch der österreichi­
schen Wirtschaft und der Republik Ost erreich 
dienen. 

Die Eisenbahner sind bereit, Mitverantwor­
tung zu tragen. Sie sind auch bereit - vom 
einfachsten Bahnarbeiter hoch im Gebirge, der 
die Lawinensicherung vornimmt, bis über den 
Fahrdienstleiter, Lokführer und letzten Endes 
Werkstättenbediensteten und Verwaltungs­
beamten der Osterreichischen Bundes­
bahnen -, dem Unternehmen der Republik 
Osterreich zu dienen. Wir glauben, daß die 
Drittelparität im Verwaltungsrat ein Schritt in 
diese' Richtung sein soll, weil sich die Eisen­
bahnen selbst der großen Verantwortung nicht 
nur gegenüber dem Unternehmen, sondern 
auch gegenüber der Republik - im Gegensatz 
zu manchem öffentlich Bediensteten - völlig 
bewußt sind. 

In Zukunft darf man daher die Verkehrs­
träger nicht mehr isoliert voneinander, son­
dern als sich ergänzend und voneinander ab­
hängig betrachten. Das Bewußtsein der kon­
kurrierenden Interessen und Zielvorstellun­
gen, wie einerseits Wachstums- und Prosperi­
tätsdenken, andererseits größtmögliche Quali­
tätssteigerung des menschlichen Lebens, sollte 
uns veranlassen, an der Durchführung ver­
kehrspoli tischer Entscheidungsprozesse aktiv 
teilzunehmen. 

Wir sehen ein, daß durch das Arbeitsver­
fassungsgesetz 1974 eine drittelparitätische 
Beteiligung der Arbeitnehmervertreter ge­
schaffen wurde und diese Bestimmungen auch 
auf den Verwaltungsrat der Osterreichischen 
Bundesbahnen Anwendung finden. 

Es soll daher die Mitgliederzahl des Verwal­
tungsrates von 15 auf 18 erhöht werden und 
künftig der Personalvertretung ein Vor­
schlagsrecht von sechs Mitgliedern zustehen. 
Jedoch bis zum Ende der laufenden Funk­
tionsperiode sollen lediglich weitere drei -
bisher waren zwei Mitglieder der Personal­
vertretung nominiert - vorgeschlagen wer­
den. Erst mit der neuen Periode wird die Voll­
zahl 18 erreicht werden. 

Diesem Gesetzesbeschluß wird die Oster­
reichischen Volkspartei die Zustimmung 
geben, weil damit eine Gesetzeslücke, bedingt 
durch ein neues Gesetz, das hier hereinspielt, 
geschlossen wird. Aber damit, meine Damen 
und Herren, wollen wir nicht auch das zur 
Kenntnis nehmen, was sich im sonstigen Wir­
kungsbereich Ihres Ressorts, Herr Minister, 
abspielt. 

Der Verwaltungsrat der Osterreichischen 
Bundesbahnen ist verpflichtet, die Einnahmen 
und Ausgaben der Osterreichischen Bundes­
bahnen nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu 
führen. Es ist daher unverständlich, daß man 
dieses Jahr den Verwaltungsrat nicht mit dem 
Budget befaßt hat, sondern direkt mit den 
Beamten verhandelt hat, obwohl sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen der Verwaltungs­
rat damit zu befassen hat und den zuständigen 
Minister beraten soll. 

Hier drängt sich doch wahrlich die Annahme 
auf, daß etwas verschwiegen werden soll, 
denn soviel mir bekannt ist, hatte bisher der 
Verwaltungsrat immer einstimmige Beschlüsse 
gefaßt. 

. 

Ich möchte daher die Frage stellen: Warum 
soll das Budget der Osterreichischen Bundes­
bahnen dem Verwaltungs rat nicht mehr vor-

Wir hoffen, daß diese Novelle dazu beitra- gelegt werden? 
gen möge. Deshalb geben wir ihr gerne unsere Sie selbst, Herr Minister, haben voriges 
Zustimmung. (Beifall bei der SPtJ.) Jahr in einem Brief an den Verwaltungsrat 

Vorsitzender (der wieder die Leitung der 
Verhandlungen übernommen hat): Als näch­
ster hat sich zum Wort gemeldet Herr Bundes­
rat lng. Spindelegger. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Ing. Spindelegger (OVP) : Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister I Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Hoher Bun­
desrat! Mit einer neuerlichen Novelle des Bun­
desbahngesetzes befaßt sich heute der Bundes­
rat. Dazu wäre folgendes zu sagen: 

darauf hingewiesen, daß dann, wenn das lnve­
stitionserfordernis der Osterreichischen Bun­
desbahnen nicht erfüllt wird, die Aufrecht­
erhaltung der Funktion der Osterreichischen 
Bundesbahnen nicht gesichert ist. 

Auf der einen Seite erhöht man den Ver­
waltungsrat um weitere Personalvertreter, 
damit mehr Information von der Betriebsseite 
her zur Diskussion gestellt wird, und auf der 
anderen Seite entzieht man dem Verwaltungs­
rat Beratungsunterlagen in budgetärer Hin-
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sicht. Das ist doch eine Taktik des Aushun­
gerns des Verwaltungsrates, um frei naCh 
persönlichem Gutdünken entscheiden zu kön­
nen, ohne sich an den Vorschlag des Verwal­
tungsrates gebunden zu fühlen. 

Gerade das ist die Politik, die diese Regie­
rung und auch Sie, Herr Minister, verfolgen. 

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, daß 
man in der Zeit der OVP-Alleinregierung 
lautstark von der sozialistischen Seite her 
anläßlich der BesChlußfassung des Bundes­
bahngesetzes 1969 nach den flankierenden 
Maßnahmen gerufen hat. Bis heute ist trotz 
der fünf jährigen Regierungszeit der SPO keine 
dieser Maßnahmen besChlossen oder vorge­
sChlagen worden. 

Der Verwaltungsrat befaßt sich auch seit 
längerer Zeit mit der Frage der Tarifpolitik. 
Er hat auf Grund seiner gesetzlichen Aufga­
benverpflichtung Ihnen, Herr Minister, emp­
fohlen, eine dringend notwendige Abgeltung 
für die Personentarife bei der Bundesregie­
rung zu beantragen. 

Ich möchte daher die zweite Frage an Sie 
riChten : Haben Sie diesen Antrag an den 
Herrn Finanzminister weitergeleitet? Ist die 
Antwort positiv oder negativ ausgefallen? 
Dieser Antrag wurde einstimmig, also auCh 
mit den Stimmen Ihrer Fraktion, gefaßt. 

Die Politik, die hier verfolgt wird, hat ja 
ein weiteres Beispiel in der vorzeitigen Ab­
berufung des Vorsitzenden des AufsiChtsrates 
des Verkehrsbüros. 

Hier, glaube iCh, kommt so deutlich zum 
Ausdruck, daß rein parteipolitisChe, EntsChei­
dungen getroffen werden, denn sonst könnte 
man doch jemanden, dessen Periode erst nach 
dem 5. Oktober ausläuft, nicht jetzt sChon 
abberufen. (Beifall bei der OVP.) 

Aber ich weiß, daß dem Herrn Finanzmini­
ster der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Kalz ein 
Dorn im Auge ist. Deswegen mußte er weg, 
obwohl nach dem Aktiengesetz und dem 
Ges.m.b.H.-Gesetz der Aufsichtsrat die Ver­
antwortung für die ganze Funktionsperiode 
hat. 

dastehen. Obwohl der gesamte Vorstand des 
Verkehrsbüros vehement dagegen Einspruch 
erhoben hat, hat dies Minister Androsm unbe­
rücksichtigt gelassen, den legitimen Vertreter 
der Osterreichischen Bundesbahnen ausgesetzt 
und einen Vertreter aus seinem Ministerium 
eingeschleust. 

Hier, Herr Minister, haben Sie einfach zuge· 
sehen und keinen Einspruch erhoben. Das ent­
nehme ich aus den Ausführungen des Herrn 
Generaldirektors Pycha, als er darüber berich­
tete. 

Man hat also auch hier einen neuerlichen 
politismen Akzent gesetzt in einer Art von 
Torschlußpanik, um auf jeden Fall nam dem 
5. Oktober einen Sozialisten als Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates im Verkehrsbüro zu haben. 

Das, meine Damen und Herren, ist der 
typisme Stil dieser sozialistischen Bundes­
regierungl (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Minister Lanc. 

Bundesminister für Verkehr Lane : Herr Vor­
sitzender! Hoher Bundesrat ! Meine Damen und 
Herren! Was die Fragen betrifft, die Herr 
Bundesrat Ing. Spindelegger zum Verwal­
tungsrat der Osterreimischen Bundesbahnen 
hier aufgeworfen hat, darf im Sie folgender­
maßen informieren, und dies parallel zu ent­
sprechenden Anfragen, die die OVP-Abgeord­
neten im Nationalrat bei der Behandlung die­
ses Tagesordnungspunktes dort aum gestellt 
haben, deren Beantwortung aber offenbar zwi­
schen der Nationalratssitzung und dieser heu­
tigen Bundesratssitzung an der internen OVP­
Information spurlos vorübergegangen sein 
dürfte. (Bundesrat Dr. S c  h a  m b  e c k: Das 
sind zwei verschiedene Kammern! - Bundes­
rat Ing. S p i n d e I  e g g e r: Wir wollen es 
auch wissen! - Bundesrat S e h r  e i n  e r: Da 
brauchten wir ja keine Bundesratssitzung!) 

Wir haben seit 1910 die Verantwortung der 
Bundesregierung und im Verkehrsressort für 
die Arbeit zwischen den einzelnen Organen, 
die für die Führung der Osterreichismen Bun­
desbahnen verantwortlim sind. Seit dieser 
Zeit und obwohl sich die Mehrheitsverhält-Warum geht man nicht auch hier so vor 

wie beim Verwaltungsrat der asterreichischen nisse geändert haben, ist unverändert der 

Bundesbahnen, daß man durch eine Ober- Vorsitzende des Verwaltungsrates der Oster­

gangsbestimmung die Arbeitnehmervertreter . reiChischen Bundesbahnen der von der OVP 

aufstockt und bei der nächsten Periode erst für diese Funktion vorgesChlagene Herr Gene­

die Vollzahl erreicht? raldirektor Dr. Weiser, mit dem im bestens 
zusammenarbeite und der sich über keine der 

Im Verkehrsbüro hat sim der Herr Finanz- hier von Ihnen erwähnten und schon vorher 
minister eigentumsrechtliche Veränderungen in der Nationalratssitzung vom Abgeordneten 
über die Köpfe des Vorstandes angemaßt, die König erwähnten angeblichen Versäumnisse 
einmalig in der Geschichte des Verkehrsbüros bei mir mündlich oder smriftlich besmwert hat. 
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Ich muß daher annehmen, daß auch er das, 
was hier erwähnt wird, nicht als Versäumnis 
empfindet. 

Nun zur Sache selbst. Ein Budget kann wohl 
dem Verwaltungsrat zur Beratung erst dann 
vorgelegt werden, wenn es vorliegt. Daß man 
über die Budgetüberlegungen auf Beamten­
ebene Gespräche führt, das geschieht dauernd 
und auch heuer. Wenn das Budget entspre­
dlend ausgeformt ist, wird der Verwaltungs­
rat, so wie es dem Gesetz entspricht, damit 
befaßt werden. 

Zu den Fragen der Tarife: Ich habe keinen 
Antrag des Verwaltungsrates auf Abgeltung 
von Tarifen. Nach meiner Information, die ich 
aus den Protokollen des Verwaltungsrates der 
OBB beziehe, weil ich j a  selbst an diesen 
Sitzungen, wenn ich nicht eingeladen werde, 
nicht teilnehme, entnehme ich, daß der Ver­
waltungsrat bei der Beschlußfassung über die 
Gütertarife und die Autobuslinientarife 
grundsätzlich die Meinung vertreten hat, daß 
auch die Personentarife, ohne hiefür ein Zeit­
limit zu setzen, strukturell zu erhöhen wären. 

Ich persönlich vertrete die Auffassung: 
Gleichzeitig mit einem neuen Tarif, der von 
der Einnahmenseite her nur dann einen Sinn 
hat, wenn er höhere Einnahmen bringt, sollte 
audl die Tarifstruktur bereinigt werden. Die 
ursprünglich auf Grund der jetzigen Tarif­
struktur vorgeschriebenen mehr oder weniger 
linearen Erhöhungen scheinen mir nicht die 
Probleme des Personentarifs der OBB zu lösen. 
Daher habe ich die Auffassung vertreten, daß 
hier hinsichtlich der Tarifausformung Paralle­
lität bestehen müßte mit der Vorlage eines 
Tarifes, der dann gleichzeitig auch höhere Ein­
nahmen bringt. Das wird sicherlich geschehen. 

Zur Frage des Osterreichischen Verkehrs­
büros : Hier handelt es sich nach den Bestim­
mungen des Kompetenzgesetzes 1973 und den 
Anlagen zu diesem Gesetz um eine Gesell­
sdlaft mit beschränkter Haftung im Bundes­
vermögen, denn es gibt kein eigenes Ver­
mögen der Osterreichischen Bundesbahnen, 
das vom Bundesvermögen losgelöst zu sehen 
wäre, und dieses Vermögen wird nun einmal 
- oder die Anteile daran werden - vom 
Bundesministerium für Finanzen auf Grund 
des Kompetenzgesetzes verwaltet. 

Es ist daher gar keine Frage, ob ich irgend­
ein Recht aufgebe oder gegen etwas prote­
stiere oder nicht protestiere, sondern es ist 
einfach die Rechtslage, die durch den Bundes­
gesetzgeber im Jahre 1973 geschaffen wurde, 
hiefür maßgebend. 

Im übrigen geht auch aus der Textierung des 
schon sehr alten Gesellschaftsvertrages des 

Osterreidlisdlen Verkehrsbüros hervor, daß 
auch damals die Auffass�g bestanden hat, 
daß es sich hier um Vermögen der Republik 
Osterreich handelt, weil dort jeweils "Repu­
blik Osterreidl (Osterreichisdle Bundesbah­
nen) .. steht und nicht etwa umgekehrt. 

Das ist die rein rechtliche Seite. 

Die zweite Seite betrifft die konkreten Vor­
gänge, die erwähnt wurden, vor allem die 
Nichtwiederbestellung des bisherigen Auf­
sichtsratsvorsitzenden des OsterreichiscQ.en 
Verkehrsbüros und vormaligen Generaldirek­
tors der OBB. 

Es waren in Wirklichkeit drei Dinge zu 
sanieren: einerseits durch Ablauf der aktiven 
Tätigkeit des bisherigen Generaldirektors 
einen neuen zu bestellen, zweitens durch mitt­
lerweile in Kraft getretene Bestimmungen des 
Arbeitsverfassungsgesetzes den Aufsichtsrat 
zahlenmäßig so zusammenzusetzen, daß die 
Drittelvertretung des Personals des Osterrei­
chischen Verkehrsbüros gewährleistet ist, und 
drittens, um nicht gleichzeitig mit dieser Maß­
nahme die Anzahl der Aufsichtsräte unnötig 
aufzublähen, einen Weg zu finden, trotz der 
Tatsache, daß der Bund rund 78 Prozent der 
Gesellschaftsanteile hält, gleichzeitig auch alle 
neun Landesvertreter mit je einem Sitz ,im 
Aufsichtsrat zu belassen und doch auf der 
anderen Seite sicherzustellen, daß der Mehr­
heitsgesellschafter nicht von der solcherart 
geschaffenen Mehrheit der Minderheit über­
stimmt werden kann. Daher mußten auch der 
Gesellschaftsvertrag beziehungsweise die 
Kompetenzregelungen zwischen Generalver­
sammlung einerseits und Aufsichtsrat anderer­
seits dementsprechend abgeändert werden. 

Daß man bei dieser Gelegenheit auch dafür 
gesorgt hat, daß ein mittlerweile in den Ruhe­
stand Getretener dort nicht mehr Aufsichts­
ratsvorsitzender ist, das ist durchaus verständ­
lich, weil .ich also Aufsichtsratssitze nicht als 
Sinekure für Pensionisten betrachte, sondern 
weil der Aufsichtsratsvorsitzende ja im prak­
tischen Geschäft, im praktischen Verkehrs­
wesen und -leben stehen muß. Deswegen ist 
es zu der Ablösung von Herrn Dr. Kalz als 
Aufsichtsratsvorsitzenden gekommen. 

Daß es sich dabei keineswegs um eine gegen 
die Person des Herrn Dr. Kalz gerichtete Maß­
nahme handelt, geht daraus hervor, daß am 
selben Tag, an dem seine Abberufung als 
Aufsichtsratsvorsitzender im Verkehrsbüro er­
folgt ist, eine Generalversammlung der Oster­
reichischen Verkehrskreditbank stattgefunden 
hat, wo er ebenfalls Aufsichtsratsvorsitzender 
ist, wo ebenfalls der . Bund, vertreten durch 
den finanzminister, die Mehrheit hat und wo 
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Dr. Kalz in seiner Funktion bestätigt worden 
ist, weil es sich dort um einen Geschäfts­
bereich handelt, in dem nicht unbedingt ein 
in der Verkehrswirtsdlaft Aktiver tätig sein 
muß. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Ich frage trotzdem: Wünscht jemand das 
Wort? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Debatte :ist gesdllossen. 

Wird vom Berichterstatter das Wort ge­
wünscht? - Das ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu er­
heben. 

26. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1960 zum 
Schutz des mensdllimen Lebens auf See samt 

Anlage (1434 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 26. Punkt 
der Tagesordnung: Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1 960 zum 

Gegen den Besdlluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1915 betreffend Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1 960 zum 
Schutz des mensdllichen Lebens auf See samt 
Anlage wird kein EinspruCh erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke Ihnen für den Be­
richt. 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Ich frage trotzdem: Wünscht jemand das 
Wort? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

27. Punkt: BescbJuß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1960 zum 
Schutz des mensChliChen Lebens auf See samt 

Anlagen (1435 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 21. Punkt 
der Tagesordnung: Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1960 zum 
Schutz des menschlidlen Lebens auf See samt 
Anlagen. 

Schutz des menschlichen Lebens auf See samt Berichterstatter ist Herr Bundesrat 
Anlage. Ing. Spindelegger. Ich bitte ihn um seinen 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Bericht. 
Ing. Spindelegger. Ich bitte ihn um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter lng. Spindelegger: Der vor­
liegende Staatsvertrag "Änderungen des 
Internationalen Ubereinkommens von 1 960 
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See 
samt Anlage" wurde von der vierten außer­
ordentlidlen Tagung der Versammlung der 
IMCO am 26. November 1 968 unter Entschlie­
ßung A 1 46 angenommen und erstreckt sich 
auf den Ersatz der Regel 12 in Kapitel V des 
Ubereinkommens durdl eine neue Vorschrift 
sowie die Anfügung der neuen Regeln 19 
und 20 im gleichen Kapitel. 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschluß­
fassung im Gegenstande im Sinne des Arti­
kels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
beschlossen, daß dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle besdlließen: 

Berichterstatter Ing. Spindelegger: Der vor­
liegende Staatsvertrag "Änderungen des 
Internationalen . Ubereinkommens von 1960 
zum Schutz des menschliChen Lebens auf See 
samt Anlagen" wurde von der IMCO-Ver­
sammlung auf ihrer sedl.sten Tagung am 
2 1 .  Oktober 1 969 unter Entschließung A 114 
angenommen. Diese Entschließung, mit wel­
cher acht Änderungen des Internationalen 
Ubereinkommens von 1 960 zum Schutz des 
menschlichen Lebens auf See, BGBI. Nr. 3801 
1 912, bewirkt werden, bringt im wesentlichen 
Verbesserungen der Vorschriften für die 
Brandschutzausrüstung und persönliche Aus­
rüstung auf Frachtschiffen, die Rettungsringe 
und Rettungswesten und die Funkeinrichtun­
gen und Navigationsausrüstung an Bord. 

Der Nationalrat hat anläßlicb der Beschluß­
fassung im Gegenstande im Sinne des Arti­
kels SO Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
beschlossen, daß dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einsprum zu erheben. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g, der Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g. der 
Bundesrat wolle beschließen: Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1960 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See samt 
Anlagen I bis VIII wird kein Einspruch er­
hoben. 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1960 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See samt 
Anlagen I bis VI wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht-
Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht- erstatter. 

erstatter. 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
Es liegt mir keine Wortmeldung vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Dies ist nicht 
Wünscht jemand das Wort? - Dies ist nicht der Fall. 

der Fall. Somit schreiten wir zur Abstimmung. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­Bei der A b s t i  m m u n g beschließt der 
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

Bundesrat, gegen den Beschluß des National-
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

28. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
3. Juli 19'15 betreffend ltndemngen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1960 zum 
SdlUtz des menschlichen Lebens auf See samt 

Anlagen (1436 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 28. Punkt 
der Tagesordnung: Änderungen des Inter­
nationalen Ubereinkommens von 1960 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See samt 
Anlagen. 

Berichterstatter ist wieder Herr Bundesrat 
Ing. Spindelegger. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Ing. Spindelegger: Der vor­
liegende Staatsvertrag "Änderungen des 
Internationalen Ubereinkommens von 1960 
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See 
samt Anlagen" wurde am 25. Oktober 1967 
unter Entschließung A 122 angenommen. Ab­
gesehen von einigen kleineren Ergänzungen 
wurde eine sehr wesentliche und umfang­
reiche Erweiterung des Kapitels 11 des SOLAS­
Ubereinkommens, nämlich die Einfügung des 
neuen Teiles H mit der Uberschrift "Feuer­
sdmtz, Feueranzeige und Feuerlöschung auf 
Fahrgastschiffen" • beschlossen. 

Der Nationalrat hat anläßUch der Beschluß­
fassung im Gegenstande im Sinne des 
Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungs­
gesetz beschlossen. daß dieser Staatsvertrag 
durm Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen. dem Hohen Hause 
zu empfehlen. keinen Einspruch zu erheben. 

29. Punkt: GesetzesbesmluB des Nationalrates 
vom 3. Juli 19'15 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 
geändert wird (5. StVO-NoveUe) (1437 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
29. Punkt der Tagesordnung: Änderung der 
Straßenverkehrsordnung 1960 (5. StVO­
Novelle) . 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mayer. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Mayer: Hoher Bundesrat I 
Um die derzeit geltende allgemeine Geschwin­
digkeitsbesdlIänkung für Freilandstraßen, die 
sich ohne Zweifel bewährt und eine deutliche 
Senkung der Zahl der Straßenverkehrsunfälle, 
insbesondere aber eine Verringerung der 
Schwere der Unfallsfolgen, gebracht hat, in 
einwandfreier Weise gesetzlich zu fundieren. 
soll mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates diese allgemeine Geschwin­
digkeitsbeschränkung im Gesetz selbst ver­
ankert werden. 

Der Wirtschafts ausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen. dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g. der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz. mit dem die Straßenverkehrsordnung 
1960 geändert wird {5. StVO-Novelle} . wird 
kein Einspruch erhoben. 
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Vorsitzender: Im danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Zur Debatte gemeldet ist Herr Bundesrat 
Prechtl. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Prechtl (SPO) : Herr Bundes­
minister! Hoher Bundesrat! Ich glaube, was 
heute besdllossen wird, hat in der Offentlich­
keit seit mehr als einem Jahr immer mehr 
oder weniger heftige Diskussionen und auch 
Emotionen ausgelöst. 

Ich möchte aber eingangs mit Bedauern 
feststellen, daß eine sehr umfangreiche Regie­
rungsvorlage bereits am 16.  März über die 
Straßenverkehrsgesetznovelle dem Parlament 
zugegangen ist, die, wie wir glauben, sehr edlt 

. dazu beigetragen hätte, die Verkehrssicher­
heit auf Osterreichs Straßen enorm zu erhöhen. 

Was wir heute beschließen, sind praktisch 
nur zwei Punkte und die Sanktionierung eines 
bereits bestehenden Zustandes, damit ein 
Autofahrer oder eine Autofahrerorganisation 
nicht die Möglimkeit hat, zum Verfassungs­
gerimtshof zu gehen und dort diese Ver­
ordnung einzuklagen, daß sie aufgehoben wer­
den soll. Und deshalb soll diese Verordnung 
Gesetzeskraft erlangen. 

Aber das letzte Wochenende hat deutlich 
gezeigt, vor welmer Entwicklung wir im Stra­
ßenverkehr stehen. Und man muß, wenn man 
sim mit Verkehrspolitik beschäftigt, letzten 
Endes auch Prognosen glauben. Es wird derzeit 
geschätzt, daß es rund 100 Millionen Pkw-Ein­
heiten gibt, wovon allein etwa rund 65 Mil­
lionen Pkw-Einheiten in den Vereinigten 
Staaten fahren und rund 20 Millionen in 
Europa. Der Rest teilt sich auf die übrige 
Welt auf. 

Wenn also die Prognosen nun etwa be­
kanntgeben, daß man schätzt, daß es bis zum 
Jahre 2000 in den Vereinigten Staaten statt 
65 Millionen 360 Millionen Pkw sein sollen, 
und daß man nun glaubt, daß in Europa bis 
zum Jahre 2000 um siebenmal mehr Pkw die 
Straßen befahren werden als derzeit, kann 
man sich in etwa die Verkehrsentwicklung auf 
den Straßen vorstellen. Die Menschheit arbei­
tet für ihre Straßen und entrichtet einen unge­
heuren Blutzoll auf den Straßen. 

Letztes Wochenende sind mehr als 
50.000 Autos nach dem Süden gefahren und 
haben mehr oder weniger jene umstrittene 
Gastarbeiterroute genommen. Und wenn in 
der Straßenverkehrsordnung hier eine Reihe 
von Maßnahmen von seiten der Regierung 
vorgesehen gewesen sind, den Verkehr 
flüssiger zu gestalten, so hat uns auch in der 
Regierungsvorlage eine sehr wesentliche Er-

mäcbtigung, aber ein sehr heißes Eisen, in 
Osterreich zumindest sehr heiß diskutiertes 
Eisen, nom gefehlt, das die Novelle zur 
Straßenverkehrsordnung vollkommen gemacht 
hätte. 

Der deutsche Verkehrsminister hat die Mög­
lichkeit, bei exorbitantem Ansteigen des Ver­
kehrs den gewerblichen Verkehr smon mit 
Freitag abend oder um Mitternacht zu been­
den, damit der überwiegende Urlauberreise­
verkehr flüssiger gestaltet werden soll. 

In Osterreich ist es so, daß der Schwerver­
kehr bis 15 Uhr nachmittags noch weiter ge­
führt werden kann. Das führt nun dazu, daß 
gerade von Salzburg die Lkw über den Grazer 
Raum noch Spielfeld-Straß erreichen, und Jugo­
slawien und die Staaten des Nahen Ostens 
kennen diese Beschränkungen nicht, und wir 
in Osterreich in einer Verkehrs lawine zu er­
sticken drohen. 

Wenn sich jetzt eine Zeitung besonders für 
die Südautobahn engagiert, was simerlich 
auch seine Beredltigung hat, wundert es mich 
sehr, daß man gerade diesen Strecken­
abscbnitt, der die meisten und die sdlwersten 
Verkehrsunfälle zu verzeichnen hat, kaum 
in irgendeiner Weise berücksichtigt. Es geht 
in der Verkehrspolitik und besonders im 
Straßenverkehr oft nicht darum, große Ver­
kehrsinvestitionen zu tätigen, sondern 
darum, daß auch gesetzliche Maßnahmen er­
griffen werden sollen, die auch dazu führen, 
Osterreichs Straßen sicher zu gestalten. 

Aber ich möchte hier auf ein weiteres Pro­
blem im Hinblick auf die Geschwindigkeits­
beschränkungen verweisen, weil sich diese 
Geschwindigkeitsbeschränkungen ja nur auf 
den Pkw-Verkehr beziehen und nicht auf den 
Schwerverkehr. Die Unfälle in den letzten 
Tagen und Wochen haben dazu geführt, daß 
man, glaube ich, auch in dieser Richtung einige 
Uberlegungen wird anstellen müssen. 

Einer Studie des Statistischen Zentralamtes 
Wiesbaden ist zu entnehmen, daß von den 
in der Bundesrepublik zugelassenen Liefer­
und Lastwagen rund 71 .000 in Unfälle mit 
Personen- und schwerem Sacbschaden ver­
wickelt waren. Das heißt, daß jeder drei­
zehnte Lkw des Bestandes an einem schweren 
Unfall beteiligt war. 52 Prozent dieser Unfälle 
gingen auf Verschulden der Lenker zurück. 

Die Unfallbeteiligung mit tödlichem Aus­
gang nahm mit der wachsenden Größe der 
Lkw progressiv zu. Das bedeutet, daß der 
Drang nach höherer Wirtschaftlichkeit bezie­
hungsweise Uberleben auf dem Markt die 
Arbeitsbedingungen des Lenkerpersonals un­
zumutbar erschwert und dadurch deren private 
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Existenz unverantwortlim auf das Spiel ge- nach der persönlimen Freiheit zu urteilen hat, 
setzt wird. Und gestern ist in Wien genau sondern letzten Endes der Schutz des mensm­
wieder so ein Unfall geschehen. lichen Lebens im Vordergrund zu stehen 

Ich muß sagen, mir ist selbst auch so ein 
Unfall passiert. Es ging dabei um einen 
25-Tonnen-Zementsilozug vor einer Kreuzung, 
wo man bekanntlich bei rot anhalten muß, 
weil man sonst sehr viel bezahlt. Es war in 
dem Bezirk, aus dem der Herr Verkehrs­
minister kommt, er kennt diesen neural­
gischen Punkt. Um ein Uhr Mittag bei 
wenigem Verkehr konnte ich kaum stehen­
bleiben, auch der Lkw-Zug hat nicht stehen­
bleiben können und hat mich 25 Meter über 
die Kreuzung hinausgeschmissen. Ich muß 
Ihnen jetzt eines sagen: Als dann die Feuer­
wehr und die Rettung gekommen sind, haben 
sie geglaubt, sie suchen die Toten. Es hat 
aber keinen Toten gegeben. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf 
ein weiteres Problem hinweisen, auf eine 
typische österreichische Schlamperei und eine 
Konzession nach allen Seiten. Ich war mit 
einem Sicherheitsgurt angeschnallt und habe 
Kopfstützen gehabt. Ich bin ausgestiegen und 
habe den Motor abgestellt und der Wagen 
hat die Knautschzone gen au aufgenommen. 

Wir haben heute in den Fahrzeugen Sicher­
heitsgurten montiert, wir haben aber keine 
Kopfstützen montiert, weil ein Teil der Ver­
kehrspolitik anscheinend von der Industrie 
diktiert wird. Wir sollen also nicht 

'
nur zu den 

Feiertagen vom menschlichen Leben, das wir 
schützen wollen, triefen, sondern letzten Endes 
auch jene Menschen in dieser Richtung unter­
stützen, und das ist in dem Fall der Verkehrs­
minister. 

Aber da gibt es auch noch Rektoren der 
Universität, die dann einen Auftritt im Fern­
sehen haben und in der Verkehrssendung nun 
befragt werden, ob sie sich nun anschnallen. 
Es ist der Herr Professor Winkler von der 
Universität Wien gewesen, der gesagt hat, er 
betrachtet es als eine Einschränkung der per­
sönlichen Freiheit, wenn er sich in einem Auto 
angurten muß. 

Ich selbst bin nun mit ihm zufällig in einem 
Flugzeug geflogen und muß also sagen, wel­
ches schizoide Denken anscheinend hier vor­
handen war: Der Herr Professor Winkler hat 
sich im Flugzeug selbstverständlich angegur­
tet! Nun frage ich mich, ob das keine Ein­
schränkung der persönlichen Freiheit ist. 

Aber die Folgewirkung für die Bevölkerung 
und in den Massenmedien kann verheerend 
sein, weil man doch annimmt, daß ein sehr 
gebildeter Mensm, ein Rektor einer Universi­
tät, nidlt nadl den Rechtsgrundsätzen und 

hat. 

Ich mödlte sagen: Sehr rimtig, sehr viele 
Mensdlen erwerben einen Führerschein und 
glauben, mit der Erwerbung eines Führer­
sdleines Verkehrspolitik betreiben zu können. 
Ich habe es mit großem Schock vernommen 
- ich habe nichts gegen unsere sehr geehrten 
Damen und Frauen -, als erklärt worden ist : 
Laßt die Frauen am Wochenende an den 
Volant ! Nichts dagegen, wenn sie eine geübte 
Fahrerin ist. Aber wenn der Gatte von Montag 
bis Samstag das Auto benützt, und dann am 
Samstag und am Sonntag eine ungeübte Len­
kerin in ein Fahrzeug steigt, wo die drei­
oder vierfache Frequenz auf den Autobahnen 
zu verzeichnen ist, muß man sagen: Man soll 
jenen die Verkehrspolitik und die Sicherheits­
maßnahmen überlassen, die ein bisserl etwas 
davon verstehen. (Bundesrat H o f  m a n  n -
W e l l e  n h o f: Das ist eine Verteilung der 
Rechte, Herr Kollege! Von Montag bis Freitag 
lenkt die Frau den Mann, und von Freitag bis 
Montag ist es umgekehrt!) 

Nur mit einem Unterschied: Ich glaube 
kaum, daß es hier zu einem sehr schweren 
Verkehrsunfall - in Klammern und mit An­
führungszeichen - kommen kann. Ich möchte 
daher sagen, daß es · . . .  (Zwischenruf von 
Bundesrat Edda E g g e r.) Bitte? (Bundesrat 
Edda E g g e r: Welche Altersgruppen haben 
die meisten schweren Unfälle?) 

Sehr geehrte Frau Bundesrat! Dazu möchte 
ich auch etwas sagen. Ich beschäftige mim 
damit schon sehr lange. Ich sehe eine zweite 
Entwicklung mit sehr großer Sorge. Das eine 
ist der junge Mensch, und das zweite ist eine 
Erscheinung, die sich jetzt herauskristallisiert: 
Im Rahmen unseres sozialen Fortschrittes er­
halten sehr viele alte Menschen hohe Abferti­
gungen, Menschen, die praktisch dreißig oder 
vierzig Jahre einen Führerschein besessen, 
aber nie ein Auto gelenkt haben. Diese Grup­
pen sind jetzt am unfallanfälligsten, weil sie 
jetzt gerade in einer Zeit ein Auto zu bestei­
gen beginnen, wo sich die zwei Extreme 
treffen. 

Ich persönlich fahre am liebsten an Wochen­
tagen, weil hier naturgemäß an und für sich 
die geübten Fahrer unterwegs sind. Eine Aus­
nahme - ich habe das hier schon mehrmals 
erwähnt -, eine Lücke gibt es noch: Die 
größte Gefahr besteht darin, daß man Lenker 
von Silotransportfahrzeugen und von 
schweren Fahrzeugen anderer großer Unter­
nehmen unter einen gewissen Akkordzwang 
stellt: Wie oft du fährst, wieviel du ladest I Der 
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Betreffende fährt rücksichtslos mit einer Ge­
sChwindigkeit von vielleicht fünfzig oder sech­
zig Stundenkilometern. Aber wenn es zwi­
schen einem solchen Lkw und einem Pkw 
zu einem Unfall kommt, ist zweifelsohne die 
Gefahr, daß eine Person getötet wird, gegeben. 

An Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, 
hätte ich eine Frage, und zwar auch auf Grund 
eines persönlichen Erlebnisses: Die Exekutive 
konzentriert sich mehr oder weniger auf den 
Pkw-Verkehr. Aber unlängst bei Befahren der 
Arlbergrampe talwärts haben ein aus­
ländischer Autobus und ein Lkw beginnend 
von Sankt Anton bis etwa in den Raum von 
Silz eine Rennfahrt veranstaltet, und zwar 

, mit einer Gesdlwindigkeit von 1 1 0 bis 
1 20 Stundenkilometer. 

Si,cher ist das auch eine Einstellung und 
ein moralisches Problem. Es ist ein Erzie­
hungsprozeß, der notwendig ist, das heißt, 
die Lenker nicht nur durch Gesetze zu 
reglementieren, sondern letzten Endes auch zu 
erziehen. Wir begrüßen es sehr, daß in den 
Schulen bereits jetzt damit begonnen wird, 
den jungen Menschen zu formen. Einen Men­
sChen erst mit sechzig oder siebzig Jahren zu 
formen, ist ja fast ein aussichtsloses Begin­
nen. Aber es können sich sehr schwere Kon­
sequenzen ergeben. 

Wir glauben, daß diese Geschwindigkeits­
beschränkung, die eingeführt wird, richtig 
ist. Mit hundert Stundenkilometern auf man­
chen Landstraßen zu fahren - das muß ich 

Es gilt also, eine Reihe von Maßnahmen zu 
setzen, von denen wir glauben, daß letzten 
Endes auch das menschliche Leben auf Oster­
reichs Straßen geschützt werden soll. Wenn 
2600 Menschen auf Osterreichs Straßen ster­
ben, dann entspricht das etwa der Einwohner­
zahl der Stadt Horn, die in der Zwischenzeit 
entvölkert worden wäre. 

Im will mich nicht darauf einlassen, daß die 
"Kronen-Zeitung" - im will nicht sagen: eine 
bestimmte Zeitung, ich sage gleich "die 
Kronen-Zeitung", weil es ja ein jeder weiß -
in ganz Wien verkehrsbehindernd kleine Lit­
faßsäulen aufgestellt hat, . damit der Auto­
fahrer, wenn er aus der Kreuzung rausfährt, 
nicht einmal einen Uberblick in den verkehrs­
freien Raum erhält. Man kann, glaube ich, 
Verkehrspolitik auch nicht in der Richtung 
treiben, daß man . sagt: Wir bauen jetzt eine 
Südautobahn, ohne daß die Finanzierung ge­
löst werden kann. 

Wir haben im Rahmen des sozialistischen 
Verkehrsprogramms seinerzeit schon vor­
geschlagen, daß eine Finanzierung im Rahmen 
eines Fonds vorgenommen werden soll, weil 
wir die Auffassung vertreten, daß nicht allein 
eine einzige Generation jene gewaltigen Mit­
tel aufbringen kann, damit auch Osterreichs 
Straßen einer modernen Zeit entsprechen. Wir 
wissen sehr genau, daß eine wachsende Wirt­
schaft auch smöne und gute Straßen benötigt, 
aber wir glauben, daß hier Finanzierungs­
instrumente notwendig sind, damit auch diese 
gewaltigen Bauwerke errichtet werden 
können. 

sagen -, ist sowieso ein Wahnsinn. Doch 
wird jener Spielraum auch für den aggressiven Wir glauben aber, daß die Geschwindig-

Fahrer nun geboten, daß er sich auf diesen keitsbeschränkung nur ein Teil der Maß­

Straßen austoben kann. Bei Autobahnen 
nahmen sein kann. Wir würden sehr hoffen, 

- das muß ich sagen - ist es oft sehr schwer 
für einen Fahrer, die 130 Stundenkilometer 
einzuhalten, wenn die Autobahn vollkommen 
leer ist. Die Ermüdungserscheinungen sind 
auch niCht von der Hand zu weisen. 

Es zeigen aber die Erfahrungen in den Ver­
einigten Staaten, daß es dort sehr günstig ist. 
Aber was es außer in den Vereinigten Staaten 
gibt . und was noch in Osterreich, glaube ich, 
angeordnet gehört, ist das Degressivfahren. 
Gerade in der Urlaubszeit ist es der Fall, daß 
manche mit zwanzig oder dreißig Stundenkilo­
metern fahren. Es entstehen Kolonnen. In den 
Vereinigten Staaten wird das Langsamfahren, 
das verkehrsbehindernde Fahren, genauso be­
straft. Bei uns wird bei Frontalzusammen­
stößen dann derjenige verurteilt, der links 
überholt hatte, nicht aber .der, der verkehrs­
behindernd gefahren ist. Das sollte auch 
unsere Straßenverkehrsordnung vorsehen. 

daß sich der neue Nationalrat sehr bald mit 
einer Kodifikation des gesamten Straßenver­
kehrsrechtes in Osterreich beschäftigen soll, 
um es transparent und übersichtlich zu ge­
stalten. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: kh erteile Herrn lng. Eder 
das Wort. 

Bundesrat Ing. Eder (OVP) : Herr Vorsitzen­
derl Herr Bundesminister I Hoher Bundesrat I 
Wir haben uns heute mit einer Mininovelle 
zur Straßenverkehrsordnung zu befassen, das 
deswegen, weil von der großen Novelle, wie 
s·chon der Vorredner gesagt hat, eigentlich 
wenig übriggeblieben ist, eben nur der eine 
Punkt, daß diese hundert Kilometer gesetzlich 
fixiert werden sollen, die man auf Landstraßen 
fahren darf. 

Wir sind aber der Meinung, daß man selbst­
verständlich auch hier zustimmen soll, denn 
jede Maßnahme, die die Sidlerheit auf der 
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Straße fördert und verbessert und die auf wie mein Vorredner auch einige allgemeine 
Grund einer gesetzlichen Verankerung erfolgt, Aspekte anzuziehen, vielleicht in etwas 
soll von uns selbstverständlich begrußt wer- anderer Richtung, aber wir werden uns einige 
den. Male sicherlich treffen. 

Es ist doch heute wirklich so, daß man 
täglich in allen Zeitungen lesen kann, wie 
viele Tote es auf den Straßen gegeben hat, 
wie viele Unfälle passiert sind, wie viele 
Schwerverletzte und wie viele Leichtverletzte 
zu beklagen waren. Mancher Wodtenendaus­
flug endet eben sehr bitter, meinetwegen im 
Extremfall am Friedhof und in vielen anderen 
Fällen im Krankenhaus. Wieviel menschliches 
Schicksal damit verbunden ist, ist Ihnen sicher 
bekannt. Sie horen es ja immer wieder. 
Darüber hinaus geht audt eine enorme finan­
zielle Belastung mit diesen Verkehrsunfällen 
Hand in Hand. 

Wenn wir heute diese Geschwindigkeits­
beschränkung beschließen, dann soll damit vor 
allen Dingen ein Zustand, der jetzt schon 
gegeben ist, gesetzlich geregelt werden. Die 
Osterreichische Volkspartei und auch einige 
Kraftfahrerorganisationen, vor allen Dingen 
der Touring-Club, haben schon immer erklärt, 
daß es verfassungswidrig wäre, wenn das 
Ministerium eine Verordnung herausgibt, daß 
man auf Dauer nur eine gewisse Geschwin­
digkeit fahren darf. 

Der Verfassungsgerichtshof hat diese An­
sicht bestätigt, und wir werden das heute 
sozusagen in ein Gesetz umwandeln. Das ist 
j a  auch verständlich, denn wenn es meinet­
wegen eindeutig klar ist, . daß sich Geschwin­
digkeitsbeschränkungen in Ortschaften der 
Gesetzgeber vorbehalten hat, dann kann es 
dom nidlt so sein, daß die Geschwindigkeits­
beschränkungen auf Freilandstraßen durch das 
Ministerium geregelt werden. 

Es wird also durch diese Gesetzwerdung 
eine Unsicherheit beseitigt. Ich glaube, das ist 
gut so, denn auch den Behörden, die letzten 
Endes darüber zu ' waChen haben, wird damit 
die Arbeit viel leichter gemacht. 

Heute steht in der Rangordnung im Straßen­
verkehr an erster Stelle die Sicherheit, an 
zweiter die Leichtigkeit des Verkehrs und an 
dritter Stelle die Flüssigkeit. Das war manch­
mal für die Behörde sehr problematisch. Daher 
war manchmal die Behörde in einer großen 
Schwierigkeit, zu entscheiden, was hat Vor­
rang von diesen drei Fakten, die ich Ihnen 
aufgezählt habe. Wenn das eindeutig im Ge­
setz fixiert ist, dann wird es für sie viel 
leichter sein, das zu exekutieren, was der 
Gesetzgeber gewollt hat. 

Nach diesen grundsätzlichen Gedanken zu 
der heutigen Novelle darf ich mir erlauben, so 

Ich möchte einige Gedanken äußern, wie 
man vielleicht für die Zukunft etwas tun kann, 
damit die Sicherheit auf der Straße größer 
wird, damit nicht derart viele Unfälle pas­
sieren, wie das in der letzten Zeit der Fall 
war. 

Zuerst zum Straßenbau: Wir hören immer 
wieder, daß der Straßenbau schleppend vor 
sich geht, daß der Ausbau der Autobahnen 
nicht in dem Tempo erfolgt, wie es gewünscht 
wird. Es ergibt sich daher die Frage :  Haben 
wir zuwenig Geld für den Ausbau dieser 
Straßen? Ich kann mir schon vorstellen, daß 
nicht alle notwendigen Mittel aufgebracht 
werden können. Aber es ist doch die Frage 
berechtigt: Wenn seit 1 .  Jänner 1913, seit 
Einführung der Mehrwertsteuer, um rund eine 
Milliarde Schilling mehr Steueraufkommen für 
Straßenbauten dem Finanzminister bezie­
hungsweise dem Bautenminister zufließen, 
wohin kommen denn diese Beträge? Hat sie 
die Inflation vollkommen aufgesaugt, oder 
werden diese Gelder anderweitig verwendet, 
werden sie nicht zweckentsprechend verwen­
det? Man müßte wirklich überlegen, wie man 
die durch die. Steuerzahler berappten Mil­
lionen auch tatsädilich für den Bau von Stra­
ßen und Autobahnen verwendet. 

Zum zweiten in diesem Zusammenhang ist 
sicherlich die Priorität des Ausbaues fest­
zustellen. Auch das wird nicht immer leidlt 
sein. Ich darf hier doch auf einen Umstand 
hinweisen, der leider immer wieder aufscheint. 

Es werden sogenannte Verkehrszählungen 
vorgenommen. Auf Grund der Frequenz wird 
dann ein Gutachten erstellt, und danach soll 
der Ausbau durchgeführt werden. 

Mir sind zwei Fälle bekannt, wo es etwa 
folgendermaßen zugegangen ist : In dem einen 
Fall, es handelt sich um Niederösterreich, ist 
eine fertige Donaubrucke dagewesen, im 
anderen Fall war eine Donaubrücke geplant; 
dort hat noch ' eine Fähre verkehrt. Es war 
daher sehr naheliegend. daß Autofahrer die 
bereits bestehende Donaubrucke benützt 
haben, obwohl sie dabei einen Umweg von 
zwanzig Kilometern machen mußten. Als Folge 
davon hat man dann später die Fortsetzung 
dieser Donaubrücke vorrangig ausgebaut. 

In der Zwischenzeit ist die zweite Donau­
brücke fertiggestellt worden, und dann ist das 
Malheur eingetreten. Es hat sich nämli<:h 
herausgestellt, daß die Zählung nicht richtig 
ausgewertet wurde, weil man auf die Fähre 
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nicht Rücksicht genommen hat, und am anderen 
Ende der Donaubrück.e hat es dann einen 
größeren Stau gegeben. 

Im wollte damit sagen, daß man daher auch 
mit einplanen muß, was eintreten wird, wenn 
schlechte Stücke saniert wurden und dann die 
Fortsetzungsstücke gebaut werden müssen. 

Weiters darf im in diesem Zusammenhang 
besonders darauf hinweisen, daß man bereits 
beim Bau von Straßen und Autobahnen auf 
die Sicherheit des Verkehrs Rücksicht nehmen 
soll. Die Techniker werden sich sicherlim be­
mühen, entsprechende Unterlagen zu liefern, 
und die Baufirmen sollen die Pläne dann ord­
nungsgemäß ausführen. 

Auch hier kann ich Ih�en ein Beispiel sagen, 
wo eine Bundesstraße neu, der Optik nach 
schön gebaut wurde, nur zumindest teilweise 
mit einem Fehler. Dort, wo es Kurven gibt, 
soll üblicherweise die Straße eine Neigung 
zum Zentrum, nach innen, aufweisen. Im kon­
kreten Fall war es genau umgekehrt, daß 
nämlich die wohl smön ausgebaute Straße in 
der Kurve nach außen abgefallen ist. Ein rei­
nes technisches Versagen, obwohl die richtige 
Ausführung keinen Groschen mehr gekostet 
hätte. 

Daraus müßte man ableiten, daß mehr Kon­
trollen bei Vergabe des Baues von Straßen 
durchgeführt werden müßten. Wenn dann Un­
fälle passieren, wenn es Tote gibt, genügt es 
sicherlich nicht, daß man die Hinweistafeln, 
wie viele Tote da waren, immer wieder er­
neuert. Das ist zuwenig. Es wäre viel besser, 
man würde die Straßen sanieren, damit diese 
Unfälle erst gar nicht eintreten. 

Zum zweiten, und hier treffe ich mich mit 
meinem verehrten Herrn Vorredner. Die 
Polizeikontrollen, die Gendarmeriekontrollen, 
die immer wieder du:rchgeführt werden, be­
ziehen sich leider · manchmal sehr viel auf den 
sogenannten ruhenden Verkehr, vor allen Din­
gen in der Stadt. Es ist dies sicherlich not­
wendig, darüber gibt es gar nichts zu reden, 
man muß schon aufpassen, wo man falsch oder 
richtig parkt. Aber iCh habe eher das Gefühl, 
man müßte dem flüssigen Verkehr mehr 
Augenmerk zuwenden. 

Hier darf ich zwei Gedanken anführen, die 
vielleidtt auch hier hereinpassen. 

Zum ersten, . es ist, wenn ich mim nicht 
irre, nur in Osterreich so, daß die Ampel bei 
grün blinkt, bevor sie auf gelb schaltet. In 
allen anderen europäischen Staaten ist dies 
nicht der Fall, also Grün, Gelb, Rot. Bei uns 
eben das Blinken auf der grünen Phase. 

Ich bin kein Fachmann, aber meine per­

sönliche Meinung davon ist die, daß das Blin­

ken dem Verkehr keinen Vorteil gebracht 

hat, eher eine Verunsicherung. Denn wie ist 

es denn in der Praxis? Der eine Kraftfahrer 

glaubt, wenn es blinkt, das ist bereits ein 
Zeichen zum Stehenbleiben - das stimmt 
nicht, blinken ist so, wie wenn es normal grün 
ist -, und der andere Kraftfahrer besmleu­
nigt, wenn er grün blinken sieht, weil er noch 
rasch über die Kreuzung kommen möchte. Ich 
habe eher das Gefühl, man müßte es ähnlich 
wie in Deutschland, Frankreich, Italien 
machen, wo diese Blinkphase erst gar nidlt 
drinnen ist. 

Im Zusammenhang mit dieser Blinkphase 
darf ich gleich noch etwas dazu sagen, das 
auch manchmal übersehen wird. 

Bei automatischen Kreuzungen wird die 
Phasendauer fixiert, und dann stellt sich oft 
heraus, daß sich das ursprüngliche Verkehrs­
aufkommen durch irgendwelche Umschichtun­
gen in der Stadt verändert hat, daß also die 
Phasendauer nicht mehr stimmt. 

Ich könnte Ihnen in Wien einige Straßen 
aufzählen, wo ununterbrochen eine Ver­
stopfung ist, denn Sie können erst gar nicht 
anfahren. Kaum ist Grün, ist bereits wieder 
Gelb, und der Dritte steht bereits wieder still. 
Und dann dauert es wieder, ich weiß nicht 
wie lange, eine halbe Minute, bis wieder Grün 
wird, weil der Querverkehr enorm lange dau­
ert. Die Phasendauer müßte neu und richtig 
eingestellt werden. 

Mein Vorredner hat gesagt, daß die Lang­
samfahrer manchmal Unfälle verursachen. Ab­
solut richtig, id;l pflichte Ihnen vollkommen 
bei. Ich darf auch hier ein Beispiel sagen. Ähn­
lich ist es auch mit jenen Autofahrern, die, 
wenn es Grün wird, erst langsam den Schalt­
hebel suchen und vielleicht zehn Sekunden 
brauchen, bis sie dann wirklich zum Fahren 
kommen. Da werden alle anderen nervös. Die 
könnten sim doch wirklim danam rimten 
und, wenn es soweit ist, aufs Gas steigen und 
wegfahren. 

Das sind einige Gedanken gewesen, die im 
dazu sagen wollte, zu den Kontrollen der 
Polizei. Vielleicht sollte gerade die Polizei, 
die Gendarmerie auf diese Autofahrer mehr 
Augenmerk richten als bisher. 

Das dritte, was ich in dem Zusammenhang 
sagen darf, sind die Fahrzeugkontrollen. Ich 
meine hier die Kontrollen, die vom Staat, vom 
Gesetzgeber angeordnet werden, und die 
anderen, die man selber a:ls Autofahrer gegen­
über seinem Gewissen machen . sollte. Wir 
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haben heute schon durch Herrn Bundesrat hoffe ich, zumindest von allen inzwischen 
Prechtl von den vielen Unfällen gehört, die akzeptiert worden. 
passiert sind. 

kb darf in diesem Zusammenhang an den 
Unfall in Kärnten, der vor kurzem durch einen 
Autobus passiert ist, oder an den Silotrans­
porter r der vor einigen Tagen in Wien in eine 
Autokolonne hineingefahren ist, erinnern. In 
beiden Fällen hat man gehört : Versagen der 
Bremsen, nicht ordnungsgemäß gepflegt. Und 
dann passiert es eben. 

Ich glaube daher, man müßte auf die Kon­
trolle der Fahrzeuge mehr Augenmerk richten, 
damit sie auch in verkehrssicherem Zustand 
sind. Daß man dabei auch persönlidl kon­
trollieren muß, ist selbstverständlich. Wenn 
man in ein Fahrzeug steigt, soll man zumin­
dest die wichtigsten Handgriffe vorher be­
tätigen. 

Und damit komme ich bereits zum vierten 
und letzten Punkt meiner Uberlegungen zu 
dieser Novelle, nämlich daß man wohl Auto­
fahren in der Fahrschule lernen kann, man 
bekommt den technischen Nachweis, indem 
man den Führerschein ausgehändigt erhält. 
Damit ist aber noch lange nicht gesagt, daß 
man tatsächlich Autofahren kann. Autofahren 
ist auch eine Charaktersache, eine Erziehungs­
frage. Ich pflichte dem vollkommen bei und 
würde es sehr begrüßen, wenn man auf allen 
Lebensstufen, sozusagen bereits von Kindheit 
an, auf das Autofahren, für das Verkehrs­
verhalten, in das man später hineinkommt, 
vorbereitet würde. Daß man am Volant 
Kavalier sein soll und Rücksichtnahme üben 
soll, ist klar; daran gibt es sicherlich keinen 
Zweifel. 

Und nun pflichte ich Ihnen nicht bei, Herr 
Kollege Prechtl, wenn Sie sagten, daß die 
Frauen, wenn sie nie fahren und sich im Monat 
zweimal an den Volant setzen, schlechtere 
Autofahrer sind. Es ist eine Tatsache, daß die 
Frauen - und das darf ich zur Ehrenrettung 
der Frauen jetzt sagen -, in Prozenten aus­
gedrüdd, die wenigsten Unfälle haben. (Beifall 
bei den Damen von OVP und SPO.) 

Also wollen wir vielleicht auch den Frauen 
gegenüber Kavaliere sein und wollen wir es 
nicht so machen - ich spreche j-etzt selber 
gegen die Männer -, daß wir uns, wenn uns 
eine Frau auf der Straße überholt, ein bißchen 
ärgern, aufs Gas steigen und sagen, das darf 
doch nicht wahr sein, daß uns eine Frau über­
holt hat. Also ich glaube, wenn man Rücksicht 
übt, wird es für alle ein Verdienst sein. 

Das, meine sehr verehrten Damen und Her­
ren, waren ein paar Gedanken, die ich mir 
erlaubt habe, dazu zu sagen. 

Zur Novelle selber darf ich noch einmal 
sagen, daß wir ihr selbstverständlich zustim­
men, weil damit doch wieder eine Verbesse­
rung auf der Straße erreicht wird. (BeifalI 
bei der OVP.) 

Vorsitzender: Herr Minister Lanc, bitte. 

Bundesminister für Verkehr Lane: Herr Vor­
sitzender! Hoher Bundesrat! Ich bedauere 
ebenfalls, daß es nicht gelungen ist, die vor­
gesehene große Novelle zur Straßenverkehrs-· 
ordnung und ebenso jene zum Kraftfahrzeug-· 
gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu 
erledigen. Offenbar waren dafür die Unter­
ausschußtermine trotz der relativ langen zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht zu finden. 

Die Annahme, daß Autobusse und Last­
kraftwagen auf Grund ihrer Fahrzeugtype kei­
ner Geschwindigkeitsbeschränkung unter­
lägen, ist ein Irrtum; es gibt sehr wohl dafür 
Geschwindigkeitsbeschränkungen. Aber die' 
Beobachtung stimmt, daß die existierenden 
Geschwindigkeitsbeschränkungen für Schwer­
fahrzeuge nicht eingehalten werden. 

Auf der einen Seite liegt das sicherlich an 
der Kontrolle, auf der anderen Seite aber audl 
daran, daß es bisher in Europa nicht möglich. 
war, diese auf bestimmte Fahrzeugkategorien 
festgelegten Geschwindigkeitsbeschränkungen 
einheitlich für ganz Europa zu machen. So hat 
also jedes Land andere Begrenzungen, und 
bei dem starken grenzüberschreitenden Güter­
verkehr führt das in der Praxis dazu, daß 
jeder so fährt, wie er will, weil er sich ja 
kaum in jedem Land auf die jeweilige Be­
schränkung umstellen kann. 

Das i.st sicherlich auch ein Grund für die 
bisher vielleicht manchmal von den Straßen­
aufsichtsorganen geübte Toleranz bei der 
Uberschreitung der Geschwindigkeit. Man ge­
steht insbesondere in Osterreich vor allem 
dem Ausländer gerne zu, daß er sirn etwas 
jenseits der Norm verhält, und glaubt, das ist 
so eine Art von Geste gegenüber dem Gast .. 
In Wirklichkeit ist es aurn als solche Geste, 
wenn sie noch so gut gemeint ist, mißver­
standen, weil es ja nirnt im Interesse unseres 
Gastes gelegen sein kann, hier die Normen 
zu übertreten, da er damit ja auch seine eigene 
Sicherheit gefährdet. 

Wir sind daher bestrebt, im Rahmen der 
Daß man auf Kinder achten soll, daran gibt Europäischen Verkehrsministerkonferenz die­

es skberlich keinen Zweifel. Das ist ja, so ses Problem bald zu harmonisieren, um da-
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durch auCh europaweit die Einhaltung von 
GesChwindigkeitsbeschränkungen für Schwer­
fahrzeuge besser steuern zu können. 

Das, was heute in dieser Mininovelle sozu­
sagen verfassungskonform nach dem letzten 
Erkenntnis des VerfassungsgeriChtshofes fest­
gelegt wird. nämlich das Tempolimit auf Frei­
landstraßen und Autobahnen, ist wohlbe­
gründet und auch weitgehend harmonisiert 
mit dem, was sich in anderen europäischen 
Ländern in den letzten zwei Jahren entwickelt 
hat. Es war auch immer unser Bestreben. unter 
Rücksichtnahme sowohl auf die bauliche 
Eigenart unserer Freilandstraßen und Auto­
bahnen als auch in weitestgehender Harmoni­
sierung mit unseren , Nachbarländern. mit 
denen wir einen großen Verkehr haben. diese 
Entwicklung vorzunehmen und nunmehr in 
dieser Form hier heute gesetzlich zu fun­
dieren. 

Ich nehme an. daß Herr Bundesrat Ing. Eder 
mit ..  Flüssigkeit" im Zusammenhang mit dem 
Verkehr nicht die leider sehr hohe Anzahl von 
Alkoholdelikten gemeint hat (Bundesrat Ing. 
S p i  n d e I  e g g e r: Er ist aus der Milch­
branchel - Heiterkeit). aber ich benutze die 
Gelegenheit gerne, um zu sagen. daß das -
nämliCh Alkohol am Steuer - eine der größten 
Unfallsquellen in Osterreich ist und daß es hier 
einer Bewußtseinsbildung der gesamten 
Offentlichkeit bedarf. Es ist nicht fesch. auch 
mit geringen Alkoholquanten ist es nicht fesCh. 
am Steuer zu sitzen und zu fahren. um sozu­
sagen zu beweisen, was man alles verträgt. Das 
sollte man weder im eigenen Sicherheitsinter­
esse riskieren noch viel weniger mit Rück.­
sicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer. die 
hier unverdientermaßen zum Gegenteil von 
einem Handkuß, nämlich zum Handkuß kom­
men können. 

Was die hier aufgeführten Mängel an 
Brückenbauten und Straßenbauten betrifft, so 
darf ich sagen, daß das siCherliCh eine Frage 
der Bauabnahme durch die jeweilige Landes­
baudirektion ist. Denn bekanntlich werden j a  
auch die Bundesstraßen beziehungsweise die 
Firmen, die diese Bauten ausführen, sozusagen 
in mittelbarer Bundesverwaltung im Wege der 
Landesbaudirektion betreut. 

stimmungen zum Sdlutz des Straßenverkehrs­
teilnehmers durChzusetzen. ICh sage aber 
gerne. daß das niCht immer in dem Ausmaß 
gelingt. als es alle Beteiligten siCherliCh an­
streben, die hier laufend in Kontakt mit­
einander stehen und versuchen. eine solChe 
einheitliche Kontrollfunktion über den öster­
reichischen Straßenverkehr auszuüben. 

Zum Sdlluß noch. ein Wort zu dem Grün­
blinken: Wer bei Bestehen einer Grünblink­
anlage diese so auffaßt, daß er noch rasch. 
drüberfahren muß, der wird dies auch. bei 
Wegfall des Grünblinkens, beim Springen auf 
Gelb tun. Nur ist er dann unmittelbar auf 
Rot drauf. während er j etzt mit der Grün­
blinkphase immerhin noch das Gelb 
dazwischen hat. Und das war eigentlich audl 
die Uberlegung. die. glaube kil, ursprünglich 
zum GrÜllblinken geführt hat. Aber ich. will 
darüber gar nicht rech.ten. 

Ich glaube, eines ist entsdleidend. und das 
gilt für die gesamte Problematik der Sicherheit 
im Straßenverkehr. Hunde rttaus ende von 
Mensch.en nehmen als Lenker von Pkw und 
Lkw am Straßenverkehr teil. Wir können noch 
so gute Gesetze haben, wir können noch so 
viele Bestimmungen haben, ja ich sage: je 
mehr Bestimmungen wir haben und j e  mehr 
wir unbedachte Änderungen an diesen Bestim­
mungen machen, umso geringer wird die 
Chance, daß der am Straßenverkehr Teilneh­
mende diese Bestimmungen kennt und sich 
daran halten kann. Es kommt irgendwann ein­
mal sozusagen der Wurschtigkeitsstandpunkt. 
der alles andere eher ist als das. was man im 
Straßenverkehr braucht. 

Nicht weil wir nicht reformwillig sind. 
haben wir manches, was schon in der Offent­
lichkeit vorgeschlagen worden ist, noch nicht 
durchgeführt beziehungsweise auch in die bei­
den nicht zustande gekommenen Novellen 
eingeführt, sondern weil wir glauben, daß ein 
gewisser Konsens zwischen dem Gesetzgeber 
und dem Straßenverkehrsteilnehmer notwen­
dig ist. um das. was Gesetz ist, in der 
Straßenverkehrspraxis überhaupt durchziehen 
zu können. 

Zum Sdlluß zu den Fahrzeugkontrollen: So 
wie bei allen anderen Kontrollproblemen im 

Gleiches gi'lt für die gesamte Problematik Straßenverkehr ist auch hier das Quantum 
der Uberwadmng des Verkehrsgeschehens dessen, was zu kontrollieren ist, so ungeheuer 
durch die Straßenpolizeiorgane. Auch das ist groß, daß staatliche Organe selbst diese Kon­
in der Vollziehung Ländersach.e. Der Bund hat trolle nicht einmal näherungsweise mehr und 
hier nur die Gesetzgebung, die Vollziehung selbst, wenn wir den Aufwand dafür verviel­
ist Landessache. Wir bemühen uns darum, fach.en würden, durdrlühren können, daß also 
sowohl im Einvernehmen mit dem Innen- hier eine gewisse Delegation an die gewerb­
ministerium als auch mit den Landesverkehrs- liche Wirtsmaft eintritt und daß es auch. hier 
referenten der Bundesländer, eine möglich.st einer gewissen Bewußtseinsbildung innerhalb 
einheitliche Handhabung der gesetzlidlen Be- dieser gewerblich.en Wirtschaft, aber auch bei 
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manc:hen staatlichen KontrollsteIlen bedürfen 
wird, um nicht zu glauben, daß es ein fesches 
Entgegenkommen ist, wenn man dort und da 
bei einem technischen Fahrzeugmangel die 
Augen zudrückt, sondern daß es unverant­
wortlich ist, wenn man dies tut. 

Wir werden darauf zu achten haben, daß 
wir denen, die glauben, noch immer die Augen 
zudrücken zu können - ich sage noch. einmal : 
egal ob im staatlichen Kontrollbereich oder im 
privaten Kontrol1bereich -, die Augen öffnen, 
indem wir darauf dringen, daß die gesetz­
lichen Bestimmungen hier absolut eingehalten 
werden und daß wir notfalls auch die nötigen 
Strafbestimmungen für zuviel Augen­
zudrücken zum Einsatz' bringen, also uns nicht 
selber eines fahrlässigen Augenzudrückens 
schuldig machen. (Allgemeiner Beifall.) 

Der Wirtschaftsausschuß hat - die gegeri­
ständliche Vorlage ' in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig besc:hlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruc:h zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschafts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz über die gewerbsmäßige Beförderung 
von Gütern in Rohrleitungen (Rohrleitungs­
gesetz) wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Meine Damen und Herrent 
Es liegt keine Wortmeldung vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. Vorsitzender: Es liegt keine weitere Wort­
meldung vor. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Wünscht jemand das Wort? :..-. Dies ist Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 

nicht der Fall. Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u e h  zu 
Die Debatte ist damit geschlossen. 

Darf ic:h noch fragen, ob der Herr Bericht­
erstatter ein Schlußwort wünscht? - Kein 
Schlußwort. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E j n s p r  u e h  zu 
erheben. 

30. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 3. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz 
über die gewerbsmäßige Beförderung von 
Gl1tem in Rohrleitungen (Rohrleitungsgesetz) 

(1391 und 1438 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
30-. Punkt der Tagesordnung : Rohrleitungs­
gesetz. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Pabst. 
1ch bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Pabst: Hoher Bundesratl Der 
diesbezügliche Gesetzesbeschluß behandelt die 
Beförderung von Gütern in Rohrleitungen als 
neue Transportart. Die Bestimmungen 
erstrecken sich, von Wasser- und gewissen 
Gasleitungen abgesehen, grundsätzlich auf die 
gewerbsmäßige Beförderung. Der Gesetzes­
beschluß sieht weiters für die Berechtigung 
zum Transport von Gütern in Rohrleitungen 
eine Konzession, die Kontrolle von Bau und 
Betrieb von Rohrleitungen durch die öffent­
liche Hand und die Wahrung spezieller öffent­
licher Interessen, insbesondere des Umwelt­
schutzes, vor. 

erheben. 

31.  Punkt: Bescbluß des Nationalrates vom 
4. Juli t 975 betreffend ein Ubereinkommen 
zur Errichtung des Europäischen Zentrums fftr 
mittelfristige Wettervorhersage samt Anlage 

(1439 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
31.  Punkt der Tagesordnung : 1Jbereinkommen 
zur Errichtung des Europäischen Zentrums für 
mittelfristige Wettervorhersage samt Anlage. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schreiner. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Schreiner: Hoher Bundesratr 
Das gegenständliche Ubereinkommen wurde­
von asterreich am 22. Jänner 1974 unterzeich­
net. 

Durch die Errichtung des Europäischen Zen­
trums für mittelfristige Wettervorhersage soll 
dem Bedürfnis der europäischen Wirtschaft 
nach einer verbesserten mittelfristigen 
Wettervorhersage Rechnung getragen werden. 

Insbesondere den weUerabhängigen Zwei­
gen der Volkswirtschaft (zum Beispiel Bau­
gewerbe, Landwirtschaft, Fremdenverkehr) 
werden aus dieser Einrichtung Vorteile er-­
wachsen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 1Jber­
einkommens die Erlassung von Gesetzen im 
Sinne des Artikels 50 Absatz · 2 Bundes-Ver­
fassungsgesetz zur Erfüllung des Ubereinkom­
mens nicht erforderlich. 
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Schreiner 

Der Außenpolitisdle Ausschuß hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 8. Juli 1975 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitische Ausschuß somit den 
A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend ein Ubereinkommen 
zur Errichtung des Europäischen Zentrums für 
mittelfristige Wettervorhersage samt Anlage 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Es liegt keine Wortmeldung vor. 

Osterreich unterzeidlnete das Protokoll 
ebenso wie das Ubereinkommen zur Errich­
tung des Europäischen Zentrums für mittel­
fristige Wettervorhersage am 22. Jänner 1974. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Staats­
vertrages die Erlassung von Gesetzen im 
Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Ver­
fassungsgesetz zur Erfüllung des Staatsver­
trages nicht erforderlich. 

Der Außenpolitische AussdlUß hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 8. Juli 1 975 in Verhandlung genommen 
und einstimmig besch:lossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitisdle Ausschuß somit den 

Wünscht jemand das Wort? _ Es ist dies A n t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

nicht der Fall. 

Wir kommen damit zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  8 p r u c h zu erheben. 

32. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1915 betreffend ein Protokoll über die 
Vorrechte und Immunitäten des Europäischen 
Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage 

samt Scblußakte (1440 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
32. Punkt der Tagesordnung: Protokoll über 
die Vorrechte und Immunitäten des Euro­
päischen Zentrums für mittelfristige Wetter­
vorhersage samt Schlußakte. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schreiner. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Schreiner: Die Mitglied­
staaten der Europäischen Gemeinsdlaften be­
schlossen im Jahre 1967, auf naturwissen­
schaftlich-technischem Gebiet zusammen­
zuarbeiten, um den Rückstand der euro­
päischen Staaten auf diesem Gebiet gegenüber 
den großen Industriestaaten auszugleichen. 
Als Kooperationsgebiete kamen in Frage : In­
formatik, Fernmeldewesen, Neue Verkehrs­
mitte'l, Ozeanographie-Meteorologie, Metallur­
gie, Umweltschutz und Europäisches meteoro­
logisches Rechenzentrum. In weiterer Folge 
wurden auch andere europäische Staaten 
(darunter Osterreich) eingeladen, an dieser 
Zusammenarbeit mitzuwirken. Derzeit umfaßt 
die Kooperation auf wissenschaftlich-tech­
nischem Gebiet 1 9  Staaten (inklusive der EG­
Mi tgliedstaaten). 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1 975 betreffend ein Protokoll über die 
Vorrechte und Immunitäten des Europäischen 
Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage 
samt Schlußakte wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. 

Es liegt mir keine Wortmeldung vor. 

Wünscht jemand, sich zum Wort zu melden? 
- Dies ist nicht der Fall. 

Ich schreite daher zur Abstimmung. 

Bei der A b 8 t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E  i n 8 p r u  c h zu erheben. 

33. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Osterreich und der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo­
slawien zur Änderung des Abkommens über 
den Kleinen Grenzverkehr vom 28. September 

1967 samt Anlagen (1441 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
33. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
der Sozialistischen Föderativen ' Republik 
Jugoslawien zur Änderung des Abkommens 
über den Kleinen Grenzverkehr vom 28. Sep­
tember 1 967 samt Anlagen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Koppen­
steiner. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Koppensteiner: Herr Vor­
sitzenderl Herr Bundesministerl Meine Damen 
und Herrenl Das gegenständliche Abkommen 
sieht unter anderem vor, daß den Inhabern 
von GreDZÜbertrittssdleinen der Grenzüber­
tritt außer an den bestehenden Grenzüber-
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Koppensteiner 

trittsstellen auch bei Grenzsteinen gestattet Umwegen mußten neben den internationalen 
ist, wenn hiedurch günstigere Wegverbindun- Grenzübergängen auch solche des Kleinen 
gen geschaffen werden können. Grenzverkehrs geschaffen werden. 

Dem Nationalrat ersdlien bei der Genehmi­
gung des Abscblusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von Gesetzen im 
Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Ver­
fassungsgesetz zur Erfüllung des Abkommens 
nicht erforderlich. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 8. Juli 1915 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitische AussChuß somit den 
A n  t r a g, der Bundesrat wolle besChließen: 

Gegen den BesChluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1915 betreffend ein Abkommen zwi­
sChen der Republik OsterreiCh und der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo­
slawien zur Änderung des Abkommens über 
den Kleinen Grenzverkehr vom 28. September 
1961 samt Anlagen wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: ICh danke für den BeriCht. 

Zum Wort gemeldet hat siCh Herr Bundesrat 
MedI. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Medl (SPO) : Herr Vorsitzender I 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Es ent­
spricht den Bedürfnissen fast aller Staaten der 
Welt, daß die zwischenstaatlichen Beziehun­
gen so gehandhabt werden, daß das Uber­
schreiten der Grenze weder Schwierigkeiten 
bereitet noch hiezu besondere Formalitäten 
erforderliCh sind. 

Diesem Umstande ist es zuzuführen, wenn 
am 28. September 1961 zwischen der Republik 
Osterreich und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien ein Abkommen getrof­
fen wurde, das vor allem die Regelung des 
Kleinen Grenzverkehrs zum Inhalt hatte. 

Obgleich der Verlauf der Grenze durch im 
Boden in regelmäßigen Abständen verankerte 
Grenzsteine ersichtlich ist, kann ein Uber­
sChreiten des Staatsgebietes besonders dann 
erfolgen, wenn dies abseits der Straße erfolgt, 
obwohl der Grenzübergang grundsätzlich nur 
an den Grenzübertrittsstellen Zu erfolgen hat. 

Damit kann nicht nur eine bessere, auf ein­
zelne Ubertrittsstellen bezogene Kontrolle des 
Ein- und Ausreiseverkehrs stattfinden, damit 
ist den einzelnen Staaten auch die Möglich­
keit eingeräumt, die Straßen in solcher Güte 
zu erstellen, daß dadurch audl die Verkehrs­
skberheit geWährleistet ist. 

Wenn man die internationalen Grenzüber­
gänge als Tore zur Welt bezeichnet, dann 
müssen gleichzeitig die Kleinen' Grenzüber­
gänge als Türen zum Nachbarn, als mensch­
liche, wirtsChaftliche und kulturelle Brüdten 
in den so wiChtigen Beziehungen der Men­
schen diesseits und jenseits der Grenze emp­
funden werden, und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. 

Die Grenzziehung nach dem Ersten Welt­
krieg, die Durchsdmeidung von Liegenschaften 
durCh staatliCh festgelegte Grenzen, er- und 
vererbtes Eigentum aus einem Verwandt­
schaftsverhältnIS oder aus der Verehelichung 
von Menschen mit verschiedener Staatszuge­
hörigkeit und vieles andere mehr haben dazu 
geführt, Doppelbesitz zu schaffen. 

Als Doppelbesitzer werden Staatsbürger be­
zeichnet, die sich in einem anderen Staats­
gebiet Nutzungsrechte auf Uegenschaften, 
Wald- oder Wassernutzung erworben haben, 
wobei sowohl der Eigentümer als auCh die 
Familienmitglieder unbehindert die Nutzung 
beziehungsweise die Bewirtschaftung betrei­
ben können, trotz Staats grenze dazwisdlen. 
Hiezu gehört auCh der unbehinderte Grenz­
übertritt von Herden oder Einzeltieren, wenn 
sie im jenseitigen Grenzbezirk auf die Weide 
getrieben werden, und überdies der Ubertritt 
der für die Bewirtschaftung der liegensChaft 
oder für di� Uberwachung dieser Tiere erfor­
derlichen Arbeitskräfte. 

Allein die Aufzählung dieser an die Grenz­
bevölkerung erteilten Begünstigung zwingt 

mungen zu erlassen, die der Bevölkerung dies- den Uberschreiter der Grenze auch zur Aus­
seits und jenseits der Grenze den Ubertritt 

Damit sind jene zwisChenstaatlichen Verein­
barungen getroffen worden, die die einzelnen 
Vertragspartner verpflichten, zur ErleiChterung 
des Grenzübertrittes der Grenzbevölkerung 
sowohl für die Bewirts.chaftung eines Besitzes 
als auCh für den VerwandtenbesuCh, bei 
Sterbefällen oder Hochzeiten Sonderbestim-

erleichtert. 

Um nun den Bedürfnissen der Grenzbevöl­
kerung weitgehendst entgegenkommen zu 
können und unter Vermeidung von langen 

weisleistung als Grenzbewohner, und zwar 
in der _Form eines Grenzübertrittsscheines nach 
dem Muster D, der von beiden Vertrags­
partnern beziehungsweise von den Behörden 
beider Länder gefertigt werden muß. 
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Das Abkommen vom 28. September 1968 
ist zwar seinem Inhalt nach sehr weittragend. 
Um aber dem Wunsche der Grenzbevölkerung 
vollends entgegenzukommen, sind neuerdings 
bestimmte Änderungen und Ergänzungen not­
wendig geworden. 

Als eine der wesentlichsten Änderungen ist 
der Ubertritt nicht nur an den offenen Grenz­
übertrittsstellen anzusehen, sondern auch an 
Grenzsteinen, wenn dadurdl günstigere Weg­
verbindungen geschaffen werden. Der Grenz­
stein muß allerdings dann im Grenzübertritts­
schein vermerkt werden. 

Aber auch die zeitlich verschiedenen und der 
Jahreszeit angepaßten Benützungszeiten bei 
Ubergängen können nun eine Erweiterung er­
fahren. 

Uberdies mußte eine Änderung des Grund­
abkommens vorgenommen werden, weil sich 
die ursprünglichen Verzeichnisse der Gemein­
den der Grenzbezirke durch die Zusammen­
legung der Gemeinden sowohl auf öster­
reichischer als auch auf jugoslaw.ischer Seite 
änderten und durch ein neues Verzeichnis 
ersetzt werden mußten. 

Meine Damen und Herren I Idl bin zu der 
Auffassung gelangt, daß sich im Leben alles 
wiederholt. So wie diejenigen, die im Kriege 
am weitesten von der Front oder vom Schuß 
entfernt waren, dafür aber heute das große 
Wort führen und mit ihren selbstgefälligen, 
unrichtigen Darstellungen der sinnvollen Lan­
desverteidigung keinen guten Dienst erweisen, 
so sind anscheinend diejenigen, die nicht an 
der Grenze wohnen und daher eine Grenz­
situation gar nicht beurteilen können, die 
schneidigsten Verfechter für Repressalien 
gegenüber anderen Staaten, wenn Meinungs­
verschiedenheiten auftreten. 

Herr Dr. Karasek, seines Zeichens OVP­
Abgeordneter zum Nationalrat und Sprecher 
für außenpolitische Fragen, verlangt sogar die 
Reduzierung der österreidlisch-jugoslawischen 
Beziehungen auf allen Ebenen. 

Meine Damen und Herren I Daß eine gegen 
einen Staat geridltete Maßnahme Gegenmaß­
nahmen erzeugt, das dürfte Herr Nationalrat 
Dr. Karasek bis zum 16. Mai 1975 noch nicht 
gewußt haben, sonst hätte sein Debattenbei­
trag zum Abkommen über die Grenzabferti­
gung im Eisenbahnpersonenverkehr zwisdlen 
Osterreich und Jugoslawien nicht zu solch 
polemischen Betrachtungen führen können. 

Das Maß der Dinge scheint aber bei seinen 
Schlußbetrachtungen voll geworden zu sein, 
wenn er sagt: 

"Ich glaube, daß die Regierung die Pflidlt 
hätte, die Würde Osterreichs zu wahren, daß 
sie die Pflicht hätte, ganz energisch, durch 
energische Schritte die Jugoslawen wieder zur 
Räson, zur Vernunft und zur Zusammenarbeit 
zu bringen." 

Abgesehen davon, daß sich Abgeordneter 
Dr. Karasek in der Adresse geirrt zu haben 
scheint, empfehle ich ihm, diese Aufforderung 
an seine Parteifreunde aus den Reihen der 
sprachlichen Minderheiten des Burgenlandes 
zu richten, die in bezug auf Fragen des Zu­
sammenlebens der Völker ein sehr gewich­
tiges Wort reden. Im empfehle es ihm des­
halb, weil sich bis heute die OVP-Führungs­
spitze von der Haltung und von den unglaub­
lichen Ausführungen ihrer Sprecher nom 
immer nicht distanziert hat. (Bundesrat [ng. 
G a s s n e  1: Wi1 glauben es jal) 

Ich gehöre nicht zu jenen, die deshalb eine 
Partei und ihre Mitglieder pauschal ver­
urteilen, aber solange keine klare Distanzie­
rung erfolgt, solange bleibt für mich die OVP 
in dieser Frage sdluldhaft. 

Es wäre daher dem Herrn Nationalrat 
Karasek besser angestanden, den Versum 
zu unternehmen, diese Außenseiter, die zudem 
audl noch seiner Partei angehören, auf ein 
erträgliches Maß der Aussagen über die 
Fragen des Zusammenlebens der Völker zu­
rückzudrängen, um so die Streitobjekte weg­
zusdlaffen, die ja zur Verschlechterung der 
Beziehungen zwischen Osterreich und Jugo­
slawien geführt hatten. 

Ich möchte daher von der Sicht der Grenz­
bewohner in bezug auf ein gutes Verhältnis 
zwischen der Bevölkerung beider Staaten zu 
diesem Abkommen sagen: Es ist richtig, daß 
der Volksmund oft in Verkennung der Bedeu­
tung solcher Abkommen, oft aber auch aus 
dem Sdluldgefühl der unerlaubten Bringung 
eines Sdlmuggelgutes sagt, ein Abkommen sei 
nur so viel wert, als die einzelnen Vertrags­
partner der Grenzbevölkerung Möglichkeiten 
der Erfüllung und Durchführung der Bestim­
mungen einräumen. 

Ich mödlte jedoch aus Erfahrung und auch 
als Bewohner eines Grenzbezirkes, in welchem 
drei Staatsgrenzen zusammenstoßen, erklären, 
daß j edes Abkommen, und wäre ihm noch 
so wenig Kompetenz beigegeben, hundertmal 
wertvoller ist als eine Grenze, die durch 
einen Stacheldraht abgeschnitten ist und hinter 
der sich bis vor Jahren noch immer ein Minen­
gürtel entlangzog. (Beifall bei der SPO.) 

Deshalb, meine Damen und Herren, möchte 
ich auch festhalten, daß trotz zeitweiliger 
Differenziertheit in den Auffassungen über 

924 
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Fragen der sprachlichen Minderheit die Grenze 
von Osterreich nach Jugoslawien zu einer sol­
chen der Menschlichkeit, der Herzlichkeit ge­
worden ist, zu einer Grenze der Begegnung 
in bezug auf kulturelles Wirken und mensch­
liches Verhalten. 

Aus diesem Grunde werden wir freudig 
dieser Vorlage die Zustimmung geben. (Beifall 
bei der SPO. - Bundesrat H o f  m a n  n -
W e 1 1  e n h o f: Die OVP hat den Eisernen 
Vorhang nicht gestricktf) 

Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Ver­
fassungsgesetz zur Erfüllung des Konsular­
vertrages nicht erforderlich. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 8. Juli 1975 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Außenpolitische Ausschuß somit den 

Vorsitzender: Ich begrüße die im Haus er- A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 
schienene Frau Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung Dr. Hertha Fimberg. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor. 

Ich frage: Wünscht trotzdem jemand das 
Wort? - Dies ist nicht der Fall. 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
.4 .  Juli 1975 betreffend einen Konsularvertrag 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Deutschen Demokratischen Republik wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Bericht-
erstatter. 

Im. frage den Herrn Berichterstatter, ob er 
ein Schlußwort wünsmt. _ Dies ist nimt der 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes-

Fall. 
rat Dr. Smambeck. Ich erteile es ihm. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E  i n s  p r u  e h  zu erheben. 

. 

34. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend einen Konsularvertrag 
zwischen der Republik österreich und der 
DeutsChen Demokratischen Republik (1442 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
34. Punkt der Tagesordnung: Konsularvertrag 
mit der Deutschen Demokratischen Republik. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Koppen­
steiner. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Koppensteiner: Herr Vor­
sitzender! Frau Bundesminister I Herr Bundes­
ministerl Meine Damen und Herrenl Der 
gegenständliche Vertrag hat Begriffsbestim­
mungen, die Einrichtung von Konsulaten, die 
Ernennung und Abberufung von Konsuln, die 
Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten, 
die konsularischen Aufgaben sowie all­
gemeine Bestimmungen und Schlußbestimmun­
gen zum Gegenstand. Der Vertragsinhalt lehnt 
sich weitgehend an die Regelungen des Wie­
ner Ubereinkommens über konsularische Be­
ziehungen einerseits und die Konsularverträge 
zwischen Osterreich und Rumänien bezie­
hungsweise Polen andererseits an. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Kon­
sularvertrages die Erlassung von Gesetzen im 

Bundesrat Dr. Sdlambeck (OVP) : Herr Vor­
sitzenderl Sehr geehrter Herr Bundesministerl 
Hoher Bundesrat! Meine Damen und Herrenl 
Der Abschluß von Konsularverträgen gehört 
nicht gerade zu den aufregendsten Ereignissen 
des zwischenstaatlichen Verkehrs. Sie finden 
daher im Rahmen des parlamentarischen 
Genehmigungsverfahrens im allgemeinen 
keine besondere Beachtung, was man auch in 
bezug auf diese Verträge aus den letzten 
Sitzungen des Nationalrates entnehmen 
konnte. 

Der uns vorliegende Konsularvertrag zwi­
schen der Republik Osterreich und der Deut­
schen Demokratischen Republik vom 26. März 
1975 bildet aber meiner Meinung naCh eine 
Ausnahme. Er verdient, wie ich im folgenden 
zu zeigen bemüht sein will, unsere erhöhte 
Aufmerksamkeit. 

Es handelt sich hier um eine mehrfache 
Ausnahme von der Wiener Konsularkonven­
tion, Hoher Bundesrat I Es .ist interessant, daß 
Osterreich hier - und der Herr Bericht­
erstatter hat ja darauf hingewiesen - im 
Anschluß an Konsularverträge, die die 
Republik Osterreich mit kommunistischen 
Staaten, mit Ostblockstaaten, wie etwa 
Rumänien und Polen, wenn ich mich nicht 
irre, auch mit der UdSSR, abgeschlossen hat, 
ein neues partikulares Konsularrecht gibt, das 
in einigen nicht unwesentlichen Punkten von 
der Wiener Konsularkonvention abweicht, 
wobei ich nicht der Meinung bin, daß es 
gerade Aufgabe eines neutralen Staates wie 
der Republik Osterreich ist, hier derartige 
Akzente in der Entwicklung des Konsular-
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rechtes zu setzen, vor allem wenn damit auch 
nicht unerhebliche Komplikationen verbunden 
sind und weitere Komplikationen verbunden 
sein werden, wenn man sich die Mühe nimmt, 
das auch rechtliCh ein bißchen näher zu be­
leuchten, was im im folgenden, Hoher Bundes­
rat, gerne tun will. 

Wie Sie sich vielleicht noch daran erinnern 
werden, meine Damen und Herren, verur­
sachte die Unterzeichnung dieses Konsular­
vertrages im Frühjahr dieses Jahres in der 
Bundesrepublik DeutsChland einige Aufregun­
gen, die von kritischen Kommentaren in den 
deutschen Nachrichtenmedien bis zu offiziellen 
diplomatischen Demarchen reichten. Der Grund 
für diese diplomatische Verstimmung, wie ich 
es nennen möchte, lag darin, daß der räumliche 
und der personelle Geltungsbereich des 
Staatsbürgerschaftsrechtes sowohl der Bundes­
republik als auch der Deutschen Demokra­
tischen Republik einander überschneiden. 

Ohne an dieser Stelle auf nähere Einzel­
heiten der jeweiligen Remtsordnung, so inter­
essant sie sein mögen, nun einzugehen, be­
deutet dies, daß gegenwärtige Bürger der 
DDR in jedem Fall außerhalb des Hoheits­
gebietes der DDR nach der Rechtsordnung der 
Bundesrepublik, die sie für sich auch in An­
spruch nimmt, auch als Staatsbürger der Bun­
desrepublik und Bürger der Bundesrepublik, 
unter bestimmten Umständen außerhalb des 
Hoheitsgebietes der Bundesrepublik auch nach 
dem DDR-Recht als Staatsbürger der DDR 
anzusehen sind. 

Für einen dritten Staat kann dies natürlich 
zu gewissen Komplikationen führen, die sich 
für Osterreich auch in der Anwendung des 
vorliegenden gegenständlichen Konsularver­
trages niederschlagen. 

Lassen Sie mich daher Ihre Aufmerksamkeit 
insbesondere auf den Artikel 38 Absatz 1 
lenken, demzufolge die österreichischen Be­
hörden verpflichtet sind, im Falle - ich zitiere 
wörtlich, Hoher Bundesrat - "jeder vor­
läufigen Festnahme, Verhaftung oder jedem 
sonstigen Entzug der persönlichen Freiheit" -
Ende des Zitats - eines Staatsbürgers der 
DDR den örtlich zuständigen Konsul zu ver­
ständigen und ihm innerhalb von längstens 
vier Tagen Gelegenheit zu geben, mit dem 
Betroffenen . zusammenzukommen, mit ihm zu 
sprechen und ihm entsprechende Unter­
stützung anzubieten. 

Gemäß Absatz 2 kann sich der Betroffene 
der Unterstützung durch den DDR-Konsul in­
dessen unter Anwesenheit eines österreichi­
schen Beamten entschlagen. 

Wesentlich ist dabei, daß der DDR-Konsul 
- und das lassen Sie mich betonen - nicht, 
wie gemäß Artikel 36 Absatz 1 b der Wiener 
Konvention über die konsularischen Beziehun­
gen, erst auf Verlangen des Betroffenen, son­
dern amtswegig innerhalb von drei Tagen 
nach der Festnahme zu verständigen ist. Kein 
unwesentlicher Unterschied, vor allem wenn 
man die Praxis bedenkt. Wenn wir dem uns 
vorliegenden Vertrag nun die Genehmigung 
erteilen, so meine ich, meine Damen und 
Herren, daß wir uns darüber im klaren sein 
sollten, was diese Bestimmung <in der Praxis 
bedeutet. Lassen Sie mich dies an einem klei­
nen Fall erläutern. 

Nehmen wir an, daß ein Bürger der DDR, 
sei es offiziell oder illegal, auf österreichisches 
Hoheitsgebiet kommt und die Absicht hat, 
nicht mehr in die DDR zurückzukehren, und in 
Osterreich um Asyl ansucht. Nehmen wir wei­
ters an, daß aus irgendwelchen Gründen eine 
Anhaltung im Auffanglager Traiskirchen 
gemäß § 6 Asylgesetz notwendig wird. Wie ich 
bereits ausgeführt habe, gelten nach den ein­
schlägigen staatsbürgerlichen Vorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland alle Bürger der 
DDR automatisch auch als Bürger der Bundes­
republik. Sie haben somit auch Anspruch auf 
den diplomatischen Schutz durch deren Be­
hörden. Eine Rechtslage, auf die wir von 
Osterreich ja keinen Einfluß haben. 

Dessenungeachtet, meine Damen und Her­
ren, muß die zuständige österreichische Be­
hörde auch das örtlich zuständige Konsulat 
der DDR selbstverständlich verständigen und 
einem Konsul Gelegenheit geben, mit dem 
Betroffenen zu sprechen. Denn wie immer man 
eine Anhaltung gemäß § 6 Asylgesetz qualifi­
zieren mag, so ist dies sicherlich ein sonstiger 
Entzug der persönlichen Freiheit im Sinne des 
Artikels 38 Absatz 1 des uns vorliegenden 
Konsularvertrages. Erst wenn der Betroffene 
in Anwesenheit eines DDR-Konsuls und eines 
österreichischen Beamten auf die Intervention 
des Konsuls ausdrücklich verzichtet, sind die 
Möglichkeiten des Konsuls, in diesem kon­
kreten Fall einzuschreiten, erschöpft. 

Solange man aber über einen solchen Fall 
nur spekulativ sinniert, meine Damen und 
Herren, erscheint er nicht weiter tragisch. 
Dramatisch wird es erst, wenn er - und das 
ist keine Utopie, sondern eine jederzeit denk­
bare und erlebbare Möglichkeit - tatsächlich 
in der einen oder anderen Form eintritt und 
dann die österreichische Presse mit Empörung 
feststellt, daß die österreichischen Behörden 
den zuständigen Behörden der DDR hier an 
die Hand gehen mußten. 
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Das Problem der Doppelstaatsbürgerschaft 
stellt sich aber nicht nur im Hinblick auf das 
besondere Verhältnis zwischen den beiden 
deutschen Staaten, nicht nur auf das Verhält­
nis zwischen der DDR und der BRD auf Grund 
der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, die also hier auch die Staats­
bürgerschaft für die ostdeutschen Bürger in 
Anspruch nimmt, sondern - und das scheint 
mir ganz besonders wichtig - auch dort, wo 
Osterreich davon betroffen ist: Ich meine die 
Doppelstaatsbürgerschaft, hier konkret den 
Artikel 1 Absatz 2 des Konsularvertrages.  

Meine Damen und Herren I Wir müssen 
leider feststellen - und darüber müssen wir 
uns im Bundesrat doch wirklich auch aus­
sprech.en -, daß es - und das darf ich als 
mehrmaliger Besucher von West- und Ost­
berlin sagen: Wir hatten das Glück, in 
Berlin immer glänzend vertreten zu sein, das 
möchte ich. wirklich auch anerkennend und 
dankbar erwähnen, und der Chef der öster­
reichischen Delegation in Berlin und die 
Generalkonsuln haben sich. hier immer wieder 
bemüht, menschlich ein Maximum zu leisten 
mit Unterstützung des österreichischen 
Außenministeriums - eine Reihe von Oster­
reichern gibt, die DDR-Staatsbürger geworden 
sind. Und auf diese kommt der Artikel 1 
Absatz 2 zur Anwendung. Sie waren öster­
reichische Staatsbürger und haben meist 
dadurch die DDR-Staatsbürgerschaft erworben, 
daß sie nicht darum angesucht haben, sondern 
daß sie einen Personalausweis erhalten haben, 
in dem sie stillschweigend die DDR-Staats­
bürgerschaft erhalten haben. 

Wer sich. mit der deutschen Staatsbürger­
schaft näher beschäftigt, der weiß, daß sch.on 
im § 16 des alten reichsdeutschen Staats­
bürgerschaftsgesetzes vom Jahre 1913  und, 
fortgesetzt im ostdeutschen, im DDR-Staats­
bürgerschaftsgesetz 1967, glaube ich, steht, daß 
man die Staatsbürgerschaft nur auf ent­
sprechenden Antrag erwerben kann. Hier 
fehlen die entsprechenden Antragstellungen, 
sondern die sind . . . (Zwischenruf bei der 
SPO.) Das ändert nichts an der Rechtslage, 
Herr Kollege. Die sind stillschweigend DDR­
Staatsbürger geworden. Oft gegen ihren Wil­
len, genaUJSo wie sie gegen ihren Willen auch 
weiter in der DDR bleiben müssen. 

Auf sie findet der Artikel 1 Absatz 2 An­
wendung. In Ubereinstimmung mit dem all­
gemeinen Völkerrecht sieht nun der Artikel 1 
Absatz 2 des Konsularvertrages vor, daß im 
Falle der Doppelstaatsbürgerschaft für die Be­
urteilung des Vertretungsrechtes des Ent­
sende staates und der Handlungspflichten des 
Empfangsstaates jeweils die Staatsbürger-

schaft in erster Linie nach dem Wohnsitz zu . 

beurteilen ist. Das bedeutet, daß die öster­

reichischen Konsulate in der DDR nicht zu­

gunsten österreichischer Staatsbürger, die auch 

die Staatsbürgerschaft der DDR und dort auch 

ihren Wohnsitz haben, intervenieren dürfen. 

Wobei ich sagen will, das ist ein selbstver­

ständlich verständlicher Grundsatz nach dem 

allgemeinen Völkerrecht, wenn jemand frei­

willig dort seinen Wohnsitz nehJIlen konnte 

und freiwillig eine Doppelstaatsbürgerschaft 

eingegangen ist, während es sich in diesem 

Fall um unfreiwillige Wohnsitznahme 
handelt und um unfreiwillige Doppelstaats� 

bürgerschaft und die Leute vielfach gegen 
ihren Willen - weil ich mich sonst frage, 
warum dort die Mauer errichtet worden ist -
weiter in der ,DDR bleiben müssen. Also eine 
wesentliche Voraussetzung für diesen Grund­
satz des allgemeinen Völkerrechtes, der hier 
nicht gegeben ist. 

Meine sehr Verehrten I Das ist eine bedauer­
liche Rechtslage. Bedauerlich, daß die recht­
liche Bedeutung der von den beiden Regie­
rungen anläßlich der Unterzeichnung dieses 
Vertrages abgegebenen Erklärungen unklar 
ist. Diese Unklarheit sollte uns nämlich als 
eine parlamentarische Kammer, die auch für 
Fragen der Außenpolitik zuständig ist, wirk­
lich interessieren, noch dazu, wo es sich um 
Menschenschicksale handelt und wir j a  vor­
geben, eine Politik der Humanität zu ver­
treten. 

Wie wir der Seite 12 der Erläuternden Be­
merkungen entnehmen können, und das 
konnten ja beide Fraktionen tun (Zwischen­
ruf) - es handelt sich nur um Menschen­
schicksale -, haben beide Regierungen ihrer 
Uberzeugung Ausdruck verliehen, daß der 
vorliegende Vertrag - ich zitiere wörtlich, 
Hoher Bundesrat - "das Bemühen um die 
Erledigung der Anliegen der im Empfangs­
staat befindlichen Staatsbürg.er des Entsende­
staates, auch wenn diese die Staatsbürger­
schaft beider Vertragspartner besitzen, nicht 
ausschließt und die zuständigen Staatsorgane 
des Empfangsstaates die Interessen des Ent­
sendestaates zum Schutz von dessen Staats­
bürgern berücksichtigen werden" . 

Soll das nun heißen, meine Damen und 
Herren, daß österreichische Konsuln doch für 
österreichische Staatsbürger intervenieren dür­
fen, auch wenn sie die Staatsbürgerschaft der 
DDR besitzen und in der DDR ihren Wohnsitz 
haben? Sicherlich nicht. Denn das käme näm­
lich einer Novation des Vertrages gleich, die 
gewiß nicht in Form interpretativer Erklärun­
gen der Regierungsvertreter anläßlich der 
Unterzeichnung vorgenommen werden würde. 
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Bliebe die Deutung, daß mit einem solchen 
Austausch von Erklärungen lediglich zum Aus­
druck gebracht werden soll, daß Osterreich 
nach wie vor zugunsten der österreichischen 
Staatsbürger mit DDR-Staatsbürgerschaft auf 
Regierungsebene in der DDR vorstellig wer­
den darf. Das aber, meine Damen und Herren, 
ist eine Selbstverständlichkeit. 

Ich möchte daher den Herrn Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten ersuchen, uns 
zu erklären, was es mit diesem Austausch 
von Erklärungen anläßlich der Unterzeichnung 
dieses Konsularvertrages auf sich hat, noch 
dazu, wo es sich hier um wirklich tragische 
menschliche Schicksale handelt. 

Sicherlich nicht so wichtig, aber vielleicht 
doch einer Erklärung ebenfalls durch den 
Herrn Bundesminister für Auswärtige Ange­
legenheiten wert, wäre die Frage, warum im 
Gegensatz zur Konsularkonvention, und zwar 
zum Artikel 31  zweiter Absatz der Konsular­
konvention, im Artikel 1 2  Absatz 2 des vor­
liegenden Konsularvertrages der Republik 
Osterreich mit der DDR keine Bestimmung 
aufgenommen wurde, derzufolge im Fall von 
Feuer oder sonstigen Unfällen die Zustim­
mung des Leiters des Konsulates zum Be­
treten der Konsulatsräume zur Vornahme ent­
sprechender Schutzmaßnahmen vermutet wer­
den kann. 

Der genannte Artikel der Konsularkonven­
tion enthält nämlich eine solche Bestimmung, 
die hier fehlt. Warum ist man davon abge­
gangen? Bedenken wir doch, Hoher Bundes­
rat, daß die Zeiten vorbei sind, in denen 
diplomatische Vertretungen oder Konsulate 
immer in eigenen Gebäuden untergebracht 
werden. Heute finden Sie solche Dienststellen 
in einem erheblichen Teil in normalen Wohn­
und Bürohäusern. 

Auch ist die Residenz, also die Wohn­
räume, in den meisten Fällen von Dienst­
stellen weit entfernt. Hinzu kommt noch, daß 
diplomatische Missionen oder Konsulate 
längst nicht mehr rund um die Uhr besetzt, 
sondern im allgemeinen zu den Wochenenden 
verwaist sind. Wie leicht, meine Damen und 
Herren, kann es über ein Wochenende not­
wendig werden, zum Schutz der persönlichen 
Sicherheit und des Eigentums anderer, etwa 
im Zuge einer Brandbekämpfung, die Räum­
lichkeiten eines Konsulates zu betreten. Was 

. geschieht, wenn nun der Konsularleiter oder 
ein von ihm bevollmächtigter Vertreter nicht 
erreichbar ist? Müssen dann die zuständigen 
österreichischen Stellen zusehen, wie auch das 
Eigentum anderer in Flammen aufgeht, nur 
weil irgendeine Telephonleitung nicht funktio-

niert oder ein Konsul vergessen hat, seine 
Wochenendadresse bekanntzugeben 'I 

Warum, Herr Bundesminister für Auswär­
tige Angelegenheiten, hat man sich hier nicht 
des Vorbildes der Wiener Konsularkonven­
tion Artikel 31 Absatz 2 bedient? Vielleicht 
wäre es ,in diesem Zusammenhang möglich, 
mit den zuständigen Stellen der DDR zumin­
dest informell eine Vereinbarung zu 
treffen die die von mir aufgezeigten Möglich­
keiten

' 
entsprechend der Konsularkonvention 

auszuschließen geeignet ist. 

Das ist aber nicht die einzige Panne in 
diesem Konsularvertrag, die beim Abschluß 
passiert ist. Lassen Sie mich die Aufmerksam­
keit und dies scheint mir besonders wesent­
lich: auf Artikel 1 6  Absatz 1 lenken, der sich 
mit der strafrechtlichen Immunität von Kon­
suln, die nicht Leiter eines Konsulates sind, 
beschäftigt. Das ist geradezu eine Groteske. 
Dort heißt es etwa in der Mitte dieses Ab­
satzes: 

"Ein Konsul, der nicht Leiter eines Kon­
sulats ist, darf weder vorläufig festgenom­
men, verhaftet noch einer sonstigen BesdlIän­
kung seiner persönlichen Freiheit unterworfen 
werden, es sei denn wegen einer vorsätzlich 
begangenen Straftat, für die nach den Ge­
setzen des Empfangsstaates eine Freiheits­
strafe von fünf Jahren oder eine strengere 
Strafe angedroht ist, oder daß gegen ihn ein 
rechtskräftiges Urteil wegen einer solchen 
Straftat vollstreckt werden soll." 

Diese Bestimmung, meine Damen und Her­
ren, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, 
als daß ein Konsul, der nicht auch Leiter eines 
Konsulates ist, schon wegen des Verdachtes, 
ein Verbrechen begangen zu haben, welches 
nadl dem Recht des Empfangsstaates, also in 
diesem Fall der DDR, mit einer Freiheitsstrafe 
von fünf Jahren oder mehr bedroht ast, ver­
haftet wetden darf. Wohlgemerkt, Hoher Bun­
desrat, bereits bei Vorliegen eines Verdachtes. 
Solange man an die Möglichkeit denkt, daß 
ein Konsul ein, wie ich so sagen darf, klas­
sisches Delikt an Leib, Leben und Eigentum 
eines Menschen begeht, ist eine solche Bestim­
mung durchaus sinnvoll und einleuchtend. 
Dadurch aber, daß das einzige Kriterium für 
die Beschränkung der strafrechtlichen Immuni­
tät von Konsuln nur der Strafsatz, nicht aber 
die Art des Deliktes ist, bezieht sich Artikel 1 6  
Absatz 1 der Konsularkonvention auc.h auf 
politische Delikte, insbesondere auf die Spio­
nage, und darauf will ich jetzt eingehen. 

Lassen Sie mich nun, meine Damen und 
Herren, den § 91 des Strafgesetzbuches der 
DDR nach dem vom Justizministerium der DDR 
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vom Jahre 1 969 herausgegebenen Lehr­
kommentar Band zwei § 46 zitieren. Ich zitiere 
wörtlich die letzte Ausgabe des DDR-Justiz­
ministeriums dazu, ich habe mir das ein biß­
chen näher angeschaut, weil ich glaube, daß 
man mit solchen Dingen nicht zur Tagesord­
nung übergehen kann, ganz gleich, wo das auf 
einer Tagesordnung placiert ist. Ich zitiere 
wörtlich : 

"Der sozialistische Staat" - und das ist 
hier der Empfängerstaat, Hoher Bundesrat -
"schützt und sichert seine staatlichen, wirt­
schaftlichen und militärischen Geheimnisse all­
seits gegenüber jedermann. Wer es unter­
nimmt, Tatsachen, Gegenstände, Forschungs­
ergebnisse oder sonstige Nachrichten, die im 
politischen und wirtschaftlichen Interesse oder 
zum Schutze der Deutschen Demokratischen 
Republik geheimzuhalten sind" - doch wie 
allgemein formuliert I , "für einen 
imperialistischen Geheimdienst oder für 
andere Organisationen, Einrichtungen, Grup­
pen oder Personen, deren Tätigkeit gegen die 
Deutsche Demokratische Republik oder gegen" 
- bitte, man beachte die präzise For­
mulierung - "andere friedliebende Völker 
gerichtet ist, oder deren Vertreter oder Helfer 
zu sammeln, an sie auszuliefern oder zu ver­
raten, wird mit einer Freiheitsstrafe nicht 
unter fünf Jahren bestraft." 

Man kann die Deutsche Demokratische 
Republik zu ihren Verhandlem nur beglück­
wünschen, weil die haben das nämlich gen au 
darauf ausgerichtet. Bedauerlich ist, daß man 
bei uns darauf hereingefallen ist, und darüber 
wollen wir jetzt sprechen, denn eine par­
lamentarische Kammer hat nämlich ein Kon­
trollrecht, und das besteht nicht nur in der 
Innen-, sondern auch in der Außenpolitik. Es 
braucht nicht viel Phantasie, um sich auszu­
malen, wie leicht ein Verdacht gemäß dieser 
Bestimmung des DDR-Strafgesetzes entstehen 
beziehungsweise mißbräuchlich konstruiert 
werden kann, besonders wenn man die weite 
Formulierung seines Absatzes 2 bedenkt. 

Nun könnte man einwenden, daß die Vor­
schrift des Artikels 1 6  des uns vorliegenden 
Veltrages ja auch gegen Konsuln der DDR 
in Osterrekh gelte. Sehr richtig. Und jetzt 
vergleichen wir unsere Strafrechtsordnung mit 
der deutschen Strafrechtsordnung . Das habe 
ich nämlich getan, wir haben erst vor kurzem 
ein neues Strafgesetzbuch verabschiedet, 
meine Damen und Herren, und diesen Ver­
gleich haben nämlich auch die deutschen 
Juristen angestellt, aber leider Gottes anschei­
nend unsere hier nicht entsprechend. Darauf 
komme ich gleich konkret mit den Folgerun­
gen. 

Der einschlägige Paragraph des österreichi­
schen Strafgesetzbuches, nämlich § 254, sieht 
lediglich einen Strafansatz im Ausmaß von 
sechs Monaten bis fünf Jahren vor und ist im 
übrigen auf die Weitergabe von geheimen 
Nachrichten, die die Landesverteidigung be­
treffen, beschränkt, was deutlich aus dem § 255 
hervorgeht. 

Hoher Bundesrat I So entsteht gemäß Ar­
tikel 16 des vorliegenden Konsularvertrages 
zwischen der DDR und der Republik Osterreich 
die groteske Situation, mit der wir uns zu 
beschäftigen haben, daß ein österreichischer 
Konsul - ich unterstreiche das - in der DDR 
wegen des Verdachtes eines Verbrechens 
gemäß § 91 des DDR-Strafrechtes verhaftet 
werden darf, ein DDR-Konsul in asterreich 
wegen eines Verbrechens gemäß § 254 des 
österreichischen Strafgesetzbuches nicht ein­
mal dann verhaftet werden dürfte, wenn er 
bereits hier rechtskräftig verurteilt wurde. 

Herr Außenministerl Im frage Sie, wie 
konnte so etwas passieren? Haben sich unsere 
Unterhändler nicht die Mühe gemacht, das 
DDR-Strafrecht so zu studieren, wie die Unter­
händler der Deutschen Demokratischen 
Republik offenbar - und lassen Sie mich das 
betonen, Hoher Bundesrat - unser Straf­
gesetzbum bereits im Entwurf studiert haben 
müssen? Ich darf darauf aufmerksam machen, 
daß sich - und aum das habe ich mir näher 
angesehen die sozialistischen Staaten unter­
einander trotz sozialistischer Brüderlichkeit 
nicht zu sohner Großzügigkeit hingeben wie 
die österreichiIsche Republik gegenÜber der 
DDR. 

Als Beispiel führe ich den Konsularvertrag 
zwischen der DDR und der Sowjetunion vom 
3. September 1911  an. (Zwischenrufe bei der 
SPO.) 

Hohe Fraktion der SPOI Wenn uns der Herr 
Staatssekretär Haiden drei Viertelstunden 
eine Vorlesung über das Forstremt halten 
darf, dann darf ich sehr wohl hier über einen 
Konsularvertrag sprechen. (Beifall bei der 
OVP.) Sie haben aber ohne weiteres die Ge­
legenheit gehabt . . .  (Widerspruch bei der 
SPO. - Ruf bei der SPO: Wir sind Ja nicht 
Ihre Schüler!) Sie haben ohne weiteres die 
Möglichkeit . . .  (Andauernde Zwischenrufe bei 
der SPO.) Nein, meine Herrschaften, das hat 
eindeutig mit dem Konsularvertrag zu tun. 
(Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte hier als Vergleich, weil es sich 
hier um partikulares Ostrecht handelt, darauf 
verweisen, daß der Konsularvertrag . . .  Sie 
können mir ja ohne weiteres widerlegen, daß 
es nicht stimmt, daß Sie andere Verträge ein­
gegangen sind und daß idl mich irre bei der 
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Aussage über das DDR-Strafgesetzbuch, Sie 
brauchen sich's nur anzusehen, ich habe das 
getan. (Ruf bei der SPO: Der Ton macht die 
Musik!) 

Der Konsularvertrag zwischen der DDR 
und der Sowjetunion vom 3, September 
1971 ,  in Kraft seit 21.  Juni 1912, sieht im 
Artikel 15 eine uneingesChränkte strafreCht­
liche Immunität der Konsuln vor, während 
wir die bezügliCh des österreichischen Kon­
sularvertrages mit der DDR eingesChränkt 
haben, mehr Entgegenkommen von Osterreich 
als von der UdSSR. Ich glaube, das ist erwäh­
nenswert, auCh wenn Sie jetzt versuChen, miCh 
niederzusChreien. ICh kann aber warten, bis 
Sie wieder ruhig sind. (Rufe bei der SPO: 
Wer schreit denn?) 

Es bliebe noCh eine Möglichkeit . . . (Ruf 
bei der SPO: Wer schreit denn da? Es schreit 
nur einer!) 

Es bliebe noCh immer die MögliChkeit, einen 
Konsul zur persona non grata gemäß Artikel 8 
Absätze 1 und 2 zu erklären. Voll­
ends unklar wird das Versagen der Unt�r­
händler, wenn man sich im Artikel 41 Ab­
satz 1 der Wiener Konsularkonvention 
ansieht, wonach Konsuln - ich zitiere 
wieder wörtlich - "nur im Falle eines schwe­
ren Verbrechens" verhaftet werden dürfen. 
Eine solche Formulierung hätte zumindest die 
Möglichkeit breiten Argumentierens für die 
Republik Osterreich offengelassen, das ist 
aber nicht geschehen. Eine solche Chance hat 
man sich hier vergeben, meine Damen und 
Herren, und das möchte iCh wirklich als be­
dauerlich bezeiChnen. Ich möchte sagen, daß 
meine Fraktion zwar diesem Konsularvertrag 
aus grundsätzliChen Erwägungen, weil es not­
wendig ist, nach der Anerkennung mit der 
DDR die Zustimmung geben wird. (Wider­
spruch bei der SPO. - Rufe: Das ist ja nicht 
mehr zum Anhören! - Bundesrat B ö e  k: Das 
ist ja eine Zumutung und wenn er hundert­
prozentig recht hat!) 

Vorsitzender: Am Wort ist Herr Bundesrat 
Professor Schambeck. Er fahre fort in seinen 
Ausführungen. (Bundesrat R e m p 1 b a u e  r: 
In ruhigem Ton!) 

Bundesrat Dr. Sdtambeck (fortsetzend): In 
ruhigem Ton möChte ich Ihnen sagen, daß es 
bedauerlich ist, daß sich ein neutraler Staat 
dazu hergibt, ein partikulares Ostkonsular­
recht, niCht der östlichen, sondern . der west­
lichen Welt angehörend, zustande zu br,ingen. 
Erlauben Sie mir hier, niemand anderen als 
den amerikanischen Außenminister Kissinger 
zu zitieren, wenn er in seinem BuCh "Groß­
machtpolitik" sChon im Jahre 1912 gesChrieben 
hat: 

"Wenn man auf die Dauer auf den guten 
Willen eines anderen HerrsChers angewiesen 
ist, wirkt das demoralisierend, weil es das 
Eingeständnis der OhnmaCht bedeutet, weil es 
zur Verantwortungslosigkeit einlädt, die auf 
der Uberzeugung beruht, daß man die Dinge 
ohnehin aus eigenem Willen nicht ändern 
könne." 

Hoher Bundesrat l Ich bin der Meinung, daß 
wir uns bemühen sollten, als neutrales Oster­
reich die alte österreichische Tradition eines 
Brückenschlagens zwischen den Blöcken des 
Westens und des Ostens fortzusetzen. Sichere 
Brücken lassen sich aber nur über feste Ufer 
schlagen, und dazu, Hoher Bundesrat, ist die­
ser Konsularvertrag niCht geeignet. (Beifall 
bei der OVP.) 

ICh möchte aber erwähnen, daß wir in diesen 
Tagen - und gerade heute besChäftigt sich 
die österreidrische Presse damit -:- einen be­
grüßenswerten Beitrag der österreiChischen 
Presse zu Fragen der Außenpolitik unter Be­
einflussung der öffentliChen Meinung über die 
Leistungen der österreichischen Delegation bei 
der europäischen Sicherheitskonferenz, über 
die großartigen Leistungen österreiChischer 
Diplomaten hier auch im Einvernehmen mit 
dem Außenministerium und der Bundesre­
gierung - ich möchte das objektiv audl 
sagen - etwa zum Korb drei erleben 
konnten. 

Die Zusammenarbeit in humanitären und 
anderen BereiChen menschlicher Kontakte, 
Kontakte und regelmäßige Begegnungen auf 
der Grundlage familiärer Bindungen, Familien­
zusammenführung, Eheschließung zwischen 
Bürgern verschiedener Staaten, Reisen aus 
persönlichen oder beruflichen Gründen, Ver­
besserung der Bedingungen für den Tourismus 
auf individueller und kollektiver Grundlage, 
Begegnung der Jugend, Sport und Erweiterung 
der Kontakte, sind die Themen, die dort be­
handelt werden. Ich möchte namens meiner 
Fraktion diese Gelegenheit nicht vorüber­
gehen lassen, ohne der österreichischen 
Delegation bei der europäischen Sicherheits­
konferenz mit dem Herrn Gesandten Doktor 
Liedermann an der Spitze unseren Dank und 
unsere Anerkennung auszusprechen! (Beifall 
bei der OVP.) Hier wird eine Leistung 
erbracht, die in der ganzen Welt anerkannt 
ist. 

Meine Damen und Herren! Was ist in dieser 
Situation zu tun? Ich mödlte hier niChts anderes 
tun, Herr Bundesminister für Auswärtige An­
gelegenheiten, als ihren Vorgänger zitieren, 
Dr. Rudolf KirchsChläger, der am 1 1 . Feber 
1912 bei der 139. Wilton Park-Konferenz zu 
dem Thema : Gedanken zur gesamt­
europäischen Zusammenarbeit und SiCherheit 
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- und auch ich werde übernächste Woche 
meinen Vortrag in Wilton Park mit diesem 
Zitat des Bundespräsidenten beenden -, er­
klärt hat - und das sei auch allen, die Außen­
politik betreiben, in ihr Stammbuch geschrie­
ben -: 

"Neben allen Fortschritten im Ent­
spannungsprozeß" - die Feststellungen des 
Herrn Bundespräsidenten sind hier wirklich 
interessant, ich bekenne mich zu diesen Fest­
stellungen (erneuter Widerspruch bei der 
SPO) -, "neben allen Fortschritten im Ent­
spannungsprozeß geht die ideologische Aus­
einandersetzung weiter. Sie wird weder durch 
eine noch so ersprießliche wirtschaftliche Zu­
sammenarbeit gemildert, nodl wird sie durch 
eine Sicherheitskonferenz eingestellt. Wir 
werden unser Augenmerk" - erklärte damals 
Dr. Rudolf Kirchschläger - "darauf lenken 
müssen, daß wir nidlt geistig leer und durch 
Prinzipienlosigkeit in bequemer Abneigung 
vor Verantwortung und Engagement ein Ruhe­
bedürfnis mit Sidterheit und mit Frieden ver­
wechseln." 

Leider Gottes ist das bei diesem Konsular­
vertrag nicht entsprechend zu merken. (BeifaIl 
bei der OVP.) 

Vorsitzender: Das Wort hat Herr Bundes­
minister Bielka. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten Dr. Bielka: Herr Bundesratsvorsitzen­
derl Hohes Haus I Ich möcbte zu einigen Be­
merkungen des Herrn Bundesrates Professor 
Schambetk. Stellung nehmen, weil ich glaube, 
daß da auch einige Mißverständnisse bestehen. 

Erstens einmal ist es völlig unrichtig, daß 
,im Zusammenhang mit dem Konsularvertrag, 
den wir mit der DDR abgeschlossen haben, 
irgendeine diplomatisdle Verstimmung mit 
der Bundesrepublik eingetreten ist. Wir haben 
lange vor Abschluß dieses Vertrages mit der 
Bundesrepublik über die beabsicbtigten Ver­
einbarungen mit der DDR Fühlung gehabt, 
und es hat überhaupt gar keinen Zweifel 
daran gegeben, daß sich durcb den Abschluß 
dieses Konsularvertrages mit der DDR an dem 
bisher bestehenden Verhältnis zu den Deut­
schen, die nach Osterreidl kommen, gleich-

. 
gültig ob es sich um Bürger der DDR oder 
um Bürger der Bundesrepublik handelt, 
irgend etwas ändern wird. Es ist nur die 
Frage gestellt worden, ob vielleicht doch in 
diesem Text etwas anderes drinnen steht, und 
wir haben ausdrücklich erklärt, der Herr Bun­
deskanzler hat das getan, und ich habe das 
getan, es wird sich an all dem nidlts ändern. 
Daher gibt es und gab es keine wie immer 
geartete Verstimmung mit der Bundesrepublik 

hinsidltlich dieses Vertrages. (Beifall bei der 
SPO.) 

Was die Verständigung der Konsuln anbe­
langt, die Sie, Herr Bundesrat, aufgeworfen 
und kritisiert haben, so glaube ich, darf man 
ja nicht übersehen, daß diese Verständigung 
nach zwei Seiten spielt und wir außerordent­
lich interessiert daran sind, verständigt zu 
werden, wenn ein Osterreicher in der DDR 
verhaftet wird. Wir können ja nicht einseitig 
solche Bestimmungen aufnehmen, und daher 
wirken sich diese Bestimmungen in beiden 
Richtungen aus. 

Was Ihre Befürchtung anbelangt, die 
hoffentlicb nicht eintreten wird, daß plötzlich 
unser Konsulat oder unsere Vertretungs­
behörde in der DDR in Brand aufgeht, dazu 
möchte ich Ihnen sagen, daß der Zutritt durch 
die Feuerwehr zu Konsulatsräumlichkeiten, in 
denen ein Brand ausbricht, seit der Wiener 
Konvention allgemein anerkanntes Völker­
recht ist und überhaupt keiner diesbezüglichen 
Bestimmung in einem bilateralen Konsular­
vertrag bedarf. 

Sie haben die Frage gestellt, Herr Bundes­
rat, inwieweit Osterreich in der Lage ist, nun 
für die österreicbischen Doppelstaatsbürger, 
die in der DDR leben, zu intervenieren, oder 
ob das allenfalls im Hinblick auf den von 
Ihnen zitierten Artikel nicht möglich ist. 

Idl glaube, es ist Ihnen bekannt, Sie haben 
auch irgendwie darauf hingewiesen, daß an­
läßlich der Unterzeichnung dieses Vertrages 
eine Erklärung abgegeben wurde, die aus­
drücklich auch vom Außenminister der DDR 
akzeptiert und . bestätigt wurde, wonach den 
österreichischen Konsulatsbehörden oder der 
österreidlischen Botsdlaft in Ostberlin das 
Recht zusteht, auch im Falle einer Doppel­
staatsbürgerschaft zu ,intervenieren, wenn 
diese Doppelstaatsbürgerschaft eben die öster­
reichische Staatsbürgerschaft inkludiert. 

Ich möchte Ihnen sagen, Herr Bundesrat, 
daß gerade das Schicksal dieser 5000 bis 
10.000 Doppelstaatsbürger - wir kennen die 
Zahl nicht ganz genau - der Anlaß war, 
warum wir diesen Vertrag abgeschlossen 
haben, denn dieser Vertrag gibt uns die Hand­
habe, nun audl für diese Doppelstaatsbürger, 
unabhängig von ihrem Wohnsitz, zu inter­
venieren und damit, glaube ich, haben wir 
im Sinne der Intentionen der Bundesregierung 
wirklich eine humanitäre Handlung gesetzt, 
denn wir lassen diese 5000 bis 10.000 Doppel­
staatsbürger nicht jetzt einfach fallen. (Beifall 
bei der SPO.) 

Sie haben sich dann noch, Herr Bundesrat, 
mit der Frage der Immunität für die Konsuln 
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und das übrige konsularische Personal aus­
einandergesetzt und der Befürchtung Ausdruck 
gegeben, daß bei unserem Personal irgend­
welche Verhaftungen stattfinden könnten, die 
hier nicht :möglich wären, und haben gefragt, 
warum wir nicht für alle Angehörigen unserer 
konsularischen Behörden in der DDR Immuni­
tät . gefordert haben, nicht nur für den Amts­
leiter der Konsularbehörde. 

Nun möchte ich Ihnen sagen, daß es gerade 
der Westen - das dürfte Ihnen ja bekannt 
sein - bisher strikte abgelehnt hat, allen 
Angehörigen von Konsulaten außer dem 
Amtsleiter volle Immunität zu gewähren, und 
es eher der Osten ist, der das aus ziemlich 
klar ersichtlichen Gründen anstrebt. 

Hingegen ,ist es auch ein Grundsatz des 
Völkerrechtes, daß d.ie Angehörigen eines 
Konsulates, also außer dem Amtsleiter, eine 
beschränkte Immunität besitzen. Es ist bisher 
immer so gewesen - wir haben sogar selbst 
schon einen solchen Fall gehabt -, falls sich 
ein Angehöriger einer konsularischen Ver­
tretungsbehörde etwas zuschulden kommen 
läßt, daß kein langwieriger Prozeß und keine 
Verurteilung erfolgt, sondern daß man diese 
Person einfach ausweist beziehungsweise bit­
tet, daß diese Person zuruckberufen wird. Es 
besteht überhaupt kein Anlaß, daß ausgerech­
net die DDR dieses im Osten ebenso wie im 
Westen gehandhabte Prinzip ausgerechnet 
gegenüber Osterreich anders anwendet. 

Ich glaube daher, Ihre diesbezüglichen Be­
fürchtungen sind nicht berechtigt. (Beifall bei 
der SPO.) 

Vorsitzender: Herr Bundesrat Dr. Scham­
beck hat sich noch einmal zum Wort gemeldet. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Dr. Sdlambec:k (OVP) : Herr Vor­
sitzenderl Hoher Bundesrat I Herr Bundes­
minister l  Zunächst möchte ,ich Ihnen, Herr 
Bundesminister, herzlich danken, daß Sie auf 
diese Fragen eingegangen sind, weil es sich ja 
hier - ich wußte es gar nicht, ich habe immer 
4000 angenommen - um eine Zahl zwischen 
5000 und 10.000 Personen handelt. 

Ich möchte ausdrücklich feststellen: Ich bin 
sehr froh, daß Ihre Äußerungen in bezug auf 
diese Doppelstaatsbürger und die Hilfe, die 
ihnen österreichischerseits erteilt werden 
kann, jetzt im Protokoll festgehalten sind. 
Diese Erklärung ist ja im Nationalrat nicht 
festgehalten, und das war auch der Grund, 
warum ich Sie gefragt habe. Das ist aus dieser 
Regierungsvorlage nicht zu entnehmen, denn 
dort heißt es: " . . .  das Bemühen um die Erledi­
gung der Anliegen der im Empfangsstaat be­
findlichen Staatsbürger des Entsendestaates, 

auch wenn diese die Staatsbürgerschaft beider 
Vertragspartner besitzen, nicht ausschließt und 
die zuständigen Staatsorgane des Empfangs­
staates die Interessen des Entsendestaates zum 
Schutz von dessen Staatsbürgern berücksich­
tigen werden." 

Im Artikel 1 Absatz 2 steht, für das primäre 
Vertretungsrecht ist der Wohnsitz entschei­
dend. Daher handelt es sich hier um eine ganz 
wesentliche Ergänzung, und ich möchte sagen, 
daß das im Artikel 1 Absatz 2 keine Deckung 
findet. Wer daher verantwortungsvoll diesen 
Vertrag studiert, der muß an Sie, Herr Bundes­
minister, diese Frage stellen, und Ihre Ant­
wort darauf ist eine sehr wertvolle Ergänzung. 

Ich hoffe nur, daß diese Feststellung, die der 
Herr Bundesminister jetzt getroffen hat, auch 
in der Offentlkbkeit bekannt wird, denn wenn 
ich diese Frage nicht gestellt hätte, dann wäre 
auch diese Feststellung, Hoher Bundesrat, 
nicht im Raum gewesen. (Beifall bei der OVP.) 

Das zweite, was ich hier feststellen will : 
Herr Bundesminister, ich bin mit Ihnen völlig 
einer Meinung, daß der Kreis der Immunitäts­
träger im Osten und im Westen verschieden 
ist. Ich habe darauf hingewiesen, daß sich die 
Festsetzung der Strafe von fünf Jahren in 
Osterreich und in Deutschland bei den Kon­
suln verschieden auswirkt. Bei uns ist die 
Strafandrohung unter fünf Jahren, das heißt, 
er kann wegen Spionage gar nicht verhaftet 
werden, selbst bei rechtskräftiger Ver­
urteilung. In der DDR ist sie aber über fünf 
Jahre, und da genügt der bloße Verdacht. 

Das heißt, unsere konsularischen Vertreter 
sind in der DDR schlechter dran als die DDR­
Vertreter in Osterreich. Das ist eine ganz 
klare Unterschiedlich.keit, die sich auf Grund 
der unterschiedlichen Strafrechts ordnungen 
unter Abstellung auf die Höhe der Straf­
sanktion und nicht auf den Tatbestand ergibt. 
Darauf - das möchte ich im Protokoll fest'­
halten - ist in der Sache selbst keine Ant­
wort gegeben worden. Das ist ein ganz 
wesentlicher Unterschied. Das, was Sie gesagt 
haben mit der Unterschiedlichkeit der Per­
sonen, die Immunität besitzen, hat mit dem 
Kern meiner Frage eigentlich nichts zu tun 
gehabt. Ich danke. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht noch jemand dazu zu sprechen? -
Dies ist nicht der Fall. 

W.ird vom Herrn Berichterstatter das 
Schlußwort · gewünscht? - Dies ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

925 
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Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der Bei d.er A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National- Bundesrat, gegen den Beschluß des National-
rates k e i n  e n E j n s p r u c h zu erheben. rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

35. Punkt: Besdüuß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend ein Ubereinkommen zur 
Errichtung eines Europäisdlen Laboratoriums 
für Molekularbiologie samt Anlage (1414 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
35. Punkt der Tagesordnung: Ubereinkommen 
zur Errichtung eines Europäischen Labora­
toriums für Molekularbiologie samt Anlage. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dipl.-Ing. 
Dr. Frühwirth. Ich bitte um den Bericht. 

Beridlterstatter Dipl.-Ing. Dr. Frühwirth: 
Herr Vorsitzender!  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren I Das gegenständliche Ab­
kommen, dessen Artikel VI Absatz 4 und XV 
Absatz 4 litera d Ziffer i verfassungsändernd 
sind, wurde von Osterreich gemeinsam mit 
einer Reihe anderer europäisdler Staaten und 
Israel am 10. Mai 1972 in Genf unterzeichnet. 
Das Europäische Laboratorium für Molekular­
biologie soll sidl auf solche Forschungen kon­
zentrieren, die die Möglidlkeit der einzelnen 
Staaten Europas übersteigen würden. Das 
Laboratorium ist ein Sondervorhaben der 
Europäischen Konferenz für Molekular­
biologie, Artikel II Absatz 2 des Uberein­
kommens BGBL NI. 273/1 970. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Uber­
einkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Ab­
satz 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uber­
führung des Vertragsinhaltes in die inner­
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Unterrichts ausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
UnterrichtsaussdlUß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend ein Ubereinkommen zur 
Errichtung eines Europäischen Laboratoriums 
für Molekularbiologie samt Anlage wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter für seinen Bericht. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht j emand das Wort? - Dies ist nicht 
der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

36. Punkt: Besdüuß des Nationalrates vom 
,4. Juli 1975 betreffend ein Abkommen zwi­
sdlen der Republik Usterreidl und der 
Republik Indonesien über die Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Kultur, Erziehung, Wis­
sensdlaft und Forsdtung (1415 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
36. Punkt der Tagesordnung : Abkommen mit 
der Republik Indonesien über die Zusammen­
arbeit auf den Gebieten der Kultur, Erziehung, 
Wissenschaft und Forschung. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hein­
zinger. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Heinzinger: Durch das vor­
liegende Abkommen soll die Entwiddung der 
Zusammenarbeit zwischen den Vertrags­
staaten auf den Gebieten der Wissenschaft 
und Forschung, des Schul- und Hochschul­
wesens, der Kultur und Kunst, des Rundfunks 
und Fernsehens sowie der Erwachsenenbil­
dung, der außerschulischen Jugenderziehung 
und des Sports unterstützt werden. Neben der 
Prüfung der Möglichkeit der gegenseitigen 
Anerkennung von Zeugnissen, Diplomen und 
akademischen Graden soll unter anderem die 
Ubersetzung und Veröffentlichung von bedeu­
tenden literarischen, wissenschaftlichen und 
künstlerischen Werken ermutigt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Ab­
satz 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uber­
führung des Vertragsinhaltes in die inner­
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 915 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Osterreich und der 
Republik Indonesien über die ZusaIIllllenarbeit 
auf den Gebieten der Kultur, Erziehung, Wis­
senschaft und Forschung wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter für seinen Bericht. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 
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Vorsitzender 

WünsCht jemand das Wort? - Es ist dies Von diesem Betrag werden auf Grund des 
nicht der Fall. Abkommens mit der ESRO 80 Prozent in Form 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

37. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Osterreich und der Euro­
p:Uschen Weltraumforschungs-Organisation 
über die Teilnahme Osterreichs am Spacelab-

Programm (1416 der Beilagen) 

38. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend eine Vereinbarung 
zwischen bestimmten Mitgliedstaaten der 
Europäischen WeltraumforsdlUngs-Organi­
satton und der Europäisdten Weltraumfor­
schungs-Organisation über die Durdlführung 
eines Spacelab-Programms samt Anlagen A 

und B ( 1417 der Beilagen) 

von Industrieaufträgen naCh Osterreidl. 
zuIÜddließen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des AbsChlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Ab­
satz 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Dber­
führung des Vertragsinhaltes in die inner­
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlkb.. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliChe Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig besChlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen EinspruCh zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle besChließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1 975 betreffend ein Abkommen zwi-
sChen der Republik österreich und der Euro-

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den päisChen Weltraumforschungs-Organisation 
Punkten 37 und 38 der Tagesordnung, über die über die Teilnahme österreiChs am Spacelab­

eingangs gleichfalls beschlossen wurde, die Programm wird kein Einspruch erhoben. 

Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies : 

Abkommen mit der EuropäisChen Weltraum­
forsChungs-Organisation über die Teilnahme 
österreichs am Spacelab-Programm und 

Vereinbarung zwischen bestimmten Mit­
gliedstaaten der Europäischen Weltraumfor­
sChungs-Organisation und der Europäischen 
Weltraumforsdmngs-Organisation über die 
Durchführung eines Spacelab-Programms samt 
Anlagen A und B. 

BeriChterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Dr. Fuchs. ICh bitte um seine Be­
riChterstattung. 

BeIlichteTSllatter Dr. Fudts: DaIs vorliegende 
Abkommen 1st das Ergebnlis von Verbandlun­
gen ZWIi�schen der Repulhlik österreiCh und die-r 
EuropäisChen WeltraumforsdLungs-Organi­
sation über die Teilnahme österreichs am 
Spacelab-Programm. Die Beteiligung hat in 
der Form eines Beitritts österreichs zur Ver­
einbarung zwischen bestimmten Mitglied­
staaten der Europäischen WeltraumforsChungs­
Organisation und der ESRO zu erfolgen. Das 
Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens 
ist vom Beitritt zur obgenannten Vereinbarung 
-abhängig. Der österreichische Beitrag zu den 
für die Jahre 1914 bis 1981 festgelegten Ge­
samtkosten des Programms beträgt 0,8 Pro­
zent, was einem j ährlichen Anteil

' 
von durch­

sChnittlidl aCht Millionen Schilling entspricht. 

Auf Grund einer Einladung der amerikani­
schen Weltraumbehörde NASA an die Euro­
päisChe Weltraumforschungs-Organisation, 
siCh am Post-Apollo-Programm zu beteiligen, 
haben sich Belgien, die Bundesrepublik 
Deutschland, Dänemark, Frankreich, Groß­
britannien, Italien, die Niederlande, die 
Schweiz und Spanien entschlossen, die Kon­
struktion des Weltraumlabors Spacelab ge­
meinsam durchzufUhren. Ein entspreChendes 
Abkommen zwisChen diesen Staaten und den 
Vereinigten Staaten wurde am 1 4. August 
1973 unterzeiChnet, weldLes die Republik 
österreich nach seinem Beitritt zur vorliegen­
den Vereinbarung audL naChträgliCh signieren 
soll. 

Dem Nationalrat ersdlien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des Abkommens die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen im 
Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Ver­
fassungs gesetz zur Uberführung des Vertrags­
inhaltes in die innerstaatliche ReChtSordnung 
niCht erforderliCh. 

Der UnterridltsaussChuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig besChlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung steIlt der 
UnterrichtsaussChuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle besdlließen: 
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Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1 975 betreffend eine Vereinbarung zwi­
schen bestimmten Mitgliedstaaten der Euro­
päischen Weltraumforschungs-Organisation 
und der Europäischen Weltraumforschungs­
Organisation über die Durchführung eines 
Spacelab-Programms samt Anlagen A und B 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke für die Bericht­
erstattung. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die 
zusammengezogenen Punkte unter einem ab­
geführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat skh Herr Bundesrat 
Dr. Reichl. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Reidll (SPO) : Hoher Bundes­
ratl Es ist ein interessanter Augenblick, in 
dem wir den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates über die Teilnahme Oster­
reichs am Spacelab-Programm der Euro­
päischen Weltraumorganisation verabschie­
den. Am 15. Juli 1915 werden sowjetische 
Kosmonauten und amerikanische Astronauten 
ihr Apollo-Sojus-Testprogramm mit drei 
amerikanischen und zwei russischen Besat­
zungsmitgliedern starten. Beide Partner haben 
ihre Antriebssysteme beibehalten, die einen 
das Sojussystem, die anderen das Apollo­
system. Die beiden Götter werden aber von 
einem einheitlichen Kopplungsmechanismus 
bedient, den sie gemeinsam erarbeitet haben. 

Ins Politische übersetzt kann dieses Ereignis 
sehr viel bedeuten, und in der Tat führt es 
auf einen sehr bedeutungsvollen Vertrag zu­
rück, der am 24. Mai 1912 von Nixon und 
Kossygin unterzeichnet wurde. 

In dieser Situation, meine Damen und Her­
ren, ist die Frage berechtigt: Was ist' bisher 
in Europa geschehen? Die wissenschaftlichen 
Vorleistungen auf dem Gebiete der Raum.;. 
forschung waren in den europäischen Uni­
versitäten bedeutungsvoll, dom in der tech­
nischen Durchführung gab es ein Mißgeschick. 
nach dem anderen. Durch die Beteiligung der 
europäischen Staaten am Apollonachfolgepro­
gramm kann einiges, was bisher versäumt 
worden ist, nachgeholt werden. 

Osterreich wird sich also am Apollonach­
folgeprogramm mit den anderen europäisChen 
Staaten beteiligen, und es wird ebenfalls zu 
den Unterzeichnerstaaten gehören, die dem 
Angebot der amerikanischen Weltraum­
behörde NASA an die Europäische Weltraum­
organisation ESRO folgen. Das bedeutet, daß 
sich Osterreich finanziell und wissenschaftlich 
am weiteren Forschungsprogramm beteiligen 
wird. 

Neun Staaten haben das Abkommen bereits 
am 14. August 1913 unterzeichnet. Wie aus 
dem Motivenbericht hervorgeht, ist die Bun­
desrepublik die finanzstärkste, und zwar ist 
die Bundesrepublik mit 55 Prozent beteiligt, 
Frankreich mit zehn Prozent - da staUnen 
wir, weil das wenig scheint, aber Frankreich 
und England sind auch noch an anderen Pro­
jekten beteiligt -, Italien mit 18 Prozent, 
England mit 6,3 Prozent, Belgien mit 
4,2 Prozent, Spanien mit 2,8 Prozent, 
die Niederlande mit 2,1  Prozent, Däne­
mark mit 1 ,5 Prozent und die . Schweiz mit 
einem Prozent. Ich sage das deswegen, damit 
Sie im Vergleich sehen, was Osterreich zu be­
zahlen hat. Osterreich wird mit 0,8 Prozent 
beteiligt sein; das wird etwa 58 Millionen 
Schilling kosten, wovon fünf Achtel der Bund 
und drei Achtel die Industrie aufbringen wer­
den. Sie sehen, hier wurde bestimmt sehr 
erfolgreich verhandelt. 

46 Millionen Schilling werden an die öster­
reichische Industrie an Aufträgen zurück­
fließen, an die Elektronenindustrie, an die 
optische Industrie und so weiter. Ich habe 
gehört, daß es sich hier um etwa zehn bis 
zwanzig Industriebetriebe handeln könnte. Da 
die Durchführung des Programms · in zwei 
Phasen erfolgt, wird Osterreichs Beteiligung 
in der zweiten Phase beginnen. 

Zu den kritischen Bemerkungen, meine 
Damen und Herren, warum Osterreich nur zur 
Mitarbeit am Apollonachfolgeprogramm bereit 
ist und warum es nicht auch Mitglied der 
Europäischen Weltraumforschungsorgani -
sation geworden ist, kann nach Mitteilung der 
Frau Wissenschaftsminister im Nationalrat 
folgendes gesagt werden: Die Kosten für einen 
Beitritt würden rund hundert Millionen Schil­
ling ausmachen. Diese Mittel müßten natürlich 
dann der österreichischen Wissenschaft in 
irgendeiner Weise entzogen werden. 

Zweifellos haben . aber auch unsere For­
schungsstellen . und unsere Universitäten viel 
Kleinarbeit und viele Teilergebnisse für die 
Weltraumforschung, für die Raketenforschung, 
für die Atomforschung und für die Computer­
entwicklung geleistet. Erinnern wir uns an die 
Leistungen der Neopositivisten der Wiener 
Schule unter Professor Schlick.. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß 
diese Schule am Anfang des Computerzeit­
alters gestanden ist. Ich selbst bin noch ein 
Schüler Professor Schlicks gewesen, ich habe 
bei ihm noch eine tünfstündige Vorlesung über 
Naturphilosophie gehört, und ich erinnere 
mich noch sehr gerne daran, wie er so mit 
Millionen Lichtjahren herumgeschmissen hat. 
Das ist ja nicht weit: von dem einen Stern 
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zum anderen nur drei Millionen Lichtjahre, 
zum nächsten nur zehn Millionen Lichtjahre. 
Das waren Dimensionen, von denen wir 
damals als junge Menschen fasziniert wurden. 

Die Schüler der Wiener Neopositivisten, 
wie man sie damals auch genannt hat, diese 
Schüler Schlicks sind dann in die ganze Welt 
hinausgegangen: nach Amerika, nach Eng­
land; teilweise leben sie noch heute. Sie haben 
inzwischen natürlich Osterreich besucht, und 
idl möchte sagen: Es wird eigentlich verhält­
nismäßig wenig darauf hingewiesen, daß die 
Wiener Universität so gesehen die Keimzelle 
des Computerzeitalters gewesen ist. Die theo­
retischen Vorbereitungen wurden von dieser 
Schule erbracht, die technischen erfolgten 
natürlidl woanders; eben dort, wo man die 
entsprechenden technischen Mittel und auch 
die finanziellen Mittel zur Verfügung hatte. 

Diese Leute haben das Computerzeitalter 
eingeleitet und - ich brauche das ja nicht zu 
erwähnen - ohne Computer gäbe es natürlich 
kein Atomzeitalter, kein Raketenzeitalter und 
so weiter; der Computer ist die erste Vor­
aussetzung. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch 
darauf verweisen, daß viele Nobelpreisträger 
aus Osterreidl beteiligt gewesen -sind, denen 
nicht jene Giganten im technischen Bereidl zur 
Verfügung gestanden sind, mit denen heute 
die Sowjetrussen und die Amerikaner arbeiten. 
Sie tätigten ihre Forschungsarbeit oft in recht 
einfachen und primitiv ausgerüsteten Studier­
stuben. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang daran 
erinnern, daß auch einer unserer Kollegen zu 
den großen Atomforschern Osterreichs gehört. 
Das ist Professor Thirring, der lange Zeit auch 
dem Bundesrat angehört hat. Einige der 
älteren Kollegen werden sich noch an ihn 
erinnern, wenn er mit dem Geigergerät an das 
Rednerpult gegangen ist und seine Beweise 
auch so demonstrieren wollte. 

Vom europäisdlen und auch vom öster­
reichischen Standpunkt kann also folgendes 
gesagt werden . . . (Zwischenruf des Bundes­
rates H o f  m a n  n - W e 1 1  e n h o t.) Kollege 
Hofmann-Wellenhofl Den Kollegen Thirring 
habe ich in diesem Zusammenhang erwähnt. 
Denn wenn man vom Bundesrat redet, soll 
man auch auf diese Persönlichkeiten hin­
weisen. (Bundesrat H o t  m a n  n - W e  1 1  e n­
h o  J: Ich habe ihn heute auch schon genannt! 
Ich habe die Priorität, Herr Kollege!) Es hat 
hier nicht nur bedeutende Politiker gegeben, 
aus denen Minister und so weiter geworden 
sind, sondern eben auch Wissenschaftler, die 
eine Rolle gespielt haben. 

Thirring war übrigens der erste, der eine 
Geschichte der Atombombe gesdlrieben hat ; 
ich glaube, dieses Buch ist vergriffen, das 
bekommt man nicht mehr. Aber dieses Buch 
wurde bereits geschrieben, bevor es eine 
Atombombe gegeben hat. Thirring hat sehr 
klar schon in einer Zeit, in der man noch 
nicht wußte, was daraus werden könnte, auf -
diese Entwicklung hingewiesen. 

Meine Damen und Herrenl Vom euro­
päischen und auch vom österreichischen Stand­
punkt kann kurz folgendes gesagt werden : 

Ohne die Arbeit der kleinen europäischen 
Universitäten hätte es nie einen Weltraum­
flug gegeben und ohne die 500jährige Vor­
arbeit - das muß man auch manchmal 
sagen - von Kopernikus, Kepler, Leonardo 
da Vinci, Galilei und Newton bis herauf zur 
Madame Curie und zur Lise Meitner gäbe es 
kein Atomzeitalter. 

Freilich haben wir mit dieser Wissenschafts­
entwicklung einen Zustand erreicht, der zu 
einem Menschheitsproblem ersten Ranges ge­
worden ist. Aber die Art und Weise der An­
wendung wissenschaftlicher Ergebnisse ist 
nicht nur Angelegenheit der in der Wissen­
schaft Tätigen, sie ist Sache der politischen 
Moral, die jeden Menschen unseres kleinen 
Planeten verpflichtet. 

Als Wandelstern umkreisen wir schon mehr 
als vier Milliarden Jahre die Sonne, und wir 
hoffen, daß die Urkraft in diesem Bewegungs­
system viele unserer Dummheiten der letzten 
Jahrzehnte korrigiert. Ich hoffe darauf. 

Ich selbst bin schon in Diskussionen mit 
Pessimisten im Bereiche der ökologischen 
Wissenschaften verwickelt gewesen, die 
düstere Voraussagen gemadlt haben. Aber 
irgendwie bin ich immer noch von einem ge­
wissen Optimismus durchflutet. Ich glaube, 
daß diese Kräfte der Natur noch gescheiter 
sind, als wir sind, und daß sie noch gescheiter 
sind als unsere Atomforscher, unsere Raketen­
forscher und unsere Astronauten, die zum 
Mond fliegen oder um den Mond kreisen. 

So gesehen, meine Damen und Herren, 
wünsche ich, daß Sie meinen Optimismus tei­
len. Ich glaube, ein gewisser Optimismus ist 
vorläufig noch berechtigt. Auch ein gewisser 
Optimismus für die weitere Entwicklung der 
Wissenschaft, wenn auch natürlich der Pessi­
mismus gewisser Okologen nicht unberechtigt 
ist. Ich denke da an Thor Heyerdahl, 
an Cousteau und so weiter. Die großen Män­
ner in diesem Bereich der Wissenschaft sind 
sehr, sehr pessimistisch in ihren Anschauun­
gen. Aber iCh glaube, daß ein gewisser Opti­
mismus berechtigt ist, wenn wir nicht nur 
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menschheitsgeschichtliche Betrachtungen an­
stellen. sondern die ganze Entwicklung des 
Lebens sehen. Wenn wir den ganzen Bio­
kosmos in die Betrachtungen einbeziehen, 
dann kommen wir vielleicht auch zu einer 
gewissen optimistischen Beurteilung dieses 
Problems. 

Dem vorliegenden Vertragswerk geben wir 
gerne unsere Zustimmung. Es ist sicherlich 
gerechtfertigt. wenn wir an diesem großen 
Forschungsvorhaben, an diesem großen For­
schungsprogramm mitarbeiten. denn den An­
schluß an die Zukunft wollen auch wir nicht 
versäumen. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen mir nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist damit geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden Be­
schlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m­
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Beschlüsse des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

39. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Hochscbulassistentengesetz 1962 

geändert wird (1418 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
39. Punkt der Tagesordnung : Änderung des 
Hochschulassistentengesetzes 1962. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hof­
mann-Wellenhof. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Hofmann-Wellenhof:  Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sollen unabhängig von einer 
künftigen generellen Neuregelung des Hoch­
schullehrerdienstrechtes einige besonders drin­
gende Punkte geregelt werden. die möglichst 
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Uni­
versitäts-Organisationsgesetzes. also mit 
1. Oktober 1975, wirksam werden sollen. Unter 
anderem soll dem Hochschulassistenten im 
Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten Zeit 
zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 
eingeräumt werden. Weiters soll die Mitwir­
kung bei Durchführung wissenschaftlicher 
Arbeiten des Institutes im Auftrag Dritter 
an die Zustimmung des Hochschulassistenten 
gebunden werden. Ferner soll bei Mitwirkung 
von Hochschulassistenten an wissenschaft-

lichen Arbeiten Art und Umfang ihrer Mit­
arbeit insbesondere in der Veröffentlichung 
bezeichnet werden. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen. keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Hodtschulassistenten­
gesetz 1962 geändert wird, wird kein Ein­
spruth erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Professor Dr. Frühwirth. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Frühwirth (OVP) : 
Herr Vorsitzender I Verehrte Frau Minister! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren I Be­
reits in meiner Rede zum UOG im April dieses 
Jahres (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Oje!) 
mußte ich mit Bedauern feststellen, Herr Pro­
fessor Skotton, Herr Kollege Skotton (all­
gemeine Heiterkeit - Bundesrat Dr. S k 0 t­
t o n: Ich habe nur den Berufstitel Professor!), 
daß ein neues Dienstrecht für die Hochsdlul­
lehrer, etwa im Rahmen eines Universitäts­
personalgesetzes, das besonders für die Hoch­
schulassistenten vordringlich wäre, auf der 
Strecke geblieben ist, obwohl es bis zuletzt 
von der Regierung als flankierende Maßnahme 
zum UOG versprochen wurde. Es ist insofern 
zu einem tragikomischen Fall geworden, als 
ein diesbezüglicher Entwurf, der ja vorlag, 
letzten Endes im Kompetenzwirrwarr der 
sozialistischen Verwaltungs bürokratie ver­
schwunden pst. (Heiterkeit bei der SPO.) Ja 
ich mußte damals auch feststellen, daß ein 
Entschließungsantrag der OVP-Fraktion auf 
eine nur bescheidene Novellierung des Hoch­
schulassistentengesetzes 1 962 von der Regie­
rungspartei abgelehnt wurde. 

Angesichts dieser OVP-Initiative und eines 
massiven Drängens der Hochschulassistenten 
hat sich die SPO dann schließlich auch ent­
schlossen. einen Antrag auf Novellierung des 
Hochschulassistentengesetzes einzubringen. 
Dieser deckt sich zwar zum Großteil mit dem 
vorerwähnten Initiativantrag der OVP, läßt 
aber doch durch das Weglassen eines wesent­
lichen Absatzes, nämlich des Absatzes 5 im 
§ 5, eine ganze andere Tendenz erkennen. 
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Im § 5 Absatz 5 des OVP-Papiers heißt es 
nämlich: 

"Das Ausmaß der Mitwirkung bei Lehr- und 
Prüfungstätigkeit, insbesondere der mitver­
antwortlidlen Mitwirkung bei Lehrveranstal­
tungen. ist so zu bemessen, daß dem Uni­
versitäts (Hodlsdlul) assistenten neben der Er­
füllung dieser Aufgaben der Erwerb der Lehr­
befugnis als Universitäts (Hochschul) dozent 
innerhalb der nach § 6 Absatz 6 erster Satz 
vorgesehenen Frist ermöglicht wird." 

Dann heißt es im Absatz 6 des OVP­
Antrages weiter : 

"Abweichend von den Bestimmungen des 
Absatzes 5 kann das zuständige Kollegial­
organ bei Bedarf im Einvernehmen mit dem 
Universitäts (Hochschul) assistenten dessen 
überwiegende VerwEmdung in der wissen­
schaftlichen oder künstlerischen Lehre oder im 
wissenschaftlichen beziehungsweise künst­
lerischen Betrieb festlegen. Universitäts­
(HochsdlUl) assistenten ist die Möglichkeit zu 
wissensChaftlicher Tätigkeit auch außerhalb 
der regulären Dienstzeit nach Maßgabe der 
vorhandenen Möglichkeiten einzuräumen." 

Was heißt das in der Praxis? Dies bedeutet 
in der Alltagssprache der Hochschulen, daß 
die Habilitation im Normal- beziehungsweise 
Regelfall vom Assistenten als Ziel angestrebt 
und vom Staat bewußt gefördert werden soll. 

Im sozialistisdlen Antrag. der nunmehr im 
gleichen Wortlaut auch zum Gesetz beschlos­
sen wurde, fehlt der ganze Absatz 5 und der 
zweite Teil des z,itierten Absatzes 6. Dadurch 
wird die Habilitation, die bisher als eine 
objektiv meßbare Qualifikationsstufe und Lei­
stungskontrolle diente, in ihrer Bedeutung 
ganz wesentliCh entwertet. Wenn die HoCh­
schulassistenten mit Lehr- und Routinetätig­
keiten völlig eingedeckt werden und keine 
Zeit für eigene Forschung haben, so wird sidl 
in Zukunft kaum noch einer habilitieren 
können. (Ruf bei der SPO.) 

BetraChtet man dies noch in Zusammen­
sChau mit dem § 6 Absatz 6 litera a, wo es im 
letzten Satz heißt - iCh zitiere wörtlich -: 
"Als gleichzuhaltende praktisChe Eignung" 
- nämlidJ. der Habilitation gleiChzuhalten -
"ist insbesondere eine besondere Bewährung 
im Lehrbetrieb oder im wissensdlaftlichen Be­
trieb anzusehen", so kommt man unweigerlich 
zur SChlußfolgerung, daß damit quasi auf kalte 
Tour so schön langsam, aber sicher die Habili­
tation abgeschafft werden soll. 

Dies würde j a, meine Damen und Herren, 
auch durchaus auf der Linie der Forderung 
bundesdeutscher Sozialisten etwa liegen; 
unsere österreichisChen sind noch niCht so 

weit, obwohl wir in den letzten Jahren dies­
bezüglich sehr viel aus Deutschland importiert 
haben. (Ruf bei der SPO: Wer? - Bundesrat 
Dr. S k o t  t o n: Wieder die Jusos!) Die 
sozialistisdle österreichisdle Bundesregierung! 

Bei uns macht man halt so etwas wesentlich 
langsamer, etwas behutsamer, dafür aber 
umso nachhaltiger. Denken Sie nur etwa an 
die Brodasche Gesellschaftsreform mit ihren 
Langzeitwirkungen: Hier sind also ähnliChe 
Ansätze, nur auf einem ganz anderen Gebiet. 
vorhanden. (Weitere Rufe bei der SPO.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Diese Tendenz zur Verschulung der Universi­
täten und die Verlagerung der Forschung in 
außeruniversitäre Institutionen wird offen­
sichtliCh von der SPO systematisch gefördert. 
Dies wird dann verständlidl, wenn man weiß. 
daß die Regierung bisher zufolge der Hoch­
schul autonomie kaum einen Einfluß auf die 
Hochschulforschung hatte und auf der anderen 
Seite maßgebende Forschungsinstitutionen, 
wie etwa die Boltzmann-Gesellschaft, sozia­
listisch dominiert werden. (Bundesrat Doktor 
S k o t  t o n: Da gibt es auch andere!) Natür­
lich gibt es auch andere I 

Dieser Prozeß wird durch eine ent­
sprechende Verteilung der Budgetmittel 
wunschgemäß gefördert. Man übersieht dabei 
bewußt oder unbewußt - das lasse ich 
dahingestellt sein -, daß man damit den 
Universitäten den notwendigen Nährboden 
entzieht, denn eine wissenschaftliche Lehre 
oder eigene Forschung ist auf längere Sicht 
sicherlich nicht denkbar. 

Daß das keine willkürliche Behauptung von 
mir ist, darf ich an Hand einer Erhebung des 
Ministeriums nachweisen, welche die Lage der 
wissenschaftlichen Forsdlung in Osterreich be­
trifft. (Bundesminister Dr. Hertha F i r n  b e r g: 
. . .  SozialwissenschaftI) 

Dort heißt es über die "personelle Situation 
an den wissenschaftlichen Hochschulen" : 

"Die lange gehegte Befürchtung, daß das 
wissenschaftliche Personal einen zu ger,ingen 
Zeitaufwand für die Forschung erübrigen 
kann, wurde durch die Umfrage . . . klar zum 
Ausdruck gebracht." 

Bisher wurde nämlich nach einem unge­
schriebenen Gesetz - und auch diese Erhe­
bung bestätigt diese Feststellung - etwa ein 
Drittel für die Verwaltung, ein Drittel für den 
Unterricht und ein Drittel für die Forschung 
verwendet . . Nun wird sich in Zukunft dieser 
Prozentsatz ganz sicherlich zuungunsten der 
Forschung in Richtung Unterricht, aher wahr­
scheinlich noch viel mehr in Richtung Ver-
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waltung verschieben. Und das kann nicht der 
Sinn einer Förderung der Hochschulen sein. 
(Ruf bei der SPO.) 

Die Universitäten müßten ohne ent­
sprechende Forschung gleichsam vertrocknen, 
und die vorhandenen Universitätslehrer wür­
den sich - angesichts der Forschungs­
kapazitäten im außeruniversitären Bereich -
wahrscheinlich als "frustriert" betrachten ; um 
ein sozialistisches Modewort zu verwenden, 
das von der PHK, Herr Kollege SkoUon, sicher­
lich auch Ihnen bekannt ist. (Bundesrat Doktor 
S k o t  t o n: Ich bin überzeugt, daß Sie fru­
striert sind!) 

Die logische Folge dieses langfristigen Pro­
zesses: Immer mehr Forscher aus sozialistisch 
dominierten Institutionen - sprich Sozialisten 
- kommen als Wissenschaftler an die Uni­
versitäten, und man erreicht auf diese Weise 
ganz natürlich, ja geradezu automatisch, was 
bisher nicht gelungen ist, nämlich die Er­
oberung der Hohen Schulen in Osterreich! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Es ist mir bekannt, daß speziell an größeren 
Universitätsinstituten und -kliniken ein ge­
wisses Bedürfnis nach einem qualifizierten 
Stammpersonal zur Durchführung vor allem 
von wissenschaftlichen Routinearbeiten be­
steht. (Ruf des Bundesrates Dr. R e i e  h 1.) Die­
ser Bedarf könnte aber im Wege der wissen­
schaftlichen Beamten einwandfrei gedeckt wer­
den, ohne daß man den Begriff "praktische 
Eignung" quasi authentisch durch den Gesetz­
geber fehlinterpretiert. In diesen Fällen müßte 
dann eben ein gewisser Prozentsatz der vor­
handenen Assistentenposten in Beamtenposten 
umgewandelt werden, und schließlich sind ja 
die wissenschaftlichen Beamten seinerzeit zu 
diesem Zweck besonders geschaffen worden. 

Insgesamt muß man feststellen, daß diese 
Novelle die typischen Mängel eines Initiativ­
antrages aufweist, das heißt, sie ist in der 
Eile - knapp vor Torschluß - konzipiert, 
wenig durchdacht und daher nicht ausgereift. 

Wie wäre es anders, meine Damen und 
Herren, zu erklären, daß man zum Beispiel 
den Absatz 1 im § 4 unverändert ließ, wo es 
heißt: "Assistenten sind Mitarbeiter de,r In­
haber von Lehrkanzeln", obwohl es Lehr­
kanzeln nach dem UOG gar nicht mehr gibt. 

Auch die Bestimmung, daß die Universitäts­
assistenten zur Einhaltung der für die Insti­
tute, Kliniken und sonstigen Universitätsein­
richtungen erlassenen OrdnungsvorschrIften 
verpflichtet sind, erscheint wohl überflüssig, 
da ja schließlich alle Bürger zur Einhaltung 
von Ordnungsvorschriften verpflichtet sind. 

Beachten Sie also hitte, meine sehr geehrten 
Damen und Herren: Ganze drei Para­
graphen des Hochschulassistentengesetzes 
werden novelliert, und mindestens die dop­
pelte Anzahl von legistischen Mängeln, Unter­
lassungen und Ungereimtheiten werden damit 
verbunden. Das ist wirklich keine "juridische 
Meisterleistung" I 

Nun, trotz dieser aufgezeigten hochschul­
politischen Fehlentwicklung und der legisti­
schen Mängel, welche diese Novelle aufweist, 
stimmt die OVP zu. (Bravorufe bei der 
SPO.) Lassen Sie mich das bitte nur kurz 
begründen. Sie stimmt zu, weil sie der Mei­
nung ist, daß auch ein Wenig mehr als nichts 
ist, und einen geringen Frotschritt bringt diese 
Novelle für die in der Zeit der sozialistischen 
Regierung bereits sehr bescheiden gewordenen 
Hochschulassistenten ja doch. (Bundesrat 
R e m  p 1 b a u  e I: Es hat Zeiten gegeben, da 
war nichts!) 

Ich möchte aber abschließend schon noch 
darauf hinweisen, daß damit keineswegs das 
leidige Assistentenproblem gelöst ersrneint. 
Vielmehr - und jetzt diese Bitte und dieser 
Aufruf an die Frau Minister - wird es noch 
großer Anstrengungen und umfangreicher 
Uberlegungen bedürfen, um die gesamte Pro­
blematik des Hochschullehrerdienstrechtes 
möglichst rasch einer befriedigenden Lösung 
zuzuführen. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. 

Wünscht jemand das Wort? - Bitte, Herr 
Bundesrat Seidl. 

Bundesrat Seidl (SPO) : Verehrter Herr V OT­
sitzender!  Verehrte Frau Minister! Verehrte 
Damen und Herren! Ich habe aufmerksam dem 
Herrn Bundesrat Professor Frühwirth zuge­
hört, und ich kann ihn nirnt wieder ganz 
erkennen. Ich kenne ihn srnon viele Jahre. Ich 
habe ihn schon gekannt, als er noch die Hoch­
srnulassistenten maßgebend vertreten hat, nur 
klingen die Worte heute wesentlich anders, 
als sie damals geklungen haben. (Bundesrat 
S c  h r e i n  e r: Besser!) Aber das kann sich 
durrn die abgelaufene Zeit ergeben. 

Oder : Wieso hat man die Absätze 3 und 4 
im § 5, wo mehrmals das HOG, nämlich das 
Hochschulorganisationsgesetz 1955, zitiert 
wird, nicht entsprechend angepaßt, da ja 
letzteres auch nicht mehr existiert? Nun, ich gehe von der Tatsache aus, daß 

Und was ist schließlich mit der litera b im die OVP einen Antrag eingebracht hat, der 
§ 6 Absatz 6, die ja nun wohl überflüssig er- sich sehr stark mit unserem Antrag deckt. 
scheint, da sie ihren Sinn ve;loren hat? Zwei Anträge lagen letzten Endes vor. Diese 
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beiden Anträge wurden gemeinsam im Aus- unter die Universitätslehrer, sondern unter 
schuß bearbeitet und haben schließlich zu dem das sonstige wissenschaftliche Personal ein. 
hier vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates, der einstimmig beschlossen 
wurde, geführt. 

Soweit ich orientiert bin, und ich habe auch 
Gelegenheit gehabt, mit Hochschulassistenten 
zu sprechen . . . (Zwischenrufe der Bundesräte 
Ing. G a s  s n e r und Dipl.-Ing. Dr. F r ü h­
w i r  t h.) 

Bitte, ich mache normal keine Zwischenrufe, 
aber mich stören Zwischenrufe auf keinen 
Fall, auch von dir nicht, lieber Kollege. 

Was im Gesetzesbeschluß enthalten ist, 
wurde mit den Hochschulassistenten bespro­
chen. Es ist das, was sie gegenwärtig wollen, 
und es steht im Zusammenhang mit dem, 
was sich auf dem Sektor der Universitäten 
in der letzten Zeit getan hat. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates ändert das Hochschulassisten­
tengesetz 1962. Er ist auf Grund eines 
Initiativantrages einstimmig beschlossen wor­
den. Natürlich gibt es auch Wünsche, die der 
eine oder der andere hat. Manchmal auch 
Traumwünsche, die nicht in Erfüllung gingen. 

Der Inhalt dieses Gesetzes ist ein rein 
dienstrechtlicher Inhalt. Gerade das Problem 
des Dienstrechtes im öffentlichen Dienst ist ein 
ganz heißes Eisen, mit dem wir uns jetzt schon 
Jahrzehnte in unserer Gewerkschaft beschäf­
tigen. Wir haben ein umfassendes Dienstrecht, 
welches für die meisten Sparten des öffent­
lichen Dienstes gilt. Dieses Dienstrecht hat 
der Reichstag im Jahre 1914 beschlossen, und 
dieses Gesetz haben wir heute noch immer als 
ein lebendiges Dienstrechtsgesetz, obwohl sich 
von 1914 bis heute so viel getan hat. 

Wir wollen dieses Dienstrecht im öffent­
lichen Dienst ändern, wir wollen ein modernes 
Dienstrecht für den öffentlichen Dienst, für alle 
Sparten haben, und wir wollen auch in diesem 
ohne Einschränkungen die Hochschulassisten­
ten miterfassen. Die Gewerkschaft der öffent­
lich B ediensteten und der Gesamtverhand­
lungsausschuß stehen mit der Bundesverwal­
tung in dieser Frage in Verhandlungen. 

Obwohl das Hochschulassistentengesetz erst 
aus dem Jahre 1962 ist, können wir schon 
feststellen, daß die vorliegende Gesetzes­
novelle notwendig ist. Der Hochschulassistent 
ist im Sinne des HochschUlaSSistentengesetzes 
Mitarbeiter der Inhaber von Lehrkanzeln. Als 
solcher hatte er ausdrücklich dem Lehrkanzel­
inhaber zu dessen Unterstützung zur Ver­
fügung zu stehen. Das Hochsdmlorganisations­
gesetz reihte den Hochschulassistenten nicht 

Die Funktionen des Hochschulassistenten 
haben sich ganz deutlich gewandelt, wesent­
lich gewandelt. Durch das Universitäts-Organi­
sationsgesetz hat er neue, wichtige Funk­
tionen bekommen. Es trägt dem in dieser 
Form Rechnung, daß eben die Universitäts­
assistenten als Universitätslehrer und nicht 
mehr unter dem anderen Sammelbegriff ein­
zubeziehen sind. 

Die neuen Aufgaben insbesondere in der 
Lehre spiegeln sich in den für die Assistenten 
maßgeblichen Zahlen wider. Hatten wir 1962 
1720 Assistenten, so waren es im Jahre 1966 
bereits 2569 und 1970 3654. In den fünf Jahren 
der sozialistischen Regierung hat ihre Zahl 
um noch 1000 zugenommen, und heute haben 
wir insgesamt 4628 Assistenten. 

Aber auch dann, wenn man es von der 
Warte der Lehraufträge ansieht, kann man 
feststellen, und das liefert einen deutlichen 
Beweis, daß die Universitätsassistenten 
wesentliche Aufgaben in der wissenschaft­
lichen Lehre übernommen haben. Im Jahre 
1962, so konnte ich feststellen, wurden 
396 Lehraufträge erteilt, 1966 bereits 580, 1970 
1030, und im Studienjahr 1974/75 waren es 
2190 Lehraufträge .  Von den 2190 Lehrauf­
trägen wurden rund die Hälfte an Personen 
erteilt, die in einem Dienstverhältnis zum 
Bund stehen, wovon wiederum ein großer Teil 
Universitätsassistenten sind, die diese Lehr­
aufträge erfüllen mußten. Auch diese große 
Anzahl von Lehraufträgen zeigt die Notwen­
digkeit, daß die Universitätsassistenten unter 
bestimmten Voraussetzungen in ein dauerndes 
Dienstverhältnis zum Bund übernommen wer­
den sollen. 

Wenn wir uns j etzt den Inhalt anschauen, 
dann ist der Hauptkern die Ubernahme in ein 
dauerndes Dienstverhältnis zum Bund. Bisher 
konnten Universitätsassistenten, die sich nicht 
habilitierten, nur dann in ein dauerndes 
Dienstverhältnis übernommen werden, wenn 
sie eine wissenschaftliche Eignung besaßen, 
die einer Lehrbefugnis gleichkam beziehungs­
weise innerhalb von zwei bis vier Jahren eine 
Habilitation erwartet werden konnte. Es war 
daher notwendig, eine Änderung vorzuneh­
men. Eine der Habilitierung gleichzuhaltende 
Eignung soll nun auf jeden Fall bei jenen 
Assistenten bestehen, die sich in einem Lehr­
oder sonstigen wissenschaftlichen Betrieb fin­
den und bewährt haben. Wird ein Assistent 
mit seiner Zustimmung ausschließlich oder 
überwiegend für die Lehre beziehungsweise 
einen wissenschaftlichen Betrieb heran-
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gezogen, so kann dies eine wesentliche Vor- Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
aussetzung für die Ubernahme in ein dauern- Fuchs. Ich bitte um seinen Bericht. 
des Dienstverhältnis darstellen. 

Auf Grund der bisher geltenden gesetz­
lichen Bestimmungen, auf die mein Vorredner 
nicht verwiesen hat, konnte einem Universi­
tätsassistenten nur dann eine Dienstzeit für 
eigene wissenschaftliche Arbeiten zur Ver­
fügung gestellt werden, wenn er von seinem 
unmittelbaren Vorgesetzten als habilitations­
würdig beurteilt wurde. Um diese Entschei­
dung der Habilitationswürdigkeit zu objekti­
vieren, schien es jedoch notwendig, eine 
zweite Instanz einzurichten, damit die 
Assistenten nicht dem Vorgesetzten allein aus­
geliefert sind. In Zukunft kann sich der Hoch­
schulassistent in Zweifelsfällen an das Fakul­
tätskollegium wenden und dieses anrufen. 

Eine Frage war auch, ob bei der Weiter­
bestellung der Assistenten eine gewisse Mit­
wirkung notwendig ist. Diesbezüglich hatten 
wir festgestellt, daß im § 9 des Personalver­
tretungsgesetzes eine ausreichende Mitwir­
kung möglich ist. Diese Mitwirkung war näm­
lich einer der Wünsche der Assistenten. Eine 
ausreichende Mitwirkung ist also möglich. 

Ich freue mich darüber, daß eine Verbesse­
rung dienstrechtlicher Art für eine so wichtige 
Berufsgruppe gefunden wurde. Ich freue mich 
darüber, daß diese Verbesserungen einstimmig 
im Nationalrat beschlossen wurden. und ich 
hoffe, daß es hier im Bundesrat der Fall sein 
wird. Meine Fraktion wird auf alle Fälle zu­
stimmen. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies 
ist nicht der Fall. 

Berichterstatter Dr. Fudts: Durch den vor-
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll eine Neuregelung der Studienrichtung 
Veterinärmedizin erfolgen. Das Diplomstudium 
Veterinärmedizin soll zehn Semester dauern 
und ist in drei Studienabschnitte gegliedert, 
wobei jeder Studienabschnitt mit einer 
Diplomprüfung abgeschlossen wird. Mit dem 
Diplom werden die fachlichen Voraussetzun­
gen für die Ausübung des tierärztlichen Be­
rufes und der akademische Grad "Diplom­
Tierarzt" erworben. Ein der Ergänzung des 
Diplomstudiums dienendes Erweiterungs­
studium Lebensmittelhygiene soll zwei 
Semester dauern und ein achtmonatiges 
Praktikum erfordern. Für die Erwerbung 
des Doktorates ist nach erfolgreicher 
Ablegung der dritten Diplomprüfung ein 
Doktoratsstudium zu absolvieren. eine 
Dissertation anzufertigen und ein Rigorosum 
abzulegen. Weiters ist vorgesehen, daß als 
Vorbereitung für die Berufsausbildung der 
Diplom-Tierarzt ein Praktikum in der Dauer 
von insgesamt sechs Monaten abzuleisten hat. 
Dem Praktikanten gebührt hiefür eine Aus­
bildungshilfe des Bundes im Ausmaß von 
80 vom Hundert des Entgelts einer vollbeschäf­
tigten wissenschaftlichen Hilfskraft. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
8. Juli 1 975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichts ausschuß somit den A n  t r a g. der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundes-
gesetz über die Studienrichtung Veterinär­

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß- medizin wird kein Einspruch erhoben. 
wort gewünscht? - Dies ist auch nicht der 
Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht-
erstatter für seinen Bericht. 

Wir kommen zur Abstimmung. 
Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 

Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der Wünscht trotzdem jemand das Wort? 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des Dies ist nicht der Fall. 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu 
erheben. Ich schreite daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 

40. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h 
vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz erheben. 
über die Studienrichtung Veterinärmedizin 

der 
des 

zu 

(1419 der Beilagen) 
4 1 .  Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum vom 4. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
40. Tagesordnungspunkt: Bundesgesetz über mit dem die Kunsthochschulordnung geändert 
die Studienrichtung Veterinärmedizin. wird (1420 der Beilagen) 
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Vorsitzender: Wir gelangen nun zum fügung : Bildnerische Erziehung, Werkerzie-
41 . Punkt der Tagesordnung : Änderung der hung sowie Textiles Gestalten und Werken. 
Kunsthochschulordnung. 

Die Studierenden werden nach AbsdIluß 
BeriChterstatter ist Frau Bundesrat Edda ihrer Studien als Kunsterzieher an höheren 

Egger. Ich bitte um ihren Bericht. Schulen wirken, wo derzeit ein ganz erheb­

Berichterstatterin Edda Egger: Der vor­
liegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sieht die Errichtung einer neuen Abteilung 
für Kunsterziehung an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" 
in Salzburg vor, in der die Studienrichtungen 
Bildnerische Erziehung sowie Textiles Gestal­
ten und Werken zusammengefaßt werden sol­
len. Der vorgeschlagene Gesetzesbeschluß soll 
mit 1 .  Oktober 1 975 in Kraft treten. 

Der UnterrichtsaussdlUß hat die gegenständ­
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 8. Juli 
1 975 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle besdIIießen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juli 1 975 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem die Kunsthochschulordnung 
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke der Frau Bericht­
erstatterin. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat WaIly. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Wally (SPU) : Herr Vorsitzender! 
Sehr verehrte Frau Bundesminister !  Verehrte 
Damen und Herrenl Ich muß um Toleranz 
bitten, zu so später Stunde noch einmal zu 
sprechen, aber es ist ein freudiges Ereignis, 
das den Anlaß dazu gibt. (Heiterkeit. - Bun­
desrat H o t  m a n  n - W e l l e  n h o t: Zu so 
später Stunde!) 

Wie schon aus der Berichterstattung hervor­
gegangen ist, wird am Ende dieser Legislatur­
periode des Nationalrates unser Bundesland 
Salzburg nach zahlreichen bildungspolitischen 
Errungenschaften durch das eben heute zu 
verabsChiedende Gesetz abermals gefördert. 

Abgesehen davon, daß in dieser Legislatur­
periode neun neue Bundesschulen in unserem 
Lande errichtet worden sind, wird mit 1. Ok­
tober dieses Jahres die Abteilung für Kunst­
erziehung an der Hochschule tür Musik und 
darstellende Kunst "Mozarteum" ihre Türen 
für junge Menschen, die den Beruf eines 

Kunsterziehers anstreben, öffnen. Dabei stehen 
folgende drei Studienrichtungen zur Ver-

licher Mangel an Lehrern herrscht. Von 943 an 
höheren Sdmlen wirkenden Kunsterziehem 
sind rund die Hälfte ungeprüft und erfüllen 
nicht voll die Anstellungserfordernisse ihres 
Dienstzweiges. Der Mangel an Kunsterziehern 
hat bewirkt, daß von den geprüften Kunst­
erziehern wöchentlich 1 591  Mehrdienst­
leistungsstunden gehalten werden müssen. 

Bei Berücksichtigung der Tatsache, daß von 
den ungeprüften Kunsterziehern nur ein Teil 
die volle Lehrverpflichtung erfüllen kann und 
viele verdiente Erzieher aus sozialen Gründen 
nicht entlassen werden könnten, ergibt sich 
gegenwärtig ein Nachholbedarf von 
250 Kunsterziehern. Wenn die Mehrdienst­
leistungen wegfallen, ein solCher von rund 
400. Außerdem kann ein Ersatzbe�arf für jähr­
lich Ausscheidende von durchschnittlich 40 bis 
50 Lehrern angenommen werden. Das ent­
spricht einer jährlidlen Ergänzungsquote von 
4 bis 5 Prozent. 

Schon jetzt liegen für den ersten Aufbau­
abschnitt der Abteilung Kunsterziehung in 
Salzburg über fünfzig Anmeldungen vor. Nach 
der Etablierung der zweiten Ausbaustufe ist 
mit achtzig bis hundert ständigen Hörern zu 
rechnen. 

Erhebungen haben gezeigt, daß die Ausbil­
dungsstätten für Kunsterzieher an der Aka­
demie der bildenden Künste sowie an der 
Hochschule tür angewandte Kunst in 
Wien und an der Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gestaltung 
in Linz den Bedarf an Kunsterziehern nicht 
decken können. Die räumliche Unterbringung 
der drei Studienrichtungen ist endgültig im 
Neubau des alten Borromäums in Salzburg 
vorgesehen. Das ist übrigens ein Bau, der 
städtebaulich umstritten gewesen ist. Bis zu 
seiner Fertigstellung wird die Abteilung in 
der Kaigasse 28 bis 30, einem Objekt der 
Landesregierung I wirken. 

Eine gesetzlidle Regelung - es geht dabei 
um Geld - über eine anteilsmäßige Refundie­
rung des Gebarungsabganges ist noch offen. 
Gegen den privatrechtlichen Vertrag zwischen 
Bund sowie Stadt und Land Salzburg, wonach 
Stadt und Land Salzburg je ein Sedlstel dieses 
Abganges zu zahlen haben, bestehen Beden­
ken. Sicherlich wird ein neuer unbedenklicher 
Vertrag zustande kommen. 

Verehrte Damen und Herren! Im Gesetz 
wird durch Artikel 1 ein Punkt 9 mit dem 
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Titel "Kunsterziehung" angefügt und durCh 
Artikel 2 ein Berufungskollegium festgelegt, 
das die Ausschreibung der für die Abteilung 
Kunsterziehung an der Hochschule "Mozar­
teum" vorgesehenen Dienstposten für die 
Hochschulprofessoren und das Berufungs­
verfahren durchzuführen hat. Mit 1. 1 0. dieses 
Jahres tritt das Gesetz in Kraft. 

Und nun ist es mir ein Bedürfnis zu sagen, 
daß mit der ErriChtung dieser Abteilung für 
Kunsterziehung an der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" ein 
großer Salzburger Wunsch in Erfüllung geht. 
Als Bundesratsmitglied des Landes Salzburg, 
sicherlich auch im Einverständnis, glaube ich, 
mit meinen Herren Kollegen. weise ich bei 
dieser Gelegenheit darauf hin, daß während 
der letzten vier Jahre allein auf dem Sektor 

aufriChtiges Danke sage, ist das sehr wohl 
gereChtfertigt. Ich danke. (Allge:rneiner Bei-­
fall.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. 

WünsCht trotzdem jemand zu spremen? -
Dies ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Frau Berichterstatter das 
Schlußwort gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen 
zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n 9 beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u e h zu 

Universitäts bauten in Salzburg folgende für erheben. 
unsere hohen Schulen wichtigen Baulichkeiten 
errichtet worden sind : der Neubau auf den 
Borromäus-Gründen, der Universitätserweite­
rungsbau in der Weiserstraße, der Erwei­
terungsbau in der Akademiestraße und der 
Um- und Ausbau des Gebäudes der alten 
Universität am Universitätsplatz 1 mit dem 
großzügigen in der Tiefe verankerten Bücher­
speicher. Insgesamt beläuft sich die Leistung 
des Bundes für diese Universitätsbauten auf 
480 Millionen Schilling. 

Wenn ich zu den Leistungen des Bundes 
im Bereich des Bundesschulbaues im Lande 
Salzburg die schon erwähnten neuen Bundes­
schulen erwähne - aus dem Ressort Bundes­
ministerium für Unterricht und Kunst -, die 
neue Bundeshande�sakademie in Salzburg, das 
Bundesgymnasium in Sankt Johann, die HTL 
Saalfelden, die neue Bundeserziehungsanstalt 
Saalfelden, das Bundesgymnasium Tamsweg, 
das musisch-pädagogische Realgymnasium in 
Mittersill, für die landwirtschaftliche Bundes­
lehranstalt in Elixhausen das dortige Lehrer­
haus und die Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschule in Zell am See, ergibt 
das zusammen, meine Damen und Herren. 
eine Leistung von 403,5 Millionen Schilling. 
Damit ergeben die Leistungen des Bundes für 
das hohe und das höhere Schulwesen, wobei 
das "höhere" nicht so hoch ist wie das "hohe" ,  
die Tatsache, daß 883.5 Millionen Schilling 
in das Land Salzburg geflossen sind. Das 
bewirkt bildungsfördernde Maßnahmen bisher 
niCht gekannten und vorher nicht vorstell­
baren Ausmaßes. 

Und wenn iCh als Mandatar meines Landes 
dafür Ihnen, Frau Bundesminister Dr. Hertha 
Fimberg. und allen, die diese Vorhaben geför­
dert, unterstützt und durchgesetzt haben, ein 

42. Punkt: Ausschußergänzungswahlen 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
42. Punkt der Tagesordnung : Ausschußergän­
zungswahlen. 

Diese Wahlen sind infolge der Neuwahl der 
Tiroler Mitglieder des Bundesrates notwendig 
geworden. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen. die· 
Bundesräte Wanda Brunner und Dr. Rudolf 
Schwaiger in jene Aussmüsse als Mitglieder 
beziehungsweise Ersatzmitglieder wieder­
zuwählen. denen sie schon bisher angehört 
haben. 

Bundesrat Karl Pischi soll als Mitglied in 
den Außenpolitischen Ausschuß, den Ge­
schäftsordnungsausschuß, den Sozialausschuß 
und den Unterrichtsausschuß sowie als Ersatz­
mitglied in den Ständigen gemeinsamen Aus­
schuß des Nationalrates und des Bundesrates 
im Sinne des § 9 des Finanz-Verfassungs"' 
gesetzes 1 948 gewählt werden. 

Frau Bundesrat Rosa Gföller soll als Ersatz­
mitglied in den Finanzausschuß, den Rechts­
ausschuß, den Sozialausschuß und den Unter­
richtsausschuß gewäh'lt werden. 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde ich 
über die Wahlvors·chläge unter einem und 
durch Handzeichen abstimmen lassen. - Ein 
Einwand wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die den Wahlvorschlägen ihre Zustimmung 
geben. um ein Handzeichen. - Ich stelle die 
Einstimmigkeit fest. Die Wahlvorschläge sind 
somit einstimmig angenommen. 

Ein Verzeichnis der neu- beziehungsweise 
wiederbesetzten Aussmußmandate - wird dem 
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Vorsitzender 

:stenographismen Protokoll der heutigen Sit­
zung angeschlossen. 

Meine Damen und Herren ! Die Tagesord­
nung ist ersmöpft. 

Die nächste Sitzung des Bundesrates berufe 
ich für Freitag, den 1 1 .  Juli 1975, 9 Uhr mit 
folgender Tagesordnung ein: 

1 .  Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
3. Juli 1975 betreffend 'ein Bundesgesetz über 
.die Einbeziehung von teilzeitbeschäftigen 
Arbeitnehmern in das Angestelltengesetz und 
in das Gutsangestelltengesetz 

zinisch-temnismen Dienste und der Sanitäts­
hilfsdienste geändert wird 

5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Neuordnung der persönlichen Remtswir­
kungen der Ehe 

6. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1915 betreffend ein Bundesgesetz über 
das Eigentum an Wohnungen und sonstigen 
Räumlimkeiten (Wohnungseigentumsgesetz 
1975 - WEG 1975) 

7. Gesetzesbesc.hluß des Nationalrates vom 
2. Gesetzesbesc.hluß des Nationalrates vom 1 .  Juli 1915 betreffend ein Bundesgesetz, mit 

4. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz über dem die Notariatsordnung geändert wird 
.die Vornahme der Plasmapherese (Plasma­
pheresegesetz) 8. Gesetzesbesc.hluß des Nationalrates vom 

1. Juli 1 975 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
3. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom dem das AuktionshaBengesetz geändert wird 

4. Juli 1915 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ärztegesetz geändert wird (Ärzte­
gesetznovelle 1975) 

4. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
4. Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medi-

9. Gesetzesbesc.hluß des Nationalrates vom 
1 .  Juli 1975 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Gebühren für Amtshandlungen der Ge­
richtsvollzieher und der gerichtlichen Zusteller 
(Vollzugs- und Wegegebührengesetz) . 

Die Sitzung ist g e  s c h i  0 s s e n. 

SchluJi der Sitzung: 21 Uhr 5 Minuten 

Besetzung von AussdluBmandaten auf Grund der vom Bundesrat in seiner Sitz�g vom 
10. Juli 1975 durmgeführten Aussmußergänzungswahlen 

A,ußenpolitismer Aussdluß Sozialaussmuß 

M i t  g l i  e d e r: Karl Pischl (so wie bisher) , M i t  9 I i e d e r: Wanda Brunner (so wie 

Dr. Rudolf Smwaiger (so wie bisher) bisher) , Karl Pisml (an Stelle Ing. Helmut 
Mader) 

FinanzaussmuB 

E r s a t z  m i t  9 I i e d e r: Rosa Gföller (an 
Stelle Karl Pischl) , Dr. Rudolf Schwaiger (so 
wie bisher) 

E r  s a t z  m i t  9 I i e d:  Rosa Gföller (an 
Stelle Karl Pis chi) 

UnterrichtsausschuB 
M i t  9 I i e d :  Karl Pisml (an Stelle Ing. Hel­

mut Mader) 
GesmäHsordnungsaussmuß E r  s a t z  m i t  9 I i e d e r: Wanda Brunner 

M i t  9 I i e d: Karl Pischi (an Stelle Ing. Hel- (so wie bisher) , Rosa GföBer (an Stelle Kar! 

mut Mader) Pis Chi) 

E r s a t z  m i t  g I i e d: Dr. Rudolf Schwaiger 
(so wie bisher) 

Remtsaussmuß 

E r  s a t z  m i t  9 I i e d e r : Wanda Brunner 
,(so wie bisher) , Rosa Gföller (an Stelle Ing. 

Helmut Mader) 

Ständiger gemeinsamer Aussmuß des 
NaUonalrates und des Bundesrates im Sinne 
des § 9 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 

M i t  9 I i e d: Dr. Rudolf Schwaiger (so wie 
bisher) 

E r  s a t z  m i t  g 1 i e d: Karl Pischi (an Stelle 
lng. Helmut Mader) 

österreichische Staatsdruckerei L61 33445 
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